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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage. (145 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die Besteuerung 

der Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972) 

Die Bundesregierung hat am 20. Jänner 1972 
im Nationalrat den Entwurf eines Umsatzsteuer­
gesetzes 1972 eingebracht, durch welches an Stelle 
des geltenden Allphasen-Bruttoumsatzsteuer­
systems das System einer Allphasen-Umsatzsteuer 
mit Vorsteuerabzug - kurz "Mehrwertsteuer" 
genannt - eingeführt werden soll. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat sich in 
seiner Sitzung am 9. Feber 1972 ,in Gegenwart 
des Bundesministers für F:inanzen Doktor 
A n d r 0 s c h erstmals mit. dieser Regierungs­
vorlage befaßt. EinstJimmig wurde beschlossen, 
zur Vorberatung einen Unterausschuß einzu­
setzen, dem von der SPö die Abgeordneten 
Erich Hof s t e t t er, J u n g wir t h, La n c, 
M ü h I b ach er, Dr. Tu 11 und W,i e I a n d­
n e r, von der öVP die Abgeordneten H ~ e t I, 
Dr. K e ~ me I, DDr. K ö ni g, DDr. Neu n e r 
und Dipl.-Ing. Dr. Z,j t t m a yr sowie von der 
FPö Abgeordneter Dr .. B r 0 es i g k e angehör­
ten.· Abgeordneter L a n c beantragte, diesem 
Unterausschuß zur Ber<ichterstattung eine Frist 
bis 15. Mai zu setzen. Nach einer Debatte, an 
der Slich außer dem· Antragsteller die Abgeord-

. neten Dr. Kor e n und Dr. B r 0 e s ,i g k e betei­
ligten, wurde der Antrag. auf Ffiistsetzung mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Nach Ablauf der Frist berichtete in der Sitzung 
des F,inanz- und Budgetausschusses am 18. Mai 
1972 Abgeordneter T roll, daß der Unteraus­
schuß in der Zeit vom 16. Feber bis 17. Mai 
11 Sitzungen abhielt, die Fr<ist jedoch nicht aus­
reichte, um zu einem abschl,ießenden Ergebnis 
zu kommen. Abgeordneter DDr. Neu n e r 
beantragte, den Gegenstand nochmals an den 
Unterausschuß zurückzuverweisen, damit dieser 
die gründLiche Beratung weiter fortsetzen kann. 
Abgeordneter L a n c stellte den Antrag, dem 

Unterausschuß sowohl für die Berichterstattung 
des Umsatzsteuergesetzes als auch für die des 
Einführungsgesetzes eine FI"ist bis 5. Juni 1972 
zu stellen. Der Antrag des Abgeordneten 
DDr. Neu n e r wurde einstimmig, jener des 
Abgeordneten L an c mit Stimmenmehrheit be­
schlossen. 

In der Sitzung des Finanz- und Budgetaus­
schusses am 8. Juni 1972, die am 12. Juni 1972 
fortgesetzt wurde, berichtete Abgeordneter 
T roll, daß der Unterausschuß insgesamt 
12 Sitzungen abhielt,· ein Einvernehmen über 
den Gesetzentwurf bis zum Ablauf der neuer­
lichen Frist jedoch nicht erZ!ielt werden konnte. 

In der auf den Bericht des Unterausschusses 
folg:enden Debatte ergriffen die Abgeordneten 
La n c, DDr. Neu n er, Dr. Mu s s i 1, Dipl.-Ing. 
Dr. Z i t t m a y r, Dr. B r 0 e s i g k e, Dr. K e i­
m e I, H i e tl, DDr. K ö n i g, Wie la n d n e r, 
Dr. B I e n k, Dr. Pe I i k a n, San dm eie r, 
Dr. Hai der sowie der Ausschußobmann Ab­
geordneter T u 11 und Bundesminister für Finan­
zen Dr. Androsch das Wort. 

In dieser Sitzung wurde seitens der SPö und 
der FPö durch die Abgeol"idneten Erich H 0 f­
s t. e t te rund: Dr. B r 0 e s,j g k e, La nc und 
Dr. B r 0 e s i g k e, P f e i f e r unJd Doktor 
B r 0 e s i g k e, Wie 1 a nd n e r und Doktor 
B r 0 e s i g k e, M ü h 1 b a c n. e r und Doktor 
B r 0 e si g k e, Dr. B r 0 e s li g k e und L an c, 
sowie seitens der öVP durch <Ne Abgeordneten: 
DDr. Neu n e r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dr. K e i m e 1, DDr. K ö n i g und H i e tl eine 
Reihe von Abänderungsanträgen eingebracht. Aus 
der Abstimmung im Finanz- und Budgetaus­
schuß, die am 12. Juni 1972 mit Stimmenmehr­
heit erfolgte, ergibt sich der diesem Bericht bei-. 
gedruckte Gesetzes.text. 

Eine v-om Abgeordneten DDr. K ö ni g bean~ 
tragte Entschließung betreffend Arbge1'tung zusätz­
licher Belastungen für die Stu<Nerenden in Form 
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2 382 der Beilliagen 

einerW O'hnheihilfe fand nicht die Zustimmung 
der Mehrheit des Ausschusses. 

Hing'eg.en hat der Ausschuß die beigedruckte, 
von den: Abgeordneten Dr. B r 0 es [ g k e, P f e t­
f e r und Genossen beantragte Entschließung be­
treffend Vereinfachung der Getränkebesteuerung 
einstimmig angenommen. 

Zum Ergeblllis der Ausschußberatun,g ist im ein­
zelnen folgendes zu heme'rken: 

Zu § 1 Abs. 1 Z. 2: 

Die Besteuerung betrieblicher Repräsentations­
zuwendungen -als Eigenverbrauch wird neu ge­
regelt. Da sowohl die Aufzeichnung der 500 S 
übersteigenden Sachzuwendungen für jeden ein­
zelnen Empfänger als auch die überprüfung die­
ser Aufzeichnungen einen sehr hohen Verwal­
tungsaufwand erfordern würde, wurde § 1 Abs. 1 
Z. 2 lit. b der Regierungsvorlage da,hin geändert, 
daß ein Eigenverbrauch vodiegt, soweit ein Un­
ternehmer im Inland Aufwendungen - ausge­
nommen Geldzuwendungen - tätigt, die nach 
§ 12 des Einkommepsteuergtesetzes 1967 nicht ab­
zugsfähig sind. 

Die Änderun,g im Tatbestland des § 1 Abs. 1 
Z. 2 lit. a d[ent lediglich der KlarsteIlung, daß ein 
Eigenverbrauch stets vorliegt, wenn ein Unter­
nehmer Gegenstände, die seinem Unternehmen 
dienen, für Zwecke außerhalb des Unternehmens 
verwendet, wobei es gleichgültig list, ob diese 
Gegenstände im Eigentum des Unternehmers ste­
hen oder ob die Gegenstände bloß gemietet sind 
oder auf Grund eines ähnlichen Titels im Rah­
men des Unternehmens benützt werden. 

Zu § 1 Abs. 3: 

Die Änderungen im § 1 Abs. 3 dienen ledigliich 
der Anpassung der Begriffe "Staatsangehö~iger" 
und "Rechnung erteilen" an die österreichische 
Terminologie und bewirken keinerlei' materielle 
Änderung der Bestimmung. 

Zu § 2 Abs. 3 und 4: 

Aus dem Kreis der Betriebe der öffentlichen 
Hand, die nach § 2 Abs. 3 zweiter Satz stets 
als Unternehmen zu behandeln sind, wurden die 
Forschungsanstalten und die Anstalten zur Nah­
rungsmitteluntersuchung gestrichen, da diese 
überwiegend Hoheitsaufgaben erfüllen und Lei­
stungen vielfach unentgeltLich oder an nricht zum 
Vorsteuerabzug berechtigte Leistungsempfänger 
erbringen. 

§ 2 Abs. 4 Z. 1 wurde durch Aufnahme der 
Betr,iebskrankenkassen ergänzt, welche in ihrem 
Bereiche eine ähn"iche Tätigkeit wie die Träger 
der Sozialversicherung ausüben. Nach § 2 Abs. 4 
Z. 2 soll ,im Interesse einer system gerechten Be­
handlung der. Errichtung und des Betriebes von 
Mautstraßen die Tätigkerit des Bundes, soweit 

sie in der Duldung der Benützung von Bundes­
straßen gegen ein bundesgesetzlich vorgesehenes 
Entgelt besteht, als Tätigkeit im Rahmen eines 
Unternehmens behandelt werden. 

Zu § 3 Abs. 3: 

Bei' der Verkaufskommission steht im Zeit­
punkt der übergabe des Gegenstandes an den 
Kommissionär die Höhe des Entgeltes vielfach 
noch nicht fest. Eine Versteuerung der Lieferung 
vom Kommittenten an den Kommissionär zu 
diesem Zeitpunkt rist deshalb meist nur unter 
Schätzung des Entgeltes möglich, was häufig 
nachträgliche Berichtigungen der Versteuerung 
notwendig machen würde. Da diese Schwierig­
keiten im Hinblick auf die generelle Sollbesteue­
rung beim Mehrwertsteuersystem viel häufiger 
in Erscheinung treten würden als im bisherigen 
Umsatzsteuerresht, das grundsätzlich die Besteue­
rung nach vereinnahmten Entgelten vorsah, 
wurde rin den § 3 Abs. 3 die Fiktion aufgenom­
men, daß bei der Verkaufskommission die Liefe­
rung des Kommittenten erst mit der Lieferung 
durch den Kommissionär als ausgeführt gilt. 

Zu § 3 Abs. 12 und 13: 

Die Bestimmungen des § 3 Abs. 12 wurden 
,in der Richtung ergänzt, daß auch die Beförde­
rung auf ausländischen Durchgangsstrecken, so­
weit eine durchgehende Abfertigung nach In­
landstarifen erfolgt, als inländischer Teil der 
Beförderungsleistung anzusehen ist. Diese Rege­
lung erweist sich zur Vermeidung von Schwierig­
keiten bei der Rechnungsausstellung als notwen­
dig; eine Doppelbesteuerung tritt dadurch nicht 
ein, da von dem ausländischen Staat die Beförde­
rungen auf den Durchgangsstrecken nicht besteu­
ert werden. Der Ausschuß stellt fest, daß die 
Bestimmung des § 3 Abs. 12 auch für die ent­
geltlichen Vermietungen im internationalen 
Containrerverkehr anzuwenden ist. Das herißt, 
daß nur der inländische Mietanteil. unter dieses 
Bundesgesetz fällt. 

Im § 3 Abs. 13 wurde ausdrücklich klargestellt, 
daß zur Besorgung von Beförqerungen auch die 
Besorgung von Umschlags- und Lagerleistungen 
gehört. Außerdem sollen auch die Leistungen der 
Werbungsmittler nur insoweit als im Inland aus~ 
geführt gelten, als die besorgten Leistungen ,im 
Inland bewirkt werden. Durch diese Regelung 
werden gleiche Wettbewerbsverhälmisse zwischen 
inländischen und ausländischen Werbungsmitt­
lern geschaffen; die Besorgung von Werbeleistun­
gen im Ausland durch inländische Werbungs­
mittler unterliegt danach nicht der inländischen 
Umsatzbesteuerung, während andererseits aus­
ländische Werbungsmittler für die Besorgung von 
Werbeleistungen im Inland ebenso wie tinlän­
dische Werbungsmittler zur Umsatzsteuer heran­
zuziehen sind. 
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Zu § 4 Abs. 2 Z.2: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Aus­
nahmebestimmung ist nunmehr zwecks Ent­
lastung besnimmter öffentlicher Zuschüsse von 
der Umsatzsteuer dahin ausgeweitet worden, daß 
bundesgesetzlich geregelte. Zuschüsse, die dem 
Zuschußberechtigten aus öffent1.ichen Kassen oder 
aus Mitteln bundesgesetzHch err,ichteter Fonds 
gewährt werden, kein Entgelt v.on dritter Seite 
darstellen. . 

Zu § 4 Abs. 3: 

Die vom Spediteur im eigenen Namenveraus­
lagten E1ngangszölle, Einfuhrumsatzsteuern und 
sonstigen Eingangsabgaben, die er von seinem 
Auftraggeber ersetzt bekommt, stellen keine 
durchlaufenden Posten dar und würden daher 
der Umsatzsteuer unterl1i'egen. Dies hätte zur 
Folge, daß ein nicht zum Vorsteuerabzug berech­
tigter Auftraggeber im Ergebnis sowohl Ein­
fuhrumsatzsteuer als auch Umsatzsteuer vom 
Zoll und von der Einfuhrumsatzsteuer zahlen 
müßte. Diese Kumulativwirkung soll durch die 
nunmehr vorgesehene Ergänzung des Abs. 3 ver­
mieden werden. 

Weiters ist nunmehr auch eine Begünstigung 
für den Gebrauchtwagenhandel vorgesehen, und 
zwar dahingehend, daß der Erwerbspreis eines 
im Inland erworbenen gebrauchten Kraftfahr­
zeuges als durchlaufender Posten zu behandeln 
ist, wenn der Unternehmer für dieses Kraft­
fahrzeug keinen Vorsteuerabzug in Anspruch 
nehmen konnte. Auf diese Weise soll vermieden 
werden, daß sich für den pnivaten Verkäufer 
eines gebrauchten Kraftfahrzeuges, der dem 
Händler keine Mehrwertsteuer in Rechnung stel­
len kann, preisl,iche Nachteile ergeben. 

Zu § 4 Abs. 4: 

Zu § 6 Z. 6: 

Da d,ie Krankenfürsorgeeinrichtungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 200! 
1967, die gleichen Aufgaben erfüllen wie die 
Träger der Sozialversicherung und ihre Ver­
bände, ist nunm~hr auch die Binbe~iehung die­
ser Einnichtungen in die Befreiungsbestimmung: 
vorgesehen~ 

Zu § 6 Z. 9 a: 

Um zu vermeiden, daß der Eigenverbrauch: 
von Grundstücken auch dann der Eigenver­
brauchsbesteuerung untediegt, wenn für das 
Grundstück kein Vorsteuerabzug nach § 12 Abs. 1 
vorgenommen werden konnte, ist nunmehr eine 
entsprechende Ausweitung der ,in der Reg,je­
rungsvorlage enthaltenen Befreiungsbestimmung 
vorgesehen. 

Zu § 6 Z.11: 

Im Interesse der Förderung der AllgemeinbiI­
dung und um Wettbewerbsverzerrungen zwi­
schen den mit dem öffentlichkeitsrecht ausge­
statteten Privatschulen und den übpigen Privat­
schulen weitgehend zu vermeiden, ist nunmehr 
eine Ausweitung der Befreiungsbestimmung auf 
die Umsätze der pnivaten Schulen und anderer 
allgemeinbildender und berufsbildender Einrich­
tungen vorgesehen, sofern eine den öffentlichen 
Schulen -'vergleichbare Tätigkeit ausgeübt wird. 
Unter die nunmehr vorgesehene Begünsnigung 
fallen ,insbesondere auch die Maturaschulen und 
Musikschulen, nicht jedoch Fahrschulen, Tanz­
schulen, Kosmetikschulen und dergleichen. 

Zu § 6 Z.12: 

Mit Rücksicht auf die Ausweitung der Begün­
svigung für die privaten Schulen in der Z. 11 ist 
auch für die Umsätze der in der Z. 12 angeführ­
ten Volksbildungseinrichtungen eine weiter­
gehende Befreiung vorgesehen, und zwar dahin­
gehend, daß nunmehr auch alle Vorträge, Kurse 
und Filmvorführungen u n t e r r ich t end e r 
Art unter die Slieuerbefr'fiung fallen. 

Mit Rücksicht darauf, daß sich die Ger~chts­
gebühren und Stempel kosten im Laufe der Zeit 
nicht unwesent1.ich erhöht haben, erscheint es 
gerechtfermgt, den für Rechtsanwälte und Notare 
vorgesehenen Pauschalabzug zur Abgeltung der 
zahlreichen kleinen Beträge an durchlaufenden 
Posten von 5% auf 100/0 der gesamten verein-
nahmten Beträge zu erhöhen. Zu § 6 Z. 13: 

Zu § 4 Abs. 7 und 8: 

Gegenüber der Reg,ierungsvorlage sind ledig­
lich textliche Verbesserungen vorgesehen, die 
materiellrechtllich kaum von Bedeutung sind. 

Zu § 5 Abs. 5: 

Die 1\nderung des letzten Satzes erfolgt 1m 
Interesse einer textlichen Verbesserung. 

Im Hinblick auf die für die Umsätze von 
Kredininstituten und Versicherungsunternehm~n 
vorgesehene unechte Steuerbefreiung gehen die 
nichtabzugsfähigen Vorsteuern, zu denen auch 
die von Versicherungs- und Bausparkassenver­
tretern gesondert in Rechnung gestellten Steuer­
beträge gehören würden, in die Kosten dieser 
Unternehmen ein. Durch die nunmehr vorge­
sehene Befreiung der Umsätze aus der Tätigkeit 
der Bausparkassen- und Versicherungsvertreter 
werden. die nachteiligen Folgen, die sich durch 
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die Systemumstellung 
gehend vermieden. 

Zu § 6 Z. 14: 

ergeben können, weit-

Für Schl'iftsteller, Journalisten und Kompo­
nisten, deren Umsätze nach der Regierungsvor­
lage dem ermäßigten Steuers atz von 8% unter­
liegen würden, ~st nunmehr aus Vereinfachungs­
gründen eine unechte Steuerbefreiung vorge­
sehen. 

Zu § 6 Z.15: 

Für die Leistungen von gemeinnützigen Ver­
einigungen ist in der Regierungsvorlage unter 
gewissen Voraussetzungen grundsätzlich der er­
mäßigte Steuers atz von 8% vorgesehen. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung für die 
große Zahl von Sportvereinen 1st nunmehr unter 
den gleichen Voraussetzungen für die Umsätze 
von gemeinnützigen Vereinigungen, deren sat­
zungsgemäßer Zweck die Ausübung oder Förde­
rung des Körpersportes ist, eine unechte Befrei­
ung vorgesehen. 

Zu § 7 Abs. 1 Z. 2: 

Die Frist zur Beschaffung des Ausfuhrnach­
weises, die nach der Regierungsvorlage mit drei 
Monaten begrenzt war, wurde auf sechs Monate 
verlängert, um auch in extrem gelagerten Fällen 
die Beschaffung des Ausfuhrnachweises ohne 
nachteilige Folgen für die vorges,ehene Steuer­
befreiung zu ermöglichen. 

Eine Versendung eines Gegenstandes in das 
Ausland gilt nach § 7 Abs. 1 Z. 2 lit. bauch 
dann als gegeben, wenn der ausländische Abneh­
mer den Gegenstand selbst abholt oder abholen 
läßt. Es soll hiebei ohne Bedeutung sein, ob dle 
Abholung des Gegenstandes im Inland durch 
eigene, gemietete oder von einem Beförderungs­
unternehmer benutzte Fahrzeuge erfolgt; der in 
der Regierungsvorlage diesbezüglich vorgesehene 
Text wurde daher ersatzlos gestrichen. 

Zu § 7 Abs. 3: 

Im Einleitungssatz sieht der Text der Regie­
rungsvorlage vor, daß der Unternehmer in jenen 
Fällen, in denen er keine Versendungsbelege 
erhält, den Ausfuhrnachweis auf Grund der in 
den Z. 1 bis 3 näher besoimmten Bescheinigungen 
erbringen "kann". Im Änderungsvorschlag wurde 
das Wort "kann" durch das Wort "darf" ersetzt; 
der Unternehmer hat daher einen Rechts­
anspruch, in dieser Form den Ausfuhrnachweis 
zu erbringen. 

Zu § 8 Abs. 2: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Fl1ist zur Beschaffung des Ausfuhrnachweises von 
drei Monaten wurde so wie bei Ausfuhrloieferun­
gen auf sechs Monate ausgeweitet, um auch 1n 

extrem gelagerten Fällen die Beschaffung des 
Ausfuhrnachweises ohne nachteilige Folgen für 
die vorgesehene Steuerbefreiung zu ermöglichen. 

Zu § 9 Abs. 1: 

Zur Vermeidung einer Doppelzitierul1g wurde 
im· Einleitungssatz der Hinweis auf § 6 Z. 3 des 
Gesetzes gestI'ichen. Eine materielle Änderung 
ist dadurch nicht gegeben. 

Die im § 9 Abs. 1 Z. 4 der Regierungsvorlage 
aufgezählten steuerfreien Tatbestände wurden 
dahingehend ergänzt, daß nicht nur das "Schlep­
pen", sondern auch das "Schieben" von Schiffen 
steuerfrei sein soll, soweit der Auftrag für einen 
ausländischen Auftraggeber erfüllt wird; auch die 
Besorgung dieser Leistung für ausländische Auf­
traggeber fällt unter die vorgesehene Befreiungs­
besoimmung. 

Im § 9 Abis. 1 Z. 1 bis 7 sinid gemäß den 
'Erläuterungen auch sonstige Leistungen, wenn sie 
im Ausland ausgewertet weruen, inbegriffen. 

Insbesondere zählen dazu die technische und 
wirtschaftliche Beratung und Planung für An­
lagen im Ausland einschließlich der Amfertrgung 
von Konstruktlions-, Kalkulauion!S- und Betriebs­
unterlagen sowie die vorbereitenden, koordinie­
ren:den und überwachenden Tätigkeiten für den 
Bau solcher Anlagen; die überlassung von ge­
werblichen Verfahren und Erfahrungen sowie 
die Datenverarbeitung, wenn die Leistungen zur 
Auswertung im Auslanid best!immt sind; die Be­
ratung auf technischem, Wlirtschalftlichem oder 
wissenschaftlichem Gebiet, wenn die Ergebnisse 
im Auslan'd ausgewertet werden. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 3 a:. 

In die nunmehr vorgesehene Z. 3 a wurde aus 
Gründen der Klarstellung auch das Mästen von 
':Gieren, die in der Z. 1 der Anlage genannt sind, 
aufgenommen. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 4: 

Durch diese Bestimmung soll nunmehr bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen für die 
Lieferungen und den Eigenverbrauch von Wein 
(Zolltarifnummer 22.05 B) der ermäßigte Steuer­
satz eingeräumt werden. Der Wein muß aller­
dings im Rahmen eines landwirtschaftlichen Be­
triebes, dessen weinbaulieh genutzte Fläche den 
Einheitswert von 250.000 S nicht übersteigen 
darf, aus eigenen Trauben erzeugt und vom 
Erzeuger geliefert werden. Nicht unter die Be­
günscigung fällt der im BuschenschankbetI'ieb 
ausgeschenkte Wein. Im Ergebnis handelt es sich 
um eine Begünstigung für Weinhauer, die ihren 
Wein außerhalb des Buschenschanks direkt an 
Letztverbraucher abgrben. 
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Zu § 10 Abs. 2 Z. 5: 

Die Bestimmung des § 10 Albs. 2 Z. 5 bezieht 
sich auch auf Umsätze aus Vermietung und Ver­
pachtung von Ausstellungsflächen, Kojen· und 
Boxen, sowie sonstiger bestimmt bezeichneter 
Teile von Grundstücken. 

Durch den nunmehr angefügten Nachsatz soll 
klargestellt werden, daß auch der in der Nutzung 
von Räumlichkeiten bestehende Eigenverbrauch 
unter den ermäßigten Steuers atz fällt. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 6: 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung, die 
nur eine Anpassung an das Zivlilrecht bezweckt, 
tritt keine matel"iellrechtl'iche Änderung ein. 

Zu§10Abs.2Z.7: 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 11: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
und zwecks Abrundung dieser Begünstigungs­
vorschrift sollen nunmehr auch die Reinigungs­
bäder dein ermäßigten Steuers atz unterliegen. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 12: 

Die vorgesehene Änderung der ZitJierung ist 
auf die neue Bestimmung des § 6 Z. 15 zurück­
zuführen. 

Zu § 10 AbS. 2 Z. 21: 

Diese in der Regierungsvorlage noch nicht ent­
haltene Begünstigungsbestimmung bezweckt eine 
umsatzsteuerliche Entlastung der aus öffentlichen 
Mitteln hzw. aus Mitteln bundesgesetzlich errich­
teter fonds gezahlten Entgelte für die Aufgabe 
von Mietrechten oder für die Stillegung von 
Betrieben. Auf Grund dieser Bestimmung fallen 
z. B. die vom Mühlenfonds gezahlten Stillegungs­
prämien unter den ermäßigten Steuersatz. 

Der Kreis der begünstigten Berufsgruppen 
wird nunmehr einerseits durch die Herausnahme 
der in der hit. b aufgezählten Schriftsteller und 
Journalqsten, die mit ihren Umsätzen unecht Zu § 10 Abs. 2 Z. 22: 
befreit werden (siehe § 6 Z. 14), eingeengt, 
andererseits erfolgt in der lit. d neben einer 
textlichen Verbesserung bei Zitierung der Wi,rt­
schaftstreuhandgesellschaften eine Ausweitung 
dahingehend, daß auch die Verteidiger in ·Straf­
sachen und die gesetzlichen Prüfungs- und Revi­
sionsverbände ausdrücklich aufgezählt werden. 

Durch diese gegenüber der Regierungsvorlage 
neue BegünstJigungsvorschrift sollen ,insbesondere 
die Leistungen der mit der MüllbeseitJigung und 
der Abfuhr von Spülwasser und Abfällen be­
faßten öffentlichen Versorgungsbetriebe .dem er­
mäßigten Steuersatz unterliegen. 

Der für Heilmittel vorgesehene S~euersatz gilt I Zu § 11 Abs.4: 
in gleicher Hohe für due Abgabe von Heilmitteln Diese Bestimmung enthält Erleichterungen 
durch Apotheken wie durch ärztlid;le Haus- über die in Abs. 1 geforderten Angaben iin einer 
apotheken. Rechnung. Die vorgesehene Abänderung dehnt 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 8: 

Mit Rücksicht auf die nunmehr vorgesehene 
Aufnahme der Kunstgegenstände und Samm­
lungsstücke in die Liste der dem ermäß,igten 
Steuers atz unterliegenden Gegenstände (siehe die 
neue Z. 50 der Anlage), kann die in der Regie­
rungsvorlage vorgesehene Einschränkung der Be­
günstigung auf selbst hergestellte Werke entfal­
len. 

Zu § 10 Ahs. 2 Z. 9: 

Um eine möglichst vollständige und jeden 
Zweifel ausschließende Aufzählung der begün­
stJigten Anstalten und Einrichtungen zu gewähr­
leisten, sollen nunmehr auch die Kuranstalten 
ausdrücklich in diese Bestimmung aufgenommen 
werden. 

Zu § 10 Abs. 2 Z. 10: 

~m § 10 Abs. 2 Z. 10 sind auch die Leistungen 
der Jugendherbergen subsumiert. 

<f,iese Erleichterungen aus und nimmt auf Rech­
nungsaussteller Bedacht, ·die öffentlich kund­
gemachte Tarife zur Verr.echnung bringen (z. B. 
Angatben auf Fahrausweisen der österreichischen 
Bundesbahn oder anderer VerkehrsIbetriebe). Die 
Empfäng.er von Rechnungen ·solcher Unnerneh­
mer brauchen bei öffendich kundgemachten 
Tarifen entsprechende Unter1agen nicht aufzu­
bewahren. 

Zu § 11 Abs. 6: 

Nach der Regierungsvodage muß in Rechnun­
gen, deren GesamtJbetrag 500 S nicht übersteigt, 
der Steuerbetrag nicht gesondert ausgewiesen 
werden. In diesen Fällen genügt es, ,das Entgelt 
und den Steuetbetraig für eine Lieferung oder 
ein·e sonstige Leistung in einer Summe anzu­
führen, wenn ,der entsprechende Steuers atz ange­
geben wird. Der Abänderungsantrag 'sieht eine 
Erhöhung ,dieses Betrages von 500 Sauf 1000 S 
vor. Dadurch isolleine Erleichterung in ·der 
Rechnungser.stellung gewährleistet 'sein, die ins­
besondere ,im Zusammenhang mi't Warenauto­
maten von Bedeutung sein kann. 
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Zu § 11 Abs. 9: 

Die Beförderung von Personen mit Verkehrs­
mitteln aller Art unterliegt gemäß § 10 Abs. 2 
Z. 19 dem ermäß~gten Steuel'satz von 8%, soweit 
diese Beförderungsleistungen nicht gemäß § 6 
Z. 5 von ,der Umsatzsteuer 'befl'eit sind. Die vor­
gesehene Änderung hezweckt, auf ,die Angalbe des 
Steuersatzes auf Fahrausweisen im Eisenbahn­
p.ersonenverkehr zu verzichten. Ein genereller 
Verzicht auf die Angabe des Steuersa:tzes auf 
Fahrausweisen konnte nicht erfolgen, weil:die 
Beförderung von Personen auch steuerfI1ei erfol­
gen kann; so im gl'enzüherschreitenden Flug- und 
Schiffsverkehr (§ 6 Z. 5) oOder bei der Beförde­
rung durch ein Verkehrsunternehmen, das von 
einem blinden Unternehmer betrieben wil1d (§ 6 
Z. 10). Fahrausweise von anderen Verkehr,sunter­
nehmern als von Eisenbahnunternehmungen Ibe­
rechtigen daher nur dann zum Vorsteuera'bzug, 
wenn sie auch die Angabe des Steuersatzes ent­
halten. 

Zu § 12 Abs. 2: 

Im Falle der unfreien Vel'\sendung werden die 
Kosten ,der Versendung nicht vom Auftr3ig­
geber, sondern vom Empfänger ,der Sendung 
gezahlt. Zur Vermei,dung von Zweifeln darüber, 
für wessen Unternehmen eine ,solche Beförde­
rungsleistung erbT,acht u'nd wer ,d·emnach zum 
Vorsteuera!bzug berechtigt ist, ,sieht ,der zwei'te 
Unterabsatz ,des § 12 Abs. 2 vor, daß in einem 
solchen Falle für den VOl'steuerahzug die Be­
fÖI1derung oder ,deren Besorgung als für das 
Unternehmen Ides Empfängers ,der Sendung aus­
geführt gik, wenn diesem die Rechnung erteilt 
wird. 

Zu § 12 Abs. 8: 

Im § 12 Ahs. 8 waren - entsprechend der 
Ergänzung des § 6 Z. 6 - auch die Kranken­
fürsorgeeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Beamten-Kranken- und UnfaUversiche­
rungsgesetzes, BGBI. Nr. 200/1967, anzuführen. 

Zu § 13 Abs. 3 und 5: 

Durch die Ersetzung des Wortes "wenn" durch 
da'S Wor,t ,,'soweit" im § 13 Abs. 3 und 5 ~oll 
klargestellt wenden, daß dann, wenn ,der Unter­
nehmer einem Arlbeitnehmer aus Anlaß einer 
Dienstreise im Inland höhere Beträge erstattet, 
als 'SIe für Zwecke der Lohnsteuer,erhebung fest­
gesetzt :sind"d~e Vorsteuer aus den für Zwecke 
der Lohnsteuererhebung festgesetzten Sätzen 
errechnet·· wer,den kann. 

Zu § 15 Abs. 1: 

Die Ersetzung ,des Wottes "brauchen" ,durch 
,das Wort "müssen" ,im § 15 Albs. 1 ers'ter Satz 
ist lediglich eine stilistlisch,eVerbesserung' ohne 
jede materielle Änderung; 

Zu § 17 Abs. 1: 

Gegenüber ,der Regierungsvorlage ist ,eine 
Änderung dahingehend vorgesehen, ,daß die 
zwingende htbesteuerung nicht für sämtliche 
freien Berufe, sondern nur für die im § 10 
Abs. 2 Z. 7 und 8 angeffrhr,ten Berufsgruppen 
in Betracht kommen 'soll. Weiters sollen neben 
d.en bereits angeführten Versorgungsbetrieben 
auch die Anstalten zur Müllbeseitirgung und zur 
Abfuhr von Spülwa:sser und AbfäHen in ,eLre I,st­
besteuerung einbezogen werden. Schließlich ist 
aus Vereinfachungsgründen vorgesehen, daß Teil­
zahlungsanforderungen der Versorgungsbetriebe 
auch bei Fehlen der im § 11 Abs. 1 Z. 3 und 4 
geforderten Angaben als Rechnungen geIten. 

Zu § 17 Abs. 2 und 3: 

Um einem größeren Unternehmerkreis die 
Möglichkeit der bt'besteuerung einzuräumen, ist 
nunmehr eine Erhöhung der Umsa:t2':grenze für 
die wahlweise Istbesteuerung auf 700.000 S vor­
gesehen. 

Zu § 18 Abs. 5: 

Soweit ein Unternehmer nur für einen Teil 
seiner Vorleistungen zum Vorsteuerahzug berech­
tigt ist, ha:t er in lSeinen Aufzeichnungen jene 
Vonteuer!beträge leicht nachprüfbar festzuhaIten, 
die den zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Umsätzen ganz oder teilweise zuzurechnen sind. 
In der Regierungsvorlage wurde ,in diesem 'Zu­
sammenhang auf § 12 Abs. 4 Bezug genommen. 
Der Abänderungsvorschla:g sieht eine Ergänzung 
dieses Hinweises auch auf § 12 Abs. 5 Z, 2 vor. 
Diese Ergänzung ist formeller Natur und ent­
spricht den hereits materiell vorgesehenen Auf­
zeichnungsverpflichtungen. 

Zu § 20 Abs. 2: 

Diese Änderung soll lediglich der Klarstellung 
dierren. 

Zu § 21 Abs. 6: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
ist eine ~nhebung der Bagatellgrenze auf 40.000 S 
vorgesehen. 

Zu § 21 Abs. 10: 

Durch diese neu vorgesehene Verordnungs­
ermächui:gung soll es dem Bundesminister für 
Finanzen im Intere~se der Verwalotungsverein­
fachung ermög-licht wel'den, für die Ermittlung 
der Höhe ,des Eigenverbrauches Schätzungsricht­
linien zu erlassen und für die Entrichtung der 
auf diesen Eigenverbrauch entfallenden' Steuer 
andere als dielim . Gesetz vorgesehenen Fällig-
keitszeitpunkte zubcstirrimeii. . 
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Zu § 22: 

Die Änderung der ZitJierung ,der anzuwenden­
den Befreiungsbestimmungen ist auf ,die Aus­
weitung der Befreiungsbestimmungen im § 6 
zurückzuführen. 

Im .A:bs. 2 war die zusätzliche Steuer für die 
nunmehr nach § 10 Ahs. 2 Z. 4 ,dem ermäß~gten 
Steuersatz von 8 v. H. unterliegenden Umsätze 
von Wein auf 2 v. H. herabzusetzen. 

Zu § 23: 

Diese Bestimmung ,sieht eine Isoeuerliche Ent­
lastung für Kleinunternehmer vor. Unternehmer, 
deren Ges,amtumsatz im Kalenderjahr 150.000 S 
nicht überste1gt, sollen berechtigt sein, ,die für 
den Veranlagungszeitraum zu entrichtende 
Steuer zu kürzen. Das Ausmaß ,der Kürzung 
beträgt 20 v. H. bei einem Gesamtumsatz von 
nicht mehr aLs 50.000 S, 15 v. H. bei einem Ge­
samtumsatz von mehr als 50.000 S, aber nicht 
mehr als 100.000 S, und 10 v. H. bei einem Ge­
sa:mtumsatz von mehr als 100.000 S, :lber nicht 
mehr als 150.000 S. 

Aus Vereinfachungsgrüooen soll ,der Kürzungs­
betrag nur in der Steuererkl:irung für den Ver­
anlagungsz,eitraum geltend gemacht werdenkön­
nen. 

Zu § 25 Abs. 1: 

Die vorgenommene Änderung tr~gt dem Arti­
kel 77 Abs. 3 B-VG Rechnung. 

Zu § 25 Abs. 4: 

Wlihrenddie Reg~erungsvorlage für ,den Lei­
stungsempfänger lediglich die Berechtigung vor­
'sieht, die Steuer im Namen und für Rechnung 
des leistenden Unternehmers an das ·für diesen 
zuständige Finanzamt ahzuführen, 0011 nunmehr 
aus Gründen der Rechtssicherhei:t für den Lei­
stungsempfänger eine Verpflichtung zur Ein­
behaltung und Abfuhr der Steuer statuiert wer­
den. Für den Fall, daß ,der Leistungsempfänger 
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, 1st eine 
Haftung fü'r den hiedurch entstehenden Steuer­
aushll vorgesehen. 

Zu § 26 Abs. 3: 

Diese Vorschl'ift sieht nunmehr (ahweichend 
vom § 25 Ahs. 3 der Regierungsvorlage) für 
Ga:s-, Wasser-, Elektrizit~ts- oder Heizwerke eine 
Auf teilung der Umsätze im Verhältnis ,der Tage 
vor· und nach dem Zeitpunkt des Inkrafttre­
tens dieses Bundesgesetzes vor, wenn ,dieser Zeit­
punkt in den .Nblesezei'traum fällt.· Diese· Rege­
lung erscheintpraktikahier und im ErgebtlÜ:s ,den 
tatsächlichen Verhältnissen eher entJsprechend. 

Zu § 26 Abs. 6 bis 9: 

Im Abs. 6 war nach Sinn und Zweck der 
Bestimmung das Wort "V,eranlalgungszeitraum" 
durch das Wort "Voranmeldungszeitraum" zu 
ersetzen . 

.Nbs. 7 sieht auch für den übergang - ent­
sprechend der Neuregelung des Geferzeitpunk­
tes bei ,der Verkaufskommrssion im § 3 .Nbs. 3-
vor, daß hei der Verkaufskommtssion die Liefe­
rung des Kommittenten ,erst mtt der Geferung 
des Gegenstandes durch den Kommrssionär als 
ausgeführt .gilt, wenn ,der GegenSitand ,durch den 
Kommissionär vor Idem 1. Jänner 1973 noch 
nicht gel~efert wOl'denrst. Soweit der Kommit­
tent für derartige Lieferungen die Steuer nach 
den btsher geltenden umsatzsteuer,rechtlichen Be­
stimmungen bereits nach vereinhal't'en En~gelt-en 
entrich,tet halt, soll er berechtigt Isein, sie von 
der für den ersten Voranmeldungs~ei'traum, auf 
den die Be9t'immungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden sind, geschuLdeten Steuer abzuzie­
hen. 

Bei Untlernehmern, die ihre Umsätze bisher 
nach vereinnahmten Entgelten versoeuert haben, 
soll die Steuerpflicht für die zum 31. Dezember 
1972 bestehenden Außenstände zwar g,rundsätz­
lich - wie in der Regierungsvorlage VOl'ge­
sehen - mit Ablauf ,des Kalenderjahres 1972 
entstehen. Zur Vermeidung von Härten lSoll die 
Fälligkeit jedoch erst mit 31. März 1973 eintre7 
ten. 

Da bei Unternehmern, deren 'Sonstige Leistun­
gen nach § 10 Abs. 2 Z. 7 und 8 demermäßigten 
Steuersatz unterliegen, 'die Ahgrenzung des Zeit­
punktes der Leistung vielfach nur unter beson­
deren Schwierigkeiten möglich ist, ,sieht Ahs. 9 
aus Vereinfachungsgründen vor, daß Leistungen 
dieser Unternehmer, sofern ,sie zum 31. Dezem­
ber 1972 noch nicht albgerechnet sind, erst 'im 
Zeitpunkt ,der Abrechnung aLs bewirkt anzusehen 
und ,demgemäß ,der Besteuerung nach den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes zu unterwer­
fen sind. 

Zu § 27 Abs. 1: 

Wie berevts in den Erläuterungen zur Regie­
rungsvorlage ausgefühl't wurde, kann eine Ent­
lastung nur für jene Gegenstände begehl't wer­
den, die ,dem Vorraltsvermögen zuzuxechnen sin,d, 
nicht aber auch Wr Gegenstände, die zum An~ 
lagevermögen zählen. Einer genauen Ahgrenzung, 
die nach aHgemeinen handels rechtlichen und ein­
kommensteuerrechtlichen Grundsätzen zu erfol­
gen hat, kommt ,daher 'eine entsprechende Be:.. 
deutung zu. Zur Vermeidung von Zweifeln sieht 
der Abänderungsantra.g vor, ,daß die Ahgl"enzung 
Vorratsvermögeri. - Anlagevermögenunter Be­
dachtn:lhme auf die Bestimmungen ·des § 131 
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Abs. 1 des Aktiengesetzes 1965 zu erfolgen h:lit. 
Als Vorratsv~rmögen sollen nur jene Roh-, HiHs­
und Betriebsstoffe, HaJIb- und Fer1Jigerzeugnisse 
und Waren gelt-en, die im Sinne der zitierten 
Bestimmung ,des Aktiengesetz-es 1965 zum Um­
laufvermögen zählen. Dieser Hinwei,s soll auch 
klarstellen, daß Vorräte, ,die zum Anlagever­
mögen gehören (z. B. Ersatzteile für hemeblich 
genutzte Anlagen), n~cht als Vorratsvermögen zu 
werten sind. 

Zu § 27 Abs. 4: 

Anstelle der Entlastung nach Abs. 2 ,sieht die 
Regierungsvorlage für Gegenstände, die aus­
gleichsteuerpflichtig eingeführt worden sind, ·die 
Ers·tattung ,der tat'sächlich entrichteten Ausgleich­
steuer vor. Der Abänderungsantrag soll zunächst 
vermeiden, daß in jenen Fällen, in denen der 
Nachweis der tatsächlichen Entrichtung ,der Aus­
gleichsteuer nicht möglich ist, wberhaupteine 
Vorrat,s-entla.stungausgeschlossen wil"d; kann der 
Nachweis ,der tatsächl,ich ,entrichteten Ausgleich­
steuer einer nach objek1Jiven Merkmalen aus­
gleichsteuerpflichtigeingeführten Wal'e nicht ge­
führt werden, 'so soll eine Vorratsentlastung nach 
Abs. 2 Z. 2 gewährt werden. 

Durch ·den Abänderungsantragsoll aber wei­
ters auch :hintangehalten wel'den, daß eine Vor­
ratsentlastung . in einem Ausmaß gewähl't wird, 
da,s _ nicht gerechtfertigt ,ist. Dies wäre zum Bei­
spiel ,dann .der Fall, wenn der ausgleichsteuer­
pflichtig eingefühl'te Gegenstandsei1: der Einfuhr 
eine Abwertung erfahren hat. Mangels anderer 
.geeignet,er Ahgrenzungskriterien ,soH dies durch 
eine zeitmäßige Begrenzung erreicht werden. DIe 
Ausgleichsteuer . für einen eingeführt:en Gegen­
stand soll o.hne Rück'sicht auf ,die Bewenung zum 
31. Dezember 1972 nur dann erstantet werden, 
wenn sie nach dem 31. Dezember 1970 emrichtet 
wurde; soweit für eingeführte Gegenstände die 
Ausgleichsteuer vo.r dem 1. Jänner 1971 entrich­
tet wurae oder d,ie Höhe der für eingeführte 
Waren nach ,dem 31. Dezember 1970 entl'ich·te­
ten Ausgleichsteuer nicht nachgewiesen werden 
kann, soll eine Vorra!tsentlastung nur nach 
Abs. 2 Z. 2 gewähl't wenden. 

Zu § 27 Abs. 5: 

Im Hinblick auf ,die im § 26 Abs. 7 ~bisher 
§ 25) vorgesehene Änderung- ,der Regierungs­
vorlage wind im Abänderungsantra.g lediglich 
kla.r:gesteHt, ,daß bei einem Kommissionsgeschäft 
derjenige entlastungsherech,t~gt ~st, dem die Kom­
missionswar,e nach el'tragsteuerrechtlichen Grund­
sätzen zuzurechnen ist. Eine zusätzliche Ent­
lastung i~ im Hinblick auf ,die Neuregelung ent­
behrIich. 

Zu § 27 Abs. 8: 

Der Abänderungsantrag sieht so. wie die Regie­
rungsvorlage vor, daß für Gegenstände, ,die ohne 
Entrichtung einer Ausgleichsteueraus dem Aus­
land eingefühn oder im Zuge -der Ausfuhr in 
einer Zollfreizone steuemrei erworben und bis 
zum Entlastungsstichtag keiner Bearbeitung oder 
Verarbeitung zugeführt worden &ind, grund­
sätZllJich keine Vorratsendastung gewährt werden 
kann. Für solche Gegenstände 'soll die Vorrats­
entlastung jedoch dann nicht ausgeschlossen sein, 
wenn sie im Inland bea·rbertet oder verarbeitet 
worden si'nd. Es ,soll hiebei ohne Bedeutung sein, 
ob bei der Be- oder Verarbei,tung Materialien 
mitverwendet worden sind oder nicht, rbzw. ob 
die im Inland beschafften Stoffe als Hauptstoffe 
oder rbloß als Zutaten oder sonstige Nebensachen 
im Sinne des § 3 Abs. 4 anzusehen sind. Das 
gleiche soll auch für jeden Abnehmer in ,der 
Reihe gelten, wenn die Ware erst von diesem 
el'stmals ,im Inland bearbeitet oder vera·rbei,tet 
wurde. Aus der Bemessungsgrundlage für solche 
Warenvo.rräte zum 31. Dezember 1972 ist jedoch 
der Erwerbspreis oder ,der Wert bzw. ,der Ein­
kaufspreis (wenn ein anderer als der Importeur 
,die Bearbeitung o,der Verarbe~tliIng vornimmt) 
des ohne Entrichtung einer Ausgleichsteuer ein­
geführten Gegenstandes auszuscheiden. 

Der Abänderungsantrag sieht eine sinngemäße 
Regelung auch für ,solche Gegenstände vor, die 
ein Unternehmer in einer Zol1freizo.ne im Zuge 
der Ausfuhr 'Steuerfrei erworben hat. Auch in 
diesen Fällen soll eine Vonatsentlastung nur ge­
währt werden, wenn die Gegenstände durch ,den 
ersten Abnehmer im Inland eine!!" Bearbeitung 
oder Verarbeitung zugeführt wondensind. Aus 
der Bemessungsgrundlage für solche Gegenstände 
ist das Entgelt für den in einer Zollfreizone 
steuerfrei erworbenen Gegenstand auszuscheiden" 
Bemessungsgrundlage .soll so wie bei den aus dem 
Ausland s'teuerfl'ei eingeführten Gegenständen 
·stets 'nur die Wenschöpfung sein, ,die durch eine 
lim Inland vorgenommene Bearbeitung oder Ver­
arbeitung erzielt wurde und die für Zwecke ,der 
VorraJtsentlastung durch Differenzierung zu er­
mitteln ist. 

Die im Abänlderungsantrag beantragte Formu­
lierung des § 27 Abs. 8 schließt nicht aus, daß 
ein Un,ternehmer für gemäß ArtJikel V § 1 Z. 1 
des Bundesgesetzes vom 16. Juli 1964 in der Fas­
sung BGBL Nr. 241/1969 und BGBl. Nr. 307/ 
1971 steuerfrei erworbene Gegenstände eine Vor­
ratsentlastung gemäß § 27 Abs. 2 erhält. Die 
Entlastung nach § 27 Abs. 4 ist - sowohl nach 
der Regierungsvorlage als auch nach dem Ab­
änderungsantrag - nur für den Unternehmer 
vorgesehen, der die Gegenstände ausgleichsteuer­
pflichlligeingeführt hat. 
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Zu § 27 Abs. 9: 

. Der Abänderungsantng nimmt auf die Aus­
weitung der steuerfreien Tatbestände nach § 6 
Bedacht (Z. 13 bis Z. 15) und präzisiert in der 
Z. 2 näher, wann ein Vorratsvermögen für halb­
fertige Bauten oder Anlagen auf fremdem Grund 
und Boden sowie Forderungen hieraus (Abs. 1 
letzter Satz) nicht zu einer Vorra,tsentlastung 
berechtigen. 

Zu § 27 Abs. 13: 

Mit di~er Ergänzung der bisherigen Bestim­
mungen über die VorratsentlaJstung 'soll gewähr­
leistet werden, daß auch für Waren, die zunächst 
,in ,der Ahsicht der Wieder ausfuhr ohne Entrich­
tung einer Ausgleidrsteuer in ,da'S Inland einge­
führt worden sind oder in einer Zollfreizone 
erworben wurden (aktiver Vormerkverkehr), in 
der Folge aber nicht wieder ausgeführt werden, 
sondern im Inlmd verbleiben und Idaher der 
Ausgleich,steuer unterwol"fen wer,den, eine V 01'­

ratsentlastung gewährt werden kann. Als Vor­
steuertbetrag kann bei Erfüllung der 'sonstigen 
Voraussetzungen die' nachweislich entrichtete 
Ausgleichsteuer gehend gemacht wertden, 'und 
zwa,r auch ,dann noch, wenn die Entridrtung der 
Ausgleichsteuer erst nach Ablauf des letzten Vor­
anmeldungszeitraumes des Kalenderjahres 1973 
(Abs. 12) erfoLgt. 

~irtschaftsgüterndes Anlagevermögens lastet; in 
Verbindung mit der für zwei Jahre vorgesehe­
nen Absenkung der Steuer für den Selbstver­
brauch (Hinweis auf § 29 Abs. 8) soll der er­
wähnte Vel1schmutzungseffekt für die Export­
wirtschaftreduziert und in zumu't'baren Grenzen 
gehalten werden. 

Abs. 1 regelt, welche Unternehmer von dieser 
übergangsregelung für das Anlagevermögen Ge­
brauch machen können; von ,der Entlastung sind 
Unternehmer, auf ,deren Umsätze § 21 Abs. 6 
und 7 (Kleinunternehmer) oder § 22 (land- und 
forstwir:tschaftliche Betrtiebe) Anwenduilig finden, 
aU'sgeschlossen. Von der Entlastung für Wir't­
'scha.ftsgü'ter des Anlagevermögens sind weiters 
jene Unternehmer ausgeschlossen, welche keine 
Ausfuhrumsätze tätigen. Als Ausfuhrumsitze gel­
'ten Ausfuhrlieferungen und die Verlbringung von 
Gegenständen in da's Ausland, .soweit Idie Ver­
hringung ,dieser Gegenstände ,im Rahmen ,des 
Unternehmens ohne die Absicht der Wliederein­
fuhr erfoIgt. 

Ausgan:gsbasis für die Entlasnung sind die im 
Inland vorhaJndenen Gegenstände, die am Schluß 
;des Kalenderjahres 1972 - im Falle eines vom 
Kalenderjahr aibweichenden Wirtsch:afitsjaihres am 
Schluß ,des letzten vor dem 31. Dezember 1972 
endenden Wirtscha!fts jahr,es - zum Anlagever­
mögen des Unternehmers ,gehören. 

Zu § 28: Die Vorschrift des Abs. 2 regelt, welche Gegen-
Durch die Befreiung ,der AusfuhrEeferungen stände dem Anlagevermagen zuzurechnen sind. 

von der Umsatzsteuer (§ 6 Z. 1) inVer'bindung Zum Anlagevermögen im Sinne dieser Vor,schrift 
mit ,dem Recht, die in Rechnungen für Vorlei- sollen auch Aufwendungen gehören, die im Zu­
stungen ausgewiesene Umsatzsteuer als Vor- sammenhang mit körperlichen W~rtschaf1:sgütern 
steuer absetzen zu dürfen (§ 12 Albs. 1 und 3) des Anla1gevermögen:s Igetäti@t worden s,ind und 
i·st nach Einführung der Mehrwertsteuer ,eine nach den Vorschriften des Einkommensteuer­
exakte Entlastung ,der Ausfuhrwaren von ,der gesetzes 1967 aktivierungspHichtig waren (Her-
Umsatzsteuer ,gegeben. In der übergangszeit wir,d stellungsaufwa·n;d); im Bau befindliche Anlagen 
,das Ziel einer genauen UmsaJtz,steuerbereinigung sollen im Sinne ,dieser Hes,timmung nicht zum 
jedoch nieht erreicht, weil die Gegenstände ,des entlastun:gsfähigen Anlagevermögen zählen. 

Anlagevermögens zum 31. Dezember 1972 aus Maßgebend für ,die· Entlastung soHen nach 
budgetären Gründen von ,der Umsatzsteuer nicht Abs. 3 jene Werte sein, ,die für die einzelnen 
entlastet' werden können und weil übe1'1d:ies Neu- Wirtschaft'Sgüter in der Vermögensübersicht zum 
anschaffungen von Wirtschaftsgütern des An- 31. Dezember 1972 angesetzt worden sind, und 
lageverrnögen:s in ,den Jahren 1973 bis 1977 mit zwar ohne Rück'sicht ,darauf, ob s,einerzert für 
fallenden Sätzen einer sogenannten Selbstver- den arugeschaff,ten Gegenstand eine vorzeitige 
brauchsteuer unterworfen werden (Hinweis auf Abschreibung vorgenommen wUl1de und daher 
§ 29, bisher § 27). Die Nichtbereinigung der Alt- den Hilanzan:satz vermindert hat oder nicht. 
anl;tigen und Idie vorübergehende Besteuerung Unternehmer, -die ,ihren Gewinn für ein vom 
von Investitionen führt zu einem "Verschmut- Kalenderjahr abweichendes Wirnschaftsjahr er­
zungseffekt", der im besonderen für die Export-, mitteln, müssen von ,den in der Vermögensüber­
wirtschaft zu einer Beeinträchtigung .der Wett- sicht am Schluß des letzten vordem 31. Dezem­
ibewerbsverhältnisse führt. ber 1972 endenden Wil1tschaftsjahres aJngesetz-

Durch d~e vorgesehene überganrisre,gelung für ten Werten ausgehen. Bei Unternehmern, die 
das Anlagevermägensollen Un:ternehmer, ,die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 des Einkommen­
Ausfuhrumsätze tätigen, unter bestimmten Vor- steuergesetzes 1967 ermitteln, ist bei ,der Berech­
aussetzungen auch eine teilweise Erstattung jener nung .des Entlastungsbetrag~ von ,den ,in einem 
Umsatzsteuer beantragen können, die auf den ordnungsgemäß ~uh1'1ten Anla'geverzeichnis zum 
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10 382 der BeiiLagen 

31. Dezember 1972 angesetzten Werten auszu- ) Zu § 29 Abs. 6: 

gehen. Durch den Abänderungsantrag wird klal'ge-

Nach Abs. 4 muß für die Entlastung des 
Anlagevermögens eine Verhältnisrechnung ange­
stellt werden. Als Bemessungsgrundlagegilt nur 
jener Teil des nach .A:bs. 3 ermi,ttelten maß­
geblichen Anlagevermögens, der ·dem Anbei! der 
1973 bewirkten Ausfuhrumsätze (Abs. 1) an den 
1973 insgesamt rbewirkten steuerbaren Umsät­
zen zuzüglich des Wel'tes ,der 1973 ohne Wieder­
einfuhra'bsicht in das Ausland verbrachten oder 
versendeten Gegenstände entspricht. 

Beispiel: 
Maßgeblicher Gesamt­

umsatz 1973 insgesamt ., 

Ausfuhrumsätze 1973 
insges·amt 

10 Millionen Schilling 

4 Millionen Schilling 

Von 40% ,des zum 31. Dezember 1972 maß­
geblichen Anlagevermögens kann ,die Entlastung 
begehrt werden. 

Ahs. 5 bestimmt, :daß die Verhältnisrechnung 
für die Anlagenentlllstung zu korrigieren ist und 
daher auch ,der EntlllStungsbetng berichtigt wer­
den muß, wenn 1973 in das Ausland verbrachte 
oder vel'sendete Gegenstände his zum 31. De­
zember 1977 in dllS Inland zurückgelangen. 

N ach Albs. 6 beträ.gt die Anlagenentlastung 
5 v. H. der maßgeblichen Bemessungsgrundlage 
(Abs.4). 

In Abs. 7 wird bestimmt, daß ,der abziehbare 
Vorsteuerbetrag für dllsanteilige Anlagever­
mögen frühestens für ,den ersuen Voranmeldungs­
zeitraum des Kalenderjahres 1974 geltend ge­
macht werden kann. Beträge bi,s zu 6000 S kön­
nen in einem Betrag abgesetzt wel1den, Beträge, 
die ,diese Summe ühersteigen, sind auf sämtliche 
Voranmeldungszeiträume des Kalenderjahres 
1974 in gleichen Teilbeträgen zu verteilen. 

Nach Abs. 8 sind die Voraussetzungen für den 
Abzug der Vorsteuer für Gegenstände des An­
lagevermögens buchmäßig nachzuweisen. 

Troll 
Berichtersta tter 

sbellt, daß die Se1bstverbrauchstieuer nicht zur 
Grundillge ,ihrer Berechnung gehört. 

Zu § 29 Abs. 8: 

A'hs. 8, der neu eingefügt wurde, sieht für 
Unternehmer, ,die Ausfuhrumsätze im Sinne des 
§ 28 Albs. 1 tätigen, eine Ermäßigung ,der Steuer 
für den Se1bstvel'bnuch ~n den Kllienderjahren 
1973 und 1974 auf 6 v. H. der B'emessungs­
grundlage vor. Die Ermäßigung, die 1973 6 v. H. 
und 1974 3 Y. H. betrlVgt, erstreckt sich nur 
auf jenen Teil des Selhstvel'brauches in den hei­
den Jahren, der auf Grund der Verhäknisrech­
nung gemäß § 28 Abs. 4 und 5 den Ausfuhr­
umsätzen zuzurechnen ·ist. Auf die Erläuterungen 
zu § 28 (neu), insbesondere im allg.emeinen 'teil, 
wir,d B,ezug genommen. 

Zu Anlage Z. 4: 

Die nunmehr vorgesehene Ergänzung dient 
lediglich der Vervollständigung, um zu gewähr­
leisten, ,daß Lebensmittel und Lebensmittel­
zubereitungen ohne jede Ausnahme dem ermäßig­
ten Steuersatz tinterliegen. 

Zu Anlage Z. 50: 

Durch die vorgesehene Aufnahme der Kunst­
gegenstände und Sammlungsstücke in die Liste 
der dem ermäß~gten Steuel1Satz unterliegen,den 
Gegenstände soll gewährleistet wel'den, :daß ,dem 
österreichischen Kunstmarkt durch ,die Umstel­
lung auf das Me,hrwel1tsteuersY'stem keine Nach­
teile erwachsen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Finanz- und Budgetau~schußden A n<t I' a g, 
der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s: chi 0 S sen enG e set ze n t­
w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen, 

2. die h ei g e d r u c k teE n t s eh 1i e ß u n g 
annehmen. 

Wien, am 12. Juni 1972 

Dr. Tull 
Obmann 
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382 der Beilagen 11 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Besteuerung der Umsätze (Umsatz­

steuergesett. 1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Steuerbare Umsätze 

§ 1. (1) Der Umsatzsteuer unterliegen die 
folgenden Umsätze: 

1. Die Lieferungen und sonstigen Leistungen, 
die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt 
im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die 
Steuerpflicht wird nicht dadurch ausgesdtlossen, 
daß der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder 
behördlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft 
gesetzlicher Vorsdtrift als bewirkt gilt; 

2. der Eigenverbrauch. Eigenverbrauch liegt 
vor, 

a) wenn ein Unternehmer im Inland Gegen­
stände, die seinem Unternehmen dienen, 
für Zwecke verwendet oder verwenden 
läßt, die außerhalb des Unternehmens lie­
gen, 

b) soweit ein Unternehmer im Inland Auf­
wendungen tätigt, die nach § 12 des Ein­
kommensi:euergesetzes 1967 nidtt abzugs­
fähig sind. Dies gilt nicht für Geldzu­
wendungen; 

3. die . Einfuhr von Waren im Sinne des Zoll­
gesetzes (Einfuhrumsatzsteuer). Eine Einfuhr liegt 
vor, wenn eine Ware aus dem Zollausland in 
das Zollgebiet gelangt. 

(2) Inland ist das Bundesgebiet. Ausland ist 
das Gebiet, das hienach nicht Inland ist. 

(3) Wird ein Umsatz im Inland ausgeführt, so 
kommt es für die Besteuerung nicht darauf an, 
ob der Unternehmer österreichischer Staatsbürger 
ist, seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im Inland 
hat, im Inland eine Betriebsstätte unterhält, die 
Rechnung ausstellt oder die Zahlung empfängt. 

Unternehmer, Unternehmen. 

§ 2. (1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche 
oder. berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. Das 

Unternehmen umfaßt die gesamte gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. 
Gewerblidt oder beruflich lst jede nachhaltige 
Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch 
wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder 
eine Personen vereinigung nur gegenüber ihren 
Mitgliedern tätig wird. 

(2) Die gewerblidte oder berufliche Tätigkeit 
wird nicht selbständig ausgeübt, 

1. soweit natürliche Personen, einzeln oder 
zusammengeschlossen, einem Unternehmen derart 
eingegliedert sind, daß sie den W e~sungen des 
Unternehmers zu folgen verpflidttet sind; 

2. wenn eine juristische Person dem Willen 
eines Unternehmers derart untergeordnet ist, daß 
sie keinen eigenen Willen hat. Eine juristische 
Person ist dem Willen eines Unternehmers dann 
derart unte~geordnet, daß sie keinen eigenen 
Willen hat (Organgesellschaft), wenn sie nadt dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finan­
ziell, wirtschaftlich und organisatorisch in sein 
Unternehmen eingegliedert ist. 

(3) Die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher 
Art (§ 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1966) 
und ihrer land- oder forstwirtschaftlichen Be­
triebe gewerblich oder beruflich tätig. Als Be­
triebe gewerblicher Art im Sinne dieses Bundes­
gesetzes gelten jedoch stets Wasserwerke, Schlacht­
höfe, Anstalten zur Müllbeseitigung, zur Tierkör­
perverhichtung und zur Abfuhr von Spülwasser 
und Abfällen sowie die Vermietung und Verpach­
tung von Grundstücken durch öffentlich-recht­
liche Körpersdtaften. 

(4) Als gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
gilt auch 

1. die Tätigkeit der Träger der Sozialversiche­
rung und ihrer Verbände, der Krankenfürsorge­
einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge­
setzes, BGBI. Nr. 200/1967, sowie der Träger 
des öffentlichen Fürsorgewesens, soweit diese im 
Rahmen der Mutterschafts-, Säuglings- und 
Jugendfürsorge, der allgemeinen Fürsorge (SoziaI-
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12 382 der Beilagen 

hilfe), der Kriegsopferversorgung, der Behinder­
tengesetze oder der Blindenhilfegesetze tätig 
werden, 

2. die Tätigkeit des Bundö, soweit sIe in der 
Beförderung von Personen im Linien- und Ge­
legenheitsverkehr der Post oder in der Duldung 
der Benützung von Bundesstraßen gegen ein 
bundesgesetzlich vorgesehenes Entgelt besteht. 

(5) Funktionäre im Sinne des § 22 Z. 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1967 sind in Aus­
übung ihrer Funktionen nicht gewerblich oder 
beruflich tätig. 

Lieferung, sonstige Leistung 

§ 3. (1) Lieferungen sind Leistungen, durch 
die ein Unternehmer den Abnehmer oder in 
dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen 
Namen über einen Gegenstand zu verfügen. Die 
Verfügungsmacht über den Gegenstand kann von 
dem Unternehmer selbst oder in dessen Auftrag 
durch einen Dritten verschafft werden. 

(2) Schließen mehrere Unternehmer über den­
selben Gegenstand Umsatzgeschäfte ab und wer­
den diese Geschäfte dadurch erfüllt, daß der 
erste Unternehmer dem letzten Abnehmer in der 
Reihe unmittelbar die Verfügungsrnacht über den 
Gegenstand verschafft, so gilt die Lieferung an 
den letzten Abnehmer gleichzeitig als Lieferung 
eines jeden Unternehmers in der Reihe (Reihen­
geschäft). 

(3) Beim Kommissionsgeschäft liegt zwischen 
dem Kommittenten und dem Kommissionär eine 
Lieferung vor. Bei der Verkaufskommission gilt 
die Lieferung des Kommittenten erst mit der 
Lieferung durch den Kommissionär als ausge­
führt. 

(4) Hat der Unternehmer die Bearbeitung oder 
die Verarbeitung eines vom Auftraggeber bei­
gestellten Gegenstandes übernommen und ver­
wendet er hiebei Stoffe, die er selbst beschafft, 
so ist die Leistung als Lieferung anzusehen, wenn 
es sich bei den Stoffen nicht nur um Zutaten 
oder sonstige Nebensachen handelt (Werkliefe­
rung). Das gilt auch dann, wenn die Gegen­
stände mit dem Grund und Boden fest ver­
bunden werden. 

(5) Hat ein Abnehmer dem Lieferer di'e Neben­
erzeugnisse oder Abfälle, die bei der Bearbei­
tung oder Verarbeitung des ihm übergebenen 
Gegenstandes entstehen, zurückzugeben, so be­
schränkt sich die Lieferung auf den Gehalt des 
Gegenstandes an den Bestandteilen, die dem Ab­
nehmer verbleiben. Das gilt auch dann, wenn 
der Abnehmer an Stelle der bei der Bearbeitung 
oder Verarbeitung entstehenden Nebenerzeug­
nisse oder Abfälle Gegenstände gleicher Art 
zurückgibt, wie sie in seinem Unternehmen regel­
mäßig anfaJlen. 

(6) Als Bearbeitung oder Verarbeitung gilt 
jede Behandlung des Gegenstandes, durch welche 
nach der Verkehrsauffassung ein neues Verkehrs­
gut (ein Gegenstand anderer Marktgängigkeit) 
entsteht. 

(7) Eine Lieferung wird dort ausgeführt, wo 
sich der Gegenstand zur Zeit der Verschaffung 
der Verfügungsrnach t befindet. 

(8) Wird der Gegenstand einer Lieferung an 
den Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen 
Dritten befördert oder versendet, so gilt die 
Lieferung mit dem Beginn der Beförderung oder 
mit der übergabe des Gegenstandes an den 
Spediteur, Frachtführer oder Verfrachter als aus­
geführt. Versenden liegt vor, wenn der Unter­
nehmereinen Gegenstand durch einen Fracht­
führer oder Verfrachter zu einem Dritten be­
fördern oder eine solche Beförderung durch einen 
Spediteur besorgen läßt. 

(9) Sonstige Leistungen sind Leistungen, die 
nicht in einer Lieferung bestehen. Eine sonstige 
Leistung kann auch in einem Unterlassen oder 
im Dulden einer Handlung oder eines Zustandes 
bestehen. 

(10) überläßt ein Unternehmer einem Auf­
traggeber, der ihm einen Stoff zur Herstellung 
eines Gegenstandes übergeben hat, an Stelle des 
herzustellenden 'Gegenstandes einen gleichartigen 
Gegenstand, wie er ihn in seinem Unternehmen 
aus solchem Stoff herzustellen pflegt, so gilt die 
Leistung des Unternehmers als Werkleistung, 
wenn das Entgelt für die Leistung nach Art 
eines Werklohnes unabhängig vom Unterschied 
zwischen dem Marktpreis des empfangenen 
Stoffes und dem des überlassenen Gegenstandes 
berechnet wird. 

(11) Eine sonstige Leistung wird im Inland 
ausgeführt, wenn der Unternehmer ausschließ­
lich oder zum wesentlichen Teil im Inland tätig 
wird oder wenn der Unternehmer eine Handlung 
im Inland oder einen Zustand im Inland duldet 
öder eine Handlung im Inland unterläßt. 

(12) Erstreckt sich eine Beförderungsleistung 
sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland, 
so fällt der inländische Teil der Leistung unter 
dieses Bundesgesetz. Als inländischer Teil der­
Leistung gilt auch die Beförderung auf den von 
inländischen Eisenbahnverwaltungen betriebenen, 
auf ausländischem Gebiet gelegenen Anschluß­
strecken, sowie die Beförderung auf ausländischen 
Durchgangsstrecken, soweit eine durchgehende 
Abfertigung nach Inlandstarifen erfolgt. 

(13) Die Besorgung von Befärderungs-, Um­
schlags- und Lagerleistungen sowie die im eigenen 
Namen und für fremde Rechnung erbrachten 
Leistungen der Reisebüros und Werbungsmittler 
gelten insoweit als im Inland ausgeführt, als die 
besorgten Leistungen im Inland bewirkt werden. 
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(14) Ein Tausch liegt vor, wenn das Entgelt Wert jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen 
für eine Lieferung in einer Lieferung besteht. Umsatz. 

Ein tauschähnlicher Uinsatz liegt vor, wenn das 
Entgelt für eine sonstige Leistung in einer Liefe­
rung oder in einer sonstigen Leistung besteht. 

Bemessungsgrundlage für die Lieferungen, 
sonstigen Leistungen und den Eigenverbrauch 

§ 4. (1) Der Umsatz wird im Falle des § 1 
Abs. 1 Z. 1 nach dem Entgelt bemessen. Entgelt 
ist alles, was der Empfänger einer Lieferung 
oder sonstigen Leistung aufzuwenden hat, um' 
die Lieferung oder sonstige Leistung zu erhalten 
(Solleinnahme). 

(2) Zum Entgelt gehört auch, 
1. was der Empfänger einer Lieferung oder 

sonstigen Leistung freiwillig aufwendet, um die 
Lieferung oder sonstige Leistung zu erhalten, 

2. was ein anderer als der Empfänger dem 
Unternehmer für die Lieferung oder sonstige 
Leistung gewährt. Dies gilt nicht für bundes­
gesetzlich geregelte Zuschüsse, die dem Zuschuß­
berechtigten aus öffentlichen Kassen oder aus 
Mitteln bundesgesetzlich erl"'ichteter Fonds' ge­
währt werden. 

(3) Nicht zum Entgelt gehören die Beträge, 
die der Unternehmer im Namen und für Rech­
nung eines anderen vereinnahmt und veraus­
gabt (durchlaufende Posten). 

Die vom Spediteur, Frachtführer und Handels­
vertreter für ihre Auftraggeber entrichteten Aus­
lagen an Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, sonstigen 
Eingangs- und Ausgangsabgaben sowie die Ge­
bühren, Verwaltungsabgaben und Barauslagen für 
kostenpflichtige Amtshandlungen sind wie durch­
laufende Posten zu behandeln. Als durchlaufender 
Posten ist auch der Erwerbspreis eines im Inland 
erworbenen gebrauchten Kraftfahrzeuges zu be­
handeln, wenn der Unternehmer für dieses Kraft­
fahrzeug keinen Vorsteuerabzug in Anspruch 
nehmen konnte. 

(4) Rechtsanwälte und Notare sind befugt, zur 
,Abgeltung der zahlreichen kleinen Beträge an 

durchlaufenden Posten, insbesondere der Ge­
richtsgebühren und Stempelkosten, einen 
Pauschalabzug von 10 vom Hundert der gesam­
ten vereinnahmten Beträge nach Abzug der 
anderen Beträge an durchlaufenden Posten WIe 
der Streit- oder Vergleichssummen und der 
Hypothekengelder vorzunehmen. 

(5) Werden Rechte übertragen, die mit dem 
Besitz eines Pfandscheines verbunden sind, so 
gilt als Entgelt der Preis des pfandsch·eines zu­
züglich der Pfandsumme. 

(6) Beim Tausch, bei tauschähnlichen Umsätzen 
und bei Hingabe an Zahlungs Statt gilt der 

(7). Wird ein Unternehmen oder ein in der 
Gliederung eines Unternehmens gesondert ge­
führter Betrieb im ganzen veräußert (Geschäfts­
veräußerung), ,so ist Bemessungsgrundlage das 
Entgelt f~r die auf den Erwerber übertragenen' 
Gegenstände und Rechte (Besitzposten). Die Be­
freiungsvorschriften bleiben unberührt. Die über­
nommenen . Schulden können nicht ab'gezogen 
werden. 

(8) Entgelte in fremder Währung sind auf 
Schilling nach dem Kurs umzurechnen, den der 
Bundesminister für Finanzen als Durchschnitts­
kurs für den Monat festsetzt, in dem die Leistung 
ausgeführt oder - bei der Besteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten (§ 17) ~ das Entgelt 
vereinnahmt wird. Die Durchschnittskurse sind 
vom Bundesminister für Finanzen im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" monatlich kundzumachen. 

Der Unternehmer ist berechtigt, die Umrech­
nungnach dem Tageskurs vorzunehmen, wenn 
dIe einzelnen Beträge durch Bankabrechnungen 
belegt werden. 

(9) Im Falle des § 1 Abs. 1 Z. 2 treten an die 
Stelle des Entgeltes der Teilwert des entnom­
menen oder unentgeltlich zugewendeten Gegen­
standes oder die auf die Nutzung des Gegen­
standes entfallenden Kosten. 

(10) Bei Beförqerungen von Personen im 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
nicht im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen 
und Anhängern tritt an die Stelle des Entgeltes 
nach Abs. 1 ein Durchschnittsbeförderungsentgelt 
von 60 Groschen für jede Person und für jeden 
Kilometer der im Inland zurückgelegten Beförde­
rungsstrecke (Personenkilometer). Bruchteile von 
Kilometern sind aufzurunden. 

(11) Die Umsatzsteuer gehört nicht zur 
Bemessungsgrundlage. 

Bemessungsgrundlage für die Einfuhr 

§ 5. (1) Der Umsatz wird bei der Einfuhr 
(§ 1, Abs. 1 Z. 3) nach dem Zollwert (§ 1 Abs. 2 
des Wertzollgesetzes 1955) der eingeführten 
Ware bemessen. 

(2) Unterliegt eine einfuhrumsatz·steuerpflich­
tige Ware nicht einem Wertzoll, so ist Bemes­
sungsgrundlage bei der Einfuhr das dem Lieferer 
für die eingeführte Ware geschuldete Entgelt. 
Liegtt ein Entgelt nicht vor oder kann dieses 
nicht nachgewiesen werden, so ist die Einfuhr­
umsatzsteuer für die eingeführte Ware nach 
Abs. 1 zu bemessen. 

(3) Ist ein Gegenstand ausgeführt, im Ausland 
für den Ausführer ausgebessert oder veredelt 
(§§ 35 lit. a, 42 Abs. 2, 88 und 90 des 2011-
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gesetzes 1955) und von dem Ausführer oder 4. die Beförderungen von Gegenständen im 
für ihn wieder eingeführt worden, so wird der grenzüberschreitenden Beförderungsverkehr und 
Umsatz bei der Einfuhr nach dem für die Aus- im internationalen Eisenbahnfrachtverkehr 50-

besserung oder Veredlung zu zahlenden Entgelt, wie die Besorgung dieser Leistungen; 
falls aber ein solches Entgelt nicht gezahlt wird, 5. die Beförderungen von Personen mit 
nach der durch die Ausbesserung oder Veredlung Schiffen und Luftfahrzeugen im grenzüberschrei­
eingetretenen Wertsteigerung bemessen. . tenden Beförderungsverkehr sowie die Besor-

(4) Maßgebend ist auch bei Heranziehung des gung und Vermittlung dieser Leistungen; 

Entgeltes oder der Wertsteigerung als Bemes- 6. die Umsätze der Träger der Sozialversiche­
sungsgrundlage der nach den wertzollrechtlichen rung und ihrer Verbände, der Krankenfürsorge­
Bestimmungen für die Ermittlung des Normal- einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 des 
preises maßgebende Zeitpunkt. Werden die ein- Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgeset­
geführten Gegenstände bereits im Ausland an zes, BGBl. Nr. 200/1967, und der Träger .des 
einen inländischen Abnehmer geliefert (§ 3 öffentlichen Fürsorgewesens untereinander und 
Abs. 8), so ist von dem vom inländischen Ab- an die Versicherten, die mitversicherten Familien­
nehmer - im Falle mehrerer inländischer Ab-

angehörigen, die Versorgungsberechtigten oder 
nehmer (z. B. Reihengeschäft) von dem vom 
letzten inländischen Abnehmer _ zu zahlenden die Hilfeempfänger oder die zum Ersatz von 

Fürsorgekosten Verpflichteten; Entgelt oder Rechnungspreis im Sinne des 
Wertzollgesetzes 1955 auszugehen. 7. die Umsätze der mit der Durchführung des 

öffentlichen Fernmeldeverkehrs befaßten Unter­
(5) Der sich aus den Abs. 1 bis 4 ergebenden nehmen aus dem Fernmeldeverkehr; 

Bemessungsgrundlage sind hinzuzurechnen : 
1. der im Zeitpunkt der Entstehung der 8. a) die Gewährung, die Vermittlung und die 

Steuerschuld auf die Ware entfallende Betrag an Verwaltung von Krediten sowie die Ver-
Zoll, Verbrauchsteuern und Monopolabgaben, Ab- waltung von Kredits,icherheiten, 
gaben nach dem Antidumpinggesetz 1971, BGBl. . b) die Umsätze von Geldforderungen und 
Nr. 384, und dem Anti-Marktstörungsgesetz, inländischen amtlichen Wertzeichen SQ-

BGBl. Nr. 393/1971, sowie an anderen Abgaben wie die Umsätze und dieVermittl'llng 
mit gleicher Wirkung wie Zölle, wenn diese der Umsätze von gesetzlichen Zahlungs-
Abgaben anläßlich oder im Zusammenhang mit mitteln, 
der Einfuhr von Waren von den Zollämtern zu c) die Umsätze im Einlagengeschäft und 
erheben sind; Kontokorrentverkehr einschließlich Zah-

2. die Beförderungs- und Versicherungskosten lungs- und überweisungsverkehr; das 
bis zum Eintritt der Ware ü'ber die Zollgrenze; Inkasso von Handelspapieren, 

3. die Kommissions- und Verpackungskosten. d) die Umsätze von Wertpapieren und die 
Dies gilt. nicht, wenn diese Beträge in der Optionsgeschäfte mit Wertpapieren, die 

Bemessungsgrundlage bereits enthalten sind. Der Vermittlun,g dieser Umsätze, die Ver-
Verfügungsberechtigte kann die nach dem Ein- wahrung und Verwaltung von Wert-
tritt der Ware über die Zollgrenze entstandenen papieren (Depotgeschäft) sowie die son-
Beförderungs- und Versicherungskosten von stigen Leistungen im Emissionsgeschäft, 
der Bemessungsgrundlage absetzen, wenn sie m e) die Umsätze von Anteilen an Gesell-
dieser enthalten sind. schaften und anderen Vereinigungen, 

(6) Auf die Umrechnung von Entgelten in f) die übernahme und die Verwaltung von 
fremder Währung findet § 9 des Wertzollgesetzes Verbindlichkeiten sowie von Bürgschaf­

ten und ähnlichen Sicherheiten; 1955 sinngemäß Anwendung. 

(7) Die Einfuhrumsatzsteuer gehört nicht zur 
Bemessungsgrundla,ge. 

Steuerbefreiungen bei Lieferungen, sonstigen 
Leistungen und Eigenverbrauch 

§ 6. Von den unter §1 Abs. 1 Z. 1 und 2 
fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

1. Die Ausfuhrlieferungen (§ 7); 
2. die Lohnveredlungen für ausländische Auf­

traggeber (§ 8); 

3. die im § 9 aufgezählten Leistungen für 
ausländische Auftraggeber; 

9. a) die Umsätze von Grundstücken im Sinne 
des § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 
1955; die Steuerfreiheit gilt nicht für den 
Eigenverbrauch, insoweit für die Grund­
stücke ein Vorsteuerabzug nach § 12 
Abs. 1 vorgenommen worden ist, 

b) die Umsätze, die unter das Kapitalver­
kehrsteuergesetz, Teil I (GeseHschaft­
steuer), fallen, und die Vergütungen im 
Sinne des § 16 Z. 3 des Körperschaft­
steuergesetzes 1966, BGBl. Nr. 156, 

c) die Umsätze aus Versicherun:gsverhält­
nissen, soweit für diese Umsätze ein 
Versicherungsen~elt im Sinne des § > 
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des Versicherungssteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 133, gezahlt wird, 

d) die Umsätze der vom Bund im Rahmen 
des Glücksspielmonopols durchgeführten 
Glücksspiele, die Umsätze, die unter die 
Bestimmungen des § 33 TP 17 Abs. 1 
Z. 6 und 7 des Gebührengesetzes 1957 
fallen, die amtliCh festgesetzten Ver­
gütungen, die von der staatlichen Mono­
polverwaltung für die Mitwirkung im 
Rahmen der Verwaltung von Einrichtun­
gen des Glücksspielmonopols zuerkannt 
werden, die Zuwendungen im Sinne des 
§ 26 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes, BGBl. 
Nr. 169/1962, und die Umsätze, die der 
Spielhankahga:be nach § 27 des Glücks­
spielgesetzes unterliegen; 

10. die Umsätze der Blinden, wenn sie nicht 
mehr als drei sehende Arbeitnehmer beschäftigen 
und die Voraussetzungen der Steuerfreiheit durch 
eine Bescheinigung über den Erhalt der Blinden­
beihilfe oder durch eine Bestätigung der zu­
ständigen Bezi,rksverwaltungsbehörde oder durch 
den Rentenbescheid oder eine Bestätigung des 
zuständigen Landesinvalidenamtes nachweisen. 
Nicht als Arbeitnehmer gelten die Ehefrau, die 
minderjährigen Abkömmlinge, die Eltern des 
Blinden und die Lehrlinge. Die Steuerfreiheit 
gilt nicht für die Umsätze von Gegenständen, 
die einer Verbrauchsteuer unterliegen, wenn der 
Blinde Schuldner der Verbrauchsteuer ist; 

11. die Umsätze von privaten Schulen und 
anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Einrichtungen, soweit es sich um die Vermittlung 
von Kenntnissen allgemeinbildender oder berufs­
bildender Art oder der Berufsausübung dienen­
den Fertigkeiten handelt und nachgewiesen wer­
den kann, daß eine den öffentlichen Schulen 
vergleichbare Tätigkeit ausgeübt wird; 

12. die Umsätze aus den von öffentlich-recht­
lichen Körperschaften oder Volksbildungs­
vereinen veranstalteten Vorträgen, Kursen und 
Filmvorführungen wissenschaftlicher oder unter­
richtender oder belehrender Art, wenn die Ein­
nahmen vorwiegend zur Deckung der Kosten 
verwendet werden; 

13. die Umsätze aus der Tätigkeit als Bau­
sparkassenvertreter und Versicherungsvertreter; 

14. die Umsätze aus der Tätigkeit als Schrift­
steller, Journalist oder Komponist; 

15. die Umsätze von gemeinnützigen Vereini­
gungen (§§ 34 bis 36 Bundesabgabenordnung), 
deren satzungsgemäßer Zweck die Ausübung oder 
Förderung des Körpersportes ist; dies gilt nicht 
für Leistungen, die im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes, eines Gewerbe­
betriebes oder eines wirtschaftlichen Geschäfts­
betriebes im Sinne des § 45 Abs. 3 der Bundes­
abgabenordnung ausgeführt werden. 

Ausfuhrlieferung 
§ 7. (1) Eine Ausfuhrlieferung (§ 6 Z. 1) liegt 

vor, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

1. Der Unternehmer muß das Umsatzgeschäft, 
das seiner Lieferung zugrunde liegt, mit einem 
ausländisChen Abnehmer abgeschlossen haben. 
Ausländischer Abnehmer ist 

a) ein Abnehmer, der seinen Wohnsitz (Sitz) 
außerhalb des Bundesgebietes hat, 

b) eine Zweigniederlassung oder Organgesell­
schaft eines im Bundesgebiet ansässigen 
Unternehmers, die ihren Sitz außerhalb des 
Bundesgebietes hat, wenn sie das Umsatz­
geschäft im eigenen Namen abgeschlossen 
hat. Eine im Bundesgebiet befindliche 
Zweigniederlassung oder Organgesellsc~aft 
eines Unternehmers ist nicht ausländischer 
Abnehmer; 

2. der Gegenstand muß in Erfüllung dieses 
Umsatzgeschäftes in das Ausland befördert oder 
versendet worden sein. Über die erfolgte Aus­
fuhr muß ein Ausfuhrnachweis erbr,acht werden. 
Der Unternehmer ist berechtigt, die Steuerfrei­
heit schon vor Erbringung des Ausfuhrnach­
weises in Anspruch zu nehmen, wenn der Aus­
fuhrnachweis innerhalb von sechs Monaten nach 
Bewirkung der Lieferung erbracht wird. 

Eine Versendung in das Ausland gilt auch in 
folgenden Fällen als gegeben: 

a) wenn der Gegenstand zunächst an einen 
steuerlich zugelassenen inländ~schen Beauf­
tragten des ausländischen Abnehmers 
(Abs. 4) übergeben oder versendet und so­
danl1 vom Beauftragten in das Ausland 
befördert oder versendet worden ist, 

b) wenn der ausländische Abnehmer den 
Gegenstand selbst abholt oder ab­
holen läßt und so dann in das Ausland 
befördert oder befördern läßt. Der aus­
ländische Abnehmer kann die von ihm ein­
gekauften Gegenstände beim inländischen 
Lieferer oder von dem inländischen Ort 
abholen oder abholen lassen, zu dem der 
Lieferer die Gegenstände befördert oder 
versendet hat oder an dem der Lieferer 
sie selbst eingekauft hat. Die zur Abholung 
benutzten Fahrzeuge können inländische 
oder ausländische sein; 

3. die vorstehenden Voraussetzungen müssen 
buchmäßig (§ 18 Abs. 8) nachgewiesen sein. 

(2) Die Versendung des Gegenstandes in das 
Ausland ist durch Versendungsbelege, wie Fracht­
briefe,' Posta'llfgabebescheinigungen, Konnosse­
mente und dergLeichen, oder deren Doppelstücke 
nachzuweisen. Der Unternehmer hat diese Belege 
für die Prüfung durch das Finanzamt aufzube­
wahren. 

2 
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(3) Erhält der Unternehmer keine Versen­
dungsbelege, so darf er den Ausfuhrnachweis 
in der folgenden Weise führen: 

1. im Falle des Reihengeschäftes durch eine 
Ausfuhrbescheinigung seines Lieferers oder des 
versendenden Unternehmers; 

2. im Falle der übergabe oder Versendung 
an einen steuerlich zugelassenen inländischen 
Beauftragten des ausländischen Abnehmers durch 
eine Ausfuhrbescheinigung des Beauftragten; 

3. im Falle des Abholens (Abs. 1 Z. 2 lit. b) 
durch eine Ausfuhrbescheinigung des Grenzzoll­
amtes. 

Die Ausfuhrbescheinigung ist nach einem vom 
Bundesministerium für Finanzen zu bestimmen­
den Muster, das alle für die Beurteilung der 
Ausfuhr erfor,derlichen Angaben enthält, auszu­
stellen .. 

(4) Steuerlich zugelassene inländische Beauf­
tragte des ausländischen Abnehmers sind 

1. die Mitglieder des Fachverbandes der 
Spediteure bei der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft; 

2. andere Unternehmer, die üher Antrag von 
der für sie zuständigen Finanzlandesdirektion 
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes als in­
ländische Beauftragte zugelassen werden. Diese 
Unternehmer dürfen keine inländische Zweig­
niederlassung oder Organgesellschaft eines Unter­
nehmens, das seinen Sitz im Ausland hat, sem 
und müssen als steuerlich zuverlässig gelten. 

(5) Die Beförderung des Gegenstandes in das 
Ausland ist durch eine Ausfuhrbescheinigung des 
Grenzzollamtes nachzuweisen. Abs. 2 letzter Satz 
und Abs. 3 letzter Satz gelten entsprechend. 

Lohnveredlung für ausländische Auftraggeber 

§ 8. (1) Eine Lohnveredlung (§ 6 Z. 2) liegt 
vor, wenn der Unternehmer für einen ausländi­
schen Auftraggeber, der die für den ausländischen 
Abnehmer geforderten Voraussetzungen (§ 7 
Abs. 1 Z. 1) erfüllt, einen Gegenstand bearbeitet 
oder verarbeitet (§ 3 Abs. 6) oder eine Werk­
leistung im Sinne des § 3 Abs. 10 bewirkt. 

(2) Der bearbeitete oder verarbeitete Gegen­
stand oder der überlassene Gegenstand muß nach 
der Veredlung in das Ausland befördert oder 
versendet worden sein. Ober die erfolgte Aus­
fuhr muß ein Ausfuhrnachweis (§ 7 Abs. 2 bis 5) 
erbracht werden. Der Unternehmer ist berechtigt, 
die Steuerfreiheit schon vor Erbringung des Aus­
fuhrnachweises in Anspruch zu nehmen, wenn 
der Ausfuhrnachweis innerhalb von sechs Mona­
ten nach Beförderung oder Versendung des ver­
edelten Gegenstandes in das Ausland erbracht 
wird. 

(3) Die vorstehenden Voraussetzungen müssen 
buchmäßig (§ 18 Abs. 8) nachgeWiesen sein. 

Leistungen für ausländische Auftraggeber 

§ 9. (1) Die folgenden Leistungen sind steuerfrei, 
wenn sie für einen ausländischen Auftraggeber, 
der die für den ausländischen Abnehmer gefor­
derten Voraussetzungen (§ 7 Abs. 1 Z. 1) erfüllt, 
bewirkt werden: 

1. Die Beförderung, der Umschlag und die 
Lagerung von Gegenständen im Zuge der Aus­
fuhr, der Durchfuhr und der Einfuhr, die Besor­
gung dieser Leistungen sowie die Besorgung der 
Versicherung der bezeichneten Gegenstände; 

2. die Besorgung des Umschlages und der 
Lagerung von Gegenständen, wenn die besorgten 
Leistungen im Ausland bewirkt werden, sowie 
die Besorgung der Versicherung im Ausland be­
förderter, umgeschla.gener oder gelagerter Ge­
genstä~de; 

3. die utimittelbar dem Schiffs- und Flugver­
kehr dienenden Leistungen der Hafen- und Flug­
hafenbetriebe sowie die Besorgung dieser Lei­
stungen; 

4. das Schleppen, Schieben, Lotsen und Bergen 
von Schiffen sowie die Besorgung dieser Leistun­
gen; 

5. die Leistungen der Eisenbahnunternehmer 
für ausländische Eisenbahnen in den Gemein­
schaftsbahnhäfen, Betriebwechselbahnhöfen 'und 
Grenz betriebsstrecken ; 

6. die Leistungen der Handelsvertreter und 
Makler; 

7. die handelsüblichen Nebenleistungen, die bei 
den unter Z. 1 bis 6 bezeichneten Leistungen, 
vorkommen. 

(2) Bei den im Abs. 1 Z. 1 bis 5 angeführten 
Leistungen und deren Vermittlung gilt derjenige 
als Auftraggeber, dem die Rechnung erteilt wird: 

(3) Die vorstehenden Voraussetzungen müssen 
buchmäßig (§ 18 Abs. 8) nachgewiesen sein. 

Steuersätze 

§ 10. (1) Die Steuer beträgt für jeden steuer­
pflichtigen Umsatz 16 vom Hundert der Bemes­
sungsgrundlage (§§ 4 und 5). 

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 8 vom Hun­
dert für 

1. die Lieferungen, den Eigenverbrauch und 
die Einfuhr der in der Anlage aufgezählten 
Gegenstände; 

2. die Vermietung von in der Anlage aufge­
zählten Gegenständen; 

3. a) die Aufzucht, das Mästen. und Halten 
von TIeren, die in der Anlage Z. 1 ge-' 
nannt sind, sowie die Anzucht von Pflan­
zen, 
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b) die Leistungen von Vereinigungen, deren a) Arzt, Tierarzt, Dentist oder Hebamme so-
satzungsgemäßer Zweck die Vatertier- wie als freiberuflich Tätiger im Sinne des 
haltung, die Förderung der Tierzucht § 52 Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. 
oder die künstliche Tierbesamung ist, so- Nr. 102/1961, 
weit die Leistungen unmittelbar den b) Wissenschaftler, Bildberichterstatter, Lehr-
Zwecken der genannten Vereinigungen beauftragter, Dolmetscher oder übersetzer, 
dienen; die Leistungen der von Gebiets- c) Architekt, staatlich befugter und beeideter 
körperschaften oder anderen öffentlich- Ziviltechniker, 
rechtlichen Körperschaften betriebenen 
B I 

d) Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen, 
esamungsansta ten, Besamungsstationen 

und ihrer Außenstellen; I Patentanwalt, Notar, Wirtschaftstreuhän-

I 

der sowie die der freiberuflichen Tätigkeit 
4. die Lieferungen und den Eigenverbrauch entsprechenden sonstigen Leistungen der 

von Wein aus frischen Weintrauben (Nummer Wirtschaftstreuhandgesellschaften (§§ 2 und 
22.05 B des Zolltarifes), der innerhalb eines I 59 Abs. 8 der Wirtschaftstreuhänder-Be-
landwirtschaftlichen Betriebes im Inland erzeugt rufsordnung, BGBL Nr. 12',;/1955, in der 
wurde, soweit der Einheitswert der weinbau- Fassung des Bundesgesetze;; BGBL Nr. 26/ 
mäßig genutzten Fläche 250.000 S nicht übersteigt 1965) und der gesetzlichen Prüfungs- und 
und der Erzeuger den Wein im Rahmen seines Revisionsverbände; 

landwirtschaftlichen Betriebes liefert. Dies gilt 8. die Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler; 
nicht für die Lieferungen und den Eigenverbrauch 
von Wein, der aus erworbenen Trauben (Maische) 9. die Umsätze der Kranken- und Pflege­
oder erworbenem Most (Stulm) erzeugt wurde anstalten, der Alters-, Blinden- und Siechen­
oder innerhalb der Betriebsräume, einschließlich heime sowie jener Anstalten, die eine Bewilligung' 
der Gastgärten, ausgeschenkt wird (Buschen- als Kuranstalt oder Kureinrichtung nach den 
schank); jeweils geltenden Rechtsvorschriften über natür-

lich'e Heilvorkommen und Kurorte besitzen, so-
S. die Vermietung und Verpachtung von weit es sich um Leistungen handelt, die unmitteI­

Grundstücken, von Berechtigungen, auf welche bar mit der Kranken- oder Kurbehandlung oder 
die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über· unmittelbar mit der Betreuung der Pfleglinge 
Grundstücke Anwendung finden, und von staat- im Zusammenhang' stehen; 
lichen Hoheitsrechten, die sich auf die Nutzungen d 
von Grund und Boden beziehen; die über- 10. ie Leistungen der Jugend-, Erziehungs-, 
lassung der Nutzung an Wohnungen, Geschäfts- Ausbildungs-, Fortbildungs- und Erholungs­
räumen und anderen Räumlichkeiten auf Grund heime an Personen, die das 27. Lebensjahr nicht 

. vollendet haben, soweit diese Leistungen in de-
von Nutzungsverträgen ist als Vermietung oder 
Verpachtung von Grundstücken anzusehen. Nicht ren Betreuung, Beherbergung, Verköstigung und 

b 
den hiebei üblichen Nebenleistungen bestehen; 

egünstigt ist jedoch die Vermietung und Ver-
pachtung von Maschinen und sonstigen Vorrich- 11. die unmittelbar mit dem Betrieb von 
tungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage Schwimm- und Reinigungsbädern sowie mit der 
gehören, auch wenn sie wesentliche Bestandteile Verabreichung von Heilbädern verbundenen Um-
eines Grundstückes sind. sätze; 

Die Begünstigung erstreckt sich auch auf die 12. die Leistungen der Körperschaften, Perso-
Beherbergung in eingerichteten Wohn- und nenvereinigungen und Vermögensmassen, die ge­
Schlafräumen und die regelmäßig damit verbun- meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
denen Nebenleistu ... gen, wobei als Nebenleistung Zwecken dienen (§§ 34 bis 38 der Bundesabgaben­
auch die Verabreichung eines ortsüblichen Früh- ordnung), soweit diese Leistungen nicht unter 
stücks anzusehen ist, wenn der Preis hiefür im § 6 Z. 15 fallen. Dies gilt nicht für Leistungen, 
Beherbergungsentgelt enthalten ist. Die Begünsti- die im Rahmen eines land- und forstwirtschaft­
gung gilt überdies für die Nutzung von Grund- lichen Betriebes, eines Gewerbebetriebes oder 
stücken und eingerichteten Räumlichkeiten, die eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im Sinne 
einen Eigenverbrauch im Sinne des § 1 Abs. 1 des § 45 Abs. 3 der Bundesahgabenordnung aus~ 
Z. 2 darstellt; geführt werden; 

6. die Leistungen von Personen vereinigungen 
zur Erhaltung, Verwaltung oder zum Betrieb 
der in ihrem gemeinsamen Eigentum stehenden 
Teile und Anlagen einer Liegenschaft, an der 
Wohnungs eigentum besteht; 

7. die sonstigen Leistungen aus der Tätigkeit 
als 

13. a) die Leistungen, die regelmäßig mit dem 
Betrieb eines Theaters verbunden sind, 
Das gleiche gilt sinngemäß für Veran­
staltungen von Theateraufführungen 
durch andere Unternehmer,' 

b) die Musik- und Gesangsaufführungen 
durch Einzelpersonen oder durch Per­
sonenzusammenschlüsse, insbesondere 
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durch Orchester, Musikensembles und I 4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen 
Chöre. Das gleiche gilt sinngemäß für Leistung oder den Zeitraum, über den sich die 
Veranstaltungen derartiger Musik- und Leistung erstreckt; 
Gesangsaufführungen durch andere 5. das Entgelt für dieLieferung oder sonstige 
Unternehmer; Leist\~ng (§ 4) und 

14. die Leistungen, die regelmäßig mit dem 6. :den auf das Entgelt (Z. 5) entfallenden 
Betrieb eines Museums, eines botanischen oder Steuer betrag. 
ein~ zoo~ogische~ Gartens sowie eines Natur- (2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 gilt 
par s ver unden s1Od; jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über 

15. die Leistungen der Rundfunkunternehmen, eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, 
soweit hiefür Rundfunk- und Fernsehrundfunk- gleicHgültig, wie diese Urkunde im Geschäfts-
entgelte entrichtet werden; verkehr bezeichnet wird. Hierunter fallen 

f Quiu,'ungen, Abrechnungen, Gegenrechnungen 16. die Filmvor ührungen; 
und Frachtbriefe. Die nach Abs. 1 erforderlichen 

17. die Einräumung, übertragung und Wahr- Angaben können auch in anderen Belegen ent­
nehmung von Rechten, die sich aus urheberrecht- halteri sein auf die in der Rechnung hingewiesen 
lichen Vorschriften ergeben; wird.~ , 

18. die Zir~~svo~führungen sowie die Leistun-I Stellt der Unternehmer für steuerpflichtige 
gen aus der TatIgkelt als Schausteller; I Lieferung~n oder steuerpflichtige so~stige Lei-

19. die Beförderung von Personen mit Ver- stungen eme Rechnung aus, so hat er eme Durch­
kehrsmitteln aller Art, soweit nicht § 6 Z. 5; schrif.t oder Abschrift anzufertigen und aufzu-
anzuwenden ist; I bewa?r~n; .das gleiche gilt ~innge.mäß f~r Belege, 

20 d··· N d f" f d' auf die 10 emer Rechnung h10gewlesen wird. 
. Ie 1m eIgenen amen un ur rem e I. . 

Rechnung erbrachten Leistungen der Reise- und (3)jFür die unter Abs. 1 Z. 1 und 2 geforderten 
Theaterkartenbüros, soweit sie in der Besorgung Angaben ist jede Bezeichnung ausreichend, die 
von Leistungen bestehen, die dem ermäßigten I eine ~indeutige Feststellung des Namens und der 
Steuersatz unterliegen; 1

1

' Ansch, rift d~ Unternehmens sowie ~~s Abneh-
21 d' A f b M' ch . d' mers ~ der Lieferung oder des Empfangers der 
. . Ie u ga e. von Ietr.e t.en sowie Ie sonstiO'en Leistung ermöglicht. 

Sullegung von BetrIeben, soweIt hlefür Entgelte 1:° ' . 
von öffentlichen Kassen oder von bundesgesetz- (4) Die im Abs. 1 Z. 1 bis 3 geforderten An-
lich errichteten Fonds gezahlt werden; I gaheri können auch durch Schlüsselzahlen oder 

22 d· . d B . bAI I Symqole ausgedrückt werden, wenn ihre ei nd eu-
. le mlt em etne von nsta ten zur' " d ch d 

M"llb .. , d Abf h S "I ! tlge BestImmung aus er Re nung 0 ,er aus 
u eseltlgung un zur u r von pu wasser I d I "h I . . D' d Abf'lI I "ß' b d L . an eren Unter agen gewa r eIstet 1St.' lese 

un a en rege ma Ig ver un enen elstun- Unte±-Iagen müssen sowohl beim Aussteller als 
gen. I auch !beim Empfänger der Rechnung vorhanden 

I 
sein, :, es sei denn, daß vom Rechnungsaussteller 

Ausstellung von Rechnungen öffentlich kundgemachte Tarife zur Verrechnung 
kommen. 

§ 11. (1) Führt der Unternehmer steuer-
pflichtige Lieferungen oder steuerpflichtige son­
stige Leistungen aus, so ist er berechtigt und, 
soweit er die Umsätze an einen. anderen Unter­
nehmer für dessen Unternehmen ausführt, auf 
Verlangen des anderen verpflichtet, Rechnungen 
auszustellen, in denen die Steuer gesondert aus~ 
gewi-esen i&t. 

Diese Rechnungen müssen soweit in den 
nachfolgenden Absätzen nichts anderes bestimmt 
ist - die folgenden Angaben enthalten: 

1. Den Namen und die Anschrift des liefern­
den oder leistenden Unternehmers; 

2. den ~amen und die Anschrift des Ab­
nehmers der Lieferung oder des Empfängers der 
sonstigen LeiS'tung; 

3. die Menge und die handelsübliche Bezeich­
nung der gelieferten Gegenstände öder die Art 
und den Umfang der sonstigen Leistung; 

(5) In einer Rechnung über Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die verschiedenen Steuer­
sätzeri unterliegen, sind die Entgelte und Steuer­
beträge nach Steuersätzen zu trennen. Wird der 
Steuerbetrag durch Maschinen (z. B. Fakturier­
automaten) ermittelt und durch diese in der 
Rechnung angegeben, so ist der Ausweis des 
Steuerbetrages in ei'ner Summe zulässig, wenn 
für pie einzelnen Posten der Rechnung der 
Steu~rsatz angegeben ist. 

I 
(6Y Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 1000 S 

nicht; übersteigt, genügen unbeschadet der Be­
stimmung des § 129 der Bundesabgahenordnung 
folgende Angaben: , 

1. Der Name und die Anschrift des liefernden 
oder :Ieistenden Unternehmers; 

2; :die Menge und die handelsübliche Bezeich­
nung der gelieferten Gegenstände oder die Art 
und der Umfang der sonstigen Leistung; 
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3. der Tag der Lieferung oder sonstigen 
Leistung oder der Zeitraum, über den sich die 
Leistung erstreckt; 

4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die 
Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe 
und 

5. der Steuersatz. 

Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Gutschriften, die im Geschäftsverkehr an 
die Stelle von Rechnungen treten, gelten bei 
Vorliegen der im Abs.8 genannten Voraussetzun­
gen als Rechnungen des Unternehmers, der 
steuerpflichtige Lieferungen oder sonstige Lei­
stungen an den Aussteller der _ Gutschrift aus­
führt. Gutschrift im Sinne dieser Bestimmung 
ist jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über 
eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, 
die an ihn ausgeführt wird. Die Gutschrift ver­
liert die Wirkung einer Rechnung, soweit der 
Empf~ngerder Gutschrift dem in ihr enthaltenen 
Steuerbetrag widerspricht. 

(8) Eine Gutschrift ist als Rechnung anzuer­
kennen, wenn folgende Voraussetzungen vor­
liegen: 

1. Der Unternehmer, der die Lieferungen oder 
sonstigen Leistungen ausführt (Empfänger der 
Gutschrift), muß zum gesonderten Ausweis der 
Steuer in einer Rechnung nach Abs. 1 berechtigt 
sem; 

2. zwischen dem Aussteller und dem Empfän­
ger der Gutschrift muß Einverständnis darüber 
bestehen, daß mit einer Gutschrift über die 
Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet 
wird; 

3. die Gutschrift muß die im Abs. 1 gefor­
derten Angaben enthalten. Die Abs. 3 bis 6 sind 
sinngemäß anzuwenden; 

4. die Gutschrift muß dem Unternehmer, der 
die Lieferung oder sonstige Leistung bewirkt, 
zugeleitet worden sein. 

,(9) Fahrausweise, die für die Beförderung im 
Personenverkehr ausgegeben werden, gelten als 
Rechnungen im Sinne des Abs. 1, wenn sie min­
destens folgende Angaben enthalten: 

1. Den Namen und die Anschrift des Unter­
nehmers, der die Beförderung ausführt. Abs. 3 
ist sinngemäß anzuwenden; 

2. das Entgelt und den Steuerbetrag in einer 

wenn eine Bescheinigung des Beförderungsunter­
nehmers oder seines Beauftragten darüber vor­
liegt, welcher Anteil des Beförderungspreises auf 
die inländische Strecke entfällt. In diesen Fällen 
ist der für den inländischen Teil der Beförde­
rungsleistung maßgebende Steuers atz in der Be­
scheinigung anzugeben. 

(11) Die Abs. 9 und 10 gelwn für Belege im 
Reisegepäckverkehr sinngemäß. 

(12) Hat der Unternehmer in einer Rechnung 
für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen 
Steuerbetrag, den er nach diesem Bundesgesetz 
für den Umsatz nicht schuldet, gesondert aus­
gewiesen, so schuldet er diesen Betrag auf Grund 
der Rechnung, wenn er sie nicht gegenüber dem 
Abnehmer der Lieferung oder dem Empfänger 
der sonstigen Leistung entsprechend berichtigt. 
Im Falle der Berichtigung gilt § 16 Acbs. 1.sinn­
gemäß. 

(13) Bei einer Minderung des Entgeltes ist 
eine Berichtigung der Rechnung im Sinne des 
Abs. 12 nur vorzunehmen, wenn sich das Ent­
gelt wegen des Abzuges von Wechselvorzinsen 
vermindert hat. 

(14) Wer in einet Rechnung einen Steuer­
betrag gesondert ausweist, obwohl er eine Liefe­
rung oder sonstige Leistung nicht ausführt oder 
nicht Unternehmer ist, schuldet diesen Betrag. 

Vorsteuerabzug 

§ 12. (1) Der Unternehmer, der im Inland 
Lieferungen oder sonstige Leistungen ausführt 
oder ,im Inland seinen Sitz oder eine Betriebs­
stätte hat, kann die folgenden Vorsteuerbeträge 
abziehen: 

1. Die von anderen Unternehmern in einer 
Rechnung (§ 11) an ihn gesondert ausgewiesene 
Steuer für Lieferung-en oder sonstige Leistungen, 
die im Inland für sein Unternehmen ausgeführt 
worden sind; 

2. ,die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für 
Gegenstände, die -für sein Unternehmen einge­
führt worden sind. Werden die eingeführten 
Gegenstände bereits im Ausland an einen inländi­
schen Abnehmer geliefert (§ 3 Abs. 8), so gelten 
sie als für den inländischen Abnehmer - im 
Falle mehrerer inländischer Abnehmer (z. B. 
beim Reihengeschäft), für den letzten inländi­
schen Abnehmer - eingeführt. 

, (2) Lieferungen oder sonstige Leistungen gelten 
3. den Steuersatz; die Angabe des Steuersatzes 

Summe und 

als für daS Unternehmen ausgeführt, wenn sie 
kann - unbeschadet der Bestimmungen des überwiegend für Zwecke des Unternehmens er­
Abs. 10 letzter Satz- im Eisenbahn-Personen-
verkehr entfallen. folgen. Lieferungen oder sonstige Leistungen in 

Zusammenhang mit der Errichtung oder Erhal-
(10) Fahrausweise für eine grenzüberschrei- tung von Gebäuden gelten insoweit als für das 

tende Beförderung im Personenverkehr und im Unternehmen ausgeführt, als die Entgelte hiefür 
internationalen Eisenbahn-Personenverkehr gel- nach den einkommensteuerrechtlichen Vorschrif­
ten nur dann als Rechnung im Sinne des Abs. 1,. ten Betriebsausgaben oder Werbungskosten' sind. 
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Der erste Satz gilt sinngemäß fü'r die 
von Gegenständen. 

Etnfuhr nehmen behandelt wird. Die Bewilligung kann 

Läßt ein Absender einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu 
einem Dritten befördern oder eine solche Beför­
derung durch einen Spediteur unfrei besorgen, 
so gilt für den Vorsteuerabzug die Beförderung 
oder deren Besorgung als für da's Unternehmen 
des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn 
diesem die Rechnung über die Beförderung oder 
deren Besorgung erteilt wird. 

(3) Vom Vorsteuerabzug sind ausgeschlossen: 

zwecks Vermeidung eines ungerechtfertigten 
Steuervorteiles im Sinne des Abs. 6 mit Auf­
lagen verbunden werden. 

(8) Die Träger der Sozialversicherung und ihre 
Verbände, die Krankenfürsorgeeinrichtungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 2 des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/ 
1967, und die Träger des öffentlichen Fürsorge­
wesens sind zum Vorsteuerabzug auch dann 
berechtigt, wenn die Rechnung auf den Namen 
des Versicherten oder des Hilfeempfängers lautet. 
Die in einer solchen Rechnung ausgewiesene Vor-

1. Die Steuer für die Lieferungen und die steuer ist insoweit abziehbar, als sie auf den dem 
Einfuhr von Gegenständen; soweit der Unter- Rechnungsempfänger gewährten Kostenersatz 
nehmer diese Gegenstände zur Ausführung entfällt. 
steuerfreier Umsätze verwendet; 

. .. .. . (9) Bei Rechnungen im Sinne des § 11 Abs. 6, 
2. dIe Steuer fur sonstIge LeIstungen, soweIt 9 10 d 11 k d U t n h d Vor . .. , un ann er n er e mer en -

der Unternehmer dIese sonstIgen LeIstungen zur b' A ch h d' 
h f . .., di/ steuera zug In nspru ne men, wenn er Je 

Ausfü rung steuer reier Umsatze In Anspru R ch b" . E t lt d St b trag e nungs etrage lD n ge un euer e 
nImmt. aufteilt. 

Der Ausschluß vom Vorsteuerabzug tritt nicht 
ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1 bis 6 steuer­
frei sind. 

(4) Bewirkt der Unternehmer neben Umsätzen, 
die zum Ausschluß vom Vo_rsteuerabzug führen, 
auch Umsätze, bei denen ein solcher Ausschluß 
nicht eintritt, so hat der Unternehmer die Vor­
steuerbeträge nach Maßgabe der Abs. 1 und 3 
in abZliehbare und nicht abziehbare Vorsteuer­
beträge aufzuteilen. 

(5) An Stelle einer Auf teilung nach Abs. 4 
kann der Unternehmer 

1. die Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis 
der zum Aussdtluß vom Vorsteuerabzug führen­
den Umsätze zu den übrigen Umsätzen in nicht 
abziehbare und abziehbare Vorsteuerbeträge auf­
teilen, oder 

2. nur jene Vorsteuerbeträge nach dem Ver­
hältnis der Umsätze aufteilen, die den zum Aus­
schluß vom Vorsteuerabzug nach Abs. 3 führen­
den Umsätzen oder den übrigen Umsätzen nicht 
ausschließlich zuzurechnen sind. 

Einfuhren sind nicht Umsätze im Sinne dieser 
Vorschrift. 

(6) Die Auf teilung der Vorsteuerbeträge nach 
Ahs. 5 ist ausgeschlossen, wenn in einem Ver­
anlagungszeitraum die auf Grund der Auf teilung 
der Vorsteuern nach den Umsätzen sich erge­
bende ahziehbare Vorsteuer um mehr als 5 vom 
Hundert, mindestens aber um 1000 S, oder um 
mehr als 10.000 S höher ist als die Vorsteuer, 
welche sich auf Grund der Auf teilung nach Abs. 4 
ergibt. 

(7) Bei Anwendung der Abs. 4 und 5 hat das 
Finanzamt auf Antrag zu gestatten, daß ein in 
der Gliederung des Unternehmens ~esondert ge­
führter Betrieb wie ein selbstäniiges Unter-

(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den 
der Unternehmer in seinem Unternehmen als 
Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den 
auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, 
die für den Vorsteuerabzug maßgebend waren, 
so ist für jedes Jahr der Änderung ein Ausgleich 
durch eine Berichtigung des Vorsteuerabzuges 
durchzuführen. Bei der Berichtigung ist für jedes 
Jahr der Änderung von einem Fünftel der ge­
samten auf den Gegenstand entfallenden Vor­
steuer auszugehen. 

(11) Ändern sich bei einem Gegenstand, den 
der Unternehmer für sein Unternehmen herge­
stellt oder erworben hat und der nicht zum 
Anlagevermögen gehört, oder bei sonstigen 
Leistungen, die für sein Unternehmen ausgeführt 
wor,den sind, in einem späteren Veranlagungs­
zeitraum die Voraussetzungen, die für den Vor­
steucrabzug maßgebend waren, so ist die Berichti­
gung des Vorsteuerabzuges für den Veranlagungs­
zeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung 
eingetreten ist. 

(12) Die Bestimmungen der Abs. 10 und 11 
gelten sinngemäß auch für Gegenstände, die nicht 
zu einem Betriebsvermögen gehören. 

Vorsteuerabzug bei Reisekosten 

§ 13. (1) Nimmt ein Unternehmer für eine im 
Iriland ausschließlich durch den Betrieb veran~ 
laßte Reise zur Abgeltung der Mehraufwendun­
gen für Verpflegung und der Aufwendungen für 
Unterkunft Beträge in Anspruch, welche die nach 
den einkommensteuerrechtlichen Vorschriften für 
die Gewinnermittlung festgesetzten Pausch­
beträge nicht übersteigen, so kann er die a:bzieh­
bare Vorsteuerunter Anwendung des Steuer~ 
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(2) In der Verordnung werden bestimmt: satzes nach § 10 Abs. 2 aus diesen Beträgen 
errechnen. 

(2) Verwendet ein Unternehmer für eine im 

1. Die Gruppe von Betrieben, für welche 
Durchschnittssätze anwendbar sind; 

Inland ausschließlich durch den Betrieb veran- 2. die für die Ermittlung der Durchschnitts-
laßte Reise ein nicht zum Betriebsvermögen ge- sätze jeweils maßgebenden Merkmale. Als solche 
hörendes Kraftfahrzeug und nimmt er die den kommen insbesondere Art und Höhe' der an 
Bundesbediensteten gewährten Sätze für Kilo- den Betrieb ausgeführten Umsätze in Betracht; 
metergelder als Betriebsausgaben oder Werbungs- 3. der Umfang, ~n dem Unterne~mern, deren 
kosten in Anspruch, so kann er die abziehbare I Vor~teuer .nach dl.esen Durchs~mttssätzen zu 
Vorsteuer für jeden gefahrenen Kilometer ohne ermitteln .Ist, Erlelchte~ngen m der Führung 
b~sonderen Nachweis mit 10 vom Hundert der I von Aufzeichnungen gewährt werden. 
KIlometergelder errechnen. . I (3) Die Durchschnittssätze müssen zu einer 

. . . . Vorsteuer führen, die nicht wesentlich von dem 
(3!.ßDle B~stl~muungen dhes Ab~. 1 gAeltben. smhn- Betrag ahweicht, der sich ohne Anwendung der 

gema ,soweit em nterne mer emem r eltne - Durchschnittssätze ergebe w" d 
mer aus Anlaß einer Dienstreise im Inland für die n ur e. 
Mehraufwendungen für Verpflegung und die (4) ~nte.rnehmer! bei denen die Voraussetzun-
Aufwendungen für Unterkunft nicht mehr als! gen fur eme E.rmlttlung des Vorsteuerabzuges 
jene Beträge erstattet, die nach den einkommen- na~ Durch~chmttssätzen gegeben sind, können 
steuerrechtlichen Vorschriften für Zwecke der spatestens bIS zum zehnten Tag nach Ablauf des 
Lohnsteuererhebung festgesetzt worden sind. ersten Voranmeldungszeitraumes eines Kalen-

derjahres beim Finanzamt erklären, daß sie ihre 
(4) Werden die tats~chlichen Reiseaufwendun- abziehbaren Vorsteuerbeträge nach Durch­

gen nachgewiesen, so ist nur jener Vorsteuer- schnittssätzen ermitteln. Die Erklärung bindet 
betrag abziehbar, der auf die nach den einkorn-I den Unternehmer mindestens für zwei Kalendcr­
mensteuerrechtlichen Vorschriften um die Haus- jahre. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn 
haltsersparnis gekürzten Aufwendungen entfällt. eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der 
Die Rechnungen über die Reiseaufwendungen I Widerruf ist spätestens bis zum zehnten Tag 
können auch auf den Namen der Person lauten, I nach Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären. 
von der die Reise ausgeführt worden ist. Eine erneute Ermittlung des Vorsteuerabzuges 

I 
nach Durchschnittssätzen ist frühestens nach Ab-

(5) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten sinn- lauf von fünf Kalenderjahren zulässig. 
gemäß, soweit ein Unternehmer einem Arbeit- I 

nehmer aus Anlaß einer Dienstreise im Inland I 
für die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges i Erleichterungen bei der Auf teilung der Vor-
nicht mehr als jene Aufwendungen erstattet, die I steuerbeträge 
nach ~.en einkommensteuerrechtlichen Vorschrif-! § 15. (1) Bewirkt der Unternehmer Umsätze 
ten fur Zwecke der Lohnsteuererhebung als I von Geldforderungen, die nach § 6 Z. 8 steuer-
Kilometergeld festgesetzt worden sind. . frei sind und bei denen mit der Vereinnahmung 

. .. I des Entgeltes zugleich das Entgelt für einen ande-
(6) Die nach den vor~tehen~en Absatzen er- ren, zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsatz 

rechneten Vorsteuerbe~.rage ~onne~ n~r ab ge- . des Unternehmers vereinnahmt wird, so müssen 
zogen werden, wenn uber die Reise em Beleg! diese Umsätze bei der Aufteilune: der Vor­
ausgestellt wi~d, w:elcher über Zeit, Z!el u?d steuerbeträge nach § 12 Abs. 5 in den Umsatz­
Zweck .. der Reise, dIe. Person, ~?nder die ReISe schlüssel nicht einbezogen werden. Bei der 
ausgefuhrt ~orden Ist, u.nd uber den Betrag Auf teilung der Vorsteuerbeträge nach § 12 
A~fschluß glbt, .. aus dem die Vorsteuer .errechnet Abs. 5 Z. 2 sind in diesen Fällen nur jene Vor­
Wird. ~n den Fallen der Abs. 2 u~d 5 Ist außer- steuerbeträge nicht abziehbar, die diesen Um­
dem die Anzahl der gefahrenen Kilomete~ anzu- sätzen ausschließlich zuzurechnen sind. 
~~ . -

(2) Die Erleichterung nach Abs. 1 gilt ferner 
für die nach § 6 Z. 8 steuerfreien verzinslichen 

Vorsteuerabzug nach Ourchschnittssätzen Einlagen bei Kreditinstituten sowie für Lieferun-
§ 14. (1) Der Bundesminister für Finanzen gen von gesetzlichen Zahlungsmitteln und in­

kann mit Verordnung für die Ermittlung der ländischenamtlicheQ. Wertzeichen, wenn diese 
abzieh baren Vorsteuerbeträge Durchschnittssätze Umsätze nur als Hilfsgeschäfte getätigt werden. 
für Gruppen von Unternehmern aufstellen. Die (3) Bei der Auf teilung der Vorsteuerbeträge 
Durchschnittssätze sind auf Grund von Erfah- nach § 12 Abs. 5 Z. 2 gilt die Erleichterung nach 
rungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bei Abs. 1 auch für steuerfreie Umsätze nach § 6 
der jeweiligen Gruppe von Unternehmern festzu- Z. 9 lit. a, wenn sie vom Unternehmer nur als 
setzen. . Hilfsgeschäfte bewirkt werden. 
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Änderung der Bemessungsgrundlage 

§ 16. (1) Hat sich die Bemessungsgrundlage für 
einen steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2 geändert, so haben 

1. der Unternehmer, der diesen Umsatz aus­
geführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag, 
und 

2. der Unternehmer, an den dieser Umsatz 
ausgeführt worden ist, den dafür in AnspruCh 
genommenen Vorsteuerabzug entspremend zu 
berimtigen. Die Bel'imtigungen sind für den 
Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die 
Anderung des Entgeltes eingetreten ist. 

, (2) Die Berichtigung des Vorsteuerabzuges 
kann unterbleiben, wenn ein dritter Unterneh­
mer den auf die Minderung des Entgeltes ent­
faUenden Steuerbetrag an das Finanzamt ent­
rimtet; in diesem Fall ist der dritte Unterneh­
mer SdlUldner der Steuer. Di'e Steuer ist für 
den Veranlagungszeitr~um zu entrichten, in dem 
die Änden,mg des Entgeltes eingetreten ist. 

(3) Ist das Entgelt für eine steuerpflichtige 
Lieferung oder sonstige Leistung uneinbringlich 
geworden, so gilt Abs. 1 sinngemäß. Wird das 
Entgelt nachträglich vereinnahmt, so sind 
Steuerbetrag und Vorsteuerabzug erneut zu be­
richtigen. 

(4) Ist eine Einfuhrumsatzsteuer, die als Vor­
steuer abgezogen worden ist, herabgesetzt, erlas­
sen oder erstattet worden, so hat der Unter­
nehmer den Vorsteuerabzug entsprechend zu 
berimtigen. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinn­
gemäß. 

(5) Werden die Entgelte für unterschiedlich 
besteuerte Lieferungen oder sonstige Leistungen 
eines bestimmten Zeitabschnittes gemeinsam ge­
ändert (z. B. Jahresboni, Jahresrückvergütun­
gen), so hat der Unternehmer dem Abnehmer der 
Lieferungen oder dem Empfänger der sonstigen 
Leistungen einen Beleg zu erteilen, aus dem zu 
ersehen ist, wie sich die Anderung der Entgelte 
auf die unterschiedlich besteuerten Umsätze ver­
teilt. 

Besteuerung nam vereinnahmten Entgelten 

§ 17. (1) Unternehmer, deren sonstige Leistun­
gen nach § 10 Abs. 2 Z. 7 und 8 dem ermäßigten 
Steuersatz unterliegen, haben die Steuer für die 
mit dieser Tätigkeit zusammenhängenden Um­
sätze nach den vereinnahmten Entgelten zu 
berechnen (Istbesteuerung). Das gleime gilt bei 
Unternehmen, welche Gas-, Wasser-, Elektrizitäts­
oder Heizwerke betreiben, und bei Anstalten 
zur Müllbeseitigung und zur Abfuhr von Spül­
wasser und Abfällen, für alle Umsätze, die mit 
dem Betrieb von solchen Werken oder Anstal­
ten regelmäßig verbunden sind, wobei mit der 
Rechnungslegung das Entgelt als vereinnahmt 

und die Lieferungen und sonstigen Leistungen 
als ausgeführt anzusehen sind; Teilzahlungsanfor­
derungen für Gas-, Wasser-, Elektrizitäts- und 
Wärmelieferungen gelten auch dann als Rech­
nungen im Sinne des § 11, wenn sie die im § 11 
Abs. 1 Z. 3 und 4 geforderten Angaben nicht 
enthalten. 

(2) Das Finanzamt hat auf Antrag zu gestat­
ten, daß ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz 
in einem der beiden vorangegangenen K~lender­
jahre nicht mehr als 700.000 S betragen hat, die 
Steuer nach den v·ereinnahmten Entgelten be­
rechnet. Der Antrag kann auf einen von mehre­
ren Betrieben des gleichen Unternehmers be­
schränkt werden. 

(3) Die Bewilligung zur Istbesteuerung nach 
Abs. 2 erlischt, wenn der Gesamtumsatz in zwei 
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 700.000 S 
überstiegen hat, mit Ablauf dieses Zei,traumes. 

(4) Der übergang von der Besteuerung nach 
den Solleinnahmen (Sollbesteuerung) zu der 
Besteuerung nach den vereinnahmten Entgelten 
(Istbesteuerung) ist nur unter der Auflage zu 
gestatten, daß der Unternehmer die für spätere 
Umsätze bereits vereinnahmten Entgelte zum 
nächsten Fälligkeitszeitpunkt versteuert. Bei dem 
übergang von der Ist:besteuerung zu der Soll­
besteuerung hat der Unternehmer bereits früher 
bewirkte Umsätze, für die ein Entgelt noch nicht 
vereinnahmt wurde, zum nächsten Fälligkeits­
zeitpunkt zu versteuern. Der Wechsel in der 
Besteuerungart ist nur zum Beginn eines Kalen­
derjahres zulässig. 

(5) Hängt die Anwendung einer Besteuerungs­
vorschrift vom Gesamtumsatz ab, so ist bei der 
Sollbesteuerung von den steuel'baren Lieferun­
gen und sonstigen Leistungen und dem Eigenver­
brauch, bei der Istbesteuerung von den verein­
nahmten Entgelten und dem Eigenverbrauch aus­
zugehen. Außer 'Betracht bleiben die steuerfreien 
Umsätze mit Ausnahme der nach § 6 Z. 1 bis 6 
befreiten Umsätze sowie die Gesmäftsveräuße­
rungen nach § 4 Abs. 7. Ist die Besteuerung von 
der Summe der Umsätze eines Kalenderjahres 
abhängig und ist der Veranlagungszeitraum kür­
zer als ein Kalenderjahr, so ist der tatsächliche 
Umsatz in einen Jahresumsatz umzurechnen. 

(6) Bei der Istbesteuerung treten an die Stelle 
der Entgelte für die ausgeführten Lieferungen 
und sopstigen Lei9tungen die vereinnahmten Ent­
geIte. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auf die Gesmäftsveräußerunog im ganzen (§ 4 
Abs. 7) keine Anwendung. 

Aufzeichnungspflimten und buchmäßiger Nach-
weis 

'§ 18. (1) Der Unternehmer i&t verpflichtet, zur 
Feststellung der Steuer und der Grundlagen ihrer 
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Berechnung im Inl~nd Aufzeichnungen zu füh­
ren. 

(2) Der Aufzeichnungspflicht ist genügt, wenn 
1. sämtliche Entgelte für die vom Unternehmer 

ausgeführten Lieferungen und sonstigen Leistun­
gen fortlaufend, unter Ang~be des Tages derart 
aufgezeichnet werden, daß zu ersehen ist, wie 
sich die Entgehe auf die Steuersätze verteilen 
und welche Entgelte auf steuerfreie Umsätze ent­
fallen; 

2. die Bemessungsgrundlagen für den Eigen­
verbrauch aufgezeichnet werden; 

3. die nach § 11 Abs. 12 und 14 sowie nach 
§ 16 Abs. 2 geschuldeten Steuerbeträge aufge­
zeichnet werden; 

4. die Entgelte für steuerpflichtige Lieferun­
gen und sonstige Leistungen, die an den U nter­
nehmer für sein Unternehmen ausgeführt wor­
den sind, und die auf diese Umsätze entfallende 
Steuer fortlaufend aufgezeichnet werden; 

5. die Bemessungsgrundlage (§ 5) von einge­
führten Gegenständen und die für ihre Einfuhr 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer unter Angabe 
des Tages der Entrichtung fortlaufend aufgezeich­
net werden; 

6. die aufgezeichneten Entgelte (Z. 1) und 
S1:euerbeträge sowie. die Bemessungsgrundlagen 
für den Eigenverbrauch regelmäßig, mindestens 
zum Schluß jedes Voranmeldungszeitraumes, auf­
gerechnet werden. 

(3) Der Unternehmer kann die im Abs. 2 
Z. 1 festgelegte Aufzeichnungspflicht auch in der 
Weise erfüllen, daß er Entgelt und Steuerbetrag 
in einer Summe aufzeichnet. Die Verpflichtung 
zur Trennung von Entgelten nach Steuersätzen 
und steuerfreien Umsätzen wird hiedurch nicht 
berührt. Spätestens zum Schluß jedes Voranmel­
dungszeitraumes hat der· Unternehmer die 
Summe der Entgelte zu errechnen und aufzu­
zeichnen. 

(4) Der Unternehmer kann die im Abs. 2 
Z. 4 festgelegte Aufzeichnungspfl,icht auch in der 
Weise erfüllen, daß er Entgelt und Steuerbetrag 
in einer Summe, getrennt nach den in den Ein­
gangsrechnungen angewandten Steuersätzen, auf­
zeichnet. Spätestens zum Schluß jedes Voranmel­
dungszeitraumes hat der Unternehmer die 
Summe der Entgelte und die Summe der Steuer­
beträge zu errechnen und aufzuzeichnen. Die 
Verpflichtung zur Aufzeichnung nach Abs. 2 
Z. 4 und 5 entfällt, wenn der Unternehmer nur 
Umsätze bewirkt, für die der Vorsteuerabzug 
nach § 12 Abs. 3 ausgeschlossen ist. 

(5) In den Fällen des § 12 Abs. 4 und 5 
Z. 2 müssen aus den Aufzeichnungen des Unter­
nehmers jene Vorsteuerbeträge leicht nachprüfbar 
zu ersehen sein, welche den zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Umsätzen ganz oder teilweise 

zuzurechnen sinq. Außerdem hat der Unterneh­
mer in d~esen Rillen die Entgelte für die Um­
sätze, die nach § 12 Abs. 3 den Vorsteuerabzug 
ausschließen, ,getrennt von den übrigen Entgelten 
aufzuzeichnen, wobei die Verpflichtung zur Tren­
nung der Entgelte nach Abs. 2 Z. 1 unberührt 
bleibt. 

(6) Macht der Unternehmer von der Vor­
schrift des § 12 Abs. 7 Gebrauch, so hat er die 
Aufzeichnungspflichten der Abs. 1 bis 5 für jeden 
Betrieb gesondert zu erfüllen. In den Fällen des 
§ 12 Abs. 10 und 11 hat der Unternehmer die 
Berechnungsgrundlagen für den Ausgleich aufzu­
zeichnen, der von ihm in den in Betracht kom­
menden Kalenderjahren durchzuführen ist. 

(7) Unternehmern, denen nach Art und Um­
fang ihres Unternehmens eine Trennung der Ent­
gelte nach Steuersätzen im Sinne des Abs. 2 
Z. 1 und Abs. 3 nicht zumutbar ist, kann das 
Finanzamt auf Antrag gestatten, ·daß sie die Ent­
gelte nachträglich unter Berücksichtig\,lng des 
Wareneinganges trennen. Das Finanzamt darf nur 
ein Verfahren zulassen, dessen steuediches Er­
gebnis nicht wesentlich von dem Ergebnis einer 
Aufzeichnung der Entgelte, getrennt nach Steuer­
sätzen, abweicht. 

(8) Hängt die Besteuerung von einem bu<;h­
mäßigen Nachweis ab, so sind die diesem Nach­
weis dienenden Bücher oder Aufzeichnungen im 
Inland zu führen und mit den dazugehörigen 
Unterlagen im Inland aufzubewahren; die nach­
zuweisenden Voraussetzungen müs'sen dara:us 
leicht' nachprüfbar zu ersehen sein. 

Steuerschuldner, Entstehung der Steuersmuld 

§ 19. (1) Steuerschuldner ist in den Fällen 
des § 1 Abs. 1 Z: 1 und 2 der Unternehmer. 

(2) Die Steuerschuld entsteht 
1. für Lieferungen und sonstige Leistungen 
a) mit Ablauf des Kalendermonates, in dem 

die Lieferungen oder sonstigen Leistungen 
ausgeführt worden sind (SoHbesteuerung); 
dieser Zeitpunkt verschiebt sich um einen 
Kalendermonat, wenn die Rechnungsaus­
stellung erst nach Ablauf des Kalender­
monates erfolgt, in dem die Lieferung oder 
sonstige Leistung erbracht worden ist, 

b) in den Fällen der Besteuerung nach verein­
nahmten Entgelten (§ 17) mit Ablauf des 
Kalendermonates, in dem die Entgelte ver­
einnahmt worden sind (Istbesteuerung), 

c) in den Fällen der Einzelbesteuerung nach 
§ 20 Abs. 4 im Zeitpunkt des Grenzüber­
ganges; 

2. für den Eigenverbrauch mit Ablauf des 
Kalendermonates, in dem die Gegenstände für 
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die im § 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a und b bezeichneten 
Zwecke verwendet worden sind. 

(3) In den Fällen des § 11 Abs. 12 entsteht 
die Steuerschuld in dem Zeitpunkt, der sich aus 
Abs. 2 Z. 1 lit. a ergibt. 

(4) In den Fällen des § 11 Abs. 14 ensteht die 
Steuerschuld mit Ablauf des Kalendermonates, 
in dem die Rechnung ausgefolgt worden ist. 

(5) In den Fällen des § 16 Abs. 2 entsteht die 
Steuerschuld mit Ablauf des Kalendermonates, 
in dem die Minderung des Entgel tes eingetreten 
ist. 

(6) Für die Einfuhrumsatzsteuer gilt § 24 
Abs.2. 

Veranlagungszeitraum und Einzelbesteuerung 

~ 20. (1) Bei der Berechnung der Steuer ist in 
den Fällen des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 - soweit 
nicht Abs. 4 gilt - von der Summe der Um­
sätze auszugehen, für welche die Steuerschuld im 
Laufe eines Kalenderjahres (Veranlagungszeit­
raum) entstanden ist. Dem ermittelten Betrag 
sind die nach § 11 Abs. 12 und 14 sowie nach 
§ 16 Abs. 2 geschuldeten· Beträge hinzuzurech­
nen. 

(2) Von dem nach Abs. 1 errechneten Betrag 
sind die in den _ Veranlagungszeitraum fallen­
den, nach § 12 abziehbaren Vorsteuerbeträge 
abzusetzen. Die abziehbare Einfuhrumsatzsteuer 
ist als in jenen Kalendermonat fallend 
anzusehen, der dem Kalendermonat vorangeht, 
in dem sie entrichtet worden ist. 

(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche 
oder berufliche T:higkeit nur in einem Teil des 
Kalenderjahres ausgeübt, so tritt dieser Teil an 
die Stelle des Kalenderjahres. 

(4) Bei Beförderungen von Personen im grenz­
überschreitenden Gelegenheitsverkehr mit nicht 
im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen und An­
hängern ist die Steuer für jeden einzelnen Um­
satz von den Zollämtern zu erheben (Einzel­
besteuerung). Ein Vorsteuerabzug (Abs. 2) ist 
in diesen Fällen nicht zulässig. . 

(5) In den Fällen des Abs. 4 bleibt das Recht 
des Unter_nehmers, beim zuständigen Finanzamt 
den Vorsteuerahzug nach Maßgabe des § 12 gel­
tend zu machen, unberührt, wenn die gesetzliche 
Frist zur Einreichung der Steuererklärung einge­
halten wird. Der Unternehmer hat in der Vor­
anmeldung (Steuererklärung) anzugeben, daß für 
die Beförderung. VOll Personen im grenzüber­
sGlteitenden Ge1egenheitsverkehr eine Einzel­
besteuerung erfolgt 1st; im Falle einer Veranla­
gung ist für solche Umsätze eine Steuer nicht 
festzusetzen. 

(6) Für die Einfuhr~msatzsteuer gilt § 24 
Abs.2. . 

Voranmeldung und Vorauszahlung, Veranlagung 

§ 21. (1) Der Unternehmer hat - soweit nicht 
Abs. 6 gilt - binnen einem Kalendermonat und 
zehn Tagen nach Ablauf eines Kalendermonates 
(Voranmeldungszeitraum) eine Voranmeldung 
abzugeben, in der er die für den Voranmeldungs­
zeitraum zu entrichtende Steuer (Vorauszahlung) 
unter entsprechender Anwendung des § 20 Abs. 1 
und 2 und des § 16 selbst zu berechnen hat. Der 
Unternehmer hat innerhalb derselben Frist die 
Vorauszahlung zu entrichten. Ergrbt sich in der 
Voranmeldung ein überschuß zugunsten des 
Unternehmers, so ist dieser Oberschuß als Gut­
schrift zu behandeln. Diese Gutschrift wird mit 
Abgabe der Voranmeldung, frühestens jedoch mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraumes, wirksam. 
Solange innerhalb eines Veranlagungszeitraumes 
ein Oberschuß zugunsten des Unternehmers be­
steht, entfällt die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Voranmeldung. 

(2) Für Unternehmer, deren Umsätze nach § 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2 im vorangegangenen Kalender­
jahr 150;000 S nicht überstiegen haben, ist das 
Kalendervierteljahr der Voranmeldungszeitraum; 
der Unternehmer kann jedoch durch fristgerechte 
Abgabe einer Voranmeldung für den ersten Ka­
lendermonat eines Veranlagungszeitraumes mit 
Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum 
den Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum 
wählen. Diese Regelung gilt nicht, wenn der 
Unternehmer im vorangegangenen Kalenderjahr 
keine Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 aus­
geführt hat. 

(3) Die Voranmeldung gilt als Steuererklärung. 
Die Vorauszahlung ist eine Abgabe im Sinne der 
Bundesabgahenordnung. Gibt der Unternehmer 
bis zum Ablauf der Voranmeldungsfrist eine Vor­
anmeldung nicht ab oder hat er in einer Vor­
anmeldung die Vorauszahlung nicht richtig be­
rechnet, so hat das Finanzamt die Vorauszahlung 
festzusetzen. Als Zeitpunkt ihrer Fälligkeit gilt 
der zehnt·e Tag des zweitfolgenden Kalender­
monates nach Ablauf des Voranmeldungszeit­
raumes. 

(4) Der Unternehmer wird nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder des kürzeren Veranlagungs­
zeitraumes (§ 20 Abs .. 3) zur Steuer veranlagt. 
Er hat für das abgelaufene Kalenderjahr eine 
Steuererklärung abzugeben, in der er die zu 
entrichtende Steuer nach§ 20 Abs. 1 bis 3 und 
§ 16 selbst zu berechnen hat. Bei Einstellung der 
gewerblichen oder· beruflichen Tätigkeit (§ 20 
Abs. 3) hat der Unternehmer binnen einem 
Monat nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes 
eine Steuererklärung abzugeben. 

(5) Wird bei der Veranlagung die Steuer höher 
festgesetzt als die vom Unternehmer für den 
Veranlagungszeitraum berechnete Steuer, so ist 
der Unterschiedsbetrag hinnen einem Monat nach 

382 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)24 von 80

www.parlament.gv.at



382 der Beilagen 25 

Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten 
(Abschlußzahlung). Die Verpflichtung, rückstän­
dige Vorauszahlungen schon früher zu entrich­
ten, bleibt unberührt. Ergibt sich durch die Ver­
anlagung ein Unterschiedsbetrag zugunsten des 
Unternehmers, so ist dieser Unterschiedsbetrag 
als Gutschrift zu behandeln. 

(6) Unternehmer, deren Umsätze nach § 1 
Ahs. 1 Z. 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 
40.000 S nicht übersteigen, sind von der Ver­
pflichtung, eine Steuererklärung (Voranme1dung) 
abzugeben und die Steuer zu entrichten, befreit; 
die Einfuhrumsatzsteuer, die nach § 11 Abs. 12 
und 14 sowie die nach § 20 Abs. 4 geschuldete 
Steuer sind jedoch zu entrichten. Die Bestimmun­
gen über den Vorsteuerabzug (§ 12) finden keine 
Anwendung. 

(7) Im Falle des Abs. 6 erster Satz findet eine 
Veranlagung nur dann statt, wenn eine Steuer­
erklärung eingereicht worden ist oder Voraus­
zahlungen für den Veranlagungszeitraum ent­
richtet oder festgesetzt worden sind; eine Steuer 
ist in diesen Fällen nicht festzusetzen. 

(8) Der Unternehmer kann bis zum Ablauf 
des Veranlagungszeitraumes gegenüber dem 
Finanzamt schriftlich erklären, daß er auf die 
Anwendung des Abs. 6 verzichtet und seine Um­
sätze nach den allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes versteuern will. Diese Erklärung 
bindet den Unternehmer mindestens für fünf 
Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung vom 
Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen wer­
den. Der Widerruf ist spätestens bis zum Ablauf 
des ersten Kalendermonates nach Beginn dieses 
Kalenderjahres zu erklären. 

(9) In den Fällen des § 20 Abs. 4 (Einzel­
besteuerung) gilt abweichend von den Abs. 1 
bis 4 folgendes: 

1. Der Beförderungsunternehmer hat dem Ein­
trittszollamt für jede einzelne Fahrt eine Steuer­

während der Fahrt im Bundesgebiet mitzuführen 
und dem' Austrittszollamt vorzuweisen. Die 
Steuer ist sofort fällig und zu entrichten; 

3. der Beförderungsunternehmer hat dem Aus­
trittszollamt eine berichtigte Steuererklärung in 
.lweifacher Ausfertigung abzugeben, wenn die 
Bemessungsgrundlage von der beim Eintrittszoll­
amt erklärten Bemessungsgrundlage abweicht. 
Das Austrittszollamt hat die Richtigkeit der beim 
Eintrittszollamt festgesetzten Steuer zu überprü­
fen und - soweit erforderlich - eine ergänzende 
Festsetzung mit Bescheid vorzunehmen. Eine sich 
daraus ergebende Steuerschuld ist sofort fällig 
und zu entrichten, eine sich ergebende Oberzah­
lung ist sofort zu erstatten; 

4. der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Ver­
treter des Beförderungsunternehmers, wenn nicht 
dieser selbst oder ein von ihm schriftlich Bevoll­
mächtigter einschreitet; 

5. das Kraftfahrzeug und der Anhänger haf­
ten für die Steuer. Die Zollämter s,ind befugt, 
das Fahrzeug zur Geltendmachung dieser Haf­
tung auch dann zu beschlagnahmen,. wenn es 
nicht im Eigentum des Steuerschuldners steht. 

(10) Der Bundesminister für Finanzen kann 
aus Vereinfachungsgründen mit Verordnung für 
Gruppen von Unternehmern für die Ermittlung 
der Höhe des Eigenverbrauches Schätzungsricht­
linien erlassen und bestimmen, daß die auf diesen 
Eigenverbrauch entfallende Steuer zu anderen 
als den im Abs. 1 und 2 angeführten Fälligkeits­
zeitpunkten zu entrichten ist. Bei Erstellung der 
Richtlinien ist auf die durchschnittliche Höhe 
des Eigenverbrauches innerhalb der Gruppe von 
Unternehmern, für welche die Durchschnitts­
sätze gelten sollen, Bedacht zu nehmen. Die 
Richtlinien sind nur anzuwenden, soweit der 
Unternehmer die Höhe des Eigenverbrauches 
nicht durch ordnungsgemäß geführte Aufzeich­
nungen nachweist. 

erklärung in zweifacher Ausfertigung abzugeben, Besteuerung der Umsätze bei land- und forst-
welche insbesondere folgende Angaben zu ent- wirtschaftlichen Betrieben 
halten hat: 

a) Den Namen und die Anschrift des Beförde-I § 22. (1) Be~ IlJicht~uchf~hrungspflichti.gen 
rungsunternehmers sowie seines Bevoll- Unternehmern, dIe Umsatze 1m Rahmen emes 
mächtigten, land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausfüh-

b) die Art des Kraftfahrzeuges und des An- ren, wird die Steuer für diese Umsätze mit 6 vom 
hängers sowie deren polizeiliche Kenn- Hundert der Bemessungsgrundlage festgesetzt. 

·ch . Die diesen Umsätzen zuzurechnenden Vorsteuer-zm en, 
c) den Beförderungsweg im Inland und seine beträge werden in gleicher Höhe festgesetzt. Die 

. Länge in Straßenkilometern, Befreiungsbestimmungen des § 6 Z. 7 bis 15 und 
d) die Anzahl der beförderten Personen aus- die Bestimmungen .des § 11 sind anzuwenden. 

schließlich des Lenkers, (2) Für die Lieferungen und den Eigenver-
e) den Stand des Kilometerzählers; brauch der in der Anlage nicht angeführten Ge-

2. das Eintrittszollamt hat die Steuer festzu- tränke und alkoholischen Flüssigkeiten ist eine 
setzen und dem Beförderungsunternehmer oder zusätzliche Steuer' von 10 vom Hundert der 
dem Lenker des Kraftfahrzeuges eine Ausferti- Bemessungsgrundlage zu entrichten; diese zusätz­
gung der Erklärung mit der bescheidmäßigen liche Steuer vermindert sich bei Zutreffen der im 
Festsetzung zurückzustellen. Dieser Bescheid ist § 10 Abs. 2 Z. 4 angeführten Voraussetzungen 
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für die Lieferungen und den Eigenverbrauch von I Sondervorschriften für die Einfuhrumsatzsteuer 
Wein aus frischen Weintrauben auf 2 'vom Hun- § 24 (1) I d W kl" . S' d 

d 
. ' n er arener arung Im mne er 

dert er Bemessungsgrundlage. Für dIese zusätz- 11 chtl'ch B t' h d V , .., zo re I en es Immungen at er er-
h~e Steuer gelt~n die ~llgem.~men V ~rschnf:~n fügungsberechtigte bei der VerzollUlig und bei 
dieses Gesetzes mit der Emschrankung smngemaß, der Abfertigung auf Vormerkschein von ein­
daß ein weiterer Vorsteuerabzug entfällt. fuhrumsatzsteuerbaren Waren auch alle für die 

(3) Als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb I Festsetzung der Einfuhrumsatzsteuer maßgeb­
ist ein Betrieb anzusehen, dessen Hauptzweck auf lichen Angaben, insbesondere über den Zollwert 
die Land- und Forstwirtschaft gerichtet ist. Als' oder das Entgelt der Waren sowie die Kos-ren 
Landwirtschaft gelten insbesondere der Acker-, nach § 5 Abs. 5, getrennt nach den in Betracht 
Garten-, Gemüse-, Obst- und Weinbau, die Wie- kommenden Steuersätzen, zu machen. In den 
sen- und Weidewirtschaft einschließlich der Wan- Fällen einer Vormerkrechnung müssen diese An­
derschäferei, die Fischzucht einschließlich der gaben für die entnommenen Waren in der für 
Teichwirtschaft und die Binnenfischerei, die die Abrechnung abzugebenden - Warenerklärung 
Imkerei sowie Tierzucht- und Tierhaltungs- (Abmeldung) enthalten sein. Die Richtigkeit die­
betriebe im Sinne des § 30 des Bewertungsgeset- ser Angaben ist vom Verfügungsberechtigten ins­
zes 1955. besondere durch Vorlage der Handelsrechnung 

(4) Zum land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und der Rechnung über die Kosten nachzuweisen. 
gehören auch die Nebenbetriebe, die dem land- (2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande- ' 
und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen res bestimmt ist, gelten für die Einfuhrumsatz­
bestimmt sind. steuer die Rechtsvorschriften für Zölle sinn-

(5) Führt der Unternehmer neben den im gemäß. Die Vorschrift des § 43 des Zollgesetzes 
Abs. ~ angeführten Umsätzen auch andere Um- 1955 gilt nur insoweit sinngemäß, als der Antrag­
sätze aus, so ist der land- und forstwirtschaftliche stell er hinsichtlich des wiederauszuführenden 
Betrieb als gesondert geführter Betrieb im Sinne Gegenstandes nicht nach § 12 Abs. 1 Z. 2 zum 
des § 12 Abs. 7 zu behandeln. Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

(6) Der Unternehmer kann spätestens bis zum (3) Für die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer 
zehnten Tag nach Ablauf des ersten Voranmel- sind die Zollämter zuständig. 
dungszeitraumes eines Kalenderjahres dem 
Finanzamt erklären, daß seine Umsätze vom Be- Besondere Aufsichtsrnaßnahmen zur Sicherung 
ginn dieses Kalenderjahres an nicht nach den des Steueranspruches 
Abs. 1 bis 5, sondern nach den allgemeinen Vor­
schriften dieses Gesetzes bes-teuert werden sollen. 
Diese Erklärung bindet den Unternehmer für 
mindestens fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit 
Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an 
widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens 
bis zum zehnten Tag nach Beginn dieses Kalen­
derjahres zu erklären. 

Kürzungsbetrag für Kleinunternehmer 

§ 23. (1) Unternehmer, deren Gesamtumsatz 
(§ 17 Abs. 5) den Betrag von 150.000 S nicht 
übersteigt, sind berechtigt, die für den Veranla­
gungszeitraum zu entrichtende Steuer nach Maß­
gabe des Abs. 2 zu kürzen. 

(2) Das Ausmaß der Kürzung beträgt bei einem 
Gesamtumsatz von 

nicht mehr als 50.000 S . . .. 20 vom Hundert, 
mehr als 50.000 S, aber nicht mehr 
als 100.000 S ............ 15 vom Hundert, 
mehr als 100.000 S, aber nicht mehr 
als 150.000 S ............ 10 vom Hundert 

der Steuer, die der Unternehmer für den Ver­
anlagungszeitraum zu entrichten hat. 

(3) Der Kürzungsbetrag kann nur in der Steuer­
erklärung für den Veranlagungszeitraum geltend 
gemacht werden. 

§ 25. (1) Ein Unternehmer, der ohne Begrün­
dung einer gewerblichen Niederlassung oder 
außerhalb einer solchen von Haus zu Haus oder 
auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
anderen öffentlichen Orten Umsätze ausführt 
(Straßenhandel betreibt), hat ein Steuerheft nach 
einer vom Bundesminister für Finanzen be­
stimmten Form zu führen. Das Steuerheft wird 
auf Antrag vom Finanzamt ausgefertigt. 

(2) Von der Verpflichtung zur Führung eines 
Steuerheftes sind Unternehmer befreit, 

t. die den Handel mit Zeitungen und Zeit­
schriften betreiben; 

2. die an einem Markt im Sinne der §§ 62 ff. 
der Gewerbeordnung in den Grenzen der Markt­
ordnung teilnehmen und lediglich die innerhalb 
ihres lan<l- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
erzeugten Gegenstände feilbieten; 

3. die innerhalb des Gemeindegebietes ihrer 
gewerblichen Niederlassung Umsätze im Rahme~ 
des Abs. 1 bewirken und Bücher nach kaufmän­
nischen Grundsätzen oder Aufzeichnungen im 
Sinne des § 18 Abs. 1 führen; 

4. die außerhalb des Gemeindegebietes ihrer 
gewerbliChen Niederlassung Umsätze im Rahmen 
des Abs. 1 bewirken und Bücher nach kaufmän­
nischen Grundsätzen führen. 
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(3) Das Finanzamt kann die Führung eines 
Steuerheftes aum von einem Unternehmer ver­
langen, der Gegenstände von Haus zu Haus oder 
auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
an anderen öffentlichen Orten einkauft oder 
durch Angestellte einkaufen läßt. 

(4) Erbringt ein Unternehmer, der im Inland 
weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhn­
lichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat, 
im Inland eine steuerpflichtige Leistung, hat der 
Leistungsempfänger, für dessen Unternehmen die 
Leistung ausgeführt wird, die auf diese Leistung 
entfallende Umsatzsteuer einzubehalten und im 
Namen und für Rechnung des leistenden Unter­
nehmers an das für diesen zuständige F,inanzamt 
abzuführen. Kommt der Leistungsempfänger die­
ser Verpflichtung nicht nach, so haftet er für 
den hiedurch entstehenden Steuerausfall. 

Allgemeine Obergangsvorschriften 

§ 26. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1973 in Kraft. Verordnungen auf Grund der 
Bestimmungen d~'eses Bundesgesetzes können von 
dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
fol.genden Tag an erlassen werden; sie treten 
frühestens mit den betreffenden Bestimmungen 
in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2 anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1972 ausgeführt werden. Für 
Lieferungen und .sonstige Leistungen gilt dies 
ohne Rücksicht darauf, wann das Entgelt ver­
einnahmt worden ist. 

(3) Gas-, Wasser-, Elektrizitäts- und Wärme­
lieferungen von Unternehmern, die Gas-, Was­
ser-, Elektrizitäts- oder Heizwerke betreiben, 
sind im Verhältnis der Tage vor und nach dem 
Zei~punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset­
zes aufzuteilen, wenn dieser Zeitpunkt in den 
Ablesezeitraum fällt. 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 3 anzuwenden, bei denen der nach den 
wertzollrechtlichen Bestimmungen für die Er­
mittlung des Normalpreises maßgebende Zeit­
punkt nach dem 31. Dezember 1972 liegt. 

(5) Die Bestimmung des § 12 Abs. 10 ist erst­
mals auf Gegenstände anzuwenden, die der 
Unternehmer nach dem 31. Dezember 1977 der 
Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen 
zuführt. 

(6) Hat der Unternehmer Entgelte für nach 
dem 31. Dezember 1972 ausgeführte Lieferungen 
oder sonstige Leistungen den bis zu diesem Zeit­
punkt geltenden umsatzsteuerrechtlimen oder 
beförderungssteuerrechdichen Bestimmungen 
unterworfen, so ist er berechtigt, die Steuer, die 

er für den ersten Voranmeldungszeitraum, auf 
den die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden sind, smuldet, um die insoweit ent­
richtete Steuer zu kürzen. 

(7) Bei der Verkaufskommission gilt un:be­
smadet des Abs. 2 die Lieferung des Kommitten­
ten erst mit der Lieferung des Gegenstandes 
durm den Kommissionär als ausgeführt, wenn 
der zum kommissionsweisen Verkauf übernom­
mene Gegenstand durch den Kommissionär vor 
dem 1. Jänner 1973 noch nicht geliefert worden: 
ist. Hat der Kommittent für Lieferungen, die 
nach dem ersten Satz erst als nach dem 31. De­
zember 1972 ausgeführt gelten, die Steuer nam 
den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden umsatz­
steuerrechtlichen Bestimmungen bereits nach ver­
einbarten Entgelten entrichtet, so ist er berech­
tigt, die Steuer, die er für den ersten Voranmel­
dungszeitraum, auf den die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, schuldet, um 
die ,insoweit entrichtete Steuer zu kürzen. 

(8) Bei Unternehmern, welche die Umsatz­
oder. Beförderungssteuer für vor dem 1. Jänner 
1973 ausgeführte Umsätze nam den Isteinnahmen 
berechnen, entsteht die Steuerschuld für die am' 
Schluß des Kalenderjahres 1972 für diese Um­
sätze noch nicht vereinnahmten Entgelte - unbe­
schadet anderer abgabenredltlicher Bestimmun­
gen - mit Ablauf dieses Kalenderjahres; die auf 
diese Umsätze entfallende Steuer ist bis späte­
stens 31. März 1973 zu entrichten. 

(9) Bei Unternehmern, deren sonstige Lei­
stungen nach § 10 Abs. 2 Z. 7 und 8 dem 
ermäßigten Steuers atz unterliegen, sind die im 
Abs. 8 bezeichneten Umsätze, sofern sie zum 
31. Dezember 1972 noch nicht abgerechnet wor7 
den sind, erst im Zeitpunkt der Abrechnung als 
bewirkt anzusehen und demgemäß der Besteue­
rung nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes zu unterwerfen. 

Obergangsregelung für das Vorratsvermögen 

§ 27. (1) Der Unternehmer, auf dessen Um­
sätze § 21 Abs. 6 und 7 oder § 22 nicht anzu­
wenden sind, kann für seine am Schluß des 
Kalenderjahres 1972 im Inland vorhandenen 
Gegenstände des Vorratsvermögens eine Vor­
steuer abziehen, die sich aus der Anwendung 
der Entlastungssätze nach Abs. 2 und 3 ergibt. 
Dieser Vorsteuerabzug kann auch für Gegen~ 
stände des Vorratsvermögens vorgenommen wer­
den, die sim zum Stichtag lediglim vorüber­
gehend im Ausland· befinden, wenn für deren 
Ausfuhr auf Grund der Bestimmungen des 
Umsatzsteuergesetzes 1959 kein Vergütungs­
anspruch gegeben ist. Zum Vorratsvermögen ge­
hören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Halb­
und Fertigerzeugnisse und Waren, soweit diese 

382 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 27 von 80

www.parlament.gv.at



28 382 der Beilagen 

im Sinne des § 131 Abs. 1 des Aktiengesetzes 
1965 zum Umlaufvermögen zählen. Als Vorrats­
vermögen sind auch halbfertige Bauten oder An­
lagen auf fremdem Grund und Boden sowie For­
derungen hieraus anzusehen, wenn die Werk­
lieferung an den Auftraggeber bis zum Schluß 
des Kalenderjahres 1972 noch nicht ausgeführt 
ist. 

(2) Der Entlastungssatz beträgt: 

1. für Gegenstände 
der Gruppen 1 und 2 
für Gegenstände 

2 v.H., 

Höhe der nach dem 31. Dezember 1970 entrich­
teten Ausgleichsteuer nicht nachgewiesen wer­
den, so ist eine Entlastung nach Maßgabe des 
Abs. 2 Z. 2 zu gewähren. 

(S) Beim Kommissionsgeschäft ist im Verhält­
nis zwischen dem Kommittenten und dem Kom­
misi>ionär derjenige entlastungsberechtigt, dem 
die Kommissionsware nach ertragsteuerlichen 
Grundsätzen zuzurechnen ist. 

(6) Wird eine vor dem 1. Jänner 1973 bewirkte 
Lieferung im Jahre 1973 rückgängig gemacht, so 
steht der Entlastungsanspruch für den Liefer­

der Gruppen 3 und 4 
für Gegenstände 

5 v. H. und gegenstand nicht dem Abnehmer, sondern dem 

der Gruppen Sund 6 7 v. H. 
der Bemessungsgrundlage (Abs. 11), soweit der 
Gegenstand vom Unternehmer hergestellt oder 
bearbeitet oder verarbeitet worden ist; 

2. für Gegenstände 

der Gruppen 1 und 2 
für Gegenstände 

175 v. H., 

Lieferer zu, es sei denn, daß an Stelle des zurück­
gegebenen Gegenstandes ein Ersa'tzgegenstand 
überlassen wird. Ein vom Abnehmer für den 
Gegenstand gemäß Abs. 1 vorgenommener Vor­
steuer abzug ist unter sinngemäßer Anwendung 
des § 16 Abs. 1 zu berichtigen. 

(7) Der Vorsteuerabzug nach Abs. 1 kann auch 
für Gegenstände des Vorratsvermögens in An-

der Gruppen 3 und 4 
für Gegenstände 

4 
spruch genommen werden, die der Unternehmer 

v. H. und vor Ablauf des Jahres 1972 vom Inland in das 

der Gruppen 5 und 6 6 v. H. 
der Bemessungsgrundlage (Abs. 11), soweit der 
Gegenstand vom Unternehmer im Inland er­
worben und nicht bearbeitet oder verarbeitet 
worden ist. 

Ausland ausgeführt hat, wenn die Gegenstände 
nach dem 31. Dezember 1972 zur Verfügung des 
Unternehmers in das Inland zurückgelangen und 
eine Umsatzsteuervergütung nach den Bestim­
mungen des Umsatzsteuergesetzes 1959 für diese 
Gegenstände nicht gewährt oder eine bereits 
gewährte Umsatzsteuervergütung wieder zurück-
gezahlt worden ist. . 

(8) Der Unternehmer ist zum Abzug der Vor­
steuer nach Abs. 2 nicht berechtigt, wenn 

1. der Gegenstand ohne Erhebung einer Aus­
gleichsteuer eingeführt worden ist. Hat der 
tTnternehmer den ohne Erhebung einer Aus­
gleichsteuer selbst eingeführten Gegenstand 
jedoch im Inland einer Bearbeitung oder Verar-

Die Zugehörigkeit der Gegenstände des Vor­
ratsvermögens zu den einzelnen Gruppen be­
stimmt sich nach der Anlage F zum Umsatz­
steuergesetz 1959 in der am 31. Dezember 1972 
geltenden Fassung. Für in der Anlage F zum 
Umsatzsteuergesetz 1959 nicht angeführte orts­
gebundene Anlagen auf fremdem Grund und 
Boden beträgt der Entlastungssatz 4 vom Hun­
dert der Bemessungsgrundlage (Abs. 11). 

beitung unterzogen, so ist ein Vorsteuerabzug 
(3) Soweit der Unternehmer die Gegenstände nach Abs. 2 Z. 1 von jenem Betrag zu gewähren, 

steuerpflichtig erworben und im Inland nicht um den die Bemessungsgrundlage (Abs. 11) den 
bearbeitet oder verarbeitet hat, wird' Erwerbspreis oder Wert im Sinne des § 6 des 

1. für die im § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. bund c des Umsatzsteuergesetzes 1959 des eingeführten 
Umsatzsteuergesetzes 1959 in der am 31. De- Gegenstandes übersteigt. Das gleiche gilt für jeden 
zember 1972 geltenden Fassung aufgezählten Ab.nehmer, w~nn ~.er ohne Erhebung einer Aus­
Gegenstände ein weiterer Entlastungsbetrag in ~lelchsteue~ emgefuhrte G~genstand e~st dur~ 
Höhe von 17 vom Hundert . . Ihn bearbeItet oder verarbeItet wOl'den Ist, wobeI 

, an Stelle des Erwerbspreises oder Wertes im 
2. für alle übrigen Gegenstände ein weiterer Sinne ,des § 6 des Umsatzsteuergesetzes 1959 der 

Entlastungsbetrag in Höhe von S'S vom Hundert Einkaufspreis herangezogen wel'den kann; 
der Bemessungsgrundlage (Abs. 11) gewährt. . . 

2. der Gegenstand, der aus dem inländischen 
(4) Hat der Unternehmer die Gegenstände 

ausgleichsteuerpflichtig eingeführt, im Inland kei­
ner Bearbeitung oder Verarbeitung zugeführt 
und wurde die Ausgleichsteuer für solche Gegen­
stände nam dem 31. Dezember 1970 entrichtet, 
so wird ihm als Entlastung ein Betrag gewährt, 
welcher der nachweislich entrichteten Ausgleich­
steuer entspricht. Wurde die Ausgleichsteuer vor 
dem 1. Jänner 1971 entrichtet oder kann die 

freien Verkehr in eine Zollfreizone gelangt und 
in dieser steuerfrei erworben worden ist. Hat 
der Unternehmer den in einer Zollfreizone er­
worbenen Gegenstand jedoch im Inland bearhei­
tet oder verarbeitet, so ist ein Vorsteuerabzug 
nach Abs. 2 Z. 1 von jenem Betrag zu gewähren, 
um den die Bemessungsgrundlage (Abs. 11) das 
Entgelt für den in einer Zollfreizone erwor­
benen Gegenstand übersteigt. 
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(9) Der Unternehmer ist zum Vorsteuerahzug 
nach den Abs. 2 bis 8 nicht berechtigt, 

1. soweit die Gegenstände 
a) noch nicht gewonnene Bodenschätze sind 

oder . 
b) von ihm zur Ausführung steuerfreier Um­

sätze gemäß § 6 Z. 7 bis 15 verwendet wer­
den, wobei § 12 Abs. 11 sinngemäß gilt, 
oder 

c) von ihm aus dem inländischen freien Ver­
kehr in eine Zollfreizone verbracht oder 
versendet und in dieser von ihm weder be­
arbeitet noch verarbeitet worden sind, oder 

2. soweit halbfertige Bauten· oder Anlagen auf 
fremdem Grund und Boden sowie Forderungen 
hieraus im Sinne des Abs. 1 dritter Satz noch zum 
Vorratsvermögen ihres Lieferers gehören. 

(10) Eine Bearbeitung oder Verarbeitung im 
Sinne der Abs. 2 bis 4, 8 und 9 liegt vor, wenn die 
Wesensart des Gegenstandes durch den Unter­
nehmer oder in seinem Auftrag durch einen 
anderen geändert worden ist. Sie wurde geändert, 
wenn durch die Behandlung des Gegenstandes 
nach der Verkehrsauffassung ein neues Verkehrs­
gut (ein Gegenstand anderer Marktgängigkeit) 
entstanden ist. Kennzeichnen, Umpacken, Um­
füllen, Kühlen und Sortieren sowie bei Früchten 
auch da'S Trocknen, Reinigen, Reifen und Nach­
reifen gelten nicht als Bearbeitung oder Ver­
arbeitung. 

(11) Bei der Berechnung des abziehbaren Vor­
steuerbetrages nach Abs. 1 ist auszugehen 

1. bei Unternehmern, die am Schluß des Kalen­
derjahres 1972 für die steuetliche Gewinnermitt­
lung eine Vermögensübersicht aufzustellen haben, 
von dem nach den Vorschriften des Einkom­
mensteuel'gesetzes 1967 in dieser übersicht anzu­
setzenden Wert. Dies gilt nicht für Unternehmer, 
denen eine juristische Person im Sinne des § 2 
Abs. 2 Z. 2 untergeordnet ist; 

2. bei den nicht unter Z. 1 fallenden Unter­
nehmern. von den Anschaffun.gs- oder Herstel­
lungskosten der zum 31. Dezember 1972 vor­
handenen Gegenstände des Vorrat:svermögens; 
iiber dieses Vorratsvermögen ist bei sonstigem 
Ausschluß von der Vorr:l!llSentlastung bis späte­
stens 31. Jänner 1973 ein Warenverzeichni'S zu 
erstellen und zur Prüfung durch das Finanzamt 
bereitzuhalten. Ist der Teilwert oder, falls ein 
solcher nicht in Betracht kommt, der gemeine 
Wert niedriger, so ist dieser anzusetzen. Bei 
Gegenständen, die bereits am Schluß des letzten 
vor dem 31. Dezember 1972 endenden Wirt­
schaftsjahres zum VorrallSvermögen des Unter­
nehmers gehört haben, darf der Wertansatz 
jedoch nicht über den Bilanzansatz am Schluß 
dieses WirllSchaftsjahres hinausgehen. 

Der für die Ermittlung des Entlastungsbetra­
ges maßgebliche Wert vermindert sich um die 
darin enthaltenen Verbrauchsteuern, soweit diese 
nicht mit Umsatzsteuer belastet sind. 

(12) Der abzieh bare Vorsteuerbetrag ist spä­
testens von der Vorauszahlung für den letzten 
Voranmeldungszeitraum des Kalenderjahres 1973 
abzusetzen. Will der Unternehmer den Betrag 
früher geltend machen, so kann er die Hälfte 
des Betrages von der Vorauszahlung eines Vor­
anmeldungszeitraumes absetzen. Der verblei­
bende Betrag ist auf die restlichen Voranmel­
dungszeiträume dieses Kalenderjahres gleichmäßig 
zu verteilen. Ist der abziehbare Vorsteuerbetrag 
nicht höher als 6000 S, so kann er in einem 
Betrag abgesetzt werden. 

(13) Wird die Ausgleichsteuer für einen Gegen­
stand nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes geltenden Vorschriften erst nach dem 
Inkrafttreten entrichtet, so kann die na9J.weis­
lich entrichtete Ausgleichsteuer unter den im 
Abs. 4 genannten sonstigen Voraussetzungen 
abweichend vom Abs. 12 für den Voranmel­
dl~ngszeitraum geltend gemacht werden, in dem 
die Ausgleichsteuer entrichtet worden ist. 

(14) Die Voraussetzungen für den Abzug der 
Vorsteuer nach den vorstehenden Bestimmungen 
sind buchmäßig nachzuweisen. 

übergangsregelung für das Anlagevermögen 
im Zusammenhang mit Ausfuhrumsätzen 

§ 28. (1) Unternehmer, die Ausfuhrumsätze 
tätigen und auf deren Umsätze § 21 Abs. 6 und 7 
oder § 22 nicht anzuwenden sind, können für ihre 
am Schluß des Kalenderjahres 1972 im Inland 
vorhandenen Gegenstände des Anlagevermögens 
nach Maßgabe der folgenden Absätze eine Vor­
steuer abziehen. Als Ausfuhrumsätze gelten die 
nach § 6 Z. 1 und 2 bewirkten steuerfreien Um­
sätze sowie der Wert der Gegenstände, die der 
Unternehmer ohne die Absicht der Wiederein­
fuhr im Rahmen seines Unternehmens zur eige­
nen Verfügung in das Ausland verbracht oder 
versendet hat .. 

(2) Gegenstände des Anlagevermögens im 
Sinne des Abs. 1 sind körpetliche Wirtschafts­
güter, die der Abnutzung untetliegen und deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1967 
im Kalenderjahr der Anschaffung oder Herstel­
lung nicht in voller Höhe als Betriebsausgaben 
abgesetzt werden können. Zum Anlagevermögen 
im Sinne dieser Bestimmung gehören auch Auf­
wendungen, die im Zusammenhang mit körper­
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
getätigt worden und nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes 1967 aktivierungs­
pflichtig sind, nicht jedoch im Bau befindliche 
Anlagen. . 

(3) Bei der Berechnung des ahziehbaren Vor­
steuerbetrages für Gegenstände und Aufwendun­
gen (Abs. 2) haben Unternehmer, 

1. die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 und 
§ 5 des Einkommensteuergesetzes 1967 ermitteln, 
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von den in der Vermögensübersicht zum 31. De-I jahr der Anschaffung oder Herstellung nicht in 
zember 1972, im Falle eines vom Kalenderjahr voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt wer­
abweichenden Wirtschaftsjahres von den in der I den können, im Inland der Verwendung oder 
Vermögensühersicht am Schluß des letzten vor Nutzung als Anlagevermögen zuführt; das gilt 
dem 31. Dezember 1972 endenden Wirtschafts- auch für Aufwendungen, die in Zusammenhang 
jahres angesetzten Werten, oder mit körperlichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

2. die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 vermögens getätigt werden und nach den Vor­
des Einkommensteuergesetzes 1967 ermitteln, von schriften des Einkommensteuergesetzes 1967 
den in einem ordnungsgemäß geführten Anlagen- aktivierungspflichtig sind. 
verzeichnis zum 31. Dezember 1972 ausgewiese­
nen Werten 
auszugehen. 

(4) Als Bemessungsgrundlage gilt nur jener Teil 
des nach Abs. 3 ermittelten Wertes, der dem 
Anteil der im Kalenderjahr 1973 bewirkten Aus­
fuhrumsätze an den im Jahr 1973 insgesamt 
bewirkten steuerbaren Umsätzen zuzüglich des 
Wertes jener Gegenstände, die der Unternehmer 
ohne die Absicht der Wiedereinfuhr im Rahmen 
seines Unternehmens zu seiner eigenen Verfügung 
in das Ausland verbracht oder versendet hat, ent­
spricht. 

(5) Ändert sich' der Anteil der im Kalender­
jahr 1973 bewirkten Ausfuhrumsätze da'ldurch, 
daß im Kalenderjahr 1973 in das Ausland ver­
brachte oder versendete Gegenstände bis zum 
31. Dezember 1977 in das Inland zurückgelangen, 
so ist der für das Kalenderjahr 1974 nach Abs. 1 
vorgenommene Vorsteuerabzug entsprechend zu 
berichtigen. 

(6) Der Entlastungssatz beträgt 5 vom Hun­
dert der Bemessungsgrundlage (Abs. 4). 

(7) Der ahziehbare Vorsteuerbetrag darf frü­
hestens für den ersten Voranmeldungszeitraum 
des Kalenderjahres 1974 geltend gemacht werden 
und ist auf sämtliche Voranmeldungszeiträume 
des Kalenderjahres 1974 in gleichen Teilbeträgen 
zu verteilen. Ist der abziehba·re Vorsteuerbetrag 
nach Abs. 1 nicht höher als 6000 S, ,so kann er 
in einem Betrag abgesetzt werden. Der abzieh­
bare Vorsteuerbetrag ist spätestens in der Vor­
anmeldung für den letzten Voranmeldungszeit­
raum des Kalenderjahres 1974 geltend zu machen. 

(8) Die Voraussetzungen für den Abzug der 
Vorsteuer nach den vorstehenden Bestimmungen 
sind buchmäßig nachzuweisen. 

Obergangsregelung für das Anlagevermögen 
(Selbstverbrauch) 

§ 29. (1) In der Zeit vom 1. Jänner 1973 bis 
zum 31. Dezember 1977 unterliegt neben den 
im § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 3 angeführten Umsätzen 
auch der Selbstverbrauch der Umsatzsteuer. 

(2) Selbstverbrauch liegt vor, wenn ein Unter­
nehmer körperliche Wirtschaftsgüter, die der 
Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs­
oder Herstellungskosten nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes 1967 im Kalender-

(3) Auf Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer 
durch einen nach § 6 Z. 9 lit. a und lit. b steuer­
freien Umsatz erworben hat, finden die Bestim­
mungen über den Selbstverbrauch keine Anwen­
dung; das gleiche gilt in jenen Fällen, in denen 
ein Unternehmer ein Wirtschaftsgut durch einen 
nichtsteuerbaren Umsatz erworben hat, wenn 
für diesen Vorgang - wäre er steuerbar gewe­
sen - die Steuerfreiheit nach § 6 Z. 9 lit. a und 
lit. b hätte in Anspruch genommen werden 
können. 

(4) Die Abs.2 und 3 gelten sinngemäß auch 
für Wirtschaftsgüter, die nicht zu einem Betriebs­
vermögen gehören. 

(5) Die Steuerpflicht nach Abs. 1 tritt nicht ein, 
wenn der Unternehmer nur Umsätze bewirkt, 
die nach § 12 Abs.3 zum Ausschluß vom Vor­
steuerabzug führen, oder wenn auf seine Umsätze 
§ 21 Abs. 6 und 7 oder § 22 anzuwenden sind. 
Liegen die Voraussetzungen des § 12 Abs.4 
oder 5 vor, so tritt die Steuerpflicht insoweit 
nicht ein, als der Unternehmer zum Vorsteuer­
abzug nicht berechtigt ist. 

(6) Bemessungsgrimdla:ge ist der Wert, der im 
Zeitpunkt des Selbstverbrauches nach den Vor­
schriften des Einkommensteuergesetzes 1967 bei 
der Berechnung der Absetzung für Abnutzung 
für die Wirtschaftsgüter oder für d~e ,aktivie­
rungspflichtigen Aufwendungen anzusetzen i'st; 
die Selbstverbrauchsteuer gehört nicht zur Be­
messungsgrundlage. 

(7) Die Steuer beträgt für den Selbstverbraudl 
des Kalenderjahres 

1973 ................ 12 vom Hundert, 
1974 ................ 9 vom Hundert, 
1975 ................ 6 vom Hundert, 
1976 ................ 4 vom Hundert und 
1977 ................ 2 vom Hundert 

der Bemessungsgrundlage. Die Steuer für den 
Selbstverbrauch .ist vom Vorsteuerabzug ausge­
schlossen. 

(8) Die Steuer für den Selbstverbrauch ermäßigt 
sich in den Kalenderjahren 1973 und 1974 auf 
6 vom Hundert der Bemessungsgrundlage 
(Abs. 6), wenn der Unternehmer Ausfuhr­
umsätze im Sinne des § 28 Abs. 1 tätigt. Die 
Ermäßigung der Steuer erstreckt sich jedoch nur 
auf jenen Teil des Selbstverbrauches, der jeweils 
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nach Maßgabe des § 28 Abs. 4 und 5 anteils­
mäßig den Ausfuhrumsätzen der Kalenderjahre 
1973 oder 1974 zuzurechnen ist. 

(9) Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraumes, in dem der Unter­
nehmer den Selbstverbrauch ausgeführt hat. 

(10) Wird ein Wirtschaftsgut, das bei dem 
Unternehmer nach Abs. 1 besteuert wurde, vor 
dem 1. Jänner 1978 geliefert oder zum Eigen­
verbrauch entnommen und sind diese Umsätze 
steuerpflichtig oder nach § 6 Z. 1 steuerfrei, so 
kann der Unternehmer die von ihm geschuldete 
Umsatzsteuer kürzen. Der Kürzungsbetrag er­
gibt sich aus der Anwendung des im Kalenderjahr 
der Lieferung oder der Entn~hme für den Selbst­
verbrauch geltenden Steuersatzes (Abs. 7) auf das 
Entgelt der Lieferung oder den Teilwert des 
Eigenverbrauches; weder das Entgelt noch der 
Teilwert dürfen jedoch höher sein als der nach 
Abs. 6 für den Selbstverbrauch anzusetzende 
Wert. Liegen im Kalenderjahr des Selbstver­
brauches die Voraussetzungen des § 12 Abs. 4 
und 5 vor, so vermindert sich der Kürzungs­
betrag insoweit, als der Unternehmer in diesem 
Kalenderjahr zum Vorsteuerabzug nicht berech­
tigt war. 

(11) Für die Berechnung, Veranlagung, Vor­
anmeldung und Entrichtung der Steuer sind die 
Bestimmungen des § 20 Abs. 1 bis 3 und des 
§ 21 Abs. 1 bis 5 sinngemäß anzuwenden. Die 
Bestimmung des § 18 Abs. 1 ist mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß aus den Aufzeichnungen 
des Unternehmers die Bemessungsgrundlage und 
der Zeitpunkt des SeLbstverbrauches sowie der 
Kürzungsbetrag (Abs. 10) zu ersehen sein müs­
sen. 

(12) Hat ein Wirtschaftsgut am Schluß des 
Kalenderjahres 1972 in fertigem oder unfertigem 
Zustand zum Anlagevermögen eines Unterneh­
mers gehört und konnte dafür ein Vorsteuer­
abzug nach § 27 nicht in Anspruch genommen 
werden, so erfolgt die Besteuerung des Selbst­
verbrauches hinsichtlich dieses Wirtschaftsgutes 
nur insoweit, als die Bemessungsgrundlage für 
den Selbstverbrauch (Abs.6) den Buchwert des 
Wirtschaftsgutes zum Schluß des Kalenderjahres 
1972 übersteigt. Abs. 9 gilt entsprechend. 

Vollziehung 

§ 30. (1) Mi~ der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist der' Bundesminister für Finanzen be­
traut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 11, 17, 25 
u!lid 26 ist' auch ~ SO'Weit es sich, um zivilrechi:­
liche Bestimmungen handelt - der Bundesmini­
ster für Justiz betraut. 

Anlage 
(zu § 10 Abs. 2), 

Verzeichnis der dem Steuersatz 8 vom Hundert 
unterliegenden Gegenstände 

1. Lebende Tiere (Nummern 01.01 bis 01.05 
des Zolltarifes). . 

2. Bienen und ausgebildete Blindenführhunde 
(aus Nummer 01.06 des Zolltarifes). 

3. Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall (Kapitel 2 des Zolltarifes). 

4. Fische, ausgenommen Zierfische, Schaltiere 
und Weichtiere (aus Kapitel 3 des ZoUtarifes). 

5. Milch und Molkereierzeugnisse; Vogeleier; 
natürlicher Honig; eßbare Erzeugnisse tieri­
schen Ursprungs, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen (Kapitel 4 des Zolltarifes). 

6. Bettfedern und Daunen, roh (aus Nummer 
05.07 des Zolltarifes). 

7. Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelkno[[en 
und Wurzelstöcke, auch im Wachstum oder 
in Blüte (Nummer 06.01 des Zolltarifes). 

8. Andere lebende Pflanzen und Wurzeln, ein­
schließlich Stecklinge und Pfropfreiser (Num­
mer 06.02 des Zolltarifes). 

9. Blumen und Blumenknospen, abgeschnitten, 
zu Binde- oder Zierzwecken, frisch (Nummer 
06.03 A des Zolltarifes). . 

10. Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflan­
zenteile, Gräser, Moose und Flechten, zu 
Binde- oder Zierzwedten, frisch (Nummer 
06.04 A des Zolltarifes). 

11. Gemüse und trockene ausgelöste Hülsen­
früchte (Nummern 07.01 bis 07.05 des Zoll­
tarifes). 

12. Topinambur, auch getrocknet oder in Stücken 
(aus Nummer 07.06 des Zolltarifes). 

13. Früchte (Nummern 08.01 bis 08.12 des Zoll­
tarifes). 

14. Kaffee, Tee, Mate und Gewürze (Kapitel 9 
des Zolltarifes). 

15. Getreide (Kapitel1Q des Zolltarifes). 
16. Müllereierzeugrusse (Nummern 11.01 bis 

11.04 des Zolltarifes). 
17. Mehl, Grieß und Flocken, von Kartoffeln 

(Nummer 11.05 des Zolltarifes). 
18. Kartoffelstärke (Nummer 11.08 A des Zoll­

tarifes). 
19. Olsaaten, ölhaltige Früchte und Mehl davon 

(Nummern 12.01 und 12.02 des Zolltarifes). 
20. Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat; 

Zudterrüben; Zichorienwurzeln; Hopfen; 
Johannisbrot; Fruchtsteine, Fruchtkerne und 
andere pflanzliche Erzeugnisse, die hauptsäch­
lich' zur menschlichen Ernährung dienen 
(Nummern 12.03, 12.04 A, 12.05, 12.06 und 
12.08 des Zolltarifes). 

21. Minzen, Salbei, Kamilleblüren, Lindenblüten, 
Holunderblüten und anderer Haustee (aus 
Nummer 12.07 des Zolltarifes). 
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22. a) Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch 
gehäckselt (Nummer 12.09 des Zolltarifes), 

b) Futterrüben, Steckrüben und andere Wur­
zeln zu Futterzwecken; Heu, Klee, Futter­
kohl, Lupinen, Wicken und ähnliche 
Futtermittel (Nummer 12.10 des Zoll­

bestimmtes Gasöl im Sinne des Gasöl-Steuer­
begünstigungsgesetzes BGBI. Nr. 259/1966 
(aus Nummer 27.10 D des Zolltarifes). 

40. Gase und elektrische Energie (Nummern 
27.05/1,27.11 und 27.17 des Zolltarifes). 

41. Wärme. tarifes). 
23. Pektin, Pektinate und 

13.03 C des Zolltarifes). 
Pektate (Nummer 42. Ammoniumcarbonat (aus Nummer 28.42 A 1 

des Zolltarifes) und Natriumcarbonat (Num­
mer 28.42 A 6 des Zolltarifes). 24. Genießba're Fette und OIe tierischer und 

pflanzlicher Herkunft, und zwar 
a) Schweineschmalz und Geflügelfett (aus 

Nummer 15.01 des Zolltarifes), 
b) Premier jus und Speis~talg (Nummer 

15.02 A des Zolltarifes), 
c) Oleomargarin (aus Nummer 15.03 Ades 

Zolltarifes), 
d) Kürbiskernöl 'und pflanzlich,e fette OIe 

(Nummern 15.07 Bund 15.07 C 2 des 
Zolltarifes), 

e) teilweise oder vollständig gehärtete tieri­
sche oder pflanzliche OIe und Fette (Num­
mer 15.12 B des Zolltarifes), 

f) Margarine, Speisefettmischungen (Kunst­
speisefette) und andere zubereitete Speise­
fette (Nummer 15.13 des Zolltarifes). 

25. Bienenwachs, im natürlichen Zustand (aus 
Nummer 15.15 A des Zolltarifes). 

26. Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Schal­
tieren und Weichtieren (Kapitel 16 des Zoll­
tarifes). 

27. Zucker und Zuckerwaren (Kapitel 17 des 
Zolltarifes). 

28. Kakaopulver, nicht gezuckert; Schokolade und 
andere kakaohaltige N ahrungsmittelzuberei­
tungen (Nummern 18.05 und 18.06 des Zoll­
tarifes). 

29. Zubereitungen auf der Grundlage von Ge­
treide, Mehl oder Stärke; Backwaren (Kapi­
tel 19 des Zolltarifes). 

30. Zubereitungen von Gemüse, Früchten und 
anderen Pflanzen oder Pflanzenteilen (Num­
mern 20.01 bis 20.06 des Zolltarifes). 

31. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
(Kapitel 21 des Zolltarifes). 

.32. Wasser (aus Nummer 22.01 B des Zolltarifes). 

.33. Fruchtmilch (aus Nummer 22.02 des Zoll­
tarifes). 

.34. Speiseessig (Nummer 22.10 des Zolltarifes). 
35. Rück9tände und Abfälle des Nahrungsmittel­

gewerbes; Futtermittelzubereitungen (Kapi­
tel 23 des Zolltarifes). 

.36. Tabak, roh oder unverarbeitet (aus Nummer 
24.01 des Zolltarifes). 

37. Speisesalz (aus Numm,er 25.01 des Zolltarifes). 
.38. Feste mineralische Brennstoffe (Nummern 

27.01, 27.02, 27.03 Bund 27.04 des Zoll­
tarifes). 

.39. Petroleum und Heizöle (Nummer 27.10 C 
und E des Zolltarifes), sowie zum Verheizen 

43. Essigsäure (Nummer 29.14 B 1 a des Zoll­
tarifes). 

44. Natriumsalz des ortho-Benzoesäuresulfimids 
(aus Nummer 29.26 A des Zolltarifes). 

45. Natürliche tierische oder pflanzliche Dünge­
mittel (ausgenommen Guano), auch unter­
einander gemischt, nicht chemisch aufbereitet 
(aus Nummer 31.01 des Zolltarifes). 

46. Gelatine (Nummer 35.03 A des Zolltarifes). 

47. Rohe, ganze Häute und Felle, grün, gesalzen 
oder getrocknet (aus Nummer 41.01 des Zoll­
tarifes). 

48. Holz, und zwar 
a) Brennholz in Form von Rundlingen, 

Scheitern, Prügeln oder Reisigbündeln; 
Holzabfälle, ein~chließlich Sägespäne 
(Nummer 44.01 des Zolltarifes), 

b) Rohholz, auch entrindet oder nur grob 
zugerichtet, ausgenommen tropische Höl­
zer (aus Nummer 44.03 des Zolltarifes), 

c) Holz, zwei- oder mehrseitig behauen 
(behauenes Kantholz), aber nicht weiter 
bearbeitet, ausgenommen tropische Hölzer 
(aus Nummer 4'4.04 des Zolltarifes), 

d) Weinstecken, gespalten; Pfähle und Stan­
gen, zugespitzt, nicht in der Längsrichtung 
gesägt (aus Nummer 44.09 B des Zoll­
tarifes). 

49. Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des 
graphischen Gewerbes, und zwar 
a) Bücher, Broschüren und ähnliche Druck­

erzeugnisse, auch in losen Bogen (Nummer 
49.01 des Zolltarifes), 

b) Zeitungen und Zeitschriften, auch mit 
Bildern (Nummer 49.02 des Zolltarifes), 

c) Bilderalben, Bilderbücher, Zeichen- und 
Malbücher, für Kinder, broscruert oder 
gebunden (Nummer 49.03 des Zolltarifes), 

d) Musikalien (Noten), handgeschrieben oder 
gedruckt, auch mit BUdern, auch gebunden 
(Nummer 49;04 des Zolltarifes), 

e) kartographische Erzeugnisse aller Art, ein­
schließlich der Wandkarten und topogra­
phischen Pläne, gedruckt; gedruckte Erd­
oder Himmelsgloben (Nummer 49.05 des 
Zolltarifes). 

50. Kunstgegenstände und Sammlungsstücke 
(Nummern,99.01 bis 99.03 und 99.05 des 
Zolltarifes) .. 
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Entschließung , 

Der Nationalrat hält eine Vereinfachung der 
Getränkebesteuerung für dringend notwendig. 
Die Bundesregierung wird ersucht, dem Natio­
nalrat entsprechende V01'1agen zuzuleiten und 
auch darauf hinzuwirken, ,daß die Getränke­
steuergesetzgebung der Länder ,diesem Erforder­
nis angepaßt wird. 

33 

3 
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Minderheitsbericht 

Gemäß § 34 der GO des Nationalrates er-' erwartenden Preisauftriebes abgezielt haben, her­
stattet die öVP-Fraktion des Finanz- und Budget- vor, als auch aus der Tatsache, daß die kurze 
ausschusses zu den Regierungsvorlagen (145 der Vorbereitungszeit, die der Finanzverwaltung und 
Beilagen) Umsatzsteuerg,esetz 1972 und (227 der insbesondere den Wirtschaf,tstreibenden einge­
Beilagen) ,Bundesgesenz >betreffend die Einführung räumt wird, eine sorgfältigere Kalkulation der 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 nachstehendes ab- Preise zumindest erschwert. Laut Schätzungen 
gesondertes Gutacht:en: von Experten wird die Einführung der Mehr-

I. 

Allgemeines 

Die österreichische Volkspartei hat niemals 
Zweifel darüber gelassen, daß sie die Umstelhing 
des bisherigen Umsatzsteuersystems auf die Mehr­
wertsteuer zur Beseitigung von Wettbewerbsver­
zerrungen für notwendig und im Hinblick auf 
den internationalen Handel für vordringlich er­
achtet. Die österreichische Volkspartei hat eben­
sowenig Zweifel daran gelassen, daß sie die Mit­
verantwortung für diese Umstellung nicht scheut; 
sie hat di'es durch die intensive A,tbeit im Unter­
ausschuß des Finapzaussdmsses und durch 143 Ah­
änderungsvorschläge bewiesen. 

Warum die öVP dennoch ablehnt 

Die österreichische Volkspartei kann nicht die 
Verantwortung für ein Gesetz übernehmen, ,das 
der österreichischen Bevölkerung eine Reihe 
schwerster finanzieller Belastungen auferlegen 
wil'ld. Sie hat schon inden Sitzungen des Unter­
ausschusses davor gewarnt, daß die Regierungs­
vorlage zu einem z,usätzlichen Preisauftrieb füh­
ren wird. Die öVP-Abgeordneten haiben ,in den 
V,erhandlungen versucht, die größten Härten für 
die Bevölkerung auszumerzen und die ohnehin 
unvermeidlichen negativ.en Auswirkungen der 
UmsteHung so gering wie möglich zu halten. 

Die öVP lehnt das Mehrwensteueligesetz und 

wertSiteuer einen Preis effekt bi,s zu etwa 3'5% 
haben. Bei ,der ohnehin weit überdurchschnitt­
lichen Inflationsrate von 5 bis 6% ist es unverant­
wordich, nicht alle vorhandenen Möglichkeiten 
auszuschöp~en, um &e pteissteigernden Effekte 
der MehrwertJsteuer auf ein Min:destmaß zu sen­
ken und nicht gleichzeitig mit der Ver.ahschiedung 
des Gesetzes preisdämpfende Maßnahmen zu he­
schließen. In diesem Zusammenhang ,ist voraUem 
darauf hinzuweisen, ·daß ,di'e Bundesregierung bis­
her keine diskussionsfähigen Vorlagen ,dem Par­
lament vorgelegt hat, die mitvel'lhandelt und mit­
beschlossen hätten werden können .. 

Experten haben schon wiederholt ·daTauf hin­
gewiesen, daß mit gewichtigen Pr,eiserhöhungen 
bei den Gütern ,des täglichen Bedarfs, bei Bier, 
Treihstoffen, Zigaretten, aber3lUch bei Dienst­
leistungen und ,im ,sportlichen und kultureHen 
Bereich zu rechnen sein wird. 

Im einzelnen können ,die PreiJSerhöhungen be~ 
tragen: 

Benz,in ..................... . 
Autos'ervice .................. . 
Getränke ................... . 
Friseur ...................... . 
Espresso ................... . 
Schwilimmbad ............... . 
Radio- und Fernsehgebühren .. 
Theater - Oper ........... . 
Tabakwaren ............... . 

12%-13% 
7% 
7%-10% 
7% 
5% 
5% 
6% 
5% 
5% 

das Einführungsgesetz aus folgenden Gründen 2. Der Steuersatz ist nicht aufkommensneutral. 
ab: 

1. Der Preisauftrieb wird verschärft. 

Die Regrerungspartei ist nicht bereit, .die pr,eis­
. politischen Auswirkungen ,der Umstellung rdes 
Umsa.tz,steuersystems auf ein Mindestmaß zu sen­
kien. Dies geht sowohl aus der A!blehnung aller 
öVP-Vorschläge, die auf eine Dämpfung des zu 

Die Regierungspartei beharrt auf einem Satz 
von 16%. Dieser Satz ist im Hinblick auf die 
- auch durch Idas SPö-FPö-Abkommen nur 
minimal gewährten - Ausnahmeregelungen, um 
wenigstens einen Prozentpunkt zu hoch. 

Die öVP stellt ausdrücklich fest, daß die Höhe 
des Satzes, in der Regierungsvorlage mit 16010 
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angesetzt, für sie so lange kein Ahlehnungsgrund 
gewesen ist, als die Ausnahmeregelungen nicht 
bekannt waren. Sie weist aher mit Nachidruck 
darauf hin, daß Experuenber,echnung,en ergehen 
hahen, daß auf Grund der Bestimmungen der 
Regierungsvorlage die 16% zu hoch ,gegriffen sin:d. 
Die Volkspartei stütZt sich außerdem auf die 
Behauptungen von Bundeskanzler Dr. Kreisky 
in der "Presse" vom 2. Juni 1972: ,,'Das alles 
hätte die öVP nach Hause bringen können -
und noch mehr!" 

Die öVP wirft dem Finanzminister vor,daß' 
der Satz nicht aufkommensneutral ,gehalten ist, 
auch dann nicht, wenn man die in dem SPö­
FPö-Abkommen enthaltenen Sonderregelungen 
in Rechnung stellt. 

Gegenüber dem steuerEchen Aufkommen aus 
der derzeitigen Umsatzsteuer und der Beförde­
rungssteuer wird der Finanzminister 1973 durch 
das Mehrwertsteuerg·esetz Mehreinnahmen von 
rund 2'5 Mil1iar.den Schilling erhalten, 1974 von 
rund 2'8 Milliarden SchilLing und 1975 von nahe­
zu 3'1 MiHi'ar,den Schilling. Einen weiteren Vor­
teil zieht der Finanzminister aus der Pauschal­
regdung für die Landwirtschaft, der ,für 1973 
mit 0'8 MiHiarden SchiHing anzusetzen ist. Diese 
Mehreinnahmen sind mit ei!ll'er Steigerun:gsra.te 
von etwa 30/0 pro Jahr fortzuI"echnen. 

3. Der Einführungstermin ist konjunktur- und 
preispolitisch falsch. 

Die Regierungspartei und die FPö w,aren nicht 
bereit, die Frage e~nes konjunknur- und prds­
politisch günstigeren Einführungstermins auch 
nur zu (/iskUitieI1en. Die Umstellung auf Idie Mehr­
werbsteuer zu 'einem Zeitpunkt, zu ,dem die Infla­
tionsrate überdurchschnittlich hoch ,ist und mehr 
als 5% beträgt, ist konjunkturpoIitisch f,atsch. Die 
öVP fordert daher, ,daß vor Einführung des 
neuen Systems aUes unternommen wenden muß, 
um den Preisauftr,ieberheblich einzudämmen und 
auf ein vertretbares Maß zUr\ickzuführen. Die 
Bundesregierung hat sich }edoch hisher geweigert, 
ein wirkungsvolles Stabilisierungsprogramm vor­
zulegen. Es ist auf das deutsche Beispiel zu ver­
weisen, wo zum Zeitpunkt ,der Einführung ,der 
M·chrw,ertsteuer eine Preissteigerungsrate von nur 
einem Proz,ent verzeichnet wOfiden ist. Das Argu­
ment, Ider 1. Jänner 1973 sei ,deswegen notwen­
dig, weil gleichzeitig ein Arrangement mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Kmft 
tr.eten werde, ,ist nicht stichhältig. Se1bst ,der sozia­
listische Handelsmini'ster h;rlt da,s Argument nicht 
für stichhältig: "Die MehrwertsteU'er wind öster­
reich nicht von der EWG aufgezwungen. Davon 
kann .gar keine Rede sein." ("Kleine Zertung" 
vom 8. Apr,il 1972). Eine Verabschiedung des 
Mehrwertsteuergesetzes in diesem Jahr mit einem 
Einführungstermin 1. Jänner 1974 (w~e ihn die 
Volkspartei vorgeschlagen hat) wäre kein Hinder-

nis für ein vorherages Inkrafttreten des EWG­
Vertrages. Es wäre ,sinnvoller gewesen, schon vor 
Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes den 
Inhalt des EWG-Arrangements zu erkennen, um 
so im Ges,etz von vornherein ,ev,en:tuelle steuer­
liche Schwierigke.iten, ,die sich ';lIUS dem Abkom­
men ergeben könnten, zu berücksichtigen. Ein 
späterer Einführungst·ermin würde der österrei­
chischen Wirtschaft und der Finanzverwaltung 
Gelegenheit geben, die UmsteHung ohnie Zeit­
druck vorzunehmen und damit 'auch Mängdn 
vorzubeugen, die ",ich zwangsläufig aus ,der äußerst 
kurzen Vorhelleitungszeit ergeben. "Für .die 
übergangszeit müsse man nämlich mindestens 
ein Jahr rechnen, um die Wirtschaft auf das neue 
unld nicht ganz unkompliiLierte System vorzu­
bereiten." (Finanzminister Prof. Stephan Koren 
laut "Presse" vom 8. April 1968). 

Für den 1. Jänner 1973 sind vor aHem poli­
tisch'e und parteitJakoische Erwägungen' der Sozra­
listen maßgebend. Di'e BUn!desregierung und ihre 
Mehrheitspartei wissen, ,daß die Umstellung auf 
:die Mehrwertsteuer notwendigerweise Preis er­
höhungen mit sich bringen wiI1d, da ,durch die 
derzeitigen Gesetzesvorlagen zusätzliche Preis auf­
triebstendenzen freigesetzt wenden. Der Einfüh­
mngstermin 1. Jänner 1973ka:lkuüert offenbar 
damit, daß bis zum nächsten Nationalratswahl­
termin die österreicher ,di.e ihnen durch dieses 
Gesetz aufgebürdeten Lla.sten wieder vergessen 
haben könnten. 

Dieses taktische VerhaLten der Regierung ist 
zwar verständlich, ,es ,sollte jedoch nicht hinter 
angeblich notwendigen Sachzwängen versteckt, 
sondern den österreichern klar und offen dar­
,gelegt wel1den. Dies wäre schon im Sinne der 
von Bundeskanzler K,reisky wiederholt propa­
gierten Transparenz der Polinik eine Schuldigkeit 
gegenüber den durch ,das Gesetz und die knappe 
VOl1bereitungszeit Betroffenen - aho den Kon­
sumenten, Wil'tsch:l'ft'streibenden, Landwirten 
und ,somit allen österreichern. 

Eine weitere Ullsache ,der Festsetzung des Ter­
mins 1. Jänner 1973 ist offensichtlich die Kom­
pensati'on ,eines Teiles ,des versprochenen Ldhn­
und Eink'Ommensteuerverzichtesdurch die Mehr­
einn:l'hmen aus der Mehrwertsteuer. Auch hier 
köume ,die wieder,holt propagierte Transparenz 
den Osterr,eichern Klarhe1t verschaffen. Der Ver­
dacht ist I1!rcht VOn der Hand zu weisen, daß mit 
gleichzeitigem Ink.rafttreten von Mehrwertsteuer, 
Lohn- und Eink'Ommensteuerreform, Finanzaus­
gleich und EWG-Regelung die Preisauftriehs­
effek1:e unühersichdich .gemacht und dem Staats­
bürger verschleiert wellden sollen. 

4. Das Gesetz wurde verspätet eingebracht. 

Die Terminschwiercigkeiten, in die die Bundes­
regierung mit dem Mehrwertsteuergesetz gera,ten 
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ist, sind von ~hr 'selbst verschuldet worden. Ob-­
wohl da,s Begutachtungsverfahren für den Gesetz­
entwurf hereits Ende Juni 1971 abgeschlossen 
war, wuroe die Vorlage erst am 20. Jänner 1972 
ohne Berücksichtigung wesentlicher Anderungs­
wünsche, ,die im BegUitachtungsverfahren ange­
meldet worden sind, im Nationalrat ,eingebracht. 
Das dazugehörige Einführungsgesetz wurde erst 
am 19. Februar 1972 zugeleitet, ,drei Tage, nach­
dem der Unter ausschuß 'seineer'ste Sitzung abge­
halten hatte. 

Die "größte Steueränderung ,des JahIihunderts", 
wie die Einführung der Mehrwertsteuer bezeich­
net wird, mußte 'somit in knapp drei Monaten 
vom Fin'anzausschuß verhandelrt und beschlossen 
wer,den. Die Österreichi'sche Volkspa'rtei hat 'schon 
bei Befristung der Beratungen durch die ,soziali­
stische Mehrheit darauf hingewiesen, !daß die 
schweren Mängel des' Gesetzentwurfes eine ein­
gehende und gründliche Debatte notwendig 
machen. 

5. Der Verhandlungsstil war undemokratisch. 

Bere~tsdie Verhandlungen im Unterausschuß 
des Finanzausschusses haben gezeigt, daß die SPö 
an einer gründEchen parlamentarischen Beratung 
und Verbesserung ,der Regierungsvorlage nich,t 
sonderlich interessiert war. Die Fngen der ..Nbge­
ordneten wuroen - wenn üherhaupt - durch 
den Minister mit größtmöglicher Verspä,tung 
oder falsch beantwortet; eine parlam~ntarische 
Diskus,sion war durch das Sch!Veigen der 'soziali­
stischen Abgeordneten so gut wie unmöglich. 

In der vorletZJten Sitzung des Unterausschusse's 
wurde eine Anfrage vom öVP-Abgeordneten 
Dr. Neuner, welcher Verhandlungsspielraum dem 
Finanzminister hei der Investitionssteuer zur Ver­
fügung stehe, von Dr. Androsch dahingehend 
beantwortet, es gäbe keinen Spielraum. Nur 
wenige Tage später wUI1den in ,den politischen 
Verhandlungen zwi'schen SPö und FPö der Frei­
heitlichen PaI1teigenau in dieser Frage Konzes­
sronen gemacht. Da unr,ichtige Auskünfte durch 
Minister nicht gerade zu den demokratischen 
Gepflogenheiten in Österreich zählen, hat :sich 
die öVP-Fraktion in ,der Si,tzung vom 29. Mai 
1972 veranlaßt gesehen, ,den Unterausschuß ge­
schlos,sen zu verlassen. 

Die Österreich'ische Volkspartei sprich,t keiner 
Partei in der Demokratie aa,s Recht ab, politische 
Verhandlungen auch außerhalh des Parlaments 
führen zu können. Sie nimmt aber für sich in 
Anspruch, daß ,die mehr als 43% jener Öster­
reicher, die 'sie am 10. Oktoher 1971 wählten, 
ein Recht darauf ha:ben,von ,der gegenwärt,igen 
Mehrheitspartei respektiert zu wer,den. Sie weist 
jeden Versuch schärfstens zurück, die Demokratie 
dahingehend auszulegen, ein Wahlsieg sei eine 
Legitimation 'dafür, die Interessen von großen 

Minderheiten durch Negierung von Anfragen zu 
verletzen und zu übergehen. 

Die öVP i,st der Meinung, daß es zwar das 
gute Recht der FPö ist, wo immer es ihr opportun 
erscheint, mit der SPö-Mehrheit zu verhandeln, 
,sie verwahI1t sich alber mit aller Entschiedenheit 
dagegen, 'daß unter Umgehung parlamentarischer 
Möglichkeiten Idanus ein Vertretungs anspruch 
"für alle Österreicher"abgeleitet wird. 

Der sozialistischen Mehrheitspartei macht die 
öVP den Vorwurf, daß sie nur außerha~b ,des 
Parlaments verhandelt und ,damit !die Vorschläge 
,der Vertreter von mehr als 43% der Bevölkerung 
ignoriert hat. 

Wie notwendig ,eine Verbesserung des Gesetzes 
im Unterausschuß ,gewesen wäre, zeigen die 
77 Abänderungsvorschläge der Verhandlungs­
partner SPö und FPö. 

H. 

Im folgenden werden die Schwerpunkte der 
ÖVP-Anträge, wie ,sie im Unterausschuß und in 
den Verhandlungen im ,Finanz- und Budgetaus­
schuß vorgeschlagen wUl1den, 'herau15gearheitet: 

Mietenregelung 
Besteuerung von Treibstoff 
Behandlung von Sport und Schulen 
Behandlung von Zeitungen 
Sonderregelungen für Kleinbetriebe 
Investi:tionssteuer ' 
übergangsmaßnalhmen für die Exportwirt­
schaft 
Vonatsentlastung 

- Behandlung ,des Weines als landwirtschaft­
liches Produkt 
Einheitlicher Vorst,euersatz ,in der Land- und 
Forstwirtschaft 
Besteuerung von gebrauchten Kraftfahrzeu­
gen und anderen Altwaren 
Steuers atz 

Mietenregelung 

Der von den Sozialisten und Freiheitlichen vor­
gelegte Abänderungsantrag zu Al1tikel III wird 
inder Praxis zu einer Reihe von Unklarheiten 
und damit zur Rcecht,sunsicherheit führen. 

Gegenüber einer anderen, früher einmal vor­
gelegten Fassung fehlt in diesem Ahänderungs­
antrag bei den Besümmungen über die Tilgung 
von Darlehen bzw. bei Annuitätenzahlungen eine 
genaue Klärung, CYb auch ,die. Verzinsung von 
Darlehen nicht zum Entgelt gehört oder db nur 
gemeint i'Slt, ,die Tilgung aus ,dem Entgek gemäß 
§ 4 Abs. 1 des Umsat~steuergesetzes 1972 heraus­
zunehmen. Da bei den Fehlbeträgen im Sinne 
des § 7 Abs. 1 oder 2 des Mi'etengesetzes auch 
die VerZJinsung enthalten ist, wäre ,es wegen ,der 
Gleichstellung notwendig, auch bei den Annui-

382 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 37 von 80

www.parlament.gv.at



38 382 der Beilagen 

tätenzahlungen im Rahmen der Nutzungsgebühr 
die Tilgung UIlJd Verzinsung aus dem Entgelt 
im Sinne ,des UmSaltZisteUel'gesetzes 1972 heraus­
zunehmen. Schließlich muß es im 1. Satz richtig 
heißen ,,§ 7 Abs. 1 0' ,de r 2" und nicht ,,§ 7 
Abs. 1 und 2", da sich die be1den gegenseitig 
ausschließen. 

Nach ,der, vürliegenden Fürmulierung bleibt 
weiterhin unklar, ob nur ,die Anteile des Miet­
zinses ,"on der Mehrwel1tsteuer befreit sind, um 
die der Hauptmietz,ins nach § 7 zur Finanzierung 
vün ErhaLtungsarbeiten erhöht wUllde, oder ob 
der gesamte (erhöhte) Hauptmietzins mehrwert­
steuerfrei ist, süweit er zur Finanz;ierung von 
ErhaItungsarbeiten herangezogen wiro. 

Zum neuen Artikel XII ist zu sagen: 

Im vorliegenden Text fehlen im 2. Satz, 
d. h. bei jenen Mietverhäknissen, bei denen die 
Mehrwertsteuer zu verrechnen ist, die vermie­
teten, unbebawten Flächen (Hausgärten oder für 
gewerbliche Zwecke gemietete Flächen). Die vor­
liegende Fassung ließe ,die Fra'g>eder Anrechnung 
der Mehrwertsteuer bei Mietverträgen über diese 
unbebauten Flächen ungeregelt. Es wäre ,daher 
notwendig, im 2. Satz ~des Art. XII Abs. 2) 
statt "... und bei Mietverträgen über sünstige 
Räumlichkeiten ... " zu schreiben "... und bei 
Mietverträgen über sünstige unbewegliche Gegen­
stände ... ". 

Die Fürmulierung im 1. Satz "auf gesetzlicher 
Vorschrift beruheooer Mietzins" ist irreführend, 
weil der Standpunkt sehr wohl vertretbar ist, 
daß auch die 'Sogenannte freie Mietzinsbildung 
auf den VertragsbestJimmungen des ABGB, sdhin 
auf gesetzlicher Vorschrift beruhe. Gemeint sind 
offensichtlich Mietverträge, deren Mietzimlbil­
dung gesetzlich gebunden ilSt. 

Im 1. Satz ,ist das WOl1t "oder" inder Fümulie­
rung "ein vür -dem 1. Jänner 1973 vereinbar,ter 
0' der auf gesetzlicher Vürschrift beruhender 
Mietzins" üffenbar unrichtig, weil damit auch bei 
nachdem 1~ Jänner 1973 geschlossenen Mietver­
trägen, sofern die MietzinsbilduIlJg gesetzlich ge­
bunden ist, der Mieter nicht verpflichtet wäre, 
die Umsatzsteuer zu entrichten. Dies steht in 
Widerspruch zum Inhalt der übergangsbestim­
mung im Art. III (neu) der §-7-Fälle. 

wertsteuerklausel" in einem Mietvertrag vor dem 
1. Jänner 1973 aibgeschlossen wurde, nicht mehr 
bindend ist. Der Wille des Gesetzgebers ist alsO' 
nicht klar ersichtlich und es entsteht daher das 
Prüblem der Vertraogstreue und Rechrtssicherheit, 
da die Bezahlung der Mehrwertsteuer bei solchen 
Mietverträgen unklar ist. 

Aus dem Gesetzestext geht weiters nicht her­
vor, ob der Mieter das V,erlangen bei jeder Miet­
z,insvorschreibung, die in der Regel münatlich 
erfülgt, stellen kann oder üb das einmal gestellte 
Verlangen auch für die Gesamodauer des Miet­
verhältnisses gilt, ferner üb ,ein Mietnachfülger 
für das gleiche Mietobjekt an ,das Verlangen 
seines Vormannes gebunden ist. 

Der 3. Satz, wünach die vom Vermieter zu 
tragende Umsatzsteuer als eine Auslage aus dem 
Mietzins zu verrechnen wäre, ist in mehrfach·er 
Hinsicht irreführend. Sofern eine Hauptmietzins­
reserve gegeben ist, könnte die Umsatzsteuer aus 
dieser getragen wel1den, -doch werden dadurch die 
Mittel für die In~tandhaltung geschmälert. Umsü 
früher und in umsü höherem Ausmaß werden 
daher für die betreffenden Häuser §-7-Erhöhun­
gen eintr,eten, wodurch die Mieter praktisch doch 
wieder.um die Mehrwel1tsteuer tragen würoen. 

Unverständlich bleibt die Bestimmung über 
,die Verrechnung als Auslage aus ,dem Mietzins 
bei allen Mietverhältnissen, deren Mietzinse 
(Nutzungsentgelte) nach tdem Prinzip der Kosten­
miete berechnet wel'den müs-sen. InS'besündere 
bei allen 

Mietobjekteneiner gemeinnützigen Unterneh­
mung, 
Mietobjekten in H~usern; die mit WWF-Mit­
teIn wiederhel"g-estellt würden sind, 

- Mietübjekten in Häusern, die mit Mitteln der 
Wühnlbauförderung errichtet wonden sind, 

- Mietverhältnissen in gemeindeeigenen Häu­
sern, 

- Mietverhältnissen vün Objekten, die nach dem 
W ohnungsveroesserungsgesetz gefördert sind. 

In a11 diesen Fä-llen häitte der Vermieter -keine 
Deckung für die vün ihm zu 'tra;genden Umsatz­
steuerbeträge und müßte nach dem K!OSten­
deckungsprinzip auch diese Kos'ten auf die Mieter 
unter irgendeinem Titel überwälzen. 

Die vorliegende Fürmulierung würde den Mie- Besteuerung von Treibstoff 
ter auch dann nicht verpflichten, die Umsatzsteuer Die in ,diesem Punkt nicht verbesserte Vorlage 
zu bezahlen, wenn er sich in einem vor dem 'Sieht vür, daß Mineralölprodukte mit Ausnahme 
1. Jänner 1973 bereit-s abgeschlossenen Mietver- vün Ofenheizöl im Sinne tdesGa·sölbegünstigungs­
trag zur Za'hlung verpflichtet hat. Es stellt sich gesetzes dem vüllen Steuers atz unterliegen. Die 
die Frage, ob nach ,dem vorgesehenen Gesetzes- Österreichische Volkspartei hat bereits wieder­
text der Mieter eine sülche Vereiribar.ung nicht holt mit Nachdruck ,darauf hingewiesen, daß die 
mehr einhalten muß. Es ist nämlich unklar, üb Anwendung ,des vollen Steuer,satzes insbesündere 
in solchen Fällen der letzte Satz des Abs. 1 des I bei Trdbstoff zu einer wesendichen Preissteige­
Art. XII sinngemäß ,gilt 'Oder ob eine "Mehr- rung für ,diese Produkte führen muß. Die Preis-
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steigerung erg,ibtsich auch aus Idem Umstand, 
daß nach den Bestimmungen des derzeitigen Um­
·sartzsteuerrechtesdie Umsatzsteuerbelastung rbei 
der Abgabe an Zapfstellen lediglich 1·35% be­
trägt. 

Die U msartz,steuerbelaostung in den Vorstufen 
ist im Hinblick auf den rela'tiv geringen Anteil 
des inländischen Rohölaufkommens und die Um­
;atzsteuerfreiheit der Bearbeitung von Importroh­
öl ebenfalls sehr gering. Die Belastung des Treib­
stoffpI1eises ,einschließlich der Mineralölsteuer mit 
160/0 muß daher zu Preissteigerungen von etwa 
52 Groschen bei Superbenzin, 44 Groschen bei 
Norma~benzin und 39 Groschen bei Dieselöl 
führen. Dieser eminente P,reisanstieg trifft in 
erster Linie Iden Letz,tverbraucher, der die 12-
130f0ige Kostenstergerung, Idie sich ausschließlich 
aus ·der neuen Umsatzsteuer ergibt, nicht werter 
verrechnen kann. 

Es muß mit aller Deut1ichkeit dara:uf hinge­
wiesen weI1den, daß die sozialistische Regierungs­
pamei entgegen ,den Vorschlägen der o.~erreichi­
sehen Volkspartei eine deramige Preissteigerung 
,in Kauf nimmt, ,die umso schwerer wiegt, je 
geringer ,daJs Verbrauchseink.ommen ist. Von die­
ser vermeiclbar·en Erhöhung sind somit am stärk­
sten Dienstnehmer betroffen, ,die gezwungen sind, 
ihren täglichen Weg zur AI1beitssdt:te mit einem 
eigenen' Kraftfahrzeug zurückzulegen. Schließlich 
muß noch erwähnt werden, Idaß die Mehrein­
nahmen, die sich aus dieser Besteuerung des 
motorisierten Verkehrs ergeben, nicht dem für 
den Straßenbau zweckgebundenen Teil des Bud­
gets zufließen. 

Sport 

Die Regierungsv.orlage betreff,end die Einfüh­
rung des Umsatzsteuergesetzes 1972 sah unver­
ständlicherweise keine Regelung für Sportver­
eine vor. Die OVP hat ,daher bereits in der 
Untera'us'schußsitzung am 17. Mai 1972 den Vor­
schlag auf Befreiung der Sportvereine 'einge­
bracht. Die SPö hat sich schließlich den öVP­
Vorschlägen im Falle der Sportvereine im wesent­
lichen angeschlossen; die v.or,gesehene Regelung 
ist allerdings noch immer zu eng 'gefaßt. 

Schulen 

Mit äußerstem Befremden mußte die OVP 
feststellen, daß die Regierungsvorlage für Privat­
schulen und andere allgemeinbildende oder be­
ruf.sbildende Einrichtungen den vollen Steuers atz 
vorsah. Diese Feindlichkeit gegenüber der Be-
rufsausbildung, Berufswetterbildung und gegen­
über der Bildung im allgemeinen wurde von 

unterrichtender Tätigkeit ,im Sinne des § 18 
.Albs. 1 Z. 1 des Einkommensteuergesetzes mit 
dem halben Sa,tz vorsah. Im Zuge der Beratungen 
mußte schließlich auch die SPO erkennen, daß 
die Besteuerung der Leistungen dieser Schulen 
mit dem vollen Steuersatz untragbar ist. Die 
von SPö und FPö gemeinsam eingebrachte 
AIl!derung sieht für Privatschulen und andere 
allgemeine Blildungseinrichtungen jedoch nur eine 
unechte Befreiung v.or. Die öVP tritt dagegen 
weiterhin für die Besteuerung zum halben Satz 
ein und verlangt, daß die Leistungen der Priva,t­
schulen mirt: dem halben Steuersatz besteuert wer­
den, so wie es im Ahänderungsantrag der öVP 
(§ 10 Abs. 2 Z. 12) v.orgesehen ist. Die unechte 
Befreiung steHt nämlich in Wahrheit keine Be­
günstigung für diese Schulen dar, sondern wird 
zu einer Verteuerung der Leis,tungen dieser Ein­
richtungen führen und .som~t für alle Betroffenen 
von Nachteil 'sein. Die Besteuerung zum halben 
Satz wü.rde Preissteigerungen jedoch vermeiden 
und damit einen Be~tralg zu einer bilaungsför­
dernden Sbeuergesetzgebung leisten, ohne den . 
Staatshaushalt zu belasten. Für die OVP ist es 
daher unverständlich, ·daß SPO und FPO auf der 
unechten Befreiung - die, wie eben angeführt, 
für alle Betroffenen ungünstig ist - beharren. 

Behandlung von Zeitungen 

Durch eine echte Befreiung wür.dendie in 
Osterreich betriebenen Zeitungen und Zeitschrif­
ten die gleiche Behandlung erfahren, wie sie in 
der größeren Zahl jener Sta-aten, ,die Idas Mehr­
wertsteuersystem bere~ts eingefühm: haben,für 
diese Produkte geübt wird. Die Bedeutung des 
Zeitungs- und Zeitschriften wesens in Osterreich -
für die politische Meinungs- und Wällensbildung 
rechtfertigt zweifellos ,diese Maßnahme. 

Die Annahme des öVP-V.orschlages (echte Be­
freiung von Zei,tungen und Ze1tsch'riften) hätte 
einen wesentlichen Beitrag z,ur Erhaltung der 
Meinungsvielfa1t in Osterreich bedeutet und eine 
entJscheideooe Maßnahme ~m Rahmen der Er­
füllung der der Presse gegenüher bereits von 
der Bundesregierung und den polvtischen Parteien 
grundsätzlich bekundeten BereitlSchaft zu Förde­
rungsmaßnahmen da-rgestellt. DaJdurch wären 
konkrete Maßnahmen zur Suhventionierung er­
setzt worden. Auf ,diese Weise wäre außerdem die 
.objektive Vergabe von Bundesmitteln gewähr­
leistet. 

Sonderregelungen für Kleinbetriebe 

der OVP in mehreren Unterausschußsirt:zungen - Mit dem Antrag der OVP soUte auch im 
angeprangert und zur Diskussi.on gestellt. Die neuen System ,die unbedingt erforlderliche Um­
OVP hat daher am 17. Mai einen V.orschlag ein-satzpauschalierung ermöglicht werden, denn die 
gebracht, der die Besteuerung der Umsätze aus N.otwendigkeit v.on Pauschal regelungen wiI1d im 
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neuen System zumindest in gleicher Weise gege­
ben sein wie derzeit. Sie dient der Verwaltungs­
vereinfachung sowohl bei den Unternehmern als 
auch bei der Finanzverwaltung. 

Es ist hiebei zu bedenken, daß in we'iten Be­
reichen infolge ,der kleinbetrieblichen Struktur 
der österreichischen Wirtschafltder Umernehmer 
selbst die Hauptlast ,der unmittelbaren Unt-er­
nehmenstätigkeit trägt und daher aus allgemein 
wirtschaftlichen überlegungen von irgendwie 
vermeidbarer Verwa1tungsarbeit hefreit wel'den 
sollte. 

Die ,derzeit gehenden Pa'uschalierun~sverord­
nungen haben sich bewährt ,und sollten daher im. 
wesentlichen beibehalten werden. Soweit zurzeit 
für einzelne Branchen (etwa Verkehr und Frem­
denverkehr) Pauschalierungsverordnungen fehlen, 
müßten solche in ,einer den bestehenden Verord­
nungen entsprechenden Weise erlassen werden. 

Die zurzeit schon für alle in Frage kommen­
den Unternehmer obliga'te und eingespielte Füh­
rung eines Wareneingangsbuches (bzw. entspre­
chender Aufzeichnungen) wäre heizubehalten und 
dahin zu ergänzen, ,daß auch bi,sher nicht auf­
zeichnungspflichtige empfangene son&tige Leistun­
gen ausgewiesen werden. Dadurch wä-reeine 
lückenlose und gen aue Aufzeichnung -der Vor­
steuern gewährleistet. 

Die Ermiontlung ,des Umsatzes hätte w,ie bisher 
nach der Pauschalierungsverol'dnung zu erfolgen, 
Für Bereiche, in denen sich ,das Zu~ammentreffen 
von zwei Steuers ätzen nicht vermeiden läßt, 
'dürfte schon auf Grund der Eingangsaufzeich­
nungen die AufschlüsseIung ,der Umsätze,dic 
auf den jeweiligen Steuersa'tz entfallen, mögloich 
sem. 

Nach Anwendung ,des Steuersatzes auf den so 
ermittelten Umsatz ergibt sich die Soll-Steuer­
schuLd, von der sonach die Vorsteuern abzuziehen 
sind. 

Auf die sich daraus ergebende Zahllast häute 
dann gegebenenfalls die Kleinunternehmensrege­
lung gemäß öVP-Antrag zu § 14 a Anwendung 
zu finden gehabt. 

Dieser Antrag sieht vor, daß Unternehmer, 
,deren Gesamtumsa,tz einschließlich Ider steuer­
freien Umsätze im Veranlagungszeitraum 
500.000 S nicht übersteigt, einen Steuerahzugs­
betrag erhalten, der sich nach einem Vom-Hun­
dert-Satz der Steuern berechnet, die sich für die 
Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 nach 
Abzug -der Vorsteuerheträge ergibt. 

Der Vom-Huooert-Satz soll bei einem Gesamt­
umsatz einschließlich der steuerfreien Umsätze 
1. his einschließlich 150.000 S ........ 40 v. H., 
2. bis einschließlich 200.000 S ........ 35 v. H., 
J, his einschließlich 250.000 S .. ".,.. ~O v, H., 

4. bis einschließlich 300.000 S 
5. bis einschIießlich 350.000 S 
6. bis einschließIich 400.000 S 
7. bis einschließlich 450.000 S 
8. bi's einschließlich 500.000 S 
betragen. 

25 v. H., 
20 v. H., 
15 v.H., 
10v.H., 

5 v.H. 

pie Notwendigkeit einer Sonderregelung für 
Kleinunternehmungen -ergibt sich einmal aus der 
mit dem - Mehrwertsteuersystem verbundenen 
Verwal'1lungsmehl'belastung, zum anderen aus der 
eintretenden Höhel'be1astung von vor der Letzt­
verbraucherstufe stehenden Unternehmungen mit 
hohem Wertschöpfun~anteil (wie z. B. in hand­
werklichen Betrieben). 

Diese Tatsache hat alle in ,der Bundesw,irt­
scha.f.tskammer vertretenen Fraktionen einschließ­
lich des der SPö angehörenden Freien Wirt­
schaf,tsverbandes dazu veranlaßt, einstimmig einen 
Antrag zu stellen, ,der im wesentlichen ,dem Ab­
änderungsantrag der öVP entspricht, welcher 
nunmehr von der SPö und FPö niedergestimmt 
worden ist. 

Der SPö-FPö-Antrag, die Entlastung für 
Kleinunternehmungen nur bis zu ,einem Jahres­
umsatz von 150.000 S zuzulassen, muß als" voll­
kommen unzureichend bezeichnet werden, weil 
mit einem solchen Jahresumsatz kaum ein Kleinst­
unternehmer leben könnte. 

Investitionssteuer 

Die vorgesehene Regelung der Investitions­
steuer wÜl'de nach Expertenberechnungen einen 
Gesamtertrag von z'irka 34 Milliarden Schilling 
erbringen. 

Als Begründung für diese neue Steuer wird auf 
die konjunkturpolitische Notwendigkeit der Be­
lastung der Inve'5t~tionen nach Einführung der 
Mehrwertsteuer hingewiesen, indem ausgeführt 
wird, daß der sofort~ge Vorsteuerabzug bei Inve­
stitionen zu einem Zurückhalten der Inve~titions­
tätigkeit vor der Einführung ,der Mehrwel'tsteuer 
mit anschließendem Investitionsboom führen 
müßte. Dieser Annahme kann aus verschiedenen 
Gründen nicht gefolgt werden. Betrieblich gesehen 
kann nämJ,ich nur ein relativ geringer Teil ,der 
Investi,tionen :beliebig verschoben werden. Der 
größere Teil ,der Investitionen wir,d auf Grund 
mehrjähl'iger Investi,tionspläne durchgeführt, ,die 
es weder betrieblich noch technisch zulassen, daß 
die gesamten Investitionen oder gewisse Etappen 
um ein Jahr verschoben wel'den.Abgesehen davon 
kann kein investierendes Unternehmen von der 
Voraussetzung a'usg,ehen, ,daß die Investitions­
kosten nach Einführung ,der Mehrwertsteuer um 
12-15% niedriger 'Sein werden ah in den Jahren 
vor Einführung der Mehrwertsteuer. Die Un­
sichel'heit bezieht sich sowohl auf die nach Ein­
führung der Mehrwertsteuer verrechneten Netto-
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preise auch auf die oft sehr erheblichen Mon- la'ssen. Es ,darf ,darauf hingewiesen wer,den, daß 
tagekosten. Es wU1'1de bereits mehrmals darauf die Invesütionszuwachsraten in österreich hinter 
hingewiesen, ·daß ,der el'fahrungsgemäß zu rerwar- den entsprechenden Z,iffern der anderen maß­
tende Preisanstieg auch die Gefa!hr einer mas,siven gebenden Industriestaaoten zurückgeblieben sind 
Bewegung auf ,dem Lohnsektor in sich birgt, so und die weit unter dem europäischen Durch­
daß selbst be,i der Annahme einer Preisreduktion schnitt liegende Pro-Kopf-Investitionsrate in 
durch den Wegfall der kostenwirksamen Um- österreich eher einer besonderen För,derung be­
satzsteuer bei ,den Investitionsgü1jerneine Ver- dürfte. Eine ,so stark wirksame Investitions­
billigung der 'gesamten Investitionen nur in .ge- bremse würde ,den bereits jetzt vorhandenen 
ringerem Maße eintreten kann. Weitef's ,darf Abstand noch wesentlich vergrößern. 
nicht aus dem Auge gelassen wer,den, ,daß die 
Beibehaltung kostenwirksamer Umsatzsteuerbe­
träge auf ,dem Investitionssektor zu ,einer Kumu­
lierung der Umsatzsteuer führt, da nich,t nur für 
Umsatzsteuertangenten in ,der kalkulatol'ischen 
Abschreibung für Altinvest~tionen, 'sondern auch 
nach Einführ,ung der Mehrwertsteuer für die in 
den kalkulatorrschen Abschreibungen enthaltene 
Investitionssteuer die volle Umsatzsteuer zu ent­
richten ist. Diese kumulierte Umsatzsteuer muß 
die ohnehingegeibenen Preisa,ufotl'iebstendenzen 
erheblich verstärken. 

Werden gegen :die Einführung der Mehrwert­
steuer vor allem preispolitische Bedenken geltend 
gemacht, so müßten diese Be,denken ganz wesent­
lich durch daos Vorsehen einer Inves't:itionssteuer 
ver&tärkt wefiden. Wären wirklich konjunktur­
politische Aspekte maßgebend für die Einführung 
einer Investitionssteuer, die notwend~gerwei,se zu 
einer Investitionsflaute in ,den ersten Jahren nach 
Einführung der Mehrwertsteuer fUhren muß, so 
hätte man wesentlich einfachere und die Investi­
tionstätigkeiot weniger gefähfidende Maßnahmen 
'setzen können, um Idie befürchteten Auswirkun­
gen zu verhindern. Es könnte nämlich dersdbe 
Effekt durch einen zusätzlichen Investitionsanreiz 
im Jahre vor der Einführung der Mehrwertsteuer 
erreicht wel'den, der ,im Hinblick auf das oben 
Gesagte nicht einmal besonders ,stark sein müßte, 
um den .gewünschten Erfolg, nämlich Verhinde­
rung eines Investitionsstopps vor EinführUng der 
Mehrwertsteuer, zU bringen. 

Ferner darf nicht übersehen w,el'den, ,daß ein 
Investitionsstopp nicht nur ein Verzicht auf die 
vorzeitige AfA oder den Investitionsfreibetrag, 
sondern auch ,die damrt verlbundene Liqui.ditä,ts­
belastung aus' dem Titel bereits konsumierter, 
vorzeitiger Abschreibungen mit sich bringen 
würde. 

Es ist nicht unschwer zu erkennen,daß ,die 
Investitions-steuer weniger aus konjunkuurpoli­
tischen Gründen in ,dem Entwurf Eingang gefun­
den hat, sondern aus fiein fiskalischen überle­
gungen, nämlich wegen der Notwendigkeit ,der 
finanz,iellen Bedeckung der Kosten der Lagerent­
lastung. Es muß a:llen Ernstes bezweifelt werden, 
ob es sinnvoll ist, einen derart gefährlichen Weg 
zu beschreiten, um eine einmalige finanzielle Be­
lastung budgetmäßig nicht wirksam werden zu 

Die Investitionssteuer, die nicht unerhebliche 
Kostensteigerungen mit sich bringt, würde auch 
weite Bereiche der österreichrschen Exporte ernst­
lich gefährden. Konnten nämlich bisher im We.ge 
der Umsatzsteuerv,ergütung bei Exporten die 
kostenwirksamen Umsatzs-teuerbeträge sowohl 
aus den Vorbezügen als auch aus den Investitio­
nen neutralisiert werden, so fällt diese Möglich­
keit nach E,inführung der Mehrwertc<;teuerweg. 
Die österreichische Expo-rtindustrie müßte neben 
der zu erwal'tcnden Kostensteigerung, etwa auf 
dem Lohnserotor, auch 11'och -die kostenwirksame 
Investition~steuer in ,ihren Expofitpreisen unter­
bringen. Ange~ichts ,der ertragssteuerlich stärke­
ren Belastung der österreichischen Wi'rtschaft und 
der sich daraus er,gebenden an sich schon vermin­
derten Konkurrenzfähigkeit müßte eine weitere 
Kostenerhöhung zu einer ernstlichen Gefährdung 
der österreich,ischen Expol'te führen. Aus diesen 
Gründen wir-d die Investitionssteuer - zumin­
dest in der vorgesehenen Höhe - mit ~ller Ent­
schiedenheit abgelehnt. 

An diesen her-erts im BegutachltUngsverfahren 
vorgebrachten Bedenken hat sich nichts geändert. 

Die sich anläßlich der Einführung der Mehr­
wel'tsteuer ergebenden Finanzierungserfordernrsse 
bleihen weit hinter ,dem Ausmaß ,der vorge­
sehenen Invesl!,itionssteuer zurück. 

Die im Abänderungsantragder öVP genann­
ten Steuersätze gewährleisten im gekürzten An­
wendungszeitraum ein Gesamtaufroommen von 
12·68 MiUiar,den Schilling. Dieser Betrag bringt. 
zuzü.glich ,des sonstigen Mehraufkommens aus 
der Umstellung eine ausreichende Deckung für 
die anläßlich der Umstellung entstehenden Mehr­
ausgaben einsch,ließlich der sich aus ,den übrigen 
Abänderungsa11'trägen zur Regierungsvorlage 
eines Umsatzsteuergesetzes 1972 sowie zur Re&ie­
rungsvorlage eines Einführun&sgesetzes zum Um­
satzsteuergesetz 1972 eI1gebenden Kosten. 

Es ist daher folg,ende Rechnung aufzustellen: 

1. Investitionssteuer laut Regierungsvorlage: 

Das Investitionsvolumen betrug 1970 rund 
100 Milliarden Schilling. Nach Abzug ,der öffent­
lichen Investitionen vel'blieben 83 Milliarden 
Schilling. Hievon wurde ein weiterer Abschlag 
für nicht von der Investitionssteuer erfaßte 
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Investitionen von 200/0 vorgenommen und sodann 
der Zuwachs mit der langjährigen durchschnrt;t­
lichen Zuwachsrate von 80/0 herechnet. Danach 
ergeben sich für die Investitionssteuer folgende 
Bemessungsgrundlagen und Aufkommen. 

1973 94 Millia,l1den 11·3 Milliarden 
1974 101 Mil1ial"'den 9"1 Milliarden 
1975 108 Milliaroen 6·5 Milliarden 
1976 115 Milliairoen 4·6 Milliarden 
1977 124 MiHiarden 2·5 Milliar,den 

Zusammen ... 34·0 Milliarden 

2. Invest;i:tionssteueraufkommen laut öVP-An­
trag: 

a) Dem Antrag zeitlich entsprechend für 
1974 (6%) 6·06 Mi11iaroen 
1975 (4%) 4·32 Millial'den 
1976 (2%) 2·30 Milliarden 

b) Transponiert auf 
1973 
1974 
1975 

12·68 MiHiarden 

5·64 Millial"'den 
4·04 MiJliar·den 
2·16 Milliaroen 

11·84 MilIiar,den 

3. Demgegenüber beträgt der Bedam .für die 
sogenannte Vorrats entlastung lediglich 8·2 Mil­
liarden (per 31. Dezember 1972) hzw. 8·8 Mil­
liarden (per 31. Dezember 1973). Es zeigt sich 
also, ,daß die gemäß öVP-Antrag r,eduzierte 
Investttionssteuer immer noch fast 500/0 mehr 
bringt, als der Vorratsentlastungsbetrag .ausmacht. 

4. Aus der Ist-Soll-Umstellung fließen dem 
Finanzmini&ter zusätzlich zirka 2 Milliarden bzw. 
2·2 Milliarden (1973 bzw. 1974) einmal;ig im 
Umstellungsjahr zu. 

5. Die Aufwendungen für restliche Ausfuhr­
vergütungen aus dem alten System werden zirka 
37 Milliarden brunto ausmachen, denen zirka 
17 Milliarden Mehreinnahmen bei den Ertrag­
steuern gegenüberstehen, sodaß der Nettoauf­
wand nur zirka 2 Milliarden beträgt. 

6. Der Verzicht auf ein Mon<l!tsaufkommen 
(das ,des Monats November des Erst jahres!) ist 
mit maximal 1/12 des Ja:hresaufkommens anzu­
setzen und ,daher mit zirka 3·4 Milliarden zu 
beziffern. 

Ferner wäre bezüglich Investitionssteuer noch 
folgendes zu sagen: 

Die sogenannte Investitionssteuer steHt einen 
ausgesprochenen Fremdkörper im System der 
Mehrwertsteuer dar, da sie praktisch dazu führt, 
daß im Bereich der steuerpflichitigen Unterneh­
men cl,ie Investitionen weiterhin mit Umsatz­
steuer belastet sind. 

übergangsmaßnahmen für die Exportwirtschaft 

Die Binführung Ider Mehrwertsteuer ist für den 
österreichischen Export von ausschlaggebender 
Bedeutung. Die Exportquote von rund einem 
Sechstel des Bruttonationalproduktes spiegelt die 
Bedeutung des Exportes wider, die mit zuneh­
mender Industria1isierung weiter steigen muß. 
Die industrielle Produktion ist aus Kostengrün­
den auf große Absatzmärkte angewiesen, welche 
das Inland allein nicht bieten kann, sodaß die 
Betriehe auf ,den Export angewiesen sind. Im 
bisherigen Urilsat~teuersystem hat da,s Instru­
ment ,der Ausfuhrvengütung im Zusammenhang 
mit dem Zollfreizonenregime Gew1ihr für aus­
reichende Exporte 'geboten. Diese Instrumente 
fallen aus Systemgründen mit der Einführung 
der Mehrwertsteuer weg. Daciiber hinaus bringt 
auch ,die modifiZiierte Regierungsvorolage nicht­
systemkonforme Maßnahmen, wie die Einfüh­
rung der Investitionssteuer, bzw. unterläßt 
systemkonforme Maßnahmen wie eine befriedi­
gende Entlastung der AItinvestrtionen. Diese Um­
stände bedeuten für Iden Expürteur, daß auch im 
künftigen' Mehrwertsteuersystem der Grenzaus­
gleich für Idie exportierten Waren nicht voll­
ständig durchgeführt werden kann, sodaß für 
den Exporteur ,im ZusammenhaJ.t mit anderen 
Umständen - unech,te Steuerhefreiungen und 
Belassung nicht rückvergüteter lindirekter 
Slleuern - wie ,der Lohnsummensteuer 
Kostenbenachteiligungen im internationalen 
Wentbewerh erwachsen. Angesichllls ,der starken 
Außenhanddsabhängigkert der österreichischen 
Wirtschaft kann eine solche Situation nicht .ohne 
fl.ankierende Maßnahmen hingenommen wer,den, 
insbeso11!dere .auch unter Bedachtnahme darauf, 
daß mangels solcher Maßnahmen ,die preisgün­
stige Versorgung des Inlandsmarktes nicht ge­
währleistet wäre, weil ,eine entsprechende Fix­
koste11!degression auf dem Inlandsmarkot nicht 
erreicht weroen kann. Die öVP unterbreitete 
daher den Vorschlag, in einem übergangszeit­
raum zwecks Ahgeltung der üben erwähn<tlen 
"Verschmutzungseffekte" weiterhin auslaufende 
Vergütungen zu gewähren,dieselbstverständlich 
gegenüber den bisherigen Ausfuhrvergütungs­
sätzen wesentlich reduziert sein müssen. Um eine 
sachlich gebotene Aobstaffelung zu gewährleisten, 
soll grundsä:tzlich das System der Vergütungs­
gruppen wie bisher aufrechterhalten bleiben, wo­
bei jedoch im ersten Jahr nach dem übergang, 
in dem die "Verschmutzungseffekte" besonders 
groß sind, noch 50% der bisherigen Vergütungs­
sätze gew1ihrt wenden sollen. Dieser Satz 5011 

um je weitere 10%-Punkte in den Fo1gejahren 
abgesenkt werden. Mit dieser'- Maßnahme wäre 
eine volumensmäßig ausreichende Entlastung des 
öster,reichischen Exportes gewährleistet, die auch 
bei einer vorgeschlagenen Reduktion der Inve-
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stioionssteuer aus dieser sowie aus den Mehr­
erträgnissen des überhöht angesetzten Umsatz­
steuersatzes von 160/0 unter Bedachtnahme auf 
die ertragsteuerlichen Auswir~ungen der g,esam­
ten vorgeschlagenen Maßnahmen finanziert wer­
den kann. Die öVP gibt einer solchen Entlastung 
des Exportes den Vorzug vor ,der völlig unzu­
reichenden Lösung, wie sie der FPö-SPö-Antrag 
vorsieht und die lediglich ,in einer Teilentlastung 
der Altinvestitionen und einer Reduktion der 
Investitionssteuer zugunsten der Exporteure 
besteht. Die von der öVP vorgeschbgene Rege­
lung wird den vorha'n,denen Strukturen besser 
gerecht. Sie vermeidet auch Nachteile, die einer 
exportorientierten Sen~ung der Investitions­
steuer durch einige Jahre inherent ist. Eine solche 
Investitionssteuersenkung kommt nämLich jenen 
Unternehmen nicht zugute, welche in den kriti­
schen Jahren unterdurchschnittlich investieren. 
Hiebei ist nicht an wenig florierende Unterneh­
men gedacht, ,deren Investitionsquote ,im allge­
meinen absinkt, sondern insbesondere an jene 
kräftigen und wachstumsträchtigen Unterneh­
m~ngen, welche auf Grund mehrjähriger Investi~ 
tionsprogramme vor ,der Einführung der Mehr­
wert)steuer Invest~tionsschübe bereits realis,iert 
haben und daher in ,den Folgejahren bis zur 
Inangriffnahme des nächsten Inves,titionsschubes 
weniger als allgemein investieren. Im Hinblick 
a-uf die Inanspruchnahme ,der vorzeitigen Ah­
schre~bung haben solche Unternehmen auch von 
einer an ,den Buchwerten anknüpfenden Teilent­
lastung der Ahinvesti,tionen bei unzureichendem 
Entlastungssatz rela'tiv geringe Vorteile, ,sodaß 
der vorgeschlagenen ausla'ufenden Ausfuhrver­
gütung zu reduzierten und faUenden Sätzen der 
Vorzug zu geben ist. 

Vorratsentlastung 

. Die Bestimmungen des neuen § 27 könnten als 
Schdbeispiele für wil'tlschaftsfremde Regelungen, 
die ,die 'tatsächlichen Verhältnisse untberücksichügt 
lassen, herangezogen wel'den. Nicht die Höhe der 
Entlastungssätze, sonaerndiJe wesentlichen Män­
gelder Bestimmungen über ,die Erfassung der 
vergütungsfähigen Vorratsgegenstände müssen 
dazu führen, daß ,die Nichtberücksichtigung der 
Anderungsvorschläge der Österreichischen Volks­
partei .die vorgesehene Regelung weder für die 
Finanzverwakung noch für die Steuerpflichtigen 
handhabbar macht. 

Selbst wenn man nur ,die gröbsten Mängel 
berück!sich,tigt, muß auf folgendes hingewiesen 
werden: 

Es fehlt die Möglichkeit, die Vorratsentlastung 
nach einem einheitlichen Pauschalsatz vornehmen 
zu können. Die Entlastung nach einem einheit­
lichen Pauschalsatz ohne die Notwendigkeit, das 
gesamte Vor,ra<tsvermögen nach der Anlage F 

zum derzeitigen UStG zu tarifieren, ist aber 
besonders für jene Masse von Klein- und Mittel­
betrieben unumgänglich notwendig, die mit der 
Handhabung des Zolltarifes keinerlei Erfahrung 
haben. 

Ferner fehlt auch eine Sonderregelung für die 
Entlastung von diversem Kleinzeug, Hilfsstoffen, 
Magazinmaterial o. ä., deren Einzeltar,ifierung 
verwaltungsmäßig nicht durchführbar ist. Es wäre 
hiefür unbedingt ein einheitlicher geringer Pau­
schaientlastungssatz vorzusehen, der neben einer 
Einzelentlastlung des übrigen Vorra<tSvermögens 
angewendet wel'lden kann. 

Die Bestimmungen lassen die Frage offen, wie 
die Entlastung bei nicht ortsgehundenen Anlagen, 
die im Zolltarif nicht angeführt sind, vorzuneh­
men ist. 

Behandlung des Weines als landwirtschaftliches 
Produkt 

Die öVP-Fraktion hat sich vom Beginn ,der 
Beratungen an ent)schieden dafür eingesetzt, ,die 
Gleichhehandlung aller land- und forstwirtschaft­
lichen Erzeugnisse ,da,durch zu erhaLten, daß die 
im § 22 der Regierungsvorlage vorgesehene Zu­
satzsteuer für Wein in ,der Höhe von 10% ge­
strichen wil'd; außerdem ist heantragt wor,den, 
Wein in ,die Lis~e der Waren, für die der er­
mäßigte Steuersatz gilt, aufzunehmen. Dieses Ver­
langen war schon im Begutachtungsverfahren und 
auch in den vOfaJusgehenden Arheiten der Steuer­
reformkommission erhoben worden. Maßgehend 
für den Antrag auf Gleichhehandlung von Wein 
mit allen anderen land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen war ,die außerordentlich hohe 
Steuerbelastung ,des Weinbaues und der Wein­
wirtschaft, ,die ,durch Verlängerung der ansonsten 
auslaufenden Alkohols~euer verschärft wOl'den 
war. 

Vor allem wUl"de darauf hingewiesen, daß heim 
Direktabsatz .durch WeinbaU!treibende an den 
Letztverlbrarucher ,die Mehrwertsteuer besonders 
drückend i~t, da ,die gesamte Steuerhelastung von 
16% in einer einzigen Umsatzphase aufzuschlafiCn 
ist. Zusammen mit ,den Belastungen durch 10% 
Sondera:bgabe von alkoholischen Getränken und 
100/0 Getränkesteuer und davon berechneten 16% 
Mehrwel'tsteuer ergibt sich beim Verkauf zum 
Verbrauch in ,derselben Gemeinde ein Aufschlag 
in einer einzigen Umsatzphase von fast 40% 
(39'20/0). Die Marktlage bei Wein gestattet es hei 
den meisten Absatzwegen nicht, eine derart große 
Steuel"belastung systemgerecht zu üherwälzen, 
was zu einer empfindlichen Erlösschmälerung der 
Weinbau betriebe führen muß. 

Beachtlich ist auch, daß der Direktverkauf von 
Wein an ,den Letztverbraucher in ,den letzten 
Jahren deutlich gestiegen ist. Von 72.000 Betrie-
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ben mit Weirrbau hefassen sich 500/0 mit Flaschen­
füllung, setzen alsodirek,t ab. Von dieser Hälfte 
verkaufen 60% (von ,der Gesamtmenge als'O rund 
ein Drittel) zur Gänze an Letztverbraucher. Der 
Rest auf die volle Hälfte verka!uh zum Teil an 
LetZJtverhraucher. Erhebungen des Weinwif't­
schaftsfonds im Jahr 1970 ,durch führende Markt­
forschungsinstitute haben die ent'sprechende 
Kauf.gewohnhe~t ,der Venbraucher bestätigt. 
Jedenfalls wurde dadurch auch d,ie ~tarke Preis­
empfindlichkeit ,des Weinabsatzes besonders deut­
lich. 

In diesem Sinn hat auch beim Verkauf <in ,der 
Unternehmerkette,also an Gastwirte 'Oder Händ­
ler, zu gelten, ,daß ,die Preise letztlich nicht he­
liebig 'erhöht werden können, auch wenn dies 
durch ,die MehrweJ:'1t,steuer zu begründen wäre. 
Die Mehrwertsteuerbelastung list zwar in der 
Unternehmerkeae nach dem Modell völLig neu­
tral, doch ,sind hier wieder Rückwälzungsver­
suche, also ebenfalls ein P,rei'sdruck auf ,den Pro­
duzenten, zu erwaf'ten, ,da 160/0 Mehrwertsteuer 
die hisherige kumulierte Umsatzsteuer'belastung 
übersteigen. 

Die von spa und FPa beantragte und be­
schlossene Lösung zeigt nun nichts anderes, a.Js 
daß man ,sich den jahrelang erhobenen Warnun­
gen und den Anträgen ,der aVP-Fraktion nicht 
verschließen kann. Die angebotene Lösung schafft 
aber neuerlich eine Grenzziehung quer durch eine 
Gruppe von Landwirten. Wenn auch eine Grenze 
von 250.000 S Einheitswert der Weinbaufläche 
den überwiegenden Großteilider Weinrbautrei­
ben:den erfaßt, ,ist ,dadurch ,für eine sachliche Be­
gründung dieser Lösung nichts gewonnen. Völlig 
an den aufgezeigten Pwblemen geht aher ,der 
Aussmluß des Buschensmankes vom halben 
Steueroatz vOf'bei, ,da man damit eine ganz 
wesentliche Vef'triebsform !des Direktabsatzes 1m 
Weinbau einfach aousschließt, die ,in manchen Ge­
'bieten der weinbautreibenden Bundesländer vor­
herrscht. 

Einheitlicher Vorsteuersatz in der Land- und 
Forstwirtschaft 

Die AbgeoDdnetender avp haben sich im 
Finanz- und Budgetausschuß ,dafür eingesetzt, 
allen Land- und Forstwi,rten einen pauschalen 
Vors'Üeuerabzug in Höhe des Steueroatzes für ,ihre 
Umsätze, und zwar im Ausmaß von 80/0, einzu­
räumen. Maßgebendes Vorbild ist hieb ei § 24 
des ,deutschen Mehrwertsteuergesetzes. Im § 22 
der Regierungsvorlacge ist lediglich für nichrbuch­
führungspflichtige Land- und Förstw1rte ein 
Steuersatz ,"on 6% und ein Vorsteuerabzug in 
gleicher Höhe vorgesehen. Dieser Satz ist zu 
gering. 

Berechnungen des Bundesmin,i,steriums für 
Land- und Forstwirtschaft auf ,der Basis der 
Betriebsmittelpreise von 1969 haben ergeben, daß 
die zu erwartenden Vorsteuern der Landwirte 
(nach Korrektur) 8'70/0 betragen werden. Eine 
Weiterführung dieser Rechnung lediglich auf 
Grund der geänderten Preise für 1970 ergab 
bereits cine Steigerung von 8'7 auf 9'13%. Die 
Erhöhungen von Benriebsmittelpreisen in ,den 
Jahren 1971 und 1972 'Oder gar 1973 sind hiebei 
nicht berücksichtigt, weJ:'1den aber nach Wirksam­
werden des Gesetzes zueirier w,erter,en Erhöhung 
der zu zahlenden Vorsteuern führen. Das Ange­
bot der Regierungsvorlage stellt ,daher ,in Wirk­
lichkeit nichts anderes dar, als einen kaum ver­
hüllten Zwang zur Option, d. h. zum übergang 
zur Buchführung. Einer solchen Regelung, die 
beim LandwiJ:'1t die Mehrwertsteuer ,systemwidrig 
zu Kosten wet'lden läßt, kann nicht zugestimmt 
werden. 

Es ist auch nicht recht verständlich, ·daß das 
Bundesministerium für Finanzen ,dera;'J:'1tige Be­
rechnungen, ,die von einem anderen Bundesmini­
stepium erstelLt wurden, einfach als unerheblich 
abtut und nicht im Schoße der Bundesregierung 
eine AhgIeichungder ,gewählten Methoden und 
zugrunde ,gelegten Daten vorgenommen hat, ob­
wohl dafür einige Monate Zeit war. 

Die Beschränkung des pauschalen Vorsteuer­
abzuges auf nichtbuchführungspfl.ichtige Land­
und Forstwiil1te hat u. a. zur Folge, ,daß etwa 
beim Leistun~saustausch zw.ischen Bauern mit 
Zugmaschinen oder AI1be1tsmaschinen (z. B. Mäh­
dreschern) schwere WettbewerbsverZierrungen 
zwi'schen Buchfühl'ern und Nichtbuchfiihrernent­
stehen. Während ein pauschalierter Landwirt 
von einem anderen pauschalierten Landwirt für 
derartige Leistung,en Mehrwertsteuer von 6% an­
gerechnet erhält, muß ihm ein buchführender 
Betrieb 16% Steuer anrechnen, ohne daß der 
Leistungsempfänger die MögLichkeit zu einem 
zusätzlichen Vorsteuer.abzug häitte. Gleiches tritt 
im Bereim von Lieferungen im Rahmen von 
Nebwbetrieben, z. B. von forsteigenen Sägen, 
,ein. Schnittholz wäre z. B. vom pauschalierten 
Betrieb mit 6%, vom buchführenden B'etrieb mit 
16% zu bebsten. 

Der Antrag, Leistungen .im Rahmen ,der 
Bodenbewirtschaftung (Ack,ern, Mähdrusch), 
Sch:idl'ingsbekämpfung usw. mit dem halben 
Steuers atz z.u bedenken, gleichgükig wer sie er­
hringt, wunde abgelehnt. Ebenso wUl'de der An­
trag ahgdehnt, zur V'ermeiJdung von Wettbe­
werhsverz.errungen Schnittholz in die Liste für 
den ermäßigten SteueJ:'1satz aufzunehmen. Mit der 
Abl,ehnung dieser aVP-Anträge ist eine Diskni­
minierungsowohl von buchführenden Land- und 
Forstwirten als auch von Gewerbetf'eibenden ver­
bunden. Auch für Tiefkühlgemeinschaften, Tief­
kühlvereine, Trocknungsgemeinschaften und 
Tierzuchtvereinigungen wird die Ablehnung des 
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Antl1ages zu § 10 Abs. 2 den vollen Steuers atz 
von '16% zum Nachteil ,der Mitglieder zur Folge 
haben. 

In ihl'er Auswirkung k'aum abzusehen ist f.erner 
die Ablehnung des Antrages auf klare Absiche­
rung des Nehenbetniebsbegriff·es im Interesse der 
über<betnieblichen Zusammenarbeit. Während bilS­
her der Nebenbetriebsbeg1riff f·ast a'll'sschli'eßlich 
Lieferungen von landwirtsch·afulichen ProdukJten 
umfaßte und den Grad der zulässigen Weiter­
verarbeitung oder :des zulässigen Fremdzukaufes 
behandelte, muß der Nebenbetriebsbegriff ,im 
neuen Ge!>etz auch die heschniebenen Leistung·en 
der NachbarschafushiHe (z. B.auch ,im Rahmen 
von Maschinenring.en) decken. Zur ausführlichen 
Erörterung, wieweit solche Tätigkeiten im Rah­
men eines Nebenbetriebes vorgenommen werden 
können, bestand bisher im Umsatz·steuerrecht 
auch .gar kein Anlaß, da der Normalsteuersatz 
von 5'5010 auf jeden Fall zur Anw'endung kam. 
Es i'st nun zu befürchben, daß alle Bremühungen, 
der existenznotwendigen überbeJtrieblichen Zu­
sammenarbeit Hindernisse aus dem Weg zu räu­
men, dadurch torpediert wenden, daß rdie Regie­
rung~vertreter und die anderen Fnaktionen auf 
den Antrag zum Nebenbetri.ebsbegriff überhaupt 
nicht eingegangen sind. Di.es ist besonder:sunv'er­
ständlich und bedauerlich, weil der öVP-Antrag 
eine sinnvolle Verbindung zu der dem National­
rat demnächst vorIiegenden neuen Gewerbeord­
nung hel1gestellt hätte. 

SchließLich wird die Ablehnung von Anträgen 
auf Ermäßi,gung ,der Bdastung von land- und 
forstwirtschaft.lichen Betriebsmitbeln .im Zusam­
menhang mit dem unzureichenden Satz von nur 
6% Vorsteuer zu ,einer systemwidrig,en Kosten­
belastung der Bauern mit MehrwertSItieuer und 
,damit zu einem gew,altigen Kostenauftrieb in 
der Landw.irtischa,ft führen. Man hat ,das bean­
tragte und ,im Ausland unbestrittene und von 
hohen Exponentien der Finanzverwaltung (Bun­
·desrepublik Deutschland, Niederlande) in ,der 
Literatur und in Vorträgen dargestellte System 
verworfen: Bei einzelnen Betriebsmitteln der 
Land- und Forstwirtschah wäre durch Zuerken­
,nung des ermäß,i'gten Steuersatzes die Vorsteuer 
auf ein solches Maß zus,enken gewesen, 'daß sie 
tatsächlich der Summe an Mehrw,ertsteuerent­
spricht, die der Landwirt seinren Abnehmern in 
Rechnung stellt. Ein besonders deutliches Bei­
spiel dafür ·ist die Ablehnung des Antrag,es, 
Mineraldünger nur mit Idem 4aLben Steuersatz 
zu belasten. Gegenüber der bisher;igen w,eibgehen­
den Umsatzsteuerbefreiung von Düng.emitteln 
stellen 16% Mehrwertsteuer eine Vervielfachung 
der bisherigen kumulierten Umsatzsteuer dar. 
Die n~chtbuchführ'ungspflichtigen Land- und 
Forstwirte we'rden diJes·e Mehrbelastung nicht nur 
zu bezahlen, sondern - da ihnen ein über den 
6%igen Vorsteuerabzug hinausgehender Abzug 
nicht zusteht - auch endgültig zu tragen haben. 

Besteuerung von gebrauchten Kraftfahrzeugen 
und anderen Altwaren 

Ein entscheidendes Sonderproblem ergibt sich 
für den Handel mit gebr.auchten Waren, insbe­
sondere mit gebrauchten Kraftfahrz,eugen, die 
von einem Nichtunternehmer oder unecht be­
freiten Unternehmer verkauft wel"'den. Zur Ver­
meidungeinrer Doppe1belasnung miJt Umsatz­
'steuer hzw.einer Konkurl'enzvel"lschiebung durch 
Begünstigung des Direktverkaufes von Privaten 
an Private hat die öVP am 28. April beantragt, 
daß lediglich die Diffel'enz zwisch'en Einkaufs­
preis und Verkaufspreis als Bemessun~grundlage 
für di,e Ums'atzsteuer im Gesetz hesonders fest­
gestellt wi!1d. 

Immerhin befinden .sich mehr ah 860.000 Per­
sonenkraftwa:gen im B'esitz von UnseLbständigen. 
Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
16% ige B,esteuerung der Gebrauchtwa:gen hättJe 
entweder 'enorme Verteuerungen oder durch Um­
g,ehung von Fachwerkstätuen eine V.ermehrung 
der verkehrsunsicheren Kraftfahrz.euge gebracht. 

Diesen Argumenten mußtJen Sli.ch die Sozialisten 
schLießlich beugen, obwohl ,es .in ,einer Anfrag.e­
beantwortung auf .die Frage V 25 lim Unteraus­
schuß noch wörtlich hieß: " ... hält es das Bundes­
ministerium für Finanzen weder für notwe11ldig 
noch vertr,etbar, für :die Umsätze von g.ebrauch­
ten Kraftfahrzeugen im Rahmender Mehrwert­
~teuereine Begünsuigung vorzusehen." 

Die von der öVP vorgeschla:gene Regelung 
hinsichtlich der Besteuerung von gebrauchten 
Krafthhrzeugen wUl"lde von SPö und FPö im 
wesendichen übernommen. 

Steuersatz 

Der vorl.iegellide Entwurf sieht im § 10 Abs. 1 
einen Normalsteuersatz von 16%und in § 10 
Abs. 2 'einen ermäßigten Steuers atz von 8% vor. 
Diese Steuersä,tze sind nach a:lLen bisher V1eröffenJt­
licht·en Berechnungen als zu hoch anzusehen. Auch 
das Guuachten des österreichilSchen Instituts für 
Wirtschaf,tsforschung kommt auf 'einen auf kom­
mensneutralen Steuers atz von 15%, wobei noch 
anzumerken ·ist, daß der Sbeuersatz Idieses Gut­
achtens auf Grund von vier Berechnung-smetho­
den enmlittelt wurde. Der Binwlan!d, daß Idie in 
die Rechnung ,eingesetzten Zahlen bzw. Umsätze 
überhöht sind (zum überw,iegenden Teil aus der 
vom österreichischen Institut für Wirtschaftsfor­
schung veröffentlichten volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung), da sie nicht mit den vom Fiskus 
erfaßhar.en steuerpflichtigen Umsätz,en überein­
stimmen, kann von der öVP nicht anerkannt 
werden. Im Gutachten des österreichischen Insti­
tuts für Wirtschaftsforschung "Schätzung des neu­
tralen Mehrwentsteuersatzes" vom 17. DeZ)ember 
1971 heißt es auf Seite 12 wörtlich: "Die Um-
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sätze der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
können sowohl von den steuerlich erfaßbaren 
als auch von 'den ta,tsächlichen Umsätzenahwei­
ehen, Es ist daher weder zulässig, die in Ider 
Ges,amtrechnung enthaltenen Umsätze mit den 
tJatsäch1ichen Umsätzen der Volkswirtschaft 
gleichzusetzen und eiDJen aus der Swuerpraxis 
gewonnenen Erfahrungssatz für eine ,Dunkel­
ziffer' abzuziehen (die volkswirtschaftliche Ge­
samt rechnung stützt :sich in .der Hauptsache auf 
statistische Erhebungen, und vieles, was dem 
Finanzamt verborgen bleibt, wird auch nicht dem 
StaJtistJischen' Zentralamt gemeldet), Noch darf 
man ohne nähere Prü.fung ,die UmsätJze der volks­
wlirtschaftlichen Gesamtrechnung als von der 
St,euer erfaßbar bezeichnen," 

Es zeigt sich also, di3ß in ,den .B-erechnungen 
des Osterreichischen Instituts für Wirtschafts­
forschung die Unsicherheit des zur Verfügung 
stJehenden Zahlenmaterials voll berücksichügt 
wuI1de, 

Die in der Anfragebeantwortung V 1 dargelegte 
Berechnung des Finanzm1inisteniums kann ,daher 
nicht uberzeugen, Vor allem ist der ,in den Be­
nechnungen vorgenommene Abschlag (Ausfalls­
quote) von 10% nicht zu rechtfertigen, da ja 
bereits in .den Berechnungen des W,irtschaftJs­
forschungsinstituts die Ungenauigkeit der für die 
Berechnung notwendigen Daten berücksichtJigt 
wUI1de, Auch der Einw,and, daß die Berechnung 
des Wirtschaftsforschungsinstituts auf Grund des 
Ministerialentwurf.es vorgenommen wunde und 
die nachträglich noch hinzugekommenen Begün­
stigungen bzw, Befreiungen nicht berücksichtigt 
und daher ein gegenüber dem Gutachten erhöh­
ter Steuersatz angemessen sei, ist nicht stichhältig, 
da diese BefTeiungen im Aufkommen kaum .ins 
Gewicht fallen, So läßt die lim § 22 vorge­
nommene P'lUschalierung für die Land- un,d 
ForstwirtlSchant sogar ,ein heacht1ich~$ Mehrauf­
kommen gegenüber dem Ministerualentwurf ,er­
warten, Ganz allgemein wäre zur Höhe des 
Steuersatzes folgendes zu sagen, Wenn man von 
einer Steigerungsrate ,der BemessungsgrunJdlage 
von nur 11% jährlich für Umsatzsteuer und Be­
fönderungssteuer ausgeht, wa!ssicherlich eher zu 
niedrig als zu hoch gegriffen ist, ergeben sich aus 
dem Ansatz des Steuersatzes mit 16% (8%) fol­
gende Mehreinnahmen gegenüber einem Auf­
kommen auf Grund der bisherigen Umsatz­
stJeuer und Beförderungssteuer: 

1973 Mehreinnahmen von rund 2'5 Mrd, S 
1974 Mehreinnahmen von rund 2'8 Mrd, S 
1975 Mehreinnahmen von rund 3'1 Mrd, S 
1976 Mehreinnahmen von rund 3'4 Mrd, S 
1977 Mehreinnahmen von rund 3'8 Mrd, S 

Diese Mehraufkommen ergeben s'ichallein aus 
der isoLierten Betrachtung des Ansatzes eines 
überhöhten SteuersatlJes, Einen weiteren Vorteil 
zieht der Finanzminister aus der Pauschal regelung 

für ,die LanJdwirtschaft mit 60/0 - 6% (§ 22), 
Di<eser Vorueil ist für 1973 mit zirka 0' 8 Milliar­
den anzusetzen und mit einer etwa 30/oigen Snei­
gerungsrate für die Folgejahre weiterzurechnen, 
Demnach sind für die J~hre 1973 bis 1977 aus 
dvesen heiden Fakten Mehreinnahmen von 

1973 rund 3 '3 Mil1~al"den SchilLing 
1974 rum 3'6 Milliarden Schilling 
1975 rum 3"9 MiHiaI1den Schilling 
1976 rund 4'3 Mil1ianden Schilling 
1977 rund 47 Milliarden Schilling 

zu erwar:ten, 

Geht man allerdings von dem im Gutachten 
des Wirtschaftsforschungsinstituts genannten 
Mindestsatz von 14'6% aus, würden sich sogar 
die foLgenden Mehreinnahmen (einschließlich 
LandWlirtschaft ) ergeben : 

1973 "',""'," 47 Milliarden Schilling 
1974 ,'.',.'."" 5 '1 Milliarden Schilling 
1975 ,."."."" 5'6 MilLiarden Schilling 
1976 ", .. '""" 6'2 Milliarden Schilling 
i 977 "","',',' 6' 8. Millianden .schilLing 

Nicht berücksichtigt ist hier d1e Reg~lung be-
züglich ,der Besteuerung des Weines, die zu wei­
teren Mehr.einnahmen von jährlich zirka 750 Mil­
lionen SchilLing führen wird, 

II1, 

Auswirkungen auf das Preisniveau 

1. Die Einführung der Mehrwertsteuer wird 
nach Schätzungen von Experten einen .Basispreis­
effekt von :virka 1'5% haben, Hiezu kommt eine 
weitJel'e PreiJssteigerung um zirka 1% aus .der 
NichtentlastJUng der Altanlagen und der Bela­
stung künfciger InvestJitionen mit Invesotvrions­
steuer, Bin zusätzlicher Preisstergerungseffekt er­
gibt sich aus der nicht aufkommensneutralen Fest­
setzung des .steuersatzes, der mit zirka 0'9% je 
Prozentpunkt Mehrwertsteuersatz, soweit dieser 
ilber dem ,aufkommensneutralen Satz liegt, anzu­
setzen ist, 

Die Anträge von SPO und FPO bringen eben­
fa!lls keine nennenswerte Entschärfung der zu 
erwartenden Preisauftr:iebswQrkungen, Teils han­
deltes sich ,dahei nur um einmalige Umstellungs­
kosten, die in .den Einnahmen aus der über­
höhten Invescitionssteuer ihre Deckung finden, 
veiLs e~schöpfen sie sich in verwa,1tungstechnischen 
Verbesserungen, ,die nur geringe materQelle Er­
leichterungen bringen und daher praktisch keine 
spürbaren Auswirkungen auf die Preissituation 
haben können, 

Infolge ,des überhöhtJen Steuersatzes, der Inve­
stJitionssteuer und der N~ch.tentlaswng ,der Alt­
anlagen würde sich damit insgesamt aus der Um~ 
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stellung des Umsatzs,teuersy!>temsein Preiseffekt FPö-Anträgen, der ungenügenden EtlJtlastung der 
von mindestens 3'50/0 ,ergehen. Berücksichtigt man Altvorräte und Ider Preiswirkungen der Investi­
ferner, daß die jetzige Konjunktur VOll einem tionsst'euer auftritt. 
wesentlich höheren Preisniveau als frühere Kon­
junkturen ausgeht, 50 wird ersichtlich, daß die 
Berucksichtigung der Preisauswirkungen bei ,der 
Einführung der Mehrwer,tsteuer im VOlldergrund 
stehen muß. 

Es ist daher unverstänidlich, ,daß die Regie­
rungspartei immer nur ,die Aufkommensneutr.ali­
tät behauptet und verteid~gt, aber die tatsäch­
lichen pre~slichen Auswirkungen auf die Wirt­
schaft albzuwälzen versucht. In Belg,ien konnte 
die preispoLitische Absicherung nur ,deshalb he­
wältigt werden, weil man in den ersten Jahren 
der Einführung ,der Mehrwerns\jeuer auf beträcht­
liche Steuereinnahmen (ungefähr 6 Milliarden 
Schilling) von vornherein verzichtet hat. 

2. Wenn von der Regi,erungsp3!nei immer wie­
der das belgischeBeispiel ziltiert wUm, so muß 
hier insbesondere damuf hingewiesen wemen, 
daß in Belgien umfangreiche Vorarbeiten ~eit­
gerecht durchgeführt worden 5ind. So wurden 
die Mehrw,er,tsteuergesetzgebung sowie die Aus­
wahl der f1ank~erenden, Maßnahmen durch eine 
eig,ene Arbeitsgruppe, ,die >in zwei J ahr,en Modelle 
entwickelte, mit denendi.e preislichen Auswir­
kungen eines bestJimmten Steuersatzes durchge­
spielt W1el1den konnten, vorbereitet. Ferner wurde 
praktisch 21/2 Jahre vor Einführung der Mehr­
wevtsteuer ein Entlastungskatalog aufgestellt, der 
es den Unternehmungen ,ermögl~chte, die in den 
P'rei~en bef1nd1iche Altumsatz'steuer ordnungsge­
mäß zu ,entlasten. 

In oster,reich beginnt ,die Regierung mit den 
dreshezüglich'en Arbeiten ein halbes J>ahr vor Ein­
führung der Mehrwertsteuer. Ein Entlastungs­
katalog ist noch nicht vorhanden. Die Folge dieses 
unsicheren Zustandes ,ist, daß Id~e Unternehmun­
gen $ch ,immer mehr in eine Situation gedrängt 
fühLen, die ihnen eine reibungslose Umstellung 
sehr schwier,ig macht. 

3. Die ungenügende Vorbereitung~eit alUf das 
wohlsteuerpolitisch größte Erei:gnis der Nach­
kriegszeit versucht die Regierungspartei durch 
den Vorschlag eines Preisgesetzes wettzumachen, 
das eine totale Preisadministration vorsieht. Da­
mit' wird nicht nur die ,in Osterreich bewährte 
Sozilalpartnersduft heeinträchtigt, sond'ern auch 
große Unruhe in 'sämtliche Bevölkerungskreise, 
vor allem aber ,in die Unternehmerschaft ge­
hracht. 

4. Die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem der 
Exportwirtschaft, wird durch alle jene Faktoren 
beeinträchtigt, die unabhängig von der Neutrali­
tät des Satzes zu Plleissteigerungen führen. Dies 
hetrifft rinshesondere den "Verschmutzungs­
eff,ekt"; der auf Grund der unzureichenden Ent­
lastung der Altinvestitionen nach den SPö- und 

5. Der Plleisauftrieb w,ird anläßllich der Umstel­
lung des Umsatzsteuel"systeII1S besoooel"s 'stark 
hei den Gütern des. täglichen Bedarfs, bei BenZ!in 
und Dieselöl, bei Zigaretten, aber alUch inden 
sportl1chen und kulturellen Bereichen 'Sein. Mit 
gewichtigen Preiser:höhungen ist beispielsweise 
bei folgenden Waren zu rechnen: 

BenlJin ..................... . 
AutÜ'service ............... . 
Getränke ................... . 
Haarschneiden ............. . 
Espr,esso ................... . 
Schwimmbad ............... . 
Radio- und Fermehgebühren .. 
Theater - Oper ........... . 
Waschautomaten und Wäsche-

waschen ................. . 
Tabakwaren ............... . 

IV. 

12010-13010 
7% 
70/0-100/0 
7010 
7% 
SOlo 
6010 
SOlo 

7010 
5°/9 

Verwaltungserschwernisse und legistische Mängel 

Der erste Entwurf ,des Umsawsreuel"gesetzes 
1972 durchlref ,im Frühsommer 1971 das Begut­
achtungsverfahren. Wie bereits angemerkt wuride, 
verstrich eine geraume Zeit bis zur Einbl"ingung 
des Entwurfes alsRJegierung,svorlage. Dennoch 
eDithieltdie Regierungsvorlage eine RJeihe von 
legisti,schen Mängdn, welche sowohl SinnwidJ:'lig­
keiten als auch wesentliche Verwaltungserschwer­
nisse mit sich bringen und ,in einigen Fällen die 
Vollriehbarkeit des Gesetzes gefähroen. Die öVP 
hat es daher für notwerudig erachtet, in ihren 
Anträgen zur Abänderung der Regierungsvor­
lage auch dies'en Mängeln abzuhelfen. Als be­
sonders krasses Beispiel für die Unausgegorenheit 
der R'egierungsvorlage müssen einige Bestimmun­
gen der §§ 28, 29 und 30 'der Regierungsvorlage 
zum Ums:lJtzsteuel"g,esetz 1972 bezeichnet werden, 
die sich in der Regierungsvorlage zum Bundes­
g,esetz üiher die Einführung des Umsatzsteuer­
g,esetzes 1972, das ,im Februar 1972 dem Nacional­
llat vorgelegt· worlden ist, wiederfiniden, wobei 
die Absicht der Regierung völlig im unklaren 
bleibt, in welchem der beiden Gesetze d.ie er­
wähnten Vorschrihen nun tatsächlich enthalten 
sein sollen. Darüber h!inaus erw,eist es sich, daß 
d~e Fassung des Artikels XI Punkt 1 der Regie­
rungsvorlage zum Einführungsgesetz von der 
Fa~sung des § 30 der Regierungsvorlag,e zum 
Umsatzsteuergesetz 1972 zum Teil abweicht, 50-

daß nicht erkennbar ,ist, lin welche Richtung nun 
der Wille ,der Bundesregierung geht, die in diesen 
Gesetzesstellen behandelten Fragen maternelll"echt­
l,ich regeln zu Lassen. 
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Von den zahlreichen legistischen Mängeln und 
Verwaltungserschwernissen wurden auf Anre­
gung der OVP einige wenig,e P,unkte durch den 
FPO-SPO-Antrag berücbichtigt. 

Die OVP-Amräge betrafen insbesonidere: 
§ 1, Eigenverbrauch: 
Die in der Regierungsvorlage v.orgesehene 
Ausweitung des Eigenverbrauches durch Ein­
beziehung von Sachzuwentdungen mit einem 
Gesamtwert von mehr als 500 S jährlich, hätte 
große Verwaltungserschwerruisse durch di'e er­
forderliche 'Einrichtung einereig,enen Ge­
'schäftSlfreunidekartei bedeutet. 

§ 3 Abs. 3, Kommrssionsgeschäft: 
Bei steuerrechtlicher Regelung des Kommis­
sionsgeschäftes wurde, wie auch in an:der,em 
Zusammenhang, nicht bedacht, daß ,die Um­
stelLung des Besteuerungssystems von der IST­
auf die SOLL-Besteuerung bestimmter Klar­
steJl.ungen bedarf, 'um das Gesetz überhaupt 
vollzvehhar zu machen. Diese heZ!i.ehen sich ,im 
Bereich des Kommissionsgesd1äftes darauf, daß 
es bei einer Verkaufskommission mit dem 
A'uftrag "Verkauf bestens" zum Zeitpunkt 
,der Tätigkeit des Umsaezgeschähes zwi'schen 
Kommittenten und Kommissionär unmöglich 
ist, das Entgelt di,eses Umsatzgeschäftes fest­
zustellen. Mang.els f.eststellung :der Bemes­
$ungsgrunidlage wäre d~e Voll ziehung des Ge­
setzes in der in der Regierungsvorlage vor­
gesehenen Fassung daher nicht gewährleistet. 

Die RegierungsvorLage sah ,im § 4 Abs. 8 vor, 
daß bei ,der Inanspruchnahme von Bankkur­
sen bei der Umrechnung von Entgehen, d~e 
auf ausländische Währungen lauten, ein be­
sonderes Antragsverfahren stattfinden soLl. 

Dem OVP-Antrag, aus Gründen der Verwal­
tungsvereinfachung die Rechnungs-Kleinbe­
tragsg,renze zu verdoppeln, folgt auch der 
FPO-SPO-Antrag. 

Obwohl im Personenverkehr nur mehr ein 
Steuersatz von 8% vorgesehen ist, sieht § 11 
Abs. 9 Z. 3 überflüssigerweis,e vor, daß 'auf 
Fahmusweisen das Entgelt und der Steuer­
betrag in einer Summe und der Steuersatz 
enthalten sein müssen. 

Die bei der Vorratsentlastung von ausgleich­
,steuerpflichtig importierr.en Waren auftreten­
den SchW1ier~gkeiten wurden im FPO-SPO­
Antrag sinngemäß dem OVP-Antrag ent­
sprechend berücksichtigt. 

Eine hesondere legistische Lücke wies auch 
eine ß.estimmung über die Selbstverbrauchs­
steuer auf. Nach § 27 Abs. 6 der Reg,ierungs­
vorlage wäre im ZUiSammenhang mit den 
Bestimmungen des Artikels V des Einfüh­
rungsgesetzes de facto die Selbstverbrauchs­
abgabe von sich selbst zu berechnen. 

Eine große Anzahl von öVP-Anträgen, die 
der Schli,eßung legistischer Lücken un,d der Ver­
meidung ÜJberflüssiger Verwaltung~erschwerniss,e 
diente, sind nicht berücks,icht1igt worden. Zu 
,erwähnen sind insbesondere: 

Die fehlende Pauschalierungsmöglichkeit bei 
der Vorratsentlastung. 

Den durch nichts begründeten Zwang, auch 
bei Großunternehmen, welme Ol'ganschafts­
verhältnisse order vom Kalenderjahr abwei­
chende Wirtschaftsjahre hahen, schon bis zum 
31. Jänner 1973 bei sonstigem Ausschluß von 
der Vorratsendastung ,ein War,enverzeichnis 
zu erstellen. 
Die kompliJzierte Vorsteuerber,echnung aus 
den Reisekosten (§ 13), wodurch erhebliche 
personelle Mehrerfordernrsse in zahlreichen 
Betrieben verursacht werden. 

Die weitere Vergrößerung des Verwaltung,s­
aufwandes bei der Getränkebesteuerung: 
Di,e versci1i,edenen Bemessungsgrundlagen bei 
,der Mehrwertsteuer, Alkoholsondersteuer, 
Getränkesteuer, Vergnügungssteuer und die 
wechselseitige Berechnung voneinander be­
·deuten eine besondere Erschwerung in der 
Praxis. So ist sowohl die Getränkesteuer als 
auch .die Vergnügungssteuer von der Mehr­
wertsteuer zu berechnen, wodurch sich eine 
g,eg,enseitige Einbezi.ehun'g ,der genannten 
Steuern ,in ihre ß'emessung~grundhge ergibt. 
Auch bei der Berechnung des Bedienungs­
geldes und der Mehrwertsteuer ergibt sich 
eine wemselseiüge Beeinflussung. Die 
Alkoholsondersteuer hing,egen .ist unter Ein­
beziehung der Mehrwertsteuer zu berechnen, 
nich,t aber umgekehrt. Eine wünsmenswerte 
Inklusivpreisbildung und die Transparenz der 
Preiskomponenten für den Gast wird 
da:durch völli,g unmögLich; auch d.ie Rem­
nungsausstellung wil1d ,im Hinblick auf die 
zwei bestehenden Steuersätze und ,die daraus 
notwendigerweise erfolgende Aufceilung des 
BedienungsgeLdes sehr erschwert. 

Unpraktikahle Besoimmungen über d~e Vor­
ratS<entlastung hei Gegenständen, die aus 
steuerfrei importierten Waren hergestellt 
wer,den. Die Bestimmung ist auch in d'er 
geänderten Fassung des FPO-SPO-Antra.ges 
zum Teil pl1aktisch nimt vollziehbar. Sie 
bedeutet eine gewaltige Gefähl'dung ,der Ent­
lastungsa:nsprüche vieler UntJernehmungen. 

Eine legistische SchIechtersteIlung ist auch im 
§ 9 Abs. 1 enthalten, wo - im Gegensatz 
2!U den ß'escimmungen des deutschen Mehr­
wertsteuergesetzes _ <bestimmte Leistungen 
für au~ländische Auftraggeber unter B,erufung 
auf die ,einschlägige Judibtur de,s Ver­
waltungsgerichtshofes nicht ,enthalten sind 
(Erläuternde Beme1"kungen). Diese Judikatur 
stellt zwar .die Steuerfreiheit einer Anzahl 
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der erwähnten Leistungen besonders in den 
Bereimen ,der Betr.iebserfahrungsüberlassung, 
,der Konstruktionstätigkeit ,etc. klar, läßt aber 
in v:ielen Grenzbereimen Fragen offen oder 
hat solme sogar schon in negativem Sinn 
(w.ie beiJspielswe~se auf dem Gebiete der Be­
triebsorgmisatJion) entschieden. Falls diese 
Bestimmungen nimt geändert weroen, könntJe 
dies für wümtige Bereiche des geistigen 
Exportes Österreichs eine gefährliche Bedro­
hung darstellen. 

v. 
Smlußbemerkungen 

Schon von den Berufsvertretungen wurden 
in pflimtgemäßer Vertretung der Mitg1~edel'inter­
essen im Rahmen ,der Steuerrdormkommisslion 
in 18 T,a~ngen zwischen November 1969 und 
Feber 1971 die wesentlimen. Folgen und 
Probleme des Systemwemseis aufgez'eigt und in 
schriftlimen Gutamten fixiert. 

Auf parlamentarismem Soden hat die öVP­
Fraktion sodann :in ,ihren smriftlim formulier­
ten und begründeten Vorschlägen umfassende 

und klare RegeJ.ungen gefordert. SPö und FPö 
konnten nicht umhin, einen erheblichen Teil der 
öVP-Vorschläge zu übernehmen. 

Wenn aum SPÖ und FPö jetzt TeiJ.e dieser 
Vorsmläge für sich beanspruchen, so ist ein­
deutlig festZiuhalten, daß es ,die öVP war, die in 
,dreimonatigen intensiven Verhandlung,en ,im 
Unterausschuß wesentlich,e Ver1besserungen für 
die österreim~sche Bevölkerung' und W,irtsmaft 
durmgesetz,t hat. Trotz der V,ereinbarung 
zwischen SPö und FPö verble~ben dennom 00 

schwerwiegende Mängel und Belastun:gen, daß ,es 
der öVP nicht mö.glim ist, dem GeSetz in der 
von SPö und FPö paktierten Fassung zuzu­
soimmen. 

Die öVP-Abgeordnet,en haben bereits im Aus­
schuß festgestellt, daß sie keine Verantwortung 
für ein Gesetz übernehmen können, das Ider 
österreimismen Bevölkerung schw,erste Belastun­
gen auferlegen wird. An ,dieser Auffassung hat 
sich nichts ,geändert. 

DDr. Neuner Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr 

Dr. Keimel DDr. König Hietl 

Anlage: 

Abänderungsantrag 
\ 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über die Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatzsteuel'gesetz 1972). 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. der Eigenverbraum. Eigenverbl'aum liegt 
vor, 

a) wenn ein Unternehmer im Inland Gegen­
stände aus 5emem Unternehmen für 
Zwecke entnimmt, die auß,erhalb des' 
Unternehmens Liegen, 

b) soweit ein Unternehmer im Inland Auf­
wendungen tätigt, die nach § 12 des Ein­
kommensteuergesetzes 1967 ni mt abzugs­
fähig sind. Dies gilt nimt für Geld­
zuwendungen ;" 

2. § 1 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. die Einfuhr von Waren im Sinne des 

Zollgesetz'es (Einfuhrumsatzsteuer)." 

3. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wird ,ein Umsatz im Inland ausgeführt, 
00 kommt es fÜ,r die Besteuerung, nimt darauf 
an, ob der Unternehmer östeN,eimi5cher Staats­
bür,ger ist, seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im 
Inland hat, im Inland eine BetJ.'Tiebsstätte unter-

hält, die Remnung ausstellt oder die Zahlung 
empfängt." 

Beg r ü nd u n g: 

Es besteht keinerlei Veranlassung, den Eigen­
vel'hnauchsbegriff gegenüber. der derzeitigen 
R,echtlslage in ,der von der R,egierungsvorlage 
beabsimtigten Art und Weise auszuwciten. 

Der Wegfall des letzten Satzes der Z. 3 ent­
sprimt den praktischen Geg,ebenheiten, etwa, 
wenn man an odie Abfertigung aus einem Zol1-
lager denkt. Im übrigen ist der Satz sowieso 
überflüssrg, da der gewünsch~e Tatbestand durch 
den ersten Satz der Z. 3 vollkommen umfaßt 
ist. 

Das Wont "Staatsangehöriger" ist in Österreich 
nicht gebräumlim, es soll ,daher durch "Staats­
bürg,er" ersetzt werden. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Zättmayr und Genossen 
zur RegierungsvorLage (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über ldie Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatz,steuer.g.esetz 1972). 

§ 2 wil'd wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 2 Z. 2 ist folgender Satz anzu­
fügen: 

4 
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"Die Tätigkeit der FreiwiUigen F,euerwehren ist 
grundsätlZlich keine Tät~gkeit gewerblicher Art, 
soweit diese nicht im Rahmen einer Gewerbe­
berechuLgung ausgeüJbt wira." 

Beg r ü nd u n g: 

Die bisherige Umsatzsteuerbefreiung der 
Feuerwehren soll aufrechterhalten bleiben. 

2. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Als gewerblich'e oder beruf1~che Tätigkeit 
gilt auch 

1. :die Tätigkeit der Träger der Sozial­
versicherung und ihrer Verbände sowie der 
Träger ,des öfFentLichen FÜlr,sorgewesens, soweit 
diese im Rahmender MutterschaftJs-, Sä:uglings­
und Jug.endfürsorge, ,der' allgemeinen Fürsorg,e 
(Sozi'alhilfe), der Kriegsopf,erv,ersorgung, der 
Behindertengesetze oder der Blindenhilfegesetze 
tätig werden, 

2. die Tätigkeit des Bundes bei der B,eförderung 
von Personen im Linien- und Gelegenheits­
v,erkehr der Post, 

3. die Tätigkeit der öffendich-rechtlichen 
Fonds." 

Begrün,dung: 

Di,e Tätigkeit der öffentLich~rechtIrichen Fonds 
wÜl1de Ibei der Mehrwertstieuer eine R'eihe heikler 
steuerlicher Probleme aufwerfen, .die zu einer 
Besteuerung und Idamit zu einer Verminderung 
der g,esetzl,ichen LeiJStungendieser Fonds führen 
würd'e. Durch aie Fiktion einer g,ewerbIichen 
Tätigkeit wel1den die Fonds in die Lag.e versetzt, 
einen Vorsteu.erabzug geltend zu machen. Som~t 
würde keine Belastung ihrer Leistungen em­
tret·en. 

Ahänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilag,en) 
betreffend ein Bu~desgesetz über ,die Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 3 ;erhält folg.ende Fassung: 

,,(3) ,Beim Komm~s~ionsgeschäft liegt zwischen 
dem Kommittenten und dem Kommissionär eine 
Lieferung vor. Boei der Verkaufskommission gilt 
die Lieferung des Kommittenten ,erst mit ,der 
L~eferung ,durch Jen Kommrssionär 'als ausge­
fühnt." 

Beg r ü n ,d u n g: 

Die Fassung der Reg,i'erungsvorlag,e ist nicht 
vollziehbar, Ida im Zeitpunkt der übergabe ,einer 
Ware usw. an den Kommissionär noch keine 

Bemessungsgrundlage für die Besteuerung vor­
Iiegt. 

2. Albs. 4 der Regierungsvorlage ist zu 
streichen. Die Abs. 5 bis 14 'erhalten die Bezeich­
nung 4 brs 13. 

Beg r ü nd u n g: 

Für eine der.artige B.est~mmung ist im System 
der Mehrwertsteuer kein Bedarf und daher auch 
kein Platz mehr. Die Anwen:dung dieser Bestim­
mung kann sogar bei iden sogenannten unechten 
Mater,ialbeistell ungend urchpri va te A uftrag­
geber oder ,die öffentliche Hand zu einer zwei­
fachen Mehrwertsteuerbelastung in bezug auf 
das heigestellte Material führen. So muß ,einmal 
der Auftl1aggeber als Materiallbez1eher die Mehr­
wertsteuer für das Material tragen und außer­
dem noch einmal de~wegen, weil der Unter­
nehmer ihm ,d~e Mehrwertsteuer für ,das ihm 
zugerechnete Material ,im Pr,eis weitergeben wir,d. 
Ein Vorsteuerabzug ist aber dem Unternehmer 
.in diesem Fiall nicht möglich, weiler für das 
MateI1ial keine Rechnung bekommt. 

Andererseits aber würde eine M~terial­
beisteHung ,innerhalb der Untern.ehmerkette auch 
ohne ,die gena,nnte Bestimmung letztlich durch 
den Nachholeffekt umsatzsteuedich, und sei es 
im Wege ,der ,Besteuerung Ides Eigenveribrauches, 
erfaßt wenden. 

3. Abs. 10 (heu) der R,egierungsvorlage erhält 
folgende Fassung: 

,,(10) Eine sonstige Leistung wird im Inland 
ausgeführt, wenn sie ausschLießlich oder zum 
überwieg,enden Teil im Inlil111d ausgewertet (ver­
wertet) wird oder wenn eine Handlung oder 
ein Zustand im Inland Igeduldet oder eine Hand­
lung im Inland untierlassen wind:" 

Begrün,dung: 

Es i'st darauf hinzuweisen, daß mit dieser 
Bestimmung daJS BestimmungslandprinZLip - auch 
unter Berücksichti,glung eines erweiterten Kaua­
loges im § 9 - verletzt wind. 

Der Antrag spricht sich daher dafür aus, aaß 
eine sonsuige Leistung aort ;alsbewirkt gehen 
müss,e, wo sie ausgeweruet w~nd. Eine solche 
R,egelung, die iibnigens auch den Empfehlungen 
,der EWG-Kommission ,entisprechen würde, ist 
die einzig ,richtige, vor allem auch im Hinblick 
auf die Steuerharmo~iSlierung. 

4. Der Abs. 11 (neu) hat wie folgt zu lauten: 

,,(11) Erstreckt sich eine Beför1derungsleistung 
sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland, 
so fällt der inländische Teil der Leistung unter 
dieses Bundesgesetz. Als inländischer Teil ,der 
Leistung ,gilt auch die Bdöl1derung auf den von 
inländischen Eisenbahnverwaltungen betrie-
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berren, ,auf ausländischem Gebiet gelegenen An- gilt nicht für bundesgesetzlich oder 1andesges,etz­
schlußstrecken sowie die Beförderung auf aus- lidl geregelte Zuwendungen aus öff,entlichen 
läoo~'schen Durmgangsstre~en,soweit eine Kassen ~der aus Mitteln öff·entlich-rechtlicher 
durchgehemde Abfertigung naCL1. Inlandstarifen Fomds." 
erfolgt. 

Entsprechendes gilt für die Vermietung von 
BeförTderungsmitteln. " 

Beg r ü ndu n g: 

Die Ergänzung dieser Bestimmung der 
Regierung.svorlage Lieg,en einmal im Intere~se Ider 
Österreichi:schen Bundesbahnen, die zahlreime 
Korridorzüge führt, die ausschließlich zu inlän­
dischen Tarifen befördern. 

Die weiter.e Erg~.nzung ,i.st bereits derzeit .im 
§ 3 Abs. 12 des geltenden Umsatzsteuergesetzes 
1959 ·enthalten. Der Aufl1echterhaltung der dies­
bezüglichen hishe1'ligen Regelung kommt schon 
im Hinbloick auf die rasche Entwicklung neuer 
Beföflderungsarten, .die mit Vermietungen 
g,ekoppe1t sind (z. B. Conta:inerverkehr), beson­
dere Bedeutung zu. Dem trägt übrigens auch' das 
deutsche Mehrwertsteuergesetz im § 3 Abs. 10 
Remnung. 

5. Der Abs. 12 (neu) hat wie folgt zu .lauten: 

,,(12) Die Besorgung von Beförderungs-, Um­
schlags- und Lagerleistungen sowie d.ie 'im 
eigenen Namen und für fr.emde Rechnung 
erbrachten Leistungen .der Reis,~büros uoo 
Werb:ung·smittler gelten ,insoweit .als im Inland 
ausgeführt, als die hesorgten Leistungen im In~ 
land be'w:i'r~t we1'lden." 

Begründung: 

Die Aufnahme der Umschlags- und Lager­
Leistungen in .di'ese Vorsmrift erscheint aus prak­
tisch'en Gründen notwendig, weil eine Abgren­
zung zwischen Beföflderungs-, Umschlag~- und 
Lagerleisturigen im Einzelfall, z. B. bei Lei­
'stungen im Seehafen, außerordentlich schwierig 
ist. Aus diesem Grunde beabsimtigt der Gesetz­
geber ,der BRDdie ,enusprechende Vorschr,ift in 
§ 3 Abs. 11 Umsatz·steuergesetz im obigen Sinne 
abzuäooern. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel uoo Genossen 
zur Regierungsvorlag·e (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über die Besteu'erung 
,der Umsätze - (Umsatzsteueq~esetz 1972). 

§ 4 wird wie folgt geäooert: 

1. Abs. 2 hat wie folgt zu lauten: 

,,(2) Zum Entgelt gehört auch, was ein anderer 
als der Empfänger dem Unternehmer fü'r die 
Lieferung oder <sonstige Leistung gewährt. Di'es 

Beg I' Ü n ,d 'u n g: 

Es muß sicherg,estellt werden, daß nur Auf­
wendungen an den Leistenden, nicht aber an 
Dritte zum Entgelt .g.erechnet werden. 

Ferner ist ,die Einschränkung auf Zuschü~se 
aus öffentlichen Mitt;eln an ,in ,einem Bundesgesetz 
genannte Empfänger zu eng. Gleiches hat aum 
für Zuwendungen aus öff,ent1ich-rechdichen 
Fonds bzw. für landesgesetzliche Regelungen zu 
geLten. 

2. Abs. 3 hat wie folgt Z'U lauten: 

,,(3) Nicht zum Entgelt gehöflen 
1. B.eträge, die der Unternehmer im Namen 

und für Rechnung eines anderen vereinnahmt 
und verausgabt (durchlauf,ende Posten). 

Das gleiche gilt für die Beträge, die ein 
Spediteur oder Framtführer fÜ'r Zölle, Eirrfuhr­
umsatzsteuern und sonstige Eing'angs- oder Aus­
gangsabgaben sowi'e für Gebühren, Verwaltungs­
ahgaben und Barauslagen für kostenpflichtige 
Amtshandlungen für lSeine Auftraggeber ent­
richtet; 

2. Beträge bis zur Höhe ,der Anschaffungs­
kosten von Gegenständen, die der Unternehmer 
anläßlich deren Wiederveräußerung v.ereinnahmt 
oder gemäß § 11 in Rechnung stellt, wenn er 
diese Gegenstände in gebrauchtem Zustand von 
einer Personerworhen hat, die nicht Unter­
nehmer im Sinne .des §. 2 ,j'st, die insoweit gemin­
derte Umsatzsteuer auf ,der Remnung g,esondert 
ausweist und über die Anschaffung und Ver­
äußerung des Gegenstandes einen gesonderten 
Buchnachweis führt." 

Beg r ü n dun g: 

Die vom Spediteur verauslagten Eing;angs­
zölle, Einf1uhrumsatzsteuern, sonstige Eingangs.­
abgaben usw. können nicht als durchlaufende 
Posten angesehen werden. Der Spediteur wir,d 
nämlich nach dem Zollgesetz selbst Zollschuldner 
und hat den Zoll im eigenen Namen zu ent­
nichten. Dies war auch ,der Grund für d~e Vor­
schrift ,des bisherigen § 5 Abs. 8 Z. 4 UStG bzw. 
§ 4 Abs. 3 Beföl1derurrgssteuerges,etz, worin die 
Abziehbarkeit des Zolles usw. ausdrücklich nor­
miert ist. Das F>ehlenerner entspremenden 
Bestimmung im Mehrwert;steuergesetz würde 
dazu führ,en, daß der Spediteur, .der :die Ein­
g.angsabf,ertigunge,iner Impormendung durch­
führt, die weiterberechneten Auslagen der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen hätte. Da der Zoll 
usw. gemäß § 5 Abs. 5 Z. 1 der RegierungsV'orlage 
in der Bemessungsgrundlage für die Einfuhr-
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umsatzsteuer gehört, würoe vom Zoll zweimal 
Steuer erhoben. 

Aber auch der Betrag an Einfuhrumsa,tzsteuer 
selbst müßte vom Spediteur bei der Weiter­
verrechnung an seinen Auftraggeber m~t Umsatz­
steuer bela'stet werden. Die Vorschrift des § 5 
Abs. 7 ,der Regierungsvorlage vermag hieran 
nichts zu ändern, weil sie sich nur auf die 
Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatz­
steuer und nicht auch auf die Bemessungsgrund­
lage für die Umsatzsteuer auf Spedioionsumsätze 
bezieht. Der Empfänger, der nicht zum Vor­
s'teuer:rbzug berechtigt ist (z. B. Endverbraucher), 
würde sowohl E'inf.uhrumsatzsteuer als auch 
Umsatzsteuer vom Zoll und der Einfuhrumsatz­
steuer zahlen, ebenso ,der ausländische Auftrag­
geber, wenn er ,den Gegenstand franko verzollt 
geliefert hat und er keine praktische Möglich­
keit hat, ,die !ihm vom Spediteur verrechnete 
Umsatzsteuer ,im Wege ,des Vorsteuerabzuges 
wieder vergütet zu erhalten. 

Das vOI1gesehene 'System (Allphasen-Umsatz­
steuer mit Vorsteuedbzug) funktioniert im 
Sinne der ihm zugrunde liegenden Zielsetzung 
(Wegfall der Umsatzsteuerkumulierung, Her­
stellung der Wettbewerbs- und Konzentrations­
neutralität) einwandfrei dann, wenn eine Ware 
vom Erzeuger bis zum Endverbraucher die nor­
male Unternehmerkette d'urchläuft und für jeden 
Unternehmer die ihm von seinem Lieferanten 
verrechnete und auf ,der Rechnung ausgewiesene 
Mehrwel"tsteuer eine von seiner eigenen Steuer­
schuld ahzugsfähige Vorsteuer bedeutet. Das ist 
bei neuen Waren grundsätzlich immer ,der Fall. 
Bei gebrauchten Gegenständen aber nur dann, 
wenn der bishel'\ige Besitzer umsatzsteuerrechdich 
Unternehmereigenschaft hat - also beim Ver­
kauf an einen Händler Rechnung mit ausgewie­
sener Mehrwertsteuer legt -, wobei es gleich­
gültrg ist, ob der Verkäufer z. B. eines Fahr­
zeuges anläßlich eines Neufahrzeugkaufs dem 
Händler dieses in Zahlung grbt oder es g,esondert 
an ihn verkauft. 

Den Großteil der Gebrauchtwaren erhalten 
die Händler aHerdings aus privater Hand, mit 
der Folge, daß in diesen Fällen kein Vorsteuer­
ahzug durchgdührt wel"den kann, da ja der 
private Verkäufer nicht mehrwertsteuerpflichtig 
ist, dem Händler also nicht oder nicht mit aus­
gewiesener Mehrwertsteuer ,fakturiert. Ein 
rechnerischer Vergleich läßt die nachteiligen Aus­
wirkungen der Unmöglichkeit des Vorsteuer­
abzugs, die sich in einer ~tarken preislichen Dis­
krepanz beim Weiterverkauf dokumentieren, 
deutlich ,er kennen. Durch die vorgesehene 
Bestimmung soll daher auch für diese Fälle Kon­
kurrenzneutralität hergestellt weroen. 

3. In Abs. 7 ist im ersten Satz das Wort "über­
eignet" durch das Wort "veräußert" zu ersetzen. 

4. Abs. 8 hat wie folgt zu lauten: 

,,(8) Entgelte in fremder Währung sind auf 
Schilling nach dem Kurs umzurechnen, den der 
Bundesminister für Finanzen als Durchschnitts­
kurs für den Monat festsetzt, in dem die Lei­
stung ausgeführt oder - hei der Besteuerung 
nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) - das 
Entgelt vereinnahmt wil1d. Die Durchschnitts­
kurse sind V'Om Bundesminister für Finanzen 
im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" monatlich 
kundzumachen. 

Der Unternehmer ist 'berechtigt, die Umrech­
nung nach dem Tageskurs vorzunehmen, wenn 
die einzelnen Beträge ,durch Bankahrechnungen 
helegt werden." 

Beg r ü n dun g: 

Der gesonderte Antrag, ,der in ,der 
Regierungsvorlage für die Umrechnung nach 
Tageskursen hei Bankabrechnungen vorgesehen 
war, wÜl'\de ,ledigl,ich einen VerwaI.tungsmehr­
aufwand verursachen und soll daher entfallen. 

5. Ahs. 9 hat wie folgt zu lauten: 

,,(9) Im Falle des § 1 Ahs. 1 Z. 2 tritt an die 
Stelle des Entgeltes der Teilwert des ent­
nommenen Gegenstandes." 

Beg r ü n dun g: 

Anpa!>sung an die Aihänderung des § 1 Abs. 1 
der Regierungsvorlage. 

- 6. Abs. 10 hat wie folgt zu lauten: 

,,(10) Bei Beföt1derungen von Personen im 
grenzüherschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
nicht im Inland zugelassenen Kraftfahrzeugen 
und Anhängern 'tritt an Idie SteHe ,des Entgeltes 
nach Albs. 1 ein Durchschnittsbeföroerungsent­
gelt. Der Bundesmin~ster für Finanzen hat als 
Berechnungsgrundlage für das Durchschn~tts­
beföroerungsentgelt unter Berücksichtigung der 
im Inland jeweils Ü!blichen Beföroerungsentgelte 
durch Veroronung einen hestimmten Betrag für 
jede Pe11Son und für jeden Kilometer ,der ~m 
Inland zurückgelegten Beförderungsstrecke (Per­
S'onenkilometer) festzusetzen. Zur Hel'stellung 
des, Gegenrechtes mit dem Ausland können 
besondere PersonenkilometersäJt;ze für die 
Berechnung des Dunhschnittsbeförderungsent­
geltes festgesetzt werden." 

Begründung: 

Die vorstehend angeführte Veroronungs­
ermächtigung ist wesentlich zweckmäßiger als der 
feste Personenkilometersatz für die Bel'echnung 
der Durch~chnittsbeförderungsellitgelte, weil sie 
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auch eine elastischere Steuerpolitik gegenüber den 
einzelnen Staaten - insbesondere solchen, welche 
die Mehrwertsteuer noch nicht eingeführt 
haben - ermöglicht. Sie entspricht im übrigen 
auch der gegenwärtig in § 10 Abs. 2 des 
Beförderungssteuergesetzes enthaLtenen ein­
schlägigen Regelung. Für die Verordnungs­
ermächtigung spricht a:ber vor allem, daß die 
Beförderungsentgelte gerade im interna'tionaLen 
Verkehr nicht unerheblichen Veränderungen 
unterliegen, die wiederholt Korrekturen der 
Durchschnittbeförderungsentgelte notwendig 
machen werden. Diese' Anderungen können 
zweifellos leich<ter und zweckmäßiger vor­
genommen werden, wenn sie in Form einer Ver­
ordnung erfoLgen und nicht eine Gesetzes­
änderung mit allen ~hren, Schwierigkeiten und 
Nachteilen notwendig ist. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 ,der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz Ü'ber di,e Besteuerung 
der Umsätze - (UmsMzsteuergesetz 1972). 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

1. 1m § 5 Abs. 4 ist der Klammerausdruck 
,,§ 3 Abs. 8" durch die Zitierung ,,§ 3 Abs. 7" 
zu ersetzen. 

2. Im § 5 Abs. 5 hat die Z. 2 wie folgt zu 
la!uten: 

,,2. Die Beförderungs- und Versicherungs­
kostenbis zum ersten und auf Antrag bis zum 
zweiten inländischen Bestimmungsort." 

Begrün,dun,g: 

Eine entsprechende Anderung 1-s<t nach den 
vorliegenden Informationen auch in einer in 
Arbeit! befindlichen Novelle zum deutschen 
Umsatzsteuergesetz 1967 in § 11 vorgesehen. 
Der Grund hiefür ,liegt darin, daß es Fälle ,gibt, 
ip.. ,denen der ausländische Lief·erant ,die gesamten 
Beförderungskosten trägt, die Beför,derung aher 
nicht auf Grund eines ,durchgehenden Fracht­
oder Speditionsvertrages zu einem einheitlichen 
Vorgang zusammengefaßt ist, sondern - z. B. 
zur Nutzung der Frachtvorteile ,des Sammel­
ladungsverkehvs mit Reexpedition im Inland -
in auf,einanderfolgenden Beförderungsphasen 
abgewickelt wird, wobei die zweite Beförderungs­

. phase ausschließlich im Inland liegt und da:her mit 
Umsa:tzsteuer belastet wäre. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. König und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 6 wir,d wie folgt geändert: 

1. In Z. 4 wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und werden folgende Sätze ange­
fügt: "Beginn und A!bschluß einer BeföI1derung 
im grenzüJberschrei<tenden Beförderungsverkehr 
oder im internationalen Eisen'hahnfrachtverkehr 
richten sich nach dem Frachtvertrag, der der 
Beförderung zugrunde liegt. In den Fällen der 
Spedition zu festen Preisen und des Sammel­
verkehrs ist der SpeditJionsauf.trag maßgebend. 
Bei der Einfuhr von Gegenständen ist der sich 
aus dem Frachtvertrag oder Speditionsvertrag 
ergebende inländische Bestimmungsort der Ab­
schluß der grenzüberschrei~enden BeföI1derungs­
leistung. Werden bei ,der Einfuhr von Gegen~ 
ständen ein Teil oder die gesamten Kosten der 
Beförderung oder Einfuhr vom ausländischen 
Auftraggeber getragen, so gilt der dem inlän­
dischen Sped~teur erteike Auftrag, wie er sich 
aus dem Bordero, der Ladeliste oder sonstigen 
Speditions- und Auftragsunterlagen ergibt, in 
bezug auf die Abrechnung zwischen diesem inlän­
dischen Spedi<teur und seinem ausländ~schen Auf­
traggeber als Auftrag über einen grenzüber­
schreitenden Beförderungsver kehr;" 

Beg r ü nd u n g: 

Erfahrungen der Spediteure in der Bundes­
republik Deutschland halben gezeigt, daß eine 
derartige Abgrenzung erforderlich ist. In der 
Bundesrepublik Deutschland wurde diese weit­
gehend im Erlaßwege durchgeführt. In öster­
reich ist auf Grund der Verfassungssituation eine 
gesetzliche Durchführung erforderlich. Diese 
Regelung würde auch mi,t 'der Steuerbefreiung in 
§ 9 Abs. 1 Z. 1 der Regierungsvorlage korres­
pondieren, wo Lei,stungen "im Zuge der Aus­
fuhr, der Durchfuhr und der Einfuhr ... " befreit 
werden. 

2. Im § 6 wird nach der Z. 6 folgende neue 
Z. 7 eingefügt: 

,,7. Die Umslhze von Zeitungen und Zeit­
schriften, auch mit Bildern (Nr. 49.02 des ZolI~ 
tarifes)"; 

3. Die bisherigen Z. 7, 10 und 11 erhalten 
die Bezeichnung Z. 8, 11 und 12. 

Beg r ü n dun g: 

Durch eme antragsgemäße Gesetzesfassung 
würden die. in österreich betriebenen Zeitungen 
und Zeitschriften die gleiche Behandlung: 
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erfahren, wie sie in ,der größeren Zahl jener 
Staaten, die ,das Mehrwefltsteuersystem bereits 
eingeführt halben, für diese Produkte geÜ'bt wird. 
Die Bedeutung des Zeitungs- und Zeitschriften­
wesens in österreim für ,die poli1:isme Meinungs­
und Willen:sbildung rechtfertigen zweifellos diese 
Maßnahme. Die Annahme dieses Vorsmlages 
würde einen wesentlichen Bei'brag zur Erhaltung 
der Meinungsvielfalt in öS1:erl'eim bedeuten und 
stellt eine entsmeidende Maßnahme ,im Rahmen 
der Erfüllung ,der der Presse gegenüber bereits 
von der Bundesregierung und ,den politism,en 
Paflteien grundsätzliim bekundeten Bereitsmaft 
zu FÖflderungsmaßnahmen ·da,r. Dadurm würden 
konkrete Maßnahmen zur Subvenüonierung 
ersetzt. 

4. Die bisherige Z. 8 erhält die Bezeimnung 
Z. 9 und wifld wie foLgt ergänzt: 

mittlungen und Verwaltung von Ver~ 
simerung,sverträgen oder Bausparver­
ti-ägen," 

Beg r ü nd u n g: 

Bei den Versimerungsunternehmungen ent­
steht ,ein Großteil ,der Umsatzsteuervorbelastung 
durm ,die Besmäf6gung von haupt- und neben­
beruflim .tätigen Versimerungsv,ermittlern. Die 
Versimerungsunternehmungen könntensim je­
dom m~t ,dem System Ider unechten Befreiung 
und mit ,der Versagung ,des Vor,steuerabzuges 
- obwohl sie 'systemwidrig ist - nur ,dann ein­
verstanden ,erklären, wenn analog der deutsmen 
Regelung aum die Vermittlung und Verwaltung 
von Versimerung,sverträgen von ,der Mehrwert­
steuer freigestellt wel'den. Ähnlim verhäh es sim 
auch bei Bausparvemrägen. 

"g) die Verremnung von 
kosten, 

Kreditsimerung<s- 7. Die Z. 12 e14häk die neue Bezeimnung 
Z. 13 und hat wie folgt zu lauten: 

h) die Umsätze von Goldmünzen nam 
Go1dmünzengesetz, 

i) die Einziehung fremder FOl'derungen 
sowie 
sämtIime mit den in lit. abis i angeführten 
Umsätzen zusammenhängenden Gebühren, 
Provisionen und sonstige Spesen." 

Beg r ü nd u n g: 

Damit sollen die üblimen Bankgeschäfte erfaßt 
und einheitlim behandelt weflden. 

5. Die Z. 9 erhält die neue Bezeichnung Z. 10, 
wobei die lit. a zu lauten ,hat: 

,,13. ,die Umsätze der Volksbildung,svereine aus 
der Veranstaltung von Vorträgen, Kursen und 
Filmvorführungen wissenschaftlimer oder beleh­
render Art, wenn ,die Einnahmen vorwiegend 
zur Deckung ,der Kosten verwendetwel'den;" 

Begründung: 

Die Befreiung der Veranstaltungen der öffent­
lich-rechdimen Körpel'schaf,ten ersmeint nicht 
gerechtfertigt, da diese nur zum Teil nimt als 
unternehmerisme Tätigkeit angesehen weflden 
kann. Es würden sim daher, wie aum heute, 
weiterhin Aibgrenzungssmwierigkeiten ergeben, 
diedurm die antragsgemäße Fassung beseitigt 
würden. 

"a) die Umsätze, die unter ,das Grunderwerb-
steuergesetz in der jeweils geltenden 
Fa·ssung fallen,". 

Begrün,dun:g: 

Die Bestimmung der Regierungsvorlage bedeu­
tet eine ganz erheb1ime Versmlechterung gegen­
über der ,derzeitigen RemtsLtge, "da nunmehr 
z. B. Entnahmen von Grundstücken ums atz­
steuerpflimtig würden. Der Amrag wendet sim 
gegen diese ungerechtfertigte Besteuerung und 
will ,den Befr,eiungstatbestand ,des bisherigen § 4 
Abs. 1 Z. 9 lit. a UStG 1959 ,diesbezüglim voll­
inhaltlim aufremterhalten, nämlim alle Vor­
gänge, die unter das Grunderwerbsteuergesetz 
fallen, von Ider Mehrwertst·euer zu befreien. 

6. In Z. 10 (neu) hat die lit. c wie folgt zu 
lauten: 

8. Dem § 6 wil'd folgende Z. 14 angefügs: 

,,14. Umsätze der Spomvereine und der 
Landes-Feuerwehrsmulen, wenn die Einnahmen 
vorwiegend zur Deckung der Kosten verwendet 
werden." 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz Ü'berdie Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatz'steuel'gesetz 1972). 

§ 7 wird wie folgt ,geändert: 

In Abs. 1 hat der driue Satz 
folgt zu lauten: 

,der Z. 2 Wie 

"c) die Umsätze aus VersimerungsverhäIt- "Der Unternehmer ist beremtigt, die Steuer­
nissen, soweit für diese Umsätze ein Ver- freiheit smon vor Erbringung ,des Ausfuhr­
simerungsentgelt ,im Sinne des § 3 des namweises in Ansprum zu nehmen, wenn der 
Versimerungssteuergesetzes 1953, BGBL Ausfuhrnamweis bis zur Ahgahe der Steuer­
Nr. 133, ,gezahlt wird, ,sowie aus Ver- erklärung (§ 21 Ahs. 4) ez;bramt wifld." 
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Begründung: 

Da der Unternehmer nach Z. 3 ohnedies 
gehalten ist, den !buchmäßigen Nachweis über 

~ seine Ausfuhrl[eferungen zu führen, müssen die 
entsprechenden Belege nach Maßga!be ihrer (zeit­
lichen) Beschaffbarkeit in der Buchhaltung vor­
handen sein. In ,der Bundesrepublik Deutschland 
begnügt man sich d3iher auch dam~t, daß der 
Ausfuhrnachweis für Ausfuhrlieferungen "regel­
mäßig" geführt wird (Zweite Durchführungs­
verordnung zum Umsatz'steuer;gesetz vom 
11. Oktolber 1967, BStBI. I S. 364). Eine ent­
sprechende Regelung im österreichischen Mehr­
wertsteuergesetz würde daher vollauf genügen 
und die Befristung in Z. 2 ,des Entwurfes könnte 
entfallen. 

In Albs. 1 hat die liot. b der Z. 2 wie folgt zu 
lauten: 

"b) wenn ,der ausländische Abnehmer den 
. Gegenstand abholt 'Oder abholen läßt und 
in das Ausland vetbringt oder veI'bringen 
läßt. Der ausländische Abnehmer kann die 
von ihm eingekauften Gegenstände beim 
inländischen Lieferer oder von ,dem !inlän­
dischen Ort ahholen oder abholen lassen, 
zu dem der Lieferer die Gegenstände beför­
del"t oder versendet hat oder an dem ,der 
Lieferer sie selbst eingekauft hat. Zur A:b­
holung benutZite Fahrzeuge können inlän­
dische oder ausländische sein;". 

Begründung: 

Die Fa·ssung ,in der Regierungsvorlage ist 
ungenau und enthält Unnotwendiges. In ,der 
Bundesrepuhlik Deutschland begnügt man sich 
überhaupt mit "in ,das Ausland 'gdangt sein", 
ohne daß bisher ,die~bezüglich Unzukömmlich­
keiten bekanntgeworden sind. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über die Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 8 wird wie folgt geändert: 

In A'hs. 2 ha't ,der letzte Satz WIe folgt zu 
lauten: 

"Der Unternehmer ist herechtigt, die Steuer­
freiheit schon vor Erbringung <des Ausfuhr­
nachweises in Anspruch zu nehmen, wenn .der 
Ausftihrnachweis bis zur Abgabe 'der Steuer­
erklärung (§ 21 Abs. 4) eI'bracht wird." 

Beg rü nd u n g: 

Anpassung an § 7 Abs. 1 Z. 2 lit. b. 

Abänderungsantrag 

der Abgeo!"ldneten Dr. König und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beila:gen) betreffend 
ein Bundesgesetz über ,die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuer,gesetz 1972). 

§ 9 wiI'd wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 eI'hält folgende neue Z. 4 und 6 
bis 12: 

,,4. das Schleppen, Schieben, Lotsen und Bergen 
von Schiffen sowie die Besorgung dieser Lei­
stungen; 

6. die technische und wirtschaEtliche Beratung 
und Planung für Anlagen im Ausland einschließ­
lich der Anfertigung von Konstruktions-, 
Kalkulations- und Betriebsunterlagen sowie die 
vorbereitenden, koordinierenden und über­
wachenden Tätigkeiten für den Bau solcher 
Anlagen; 

7. die überlassung von gewerblichen Verfahren 
und Erfahrungen sowie die Datenverarbeitung, 
wenn die Leistungen zur Auswertung im Ausland 
bestimmt sind; 

8. die Bera'tung auf technischem, wirtschaft­
lichem oder wissenschatdichem Gebiet, wenn ,die 
Ergebnisse im Ausland aus·geweI'tet wel"den; 

9. die Wirtschaftsw.erhu'ng, wenn ·diese zur 
Auswertung im Ausland bestimmt ist; 

10. die sonstigen Lei9tungen, wenn sie im 
Ausland ausgewertet werden; 

11. die Tätigkeit der P3itentanwäl,te, Handels­
vertreter, Makler und Künstlervermittler; 

12. die handelsüblichen Nebenleistungen, die 
bei den unter Z. 1 bis 11 Ibezeichneten Leistungen 
vorkommen." 

2. In Abs. 2 wel"dendie Worte "Z. 1 bis 5" 
ersetzt durch "Z. 1 bis 10". 

Beg;ründung: 

Es fällt auf, daß gegenüber dem deutschen 
Mehrwerts'teuergesetz, ,dem ,der österreichische 
Entwurf weitgehend folgt, der Kaotalogder 
befreiten Leistungen wesentlich kürzer ist. Es 
fehlen insbesondere ,die im § 8 Ahs. 1 Z. 1, 2 
und 9 (BRD) enthaltenen Befreiungsbestimmun­
gen, wie d~e technische und wiI'tschaftliche Bera­
tung und Planung für Anhgen im Ausland ein: 
schließlich der Anfertigung von Konstruktions-, 
Kallmlations- und Betriebsunterlagen und der 
überwachung ,der Ausführung, ·die überlassung 
von gewerblichen Verfahren und Erfahrungen 
sowie die Da'tenverarbeitung, wenn die Lei­
stungen zur Auswertung im Ausland bestimmt 
sind, und die sonstigen Leistungen, werin sie im 

. Ausland ausgewertet weI'den. 
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Inden Erläuternden Bemerkungen ist darauf 
hingewiesen, ,daß auf eine gesonderte Befreiung 
verzichtet werden konnte, weil nach herrschender 
Rechtsansicht diese Leistungen, wenn sie zur 
Auswertung im Ausland üherlassen werden, als 
nicht steuerbar gelten. Nun ist dies wohl bei der 
Auswertung von Patentrechten ohne Zweifel 
richcig. Das ,gleiche wird auch nach der der­
zeitigen ]udikartur von der Auswertung sonstiger 
Urheberrechte angenommen wel1den können, es 
ist jedoch in ,der Litera,tur ,die Beurteilung bei 
"know how" umstritten, da hier von manchen 
,die Leisrtung nicht im DuIden der Auswertung, 
sondern in einem positiven Tun, wohl der In­
formation des know-how-Nehmers, angenommen 
wird. Zur Frage der wirtschaftlichen Beratung 
hat der Verwaltungs gerichtshof sogar den Ort 
der Erbringung ,der sonstigen Lei~tung von dem 
Um~tand abhängig gemach,t, wo die überwiegende 
Al'beitszeit aufgewendet wird. Daraus ergibt sich 
aber, ,daß wohl große Bereiche ,dieser ,sonstigen 
Leirtungen für ausländische Auftraggeber nach 
der derzeitigen Judikartur nicht ,im Inland 
umsatzsteuerhaI" waren. Es ist aber keinesfalls 
auszuschließen, ,daß nichrt nur in den hereits 
jetzt unterschiedlich beutteilten Fällen, sondern 
auch in jenen, in denen derzeit vom Verwaltungs­
gerichtshof eindeutig keine Steuerbarkeit ange­
nommen wird, in der Folge andere Gesichts­
punkte ausschlaggebend sein werden, so ,daß hier 
eine Steuerpflicht bei Leistungen für aus­
ländische Auftraggeber eintreten kann. Auch ,die 
in ,der Regierungsvorlage gewählte und von der 
gewerblichen Wil1tschaft kritisierte Fassung ,des 
§ 3 Abs. 11 ließe Bedenken in ,dieser Richtung 
aufkommen. Um eine derart unbefriedigende 
Unsicherheirt über die künftige Entwicklung hint­
anzuhalten ist es erforderlich, die erwähnten 
Leistungen für ausländische Auftraggeber in den 
Befreiungskatalog ,des§ 9 aufzunehmen. 

Die bisherige Z. 6 wird Z. 11 und sollte hin­
sichtlich der "Künstlervermittler" ergänzt 
werden. 

Die Künstlervermittler spielen 1m öster­
reich,ischen Kulturleben eine sehr bedeutende 
Rolle. Die Vermittlung von Musikern, Bühnen­
und Filmkünstlern, Orchestern, Chören und 
Artisten wirdsowO'hl im Inland als auch ,ins 
Ausland ,durchgeführrt. Vermittlungen von 
Künstlern für ausländische Auftraggeber sollten 
entsprechend den übrigen Leistungen des § 9 
steuerfrei gestellrt werden. 

Abänderungsantrag 

der Abgeol1dneten Dr. Zittmayr un,d Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über die Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 10 Abs. 2 wiro wie folgt geändert: 

1. In Abs. 2 Z. 3 tr,itt an die Stelle der Zirtie­
rung "Anlage Z. 1" ,die Zi~ierung "Anlage Z. 2". 

2. In § 10 Arbs. 2 ist nach Z. 3 eine neue 
Z. 4 folgenden Inhalrtes einzufügen: 

,,4. sonstige Leistungen, die für einen land­
und forstwirtschaftlichen Betrieb erbracht 
werden und deren Hauptzweck auf die Land­
und Forstwirtschaft gerichtet ,ist (§ 22 Abs. 3 
und4);" 

Begründung: 

Sonscige Leistungen für land- und forstwirt­
schaftliche Betriebe - vor allem bei überbetrieb­
licher Zusammenarbeit, wie z. B. im Rahmen von 
Maschinenringen - sollen ohne Rücksicht auf 
die Art des Unternehmens, ,das diese Leistungen 
erbringt (n~ch1lbuchführungspflichtiger Landwirt, 
buchführungspflichtiger Landwirt, Gewerbe­
treihender), ,dem ermäßigten Steuersartz unter­
liegen. Der Antrag dient somit der Vermeidung 
von Wetobewerbsverzerrungen. 

3. In § 10 Abs. 2 erhalten die Z. 4 und 5 
die Bezeichnung 5 und 6. 

4. Im § 10 Ahs. 2 erhält die hisherige Z. 6 
die Bezeichnung Z. 7 und hat zu lauten: 

,,7. die Leistungen von Personenvereinigungen 
zur Erhaltung, Verwaltung oder zum Betrieb 
der in ihrem gemeinsamen Eigentum stehenden 
Teile und Anlagen einer Liegenschaft, an der 
Wohnungseigentum hesteht;" 

Beg r ü n dun g: 

Die Neufassung dient der Klantellung. 

5. Im § 10 Ahs. 2 erhält die Z. 7 die Bezeich­
nung Z. 8, wobei die lit. d unde zu lauten haben: 

"cl) Rechtsanwalt, Verte~diger in Strafsachen, 
Patentanwalt, Notar, Wirtschaftrtreu­
händer sowie die der freiberuflichen 
Tätigkeit entsprech,enden sonstigen Lei­
~tungen der Wirtschaftstreuhandgesell­
schaften (§§ 2 und 59 Abs. 8 der Wirt­
schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGB1. 
Nr. 125/1955, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 26/1965) und der 
gesetzlichen Prüfungs- und Revisions­
verbände; 

e) ferner die Umsätze 'der technischen Büros 
und projektierenden Baumeister, der 
Betriebsberater, Betr,iebsorganisatoren und 
Vermögens'berater, der Gebäudeverwalter, 
Realitätenvermirttler, Geschäfts- und Woh­
nungsvermitder, der Vermö,gensverwaher, 
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der Inkassoinstitutionen, der Zahntech­
niker, ,der Detektiv,e, der Obersetzungs­
büros, der PressephQtographen, der Holz­
bildhauer und Steinbi1dhauer." 

Begründung: 

Beg r ü n dun g: ' 

Um die Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften auf diesem Gebiete nicht weiteren 
finanziellen Belastungen auszusetzen - ein Groß­
teil der anfallenden Kosten wird ohnehin ,im 
Subventionswege aufgebracht -, erscheint die 
Begünstigung mit dem ermäßigten Steuersa'tz. 
geboten. 

10. In § 10 Abs. 2 erhält die Z. 11 die 
Bezeichnung 13 und hat wie folgt zu lauten: 

Die Neuformulierung derlit. d ~st aus Gründen 
der Anpassung an ,die Terminologie der Wirt­
schaftstreuhänderorxlnung notwendig. Die Er­
weiterung der Begün~tigung um die hinzu­
gefügten Berufssparten in liot. e ergibt sich auf­
grund der notwendigen Gleichstellung mit den 
in Iit. abis dangeführten Berufssparten. 

,,13. die unmittelbar mit dem Betrteb von 
Heil-, Kur-, Schwimm-, Reinigungs-, Dampf- und 

die Bezeich- Heißluftbädern sowie von Sauna betrieben ver-6. In § 10 Abs. 2 erhält die Z. 8 
nung Z. 9. 

7. In § 10 Abs. 2 erhält die Z. 9 die Bezeich­
nung Z. 10 und hat wie folgt zu lauten: 

,,10. die Ums;itze der Kranken- und Pflege­
anstahen einschließlich der Sanatol"ien, der 
Alters-, Blinden- und Siechenheime sowie jener 
Anstalten, Idie eine Bewilligung als Kuramtalt 
oder Kureincichtung nach Iden jeweiIs geltenden 
Rechtsvorschriften über natürliche Heilvor­
kommenund Kurorte besitzen, soweit es sich 
um Leistungen handelt, die mit der Kranken­
oder Kurbehandlung oder mit der Betreuung 
der Pfleglinge im Zusammenhang stehen;" 

Be g r ü n:d u n g: 

Aus Wettbewerbsgründen sind auch Sanatorien 
in diese Bestlimmungen einzubeziehen. Das Wort 
"unmittelbar" hat zu entfallen, da auch die Be­
günstigung der Z. 5 (alt) die Nebenleistungen 
mit einschließt. 

8. Ini § 10 Ahs. 2 erhält die Z. 10 die Bezeich­
nung Z. 11 und hat wie folgot zu lauten: 

,,10. Die Leistungen der Jugendherbergen, der 
Kindergärten und der Jugell!d-, Erziehungs-~ Aus­
bildungs-, Fortbildungs- und Erholungsheime an 
Personen, die das 27. Lebensjahr nicht vollendet 
haben, soweit ,diese Leistung,en in deren Betreu­
ung, Beherbergung, Verköstigung' und den hiebei 
übllichen Nebenleistungen bestehen;" 

9. Im § 10 Albs. 2 ist folgende Z. 12 emzu­
fügen: 

,,12. ,die Umsätze aus unterrichtender Tätig­
keit ini Sinne des § 18 Abs. 1 Z. 1 ,des Ein­
kommensteuergesetzes. Die Umsätze aus den von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften veramtal­
teten Vorträgen, Kursen und Filmvorführungen 
wissenschaftlticher, fOl"tbi1dender oder belehren­
der Art." 

bundenen Umsätze." 

Beg r ü nd u n g: 

Die Erweiterung ist zur Vermeidung von 
Wetttbewerbsverzerrungen notwendig. 

11. In § 10 Abs. 2 erhalten die Z. 12 bis 15 
die Bezeichnung 14 bis 17. 

12. In § 10 Abs. 2 hat die Z. 16 die Bezeich­
nung Z. 18 zu erhalten und wie folgt zu lauten: 

,,18. Vorführungen mittels Bild- und Tonbild­
trä'gern. " 

Beg r ü nd u n g: 

Damit soll klargestellt werden, daß unter 
Filme alle Filme im urheberrechtLich,en Sinn 
- also sowohl Kinofilme wie auch Fernsehfilme, 
Magnetaufzeichnungen einschließlich ,der Wochen­
schauen - zu verstehen sind. 

13. In § 10 Abs. 2 erhalten ,die Z. 17 his 2(} 
die Bezeichnung Z. 19 lJi'S 22. 

14. In § 10 Abs. 2 äst folgende neue Z. 23 
anzufügen: 

,,23. die Aufgabe von Mietrechten sowie die 
Stillegung von Betrieben, soweit hiefür Entgelte 
gezahlt werden." 

Beg r ü nd u n g: 

Die Belastung derartiger Abfindungen mit: 
dem vollen SteuersaJtz wit.d in ,der Regel nicht 
tragbar sein, insbesondere I dann, wenn ein Vor­
steuerahzug nicht mehr ,geg1eben ist. Im Falle eines 
Vorsteuerahzuges hingege~ tritt ein positiver 
Nachholeffekt ein, sodaßdaraus praktisch keine 
Ausfälle entstehen können. I 
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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Hietl und Genüssen zur 
Regierungsvorlage (145 ,der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über ,die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteue!1gesetz 1972). 

Die Anlage zu § 10 A!bs. 2 Z. 1 wir:d wie folgt 
geändert: 

1. In der Anlage zu § 10 Ahs. 2 hat die Z. 1 
zu lauten: 

,,1. N ahrungs- und Genußm]tteleinschließlich 
Gewürze (aus ,Jen Kapiteln 02 bis 21 und 23 
bis 25 des Zollta·t1ifes), Traubenmost (Nummer 
22.04 des ZülLtarifes), Wein aus frischen Wein­
trauben - ausgenommen Schaumwein -, mit 
Alkohül in aer Gärung gehemmter Most aus 
fl'ischen Weintrauben (aus Nummer 22.05 ,des 
Zolltarifes), Apfelwein, Birnenwein oder andere 
g,egürene Getränke - ausgenümmen Met und 
Obstschaumwein - (aus Nummer 22.07 ·des 
Zolltarifes), Zubereitungen ,der in dieser Ziff·er 
genannten Gegenstände einschließlich Zwischen­
produkte ·sowie künsdiche Süßstoffe." 

2. Die Z. ,,1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 37, 25" erhalten >die Bezeichnung 
,,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18". , 

3. Die bisherige Z. 32 erhält Idie Bezeichnung 
Z.19. 

"Id) Holz in ,Jer Längspichtung gesägt, gemessert 
oder geschält, aber nicht weiter bearbeitet, 
mit einer Stärke von mehr als 5 mm 
(Nummer 44.05 des Zolltarifes)," 

Die bisherigelit. <cl erhält sonach die Bezeichnung 
"e" . 

11. Die Z. 34 his 36 ha:ben zu laU'ten: 

,,34. Waren des Buch'handels und Erzeugnisse 
des graphischen Gewer'bes, u. zw. 

a) Bücher, Broschüren und ähnliche Druck­
erzeugni'sse, auch in losen Bogen (Nr. 49.01 
des Zolltarifes), 

b) Informationsbulletins ,der Nachrichten­
,dienste, 

c) Bilderalhen, Bilderbücher, Zeichen- und 
Malbücher für K1inder, broschiert oder 
gebunden (Nr. 49.03 des Zolltarifes), 

d) Musikalien (Noten) handgeschrieben oder 
gedruckt, auch mit Bildern, auch gebunden 
(Nr. 49.04 des Zolltarifes), 

e) kal"tographische Erzeugnisse aUer Art, ein­
schließlich ,Jer W<l!ndkaPten und topogra­
phischen Pläne, gedruckt; gedruckte 
Epd- oder Himmelsgloben (Nr. 49.05 des 
Zülltarifes), 

f) Rohdruckbogen und Einbände, soweit sie 
zur Herstellung der unter lit. abis e ge­
nannten Gegenstände bestimmt sind oder 
verwendet wOl1den sind. 

35. Heilbehelfe aus ,Jen Kap. 87 und 90 des 4. Die Z. ,,35, 36, 38" erhaloten die Bezeichnung 
Zolltarifes, soweit sie unmitte1bardem Kranken ,,20, 21, 22". 

5. Die Z. 23 hat zu lauten: 

,,23. Eroölprodukte der Nummern 27.10 Abis 
E des Zollta·rifes." 

6. Die Ziffern ,,40 bis 44" erhalten die Bezeich­
nung ,,24 bis 28". 

7. Die Z. 29 ,hat zu lauten: 

,,29. Heilmittel aus den Kapiteln 29, 30 des 
Zülltarifes. " 

8. Die Z. ,,46" erhält ,die Bezeichnung ,,30". 

9. Die Z. 31 hat zu lauten: 

,,31. Natürliche ,tierische oder pflanzliche und 
andere Düngemittel (ausgenommen Guano), auch 
untereinander gemischt (ZTNrn. 25.10 B, 
29.25 K und Kapitel 31 des ZolLtarifes)." 

10. Die Z. ,,47" erhält die Bezeichnung Z. ,,32". 

10 a. Die Z. ,,48" erhält ·die Bezeichnung 
Z. ,,33", wobei nach lit. c folgende Ii,t.d einzu­
fügen ist: 

zu dienen Ibestlimmt sind. 

36. Gegenstände des Kap. 99 des Zolltarifes." 

Begründung: 

Zu Z. 1: Zur Erleichterung ,der Durchführung 
und zur Vermeidung unbeabsichtigter Lücken in 
der Aufzählung süll der pauschalen Zusammen­
fassung ,dieser ermäßigten Gegenstände ,der Vor­
zug gegeben wel"den. 

Wein als ein landwirtschaftliches Produkt soll 
ebenso wie alle übrigen landwirtschaftlichen Pro­
duk,te mit dem halben Steuersatz belegt wer,den. 

Alle in .der Z. 1 erfaßten Gegenstände wur.den 
aus ·der Anlage gestrichen, sodaß eine Neu­
numerierung erfolgen mußte. 

Zu Z. 23: Um ganz erhebliche Preiserhöhungen 
hei Treibstoffen zu vermeiden, sind Treibstoffe 
(aus Kapitel 27) ebenfalls ~n die Begünstigung des 
halben Steuersatzes aufzunehmen. 

Zu Z. 29: Aus 'sozialen überlegungen sollen 
Heilmittel in die Begünstigung des halben 
Steuersatzes einbezogen werden. 
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Zu Z. 31: Aus WetrbeweI1bsgründen bedarf scheindrucker, die die 0BB auf den Bahnhöfen 
es der Einbez'iehurig aller Arten von Dünge- verwendet, mit einem Gesamtaufwan,d von rund 
mitteln. 5 Mill. S umzubauen. 

Zu Z. 34 lit. b: Um Zweifel hinsicht1ichder 
Subsumierbarkeit der Informationsibulletins zu 
vermeiden, sind ,diese ausdrücklich zu nennen. 

Zu Z. 31 Ut. f: Die Begünstigung dieser Um­
sätze, wie sie bereits im UStG 1959 besteht, 
'soll eine zu große Finanzier:ungsbelastung der 
Buchdrucker und Buchbinder, ,die den Verlegern 
außerol'dentlich hohe Zahlungsziele gewähren, 
vermeiden. 

Zu Z. 35: Siehe Begründung zu Z. 29. 

Zu Z. 36: Zwecks einheitlicher Behandlung des 
Kultur(Kunst)sektors ,sollen diese Gegenstände 
in die Begünstigung des halben Steuersatzes auf­
genommen werden.· 

Abänderungsantrag 

der Abgeol"!dneten Dr. Keimel und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 ,der Beilagen) 
betreffend ein Bundesgesetz über ,die Besteuerung 
der Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 11 wil"d wiefolgt geändert: 

1. In § 11 Ahs. 4 ist das let'Zlte Wort "sein" 
durch die Worte "oder gehörig kundgemacht 
sein" zu ersetzen. 

Beg r ü n dung: 

Schlüsselzahlen oder Symbole wel"!den in 
zunehmendem Maße auch auf Frachtbriefen, z. B. 
der Eisenbahn, verwendet. Die gegenwärtige 
Formulierung würde voraussetzen, daß die darauf 
Bezug haJbenden Unterlagen, z. B.der ö~ter­
reichische Eisenbahngütertarif, auch bei jedem 
Rechnungsempfänger aufliegen. Es sollte in sol­
chen Fällen ausreichen, wenn es sich um "gehörig 
kundgemachte" Unterlagen handelt, wie sie etwa 
nach eisenbahnrechtlichen Bestimmungen die 
gesamten Bisenbahntarife darstellen. 

2. In § 11 Abs. 6 ist die Zahl ,,500" durch die 
Zahl ,,1000" zu er'setzen. 

Begrün,dung: 

Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen sollte 
die Betragsgrenze für Kleinrechnung,en auf 
1000 S hinaufgesetzt werden. 

3. In § 11 Abs. 9 hat die Z. 3 zu entfallen. 

Außerdem hätte ,die Angabe des Steuersatzes 
nach der Vereinheitlichung in § 10 Ahs. 2 Z. 21 
keine Bedeutung mehr. 

4. In § 11 Abs. 10 hat der letzte Satz zu ent­
fallen. 

Begrün,dung: 

Wie zu 3. 

Abänderungsan~rag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 .der Beilagen) be­
treffend -ein Bundesgesetz über die Be'steuerung 
der Umsätze - (Ums:a'tzsteuergesetz 1972). 

§ 12 hat wie foLgt zu lauten: 

"Vorsteuerabzug 

§ 12. (1) Der Unternehmer, Ider eine Lieferung 
oder sonstige Leistung im Inlanld ausführt oder 
dort einen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, 
kann die ·folgenden Vorsteuern abziehen: 

1. Die von anderen Unternehmern in einer 
Rechnung (§ 11) an ihn: gesonJdert ausgewiesene 
Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
die im I,nhnd für sein Unternehmen ausgeführt 
wOl1den sind; 

2. die entrichtete Einlfuhrumsatzsteuer für Ge­
genstärude, die für sein Unternehmen eingeführt 
wOl'den sind. Wel'den die eingeführten Gegen­
stände bereits im Ausland an einen inländischen 
Abnehmer geliefert (§ 3 Albs. 7), so g,elten sie 
als für den inländischen Abnelhmer - im Falle 
mehrerer inländischer Albnehmer. (z. B. beim 
Reihengeschäft) für den letzten inländischen Ab­
nehmer - eingeführt; 

3. anläßlich von SacheinIagen, .die nachweislich 
auf der Lieferung oder Einfuhr der eingebrachten 
Geg:enstände zum Zeitpunkt ,der Sacheinlagc 
lastende Umsatzsteuer oder Ausgleichsteuer (Ein­
fuhrumsatz's!euer)." 

(2) Vom Vorsteuerabzug sin!d ausgeschlossen: 
1. Die Steuer für :die Lieferungen und die 

Einfuhr von Gegenständen, soweit der Unter­
nehmer diese Gegen'stänlde zur Ausführung 
steuerfreier Umsätze Vlerwendet; 

2 .. die Steuer für sonstige Leistungen, soweit 
der Untrernehmer diese sonstigen Lei'stull'gen zur 
Aus.führung steuerfreier Umsätze in Ansprud1 
nimmt. 

Begründung: 
Der Ausschluß vom Vorsreuerabzug tritt nicht 

Der Aufdruck des Steuersatzes auf allen Fahr- ein, wenn die Umsätze nach § 6 Z. 1 bis 7 
karten würoe es notwend~g machen, alle Fahr- steuerfrei sind. 
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(3) Bewirkt der Unternehmer neben Umsätzen, oder erworben hat unld der nicht zum Anhge­
die zum Aussch'luß vom Vorsteuerabzug führen, vermögen gehört, oder bei sonstigen Leistungen, 
auch Umsätze, bei ,denen ein solcher Ausschluß die für sein Unter'nehmen ausgJeführt worden 
nicht eintritt, so hat der Untel'inehmer die Vor- sind, in einem späteren Veran'l:agungszeitraum 

steuerbeträge n.ach Maßgabe ,der Abs. 1 unld 2 die Voraussetzungen, die für ,den Vorsteuerabzug 
in abziehbare und nichtabziehhare Vorsteuer- maßgebend waren, so ist ,die Berichtigung des 
beträge aufzuteilen. Vorsteuerahzuges für den Veranilagungszeitraum 

Eine AufNiilung nach dieser Bestimmung hat vorzunehmen, indem die Aniderung eingetreten 
zu unterbleiben, wenn ,die steuerbefreiten Um- ist. 
sätze nicht mehr als 10/0 des Gesamtumsatzes (10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 gelten 
betl'iagen. sinngemäß auch für Gegenstän1de, die nicht zu 

(4) Abweichend von der Auf teilung nach Abs. 3 einem Betriebsvermögen gehören. 
kann der Unternehmer auf Antrag (11) Wird ein Gegenstanld durch einen Fracht-

1. die Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis führer oder Verfrachter <Wf Kosten des Empfän­
der zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug führen- gers an diesen beföridert oder eine solche Be­
den Umsätze zu <len Ülbrigen Umsätzen in nicht- förderung durch ein'en Spediteur besorgt, sO gilt 
abziehbare und a.bziehhare Vorsteuerbeträge auf- für den Vorsteueralbzug ,die Beförderung oder 
teilen, oder deren Besorgung als für [das Un1lernehmen des 

2. nur jene Vorsteuerbeträge nach dem Ver- Empfängers der Senidung ausgeführt, auch wenn 
hältnis der Umsätze aufteilen, die ,den zum Aus- dieser in der Rechnung über ,die Beförderung 
schluß vom Vorst,euera!bzug n.a,ch Abs. 2 führen- oder deren Besorgung nicht genannt ist." 

den Umsätzen oder den übrigen Umsätzen nicht Beg r ü n du n g: 
ausschließlich zuzurechnen sind. 

f h 
,Zu Abs. 1 und 2: 

Ein' u ren sind nicht Umsätze im Sinne dieser 
Vorschrift. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 3 und 4 hat das 
Finanzamt auf Antrag zu gestatten, daß ein in 
der Gliederung ,des Unternehmens gesondert 
geführter Betrieb wie ein seLbständiges Unter­
nehmen belhanldelt wird. 

(6) Die Träger ,der Sozialversicherung und ihre 
Verbänide und die Trätger des öffentlichen Für­
sorgewesens sinld zum Vorsteuerabzug auch dann 
berechtigt, wenn die Rechnung auf den Namen 
des Versicherten oaerdes Hillfeempfängers lautet. 
Die in einer sdlchen Rechnung ausgewiesene Vor­
steUer ist insoweit abzi'Chbar, als sie auf den dem 
Rechnungsempfänger gewährten Kostenersatz 
entfällt. 

(7) Bei Rechnungen im Sinne des §_ 11 Ahs. 6. 
9, 10 und 11 kann ,der Unternehmer den Vor­
steuerabzug in Anspruch nehmen, wenn er die 
RechnungSbeträge in Entgelt und Steuerbetrag 
aufteilt. 

(8) Andern sich bei einem GegenstJan'd, den der 
Unternehmer in seinem Unternehmen als Anlage­
vermögen verwendet oder nutzt, in den auf das 
Jahr der Anschaffung Qlder Herstellung folgeniden 
vier Kalenderjahren die Verhältnisse, die für 
den Vorsteuera:bzug maßgebend waren, s.o ist für 
jedes Jahr der Änderung ein Ausgleich durch 
eine Berichtigung ,des V.orsteuerabzuges durchzu­
führen. Bei der BerichtiguIlJg ist für j<edes Jahr 
der Anderung von eiIlJem Fünftel der gesamten 
auf den Gegensvand eIlJt:faM'enJden Vorsteuer aus­
zugehen. 

(9) An,dern sich bei einem Gegenstanld, den der 
Unternehmer für sein UnternJehmen hergestellt 

Damit wird bestimmt, daß für die Geltend­
machung des Vorsteuerabzu,ges eine Ausführung 
einer einzigen Lieferung oder sonstigen Lei­
stung genügt. Systemgerecht muß die nachweis­
lich entrichtete Vorsteuer für Sacheinlagen ab­
zugsfähig sein. 

Die Bestimmung des Abs. 2 der Regierungs­
vorlage würde dazu führen, .daß .bei gewillkürtem 
Betriebsvermögen, welches zu weniger als 50'0/0 

betrieblich genutzt wir,d, hinsichdich des betri~b­
lich genutzten Teiles eine Kumulierung der Um­
satzsteuer eintritt, insbesonJdere im Falle der Ver­
äußerung oder eines späteren Eigenverbrauches. 
Durch die vorgesehene Regelung hinsichtlich deI 
Bauanschaffungs- und Erhalt1.Jngskosten würde 
eine Diskriminierung der Eigentumswohnungs­
und Eigenheimbesitzer eintreten, ,da diese Nicht­
unternehmer nicht zum Vorsteuerabzug berech­
tigt sind. 

Zu Abs. 3: 

Durch die Erweiterung soll die verwaltungs­
technische Mehrarbeit aUlf ein tragbares Maß 
reduziert werden. 

Zu Abs. 4: 

Die Anderung besteht einerseits in der Korrek­
tur eines Redaktionsfehlers. An!dererseits soll 
die Möglichkeit der Inanspruchml'hme dieser Be­
stimmung nur a'uf den Antrag eine Kontroll<: 
durch die FinanzverwaJrung ermöglichen. 

Zu Abs. 5 und Abs. 6: 

Der Ahs. 7 der Regierungsvodatge schränkt 
die in den zwei vorhergehenden Absätzen wahl-
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weise aufgezählten Methoden der Aufteilung der 
abzugsfähigen und nicht abzugsfähigen V or­
steuern insofern ein, a<ls er die PauschalmeihOide 
des A'bs. 4 dann nicht gelten 1äßt, wenn sie zl.. 
einem "ungerechtfertigten Steuervortei1" führen 
wüNle. Der damit verbunldene Nachteil liegt 
in dem Umstanod, daß jelder Unternehmer, der 
sowohl steuerbefreite als auch steuerpflichtige 
Umsätze tätigt, auf jeden Fall beide Methoden der 
Auf teilung der abzugsfähigen und nicht abzugs­
Ühigen Vorsteuern vornehmen muß, um über­
haupt feststellen zu können, db ein nach dem 
Gesetz "u11lgerechtfertigter" Steuervorteil gegeben 
ist. Damit wäre aber die Begünstigung, die durdl 
die W,ahlmöglichkeit zwischen einer vereinfach­
ten Pr.luschalmethO'de der Ermittlung und einer 
komplizierten und genaueren Methode gegeben 
ist, vollständig beseitigt. 

Im HinibEck auf die Änlderung des Abs. 5 
bzw. die Streichung ,des A:bs. 6 der Regierungs~ 
vorlage ist der letzte Satz ,des Abs. 7 der Regie­
run~vorlage, der durch unseren Abänderuuogs­
antrag zum Abs. 5 wird, hinfällig. 

Zu Abs. 11: ... , 

Diese Ergänzung des Gesetzes ist zur Regelung 
jener VersandfäUe notwendig, bei w.elchen der 
Verkäufer entsprechenld dien Bedingungen des 
Kaufve:-trages' einen Spediteur oder einen Fracht­
führer beauftragt, das Gut dem Käufer zuzu­
führen und die Beförderungskosten beim Käufer 
einzuziehen. Dem Käufer käme nach der Re­
gierungsvorlage nämlich nicht das Recht zu, die 
ihm vom Spediteur ()Ider Fr,achtführer in Rech­
nung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer gel­
tenld zu machen, weil. n'ach § 12 .A:bs. 1 Z. 1 
nur der Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt 
1st, an den die Rechnung ausges~nt ist. 

Abänderungsantrag 

·der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
Regierungsvorlage (145 der Bcilagen) betreffend 
-ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
:sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972) 

§ 13 hat wie folgt zu lauten: 

" Vorsteuerabzug bei Reisekosten 

§ 13. (1) Die abzi~hbare Vorsteuer von Auf­
'wendungen, die anläßlich V'On Reisen (Dienst­
reisen) oder betrieblich verUIrsachten Fahrten 
anfallen, beträgt 811/0 jenes Betrages, den der 
Unt.lernehmer -oder eine zum Unternehmen ge­
hörende Organgesellsch-aft auf Grund der ein­
:kommensteuerrecht1ichen Vorschriften als Be­
triebs'ausgabe absetzen darf .. 

(2) Als Beleg für die Aufwendungen anläßlich 
'Von Reis'en (Dienstreisen) unJd Fahrten, für die 

Abs. 1 anzuwenden ist, gelten jene Belege und 
Aufzeichnungen als ausI1eichenld, die für ein­
kommensteuerrechtliche (lo'hnsteuerrechtliche) 
Zwecke zu führen bzw. aufzulbewahren sind." 

Beg r ü nd u n g: 

Die Änlderung dient der Vermeidung einer 
vielf.ach unzumuroaren Verwa!ltun'gserschwernis, 
die auf Grunid der Regierungsvorlage vieHadl 
eintreten w'ür,de. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen zur 
RegierungSivorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 14 wird wie folgt ,geäIlldert: 

1. Die üherschri'ftdes § 14 hat zu lauten: 

"Besteuerung nach Durchschnittssätzen". 

2. In § 14 haben die A'bs. 1 und 2 zu lau­
ten: 

,,(1) Der Bundesminister für Finanzen kann mit 
Verordnung für .die Ermittlung des Umsatze; 
für Gruppen von Untemehmern Durchschnitts­
sätze aufstellen. Die Durchschnittssätze si.nd auf 
Grund von Erfahrungen über die wirtschaft·· 
lichen Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe 
von Unternehmern festzusetzen. 

(2) In der Verordnung wer.den bestimmt: 
1. die Gruppen von Betrieben, für die Durch­

schnittssätze anzuwenden sind; 
2. die für die Einstufung jeweils maßgeblichen 

Betriebsmerkmale. 

Als solche kommen insbesondere in Betracht: 
a) Ibei land- und forstwiI"1:schaftLimen Be­

triehen ,die Betridbsart und der Einheits­
wert, 

b) bei gewerblichen Betrieben die örtliche Lage, 
di1e Ausstattung, die Konkurrenzverhält­
nisse, der Wareneingang dder Wareneinsatz 
und ,die Zahl der Arbeitskräfte der Be­
triebe; 

3. die Art der Umsat7!ermittlung für die ein .. 
zelnen Gruppen von Betrieben durch Aufstel­
lung von Kennzahlen zur Vervielfältigung de; 
Einheitswerres, von Rohaufsch~agssätzen auf den 
W areneinsa tz oder von Kren11iZahlen zur Ver­
vielfältigung von Reingewinnsätzen bzw. von 
Reingewinnsätzen einschließlich Zuschlägen fiir 
beschäftigte Arbeitskräfte; 

4. der VeranLagungszeitraum, für den die 
Durchs chni ttssätze anzuwenden sind; 

5. der Umfang, in dem Abgabepflichtigen, 
deren Umsatz nach. di!esen Durchschnittssätzen 
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zu ermittdn ist, Erleichterungen in der Führung 
von Aufzeichnungen gewahrt we1'lden." 

3. Die Abs. 1 bis 4 erhalten die Bezeichnung 
Ahs. 3 bis 6. 

Beg r ü nd u n g: 

Damit soll auch im n'euen System die unbedingt 
erforderliche Umsatzpauschalierung weiterhin er­
möglicht werden, denn die Notwendigkeit von 
Pauschalregelungen wi1'ld im neuen System zu· 
mindest in gleicher Weise glegelben sein wie 
derzeit. Sie dient der Verwaltungsvereinfachung 
sowohl hei den Unternehmern als auch bei der 
Finamzverwaltung. 

Es ist hiebei zU bedeniken, daß in 'weiten Be­
reichen infolgeder kleinbetrieb lichen Struktur der 
öst,erreichJschen Wirts-ch,aft der Unllernehmer 
selbst die Hauptlast der unmittelbaren Unter­
nehmenstätigkeit trägt und daher aus allgemein­
wirtschaftlichen überlegungen von irgenJdwie 
vermeidbarer Verwaltungsarbeit bef-reit werden 
sollte. 

Die derzeit geltenden Pausch'.1.J.ierungsverord­
nungen haben sich bewährt ullld sollen daher im 
wesentlichen unverändert heibehalten werden. 
Soweit zur Zeit für einzelne Branch'en (etwa 
Verkehr und Fremdenverkehr) Pauschalierungs­
verordnungen feh.len, müßten solche in einer 
den hestehenden Verordnungen entsprechenden 
Weis;e erlassen werden. 

Die zur Zeit schon für aUe in Frage kommen­
den Unternehmer oblitgate und eingespielte Füh­
rung eines Wareneingangsbuches (bzw. ent­
spredJ.errder Aufzeich'IliUngen) wäre beizuhehal­
ten u'nddahin zu ergänzen, daß auch bisher 
nicht aufzeichnungspflichtige empfangene son­
stige Leistungen ausgewiesen we1'lden. Dadurch 
wäre eine lückenLose ullid genaue Aufzeichnung 
der Vorsteuern gewährleistet. 

Die Ermittlung des Umsatze'S hätte wie bis­
her nach der Pauschalierungsverordnung zu er­
folgen. Für Bereiche, in denen sich das Zusam­
meIl/treffen von zwei Steuersätzen nicht ver­
meiden läßt, 'dürfte schon ,auf Grund der Ein­
gangsaufzeichnungen die Aufschlüsselung der 
Umsätze, die auf den jeweiligen Steuers atz ent­
fallen, möglich sein. 

Nach Anwen1dung des Steuersatzes auf den so 
ermittelten Umsatz ergibt sich die Soll-Steuer­
schulid, von der sonach di'e Vorsteuern abzuziehen 
sintd. 

Auf die sich daraus ergebellide Zahllast hätte 
dann gegebenenfalls die Kleinunternehmensrege­
lung gemäß§ 14 a (neu) Anwendung zu finden. 

Abänderungsantrag 

der AbgeoI1dneten Dr. Keime! uoo Genossen zur 
Regiierungsvorlage (145 der Beilagen) betreff'end 
ein Bunidesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (UmsatzsteueI1gesetz 1972). 

Nach § 14 der Regierun~vorlage ist folgender 
§ 14 a einzufügen: 

"Sonderregelung für Kleinbetriebe" 

§ 14 a. Unternehmer, deren Ges-a.mtumsatz 
einschließlich der steuerfreien Umsätze im Ver­
anlagungszeitraum 500.000 S nicht ühersteigt, 
erhalten einen Steuerabzugslbetrag. Der Steuer­
abzugsbetrag berechnet sich nach einem Vom­
Hundert-Satz der Steuer, die sich für die Um­
sätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 nach 
Abzug der Vorsteuerbeträge ergibt. 

Der Vom-Hundert-Satz beträgt bei einem 
Gesamtumsatz einschließlich der steuerfreien 
Umsätze: 

1. bis einsdYließlich 150.000 S ....... . 
2. bis einschließlich 200.000 S ....... . 
3. bis einschließlich 250.000 S ....... . 
4. bis einschließlich 300.000 S ..••...• 
5. bis einschließlich 350.000 S ....... . 
6. bis einschließlich 400.000 S ....... . 
7. bis einschließliCh 450.000 S ....... . 
8. bis einschließlich 500.000 S ....... . 

40v.H. 
35v.H. 
30v.H. 
25 v. H. 
20v.H. 
15 v.H. 
10v.H. 

Sv. H. 

Bei der Berechnung des Steuembzugsbetrages 
bLeibt die Steuer a'ußer Ansatz, die der Unter­
nehmer gemäß § 11 Atbs. 12 und 14 oder ge­
mäß § 16 Abs. 1 g;chultdet." 

B ,e g r ü n dun g: 

Die Notwelllditgkeiteiner, Sonderregelung für 
Kleinunnernehmungen ergibt sich einmal aus 
der mit dem MehrwertstJeuersystem verbundenen 
VerwaiItungsmebrbelastun:g, zum anderen aus der 
eintret'enden Höherbelastung von a.uf der Letzt­
verbraucherstuf,e steheruden Unternehmungen mit 
hohem Wertschöpfungsanteil (wie z. B. in hand­
werklichen Betrieben). 

Durch diese Neuregelung wird der Tatsache 
Rechnung getratgen, daß die Kleinunternehmer 
mit höherer Wertschöpfung häufig die über­
wälzung der Steuer drücken!der empfinden als 
die Kleinunternehmer mit niedrigerer Wert­
schöpfung. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 15 wil'd wie folgt ,geänldert: 
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1. Im § 15 hat Abs. 1 zu lauten: Abänderungsantrag 

,,(1) Bewirkt der Unvernehmer Umsätze, die aer Abgeordneten Dr. Zittm:ayr ullld Genos.sen 
nach § 6 Z. 9 steuerfrei sind, dürfen diese Um- zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) be­
sätze bei ,der Auf teilung der Vorsteuerbetr~ge treffend ein Bunaesgesetz über di,e Besteuerung 
nach § 12 Abs. 3 und 4 außer Ansatz gelassen der Umsätze - (Ums!a;tzsteuergesetz 1972). 
werden." 

2. § 15 Abs'. 2 }rat zu lauten: 

"Bei der Auftei:lung ,der Vorsteuerbeträge g,ilt 
,die Erleichterung nach Aibs. 1 auch für steuer­
fr,eie Umsätze nach § 6 Z. 10 Et. a, wenn sie 
vom Unternehmer nur als Hilifsgeschäfte bewirkt 
werden oider wenn sie gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 
Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBL Nr. 140/ 
1955, in der Fassung BGBL Nr. 277/1969, von 
der Grunderwerbsteuer befreit sind." 

Beg r ü n dun g: 

Die mit der Bestimmung des § 6 Z. 8 der 
Regierungsvorlage geschaffene sachliche Befreiung 
für aie Fina:nzums,ätze wil'd durch die Bestim­
mung'en des § 12 Abs: 3 und § 15 Abs. 1 und 2 
der Regierungsvorlage dadurch teilweise wieder 
aufgehoben, daß eine systemwidrige Differenzie­
rung zwischen Unternehmern in der Kreditwirt­
schaÜ urrd Unternehmern inand'eren Wirt­
schlaftszweigen hinsichtlich der Gewährung des 
Vorsteuera!bzuges, vorgenommen wir:d. 

Die Gründe für die Schlechtersllellung der 
Kreditinstitute beim Vorsteuerabzug sind, soweit 
Umsätze an andere Unternehmer ausgeführt 
werden - unld das trifft für dien weitaus über­
weigenden Teil der Umsätze zu -, sachlich nicht 
gerechtferti:gt. Die pnktischen Folgerungen, die 
sich aus dieser differenzierten Behandlung aer 
Finanzumsätze ergeben würden, beweisen, daß 
die Finanzumsätze, die generell nur der Unter­
stützung aerUms,atzdurchführung im Waren­
lieterungs- un,d anderem Leistungsbereich dienen, 
in das Mehrwertsteuersystem nur mit Zwang 
eingefügt werden könnten. Abgesehen von diesen 
systematischen und praktischen W~dersprüchetl 
würden die vorgesehlenen Regellungen eine Ver­
letzung aes verfassungsrechtlichen Gleichheits­
grunds'atzes bedeuten. Die vorstehende Fassung 
des § 15 Abs. 1 beseitigt diese Mängel. 

Die Einbezie'hung der von der Grunderwerb­
steuer-befreiten Wohnungsbauumsätze in die 
Son1de'rregelung dient der FÖr'derung aer sozialen 
Ei~entumsbildung auf dem WohnungSlS,ektor und 
der Gleichstellung einer Belastung des Erwerbes 
einer Eigentumswohnung mit .der Belastung der 
Erstellung von Mietwohnungen, bei denen in­
folge der Steuerpflicht aer Mieten der voUe 
V orsteueralbzugzum Tragen kommt. 

3. In § 15 hiat Abs. 3 zu enmallen. 

§ 16 wir·d wi'e folgt geändert: 

In § 16 ist ein neuer Abs. 6 anzufügen, der 
wie folgt zu iauten hat: 

,,(6) In Fällen der Än1derung der Bemessungs­
grundlage aus Grün/den des Abs. 5 bei Unter­
nehmern, die in der Regel keine Rechnungen im 
Sinne des § 11 für die von ihnen getätigten 
Lieferungen und sonstigen Leistungen ausstellen, 
kann aas Fin'anzamt auf Antrag gestatten, dag 
die Entgelte nachträ,glim unter Berücksichtigung 
des Wareneingangs'buch:es auf die unnerschi'ed­
lichen Steu'ersätze aufgeteilt werden." 

Belgründung: 

Die Bestimmung bezüglich der Behandlung von 
Jahresrückvergütungen gewinnt für den Konsum­
genossenschaftsbereich unid für einzelne Einzel­
hande'lsunternehmen besondere Bedeutung. Nach 
dem Text der Regierungsvorlage hat der Unter­
nehmer demjenigen, ,der eine Jahresrückvergütung 
in Anspruch nimmt, einen Beleg zu erteilen. 
Aus diesem Beleg muß aber zwingend ersehen 
werden, wie sich d~e Änderung der Entgelte 
auf die unterschiedlich besteuerten Umsätze ver­
teilt. Dieses Erfor1dernis ist aber in aer Praxis 
in Ansehung der Jahr1esrückvergütungen an die 
Mitglieder unerfüUbar, weil auf den einzelnen 
Kassenzetteln nur das zi'vilrechtliche Entgelt 
ersichtlich . und eine Trennung im nachhinein 
nicht mehr möglich ist. 

Daher soH eine pauschale Auf teilung im obigen 
Sinne ermöglicht weriden. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 17 wird wie folgt geänldert: 

1. In § 17 hat der Albs. 1 wie folgt zu lau­
ten: 

,,(1) Unternehmer, ·deren sonstige Lei'stungen 
nach § 10 Abs. 2 Z. 8 UllId 9 dem ermäßi'gten 
Steuersatz unterliegen, haibendie Steuer für die 
mit dieser Tätigkeit zusammenhängenden Um­
sätze nach den vereinnahmten Entgelten zu be­
rechnen (Ist-Besteuerung). Das gleiche gilt bei 
Unternehmen, welche Gas-, Wasser-, Elektrizi-
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tävs- oder Heizwerke betreiben, und bei An­
staIten zur MüUibeseitigung und zur Abfuhr von 
Spülwasser und Abfä'Uen für alle Umsätze, die 
mit dem Betrieb von solchen Werken oder An­
:stalten regelmäßig verbunidensiIlld, wobei mit 
der Rechnungslegung das Entgelt als verein­
nahmt und die Lieferungen und sonstigen Lei­
stungen als ausgeführt anzusehen sind; Teil­
-zahlungsaniforderungen für Gas-, Wasser-, Elek­
trizitäts- und Wärmelieferungen gelten auch dann 
als Rechnungen im Sinne des § 11, wenn sie die 
im § 11 Abs. 1 Z. 3 und 4 geforderten Angaben 
nicht enthalten." 

B'egründung: 
Die bisherige Textierung in der Regierungs­

'vorlage hätte bei den betroffenen Unternehmern 
"ZU erheblich'en Abrechnungsschwierigkeiten ge­
führt, die mit der nunmehr vorgelegten Fassung 
beseitigt werden. 

2. In § 17 hat der Abs. 2 wie folgt zu lauten: 
(2) Unternehmer, die weder gemäß § 124 

'Üd~'r § 125 Bundesabgabenordnung verpflichtet 
sind, Bücher zu führen, ooch solche Bücher frei­
wi1llig führen, können d~e Steuer nach den ver­

,einnahmten Entgelten berechnen (Ist-Besteue-
rung)." 

Begründung: 
Währen'd die freien Berufe und die Versor­

·gungsbetriebe aUgemein die Entgelte nach dem 
Zahlungseingang (Ist-System) zu ermitteln haben, 
soll dies für Gewer:betrdbende nur biJS zu einem 
Jahresumsatz von 500.000 S zugeLassen werden. 
Dies hätte zur Folge, daß alle Gewerbebetriebe 
ü'ber einem Jahresumsatz von 500.000 S zu einer 
Erweiterung ihrer Buchführung übergehen 
müßten, weil auf Grun,d d·er umsatzsteuerrecht­
lichen Vorschriften jede Rechnung nlicht mehr 
mit dem Zahlungseingang, sondern bereits mit 
,der Ausstellung der Forderung gebucht weroen 
müßte. Damit würde praktisch die erst kürzlid1 
angehobene Buchführun~sgrenr.ze beseitigt wer­
-den. 

3. In § 17 hat der Albs. 3 wie folgt zu lau­
ten: 

,.(3) Beim übergang von der Besteuerung nach 
. Soll-Einnahmen (Soll-Besteuerung) zur Besteue­

rung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteue­
rung) hat der Unternehmer die für spätere Um­
'sätze bereits vereinnahmten Entgelte zum näch­
sten Fälligkeitszeitpunkt zu versteuern. Bei dem 
übergang von der Ist-Besteuerung zur Sol1-
Best.euerung hat der Unternehmer bereits früher 
bewirkte Umsätze, für die ein Entgelt noch nicht 
vereinnahmt wurde, zum nächsten Fälligkeits­
:zeitpunkt zu versteuern." 

Beg r ü n dun g: 

Anpassung an die Neufassulllg des Albs. 2. 

4. In § 17 halben d~~ hbs. 4 uno 5 zu ent­
fallen. 

Begründung: 

Der bisherige Abs. 4 ist im neuen Abs. 3 auf­
gegangen. Die Bestimmungen des Abs. 5 wurtden 
inhaltlich aus systemati'schen Gründen in den 
§ 21 übertragen. 

5. In § 17 erhalten die Albs. 6 Ullld 7 die Be­
zeichnung Abs. 4 und 5. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. König und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über oie Best~uerung der Um­
sätze - (Umsatzsteue11gesetz 1972). 

§ 18 wird wie folgt geändert: 

1. In § 18 hat in Albs. 2 die Z. 5 wie folgt zu 
lauten: 

,,5. die für eingeführte Gegenstände entrich­
tete Einfuhrumsatzsteuer unter Angabe des 
Tages der Entrichtung fortlaufen1d aufgezeichnet 
wird;" 

Beg rü n ,d u n g: 

Der ZoHwert, der bei der Einfulhr im Regel­
falle die Bemessungsgrundlage für die Einfuhr­
umsatzsteuer bilidet, willd in vielen Fällen durdl 
Zuschläge zum Rechnungspreis gesondert er­
mittelt. Die sich so ergebenden Werte werden 
in der Budlhaltung grunidsä,tzlich nicht geson'dert 
aufgezeichnet, sOidaß sich auf Grund der Regie,' 
rungsvorlage eine wesentliche Mehrbelastung. er­
gd>en würde. Die Aufzeichnung der Bemessungs­
grundlage ist audi deshalb envbehdich, weil als 
Vorsteuer die nad1weislich entrichtete Einfuhr­
umsatzsteuer abzieh'bar ist, soidaß für Nach­
prüfungen die genaUJe Aufzeichnu·ng der Bemes~ 
sungsgrundlage nicht relevant in. 

2. In § 18 Abs. 2 hat die Z. 6 wie folgt zu 
lauten: 

,,6. Die aufgezeichneten Entgelte (Z. 1) und 
Steuerbeträge min'destens zum Schluß j~es Vor­
anmeldungszeitraumes, die Bemessungsgrundlagen 
.für den Eigenverbrauch zum Schluß des Ver­
anlagungszeitraumes aufgerechne~ wel'den." 

Beg r ü h ,d u n g: 

Die Zusammenfassuilig de~ Aufzeichnungen für 
die Entna'hme zum Eigenverbrauch für den 
ganzen Veranbgungszeitraum erscheint aus Grün­
den der Verwaltungsvereinfach,ung geboten. 
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3. Im § 18 Abs. 4 tritt an die Stelle der 
Zitierung ,,§ 12 Abs. 3" die Zitierung ,,§ 12 
A'bs. 2". 

4. Im § 18 Aibs. 5 witt an die StelLe der Zitie­
rung ,,§ 12 Albs. 4" die Z~tierung ,,§ 12 Aibs. 3" 
und an die Stel~e der Zitierung ,,§ 12 Abs. 3" die 
Zitierung ,,§ 12 Abs. 2". 

5. Im § 18 Albs. 6 tl'itt an die Stelle der Zitie­
rung ,,§ 12 Abs. 7" die Zitierung ,,§ 12 Abs. 5" 
unid an die St~Le der Zitierung ,,§ 12 Abs. 10 
und 11" die Zitierung,,§ 12 Abs. 8 und 9". 

Abänderungsantrag 

der Abge~rdneten DDr. König und Genossen Zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung ,der Um­
sätze - (Umsatzsteuer:gesetz 1972). 

§ 19 wiI1d wie fo!lgt geändert: 

Im § 19 Abs. 2 hat ,die Z. 2 zu lauten: 

,,2. für den Eigenverbrauch mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes. " 

Begrünidung: 

Diese Formulierung stellt eme Anpassung an 
den neuen § 18 dar. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

In § 20 hat der Abs. 1 wie folgt zu lauten: 

§ 20 wird wie folgt geänldert: 

,,(1) Bei der Beredmung der Steuer ist in den 
Fällen des § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 - soweit nicht 
Abs. 4 gilt - von der Summe der Umsätze 
auszugehen, für welche die Steuerschuld im 
Laufe eines Kalenderjahres oder eines vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres 
(Veranlagungszeitraum) entstanlden ist. Dem er­
mittelten Betrag sind die nlach § 11 Abs. 12 
und 14 sowie nach § 16 Abs. 2 geschuldeten 
Beträge hinzuzur'echnlen." 

2. In § 20 hat der Ahs. 3 wie fotgt zu lau:· 
ten: 

,,(3) Hat der Unternehmer seine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil de~ 
Veranlagungszeitraumes ausgeübt, so tritt dieser 
Teil an ,die SteHe des Veranlagungszeitraumes." 

Beg r ü nd u n g zu 1. u 111 d 2;: 

Die Zulassung des Wirtschaftsjahres als Ver­
anlagungszeitraum soU ,der Verwaltungsverein­
fachung dienen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 21 wird wie folgt geändert: 

1. In § 21 hat der Abs. 1 wie folgt zu lauten: 

,,(1) Der Unternehmer hat - soweit nicht 
Abs. 6 gilt - binnen einem Kalendermonat und 
zehn Tagen nach Ablauf eines Kalendermonats 
(Voranmeldungszeitraum) eine Voranmeldung ab­
zugeben, in der er die für den Voranmeldungs­
zeitraum zu entrichtende Steuer (Vorauszahlung) 
unter entsprechender Anwendung des § 20 Abs. 1 
und 2 und des § 16 selbst zu berechnen hat. Der 
Unternehmer hat innerhalb derselben Frist die 
Vorauszahlung zu entrichten. Ist bis zum Ab­
lauf des Voranmeldungszeitraumes, in dem die 
Steuerschuld nach §19 Abs. 2 Z. 1 entstanden 
ist, eine Rechnungserstellung noch nicht erfolgt 
und steht die Höhe des Entgeltes noch nicht fest, 
so sind die Vorauszahlungen von den bis zu 
diesem Zeitpunkt vereinnahmten Teilentgelten 
zu entrichten. Für später vereinnahmte Teilent­
gelte ist die Vorauszahlung im Voranmeldungs­
zeitraum der Vereinnahmung zu entrichten. Das 
gleiche gilt sinngemäß für den Unterschieds­
betrag zwischen erhaltenen Teilentgelten und dem 
Rechnungsbetrag. Ergibt sich in der Voranmel­
dung ein überschuß zugunsten des Unternehmers, 
so ist dieser überschuß als Gutschrift zu behan­
deln. Diese Gutschrift wird mit Abgabe der Vor­
anmeldung, frühestens jedoch mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraumes, wirksam. Unbeschadet 
der Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 
sind auf Antrag Gutschriften innerhalb eines Mo­
nats nach AntragsteIlung zurückzuzahlen. Sol~nge 
innerhalb eines Veranlagungszeitraumes ein über­
schuß zugunsten des Unternehmers besteht, ent­
fällt die Verpflichtung zur Abgabe einer Voran­
meldung. Unternehmer, die im Inland weder 
einen Sitz noch eine Betriebsstätte haben, kön­
nen die ihnen innerhalb eines Veranlagungszeit­
raumes in Rechnung gestellten abzugsfähigen 
Vorsteuern (gemäß § 12) in jenem Voranmel­
dungszeitraum geltend machen, in dem sie erst­
mals eine Voranmeldung abgeben." 

Beg r ü n dun g: 

Die im § 19 vorgesehene Hinausschiebung der 
Steuerschuld verhindert in vielen Fällen nicht die 

5 
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Schwierigkeiten, die sich bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage, insbesondere in der Bau­
wirtschaft und im Anlagenbau, ergeben. Um diese 
Schwierigkeiten zu vermeiden, soll es ermöglicht 
werden, die Vorauszahlungen bis zur Erstellung 
der Endabrechnung nach Maßgabe der verein­
nahmten Teilentgelte zu bemessen. 

Es liegt im Wesen der Mehrwertsteuer, daß die 
Vorsteuer im Unternehmerbereich keinen Kosten­
charakter hat. Beschleunigte Rückzahlungen von 
Gutschriften sind daher systemnotwendig. Einer 
solchen Zielsetzung würde es entgegenstehen, 
wenn die Bestimmungen der Bundesabgabenord­
nung in der geltenden Fassung betreffend die 
Verrechnung von Abgabenguthaben mit fälligen 
und innerhalb von drei Monaten fällig wer­
denden Abgabenschuldigkeiten uneingeschränkt 
angewendet würden. 

Die Anfügung des letzten Satzes ist notwendig, 
um Unternehmern, die weder Sitz noch Betriebs­
stätte im Inland haben, die Möglichkeit der Vor­
steuerverrechnung bereits im Zeitpunkt ihrer 
ersten Vorauszahlung zu gewährleisten. 

2. In § 21 Abs. 2 ist die Zahl 72.000 durch 
die Zahl 500.000 zu ersetzen. Dem Abs. 2 sind 
folgende Sätze anzufügen: 

"Bei der Feststellung des Gesamtumsatzes ist bei 
der Soll-Besteuerung von den steuerbaren Liefe­
rungen und sonstigen Leistungen und dem Eigen­
verbrauch, bei der Ist-Besteuerung von den ver­
einnahmten Entgelten und dem Eigenverbrauch 
auszugehen. Außer Betracht bleiben die Geschäfts­
veräußerungen nach § 4 Abs. 7 sowie die steuer­
freien Umsätze mit Ausnahme der nach § 6 
Z. 1 bis 7 befreiten Umsätze. Ist die Besteue­
rung von der Summe der Umsätze eines Kalen­
derjahres abhängig und ist der Veranlagungszeit­
raum kürzer als ein Kalenderjahr, so ist der tat­
sächliche Umsatz in einen Jahresumsatz umzu-
rechnen." 

; 

Beg r ü n dun g: 

Die Erhöhung der Umsatzgrenze für die In­
anspruchnahme des vierteljährlichen Voranmel­
dungszeitraumes erfolgt in Anpassung der Um­
satzgrenze für die Inanspruchnahme der Klein­
betriebsregelung gemäß § 14 a. Damit würden 
alle Kleinunternehmungen (§ 14 a) in den Genuß 
dieser Vereinfachung kommen. 

3. In § 21 Abs. 3 ist der 1. Satz zu streichen. 

Begründung: 

Infolge der Verpflichtung zur Abgabe einer 
. Jahressteuererklärung erübrigt es sich, die Voran­
meldungen, die lediglich den Charakter einer 
Abrechnung haben, formal als Steuererklärung 
zu deklarieren. 

4. Im § 21 Abs. 5 sind im letzten Satz nach 
dem Wort "Gutschrift" die Worte "im Sinne des 
Abs. 1" einzufügen. 

Beg r ü n dun g: 

Anpassung an die Neufassung des Abs. 1. 

5. In § 21 Abs. 6 ist die Zahl ,,24.000" durch 
die Zahl ,,48.000" zu ersetzen. 

Begründung: 

In Anbetracht der notwendigen Verwaltungs­
vereinfachung sollten Bagatellfälle außer Betracht 
bleiben. 

6. In § 21 Abs. 8 ist im 2. Satz das Wort 
"fünf" durch das Wort "drei" zu ersetzen. 

Beg r ü n dun g: 

In Anbetracht der geringen Bedeutung dieser 
Vorschrift erscheint eine dreijährige Bindung als 
ausreichend. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Hietl und Genossen ·zur Re­
gierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend ein 
Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 22 wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Bei Unternehmern, die Umsätze im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes ausführen, wird die Steuer für diese Umsätze 
mit 8 vom Hundert der Bemessungsgrundlage 
festgesetzt. Die diesen Umsätzen zuzurechnenden 
Vorsteuerbeträge werden.in gleicher Höhe fest­
gesetzt. Die Befreiungsbestimmungen des § 6 Z. 8 
bis 14 und die Bestimmungen des § 11 sind anzu­
wenden." 

2. Abs. 2 hat zu entfallen. 

3. Die bisherigen Abs. 3 und 4 erhalten die 
neue Bezeichnung 2 und 3, wobei dem neuen 
Abs. 3 folgender Satz anzufügen ist: 

"Zu den Tätigkeiten im Rahmen eines Neben­
betriebes gehören jedenfalls auch die Neben­
gewerbe der Land- und Forstwirtschaft sowie 
die häuslichen Nebenbeschäftigungen im Sinne der 
Gewerbeordnung. " 

4. Der bisherige Abs. 5 erhält die neue Be­
zeichnung Abs. 4, wobei die Zitierung ,,§ 12 
Abs. 7" durch die Zitierung ,,§ 12 Abs. 5" zu 
ersetzen ist. 
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5. Der bisherige Abs. 6 erhält die neue Be- I des Nebenbetriebsbegriffes nicht aus der Pauschal­
zeichnung Abs. 5, wobei die Zitierung "Abs. 1 regelung des § 22 herausfallen zu lassen. Die bis­
bis 5" durch die Zitierung "Abs. 1 bis 4" zu er- herige Judikatur zum Begriff des Nebenbetriebes 
setzen ist. hat sich - vom UStG 1959 zwingend vorge-

Beg r ü n dun g: 

Nach dem Vorbild des § 24 des deutschen Um­
satzsteuergesetzes 1967 (Mehrwertsteuer) soll 
zwischen buchführungspflichtigen und nichtbuch­
führungspflichtigen Land- und Forstwirten kein 
Unterschied bei Inanspruchnahme des gesetzlich 
festgesetzten Vorsteuerabzuges gemacht werden. 
Damit werden vor allem auch Wettbewerbs­
verzerrungen zwischen diesen beiden Gruppen 
von Unternehmern vermieden. Diese Verzerrun­
gen würden insbesondere dort auftreten, wo nach 
der Regierungsvorlage ein nichtbuchführungs­
pflichtiger Landwirt Lieferungen und vor allem 
sonstige Leistungen im Rahmen seines Neben­
betriebes erbringt und dafür den ermäßigten 
Steuers atz verrechlJ.et, während der buchführungs­
pflichtige Betrieb dann den vollen Steuersatz zu 
verrechrien hat,. wenn es sich um Gegenstände 
oder sonstige Leistungen handelt, für die nach 
§ 10 Abs. 2 der ermäßigte Steuers atz nicht zusteht 
(Beispiel für eine Lieferung:Schnitthoiz, wenn es 
von der forsteigenen Säge einmal eines buch­
führenden, ein anderes Mal eines pauschalierten 
Betriebes geliefert wird; Beispiel für eine sonstige 
Leistung: Mähdrusch). Um auch Wettbewerbs­
verzerrup.gen mit Gewerbebetrieben zu vermei­
den, wurde zu § 10 ebenfalls ein Antrag gestellt, 
der in die Betrachtung einzubeziehen ist. 

Die Anhebung des Steuersatzes und der zuzu" 
rechnenden Vorsteuerbeträge auf 8% ist darin 
begründet, daß die Ermittlungen d.es Agrar­
wirtschaftlichen Institutes des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft durchschnittlich zu 
erwartende Vorsteuern von mehr als 9% der 
Umsätze ergeben haben. Das Argument in der 
Anfragebeantwortung V 15, der sogenannte 
österreich-Betrieb weise verhältnismäßig starke 
Mechanisierung auf, trifft nicht zu. Im Gegenteil 
weisen vielmehr die kleineren Betriebe eine 
relativ stärkere Mechanisierung auf. Er ist be­
kannt, daß hier gerade die nicht optimale Aus­
lastung der Maschinenkapazitäten eine schwere 
Kostenbelastung darstellt. Abhilfe soll im Rah­
men überbetrieblicher Zusammenarbeit gefunden 
werden, wofür ebenfalls zu § 10 ein Antrag 
vorliegt. 

Die Streichung der Zusatzsteuer, insbesondere 
für Wein (Abs. 2), steht im Zusammenhang mit 
dem Antrag auf Aufnahme von Wein in die 
Liste der Gegenstände, für die der ermäßigte 
Steuers atz gilt. 

Die Ergänzung des Abs. 4 ist erforderlich, um 
Land- und Forstwirte, die der Regelung des § 22 
unterliegen, auch bei schwankender Auslegung 

zeichnet - praktisch nur mit der Lieferung VOIll 

Erzeugnissen befaßt (wobei vor allem Grenzern 
zulässiger Bearbeitung und zulässigen Zukaufes 
maßgebend waren). Sonstige Leistungen standeIll 
bisher nicht im Vordergrund der Erörterung. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 24 wird wie folgt geändert: 

In § 24 hat der Abs. 4 wie folgt zu lauten~ 

,,(4) Erbringt ein Unternehmer, der im Inland 
weder einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhn-­
lichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat, im 
Inland eine steuerpflichtige Leistung, so hat der 
Leistungsempfänger, für dessen Unternehmen die 
Leistung ausgeführt wird, die auf diese Leistung: 
entfallende Umsatzsteuer im Namen und für 
Rechnung des leistenden Unternehmers an das 
für diesen zuständige Finanzamt abzuführen." 

Beg r ü n dun g: 

Die im Abs. 4 des § 24 der Regierungsvor lage 
vorgesehene Haftung kann dazu führen, daß ein 
Betrieb dadurch in die Lage kommt, dem Aus­
länder den vollen Rechnungsbetrag im Sinne der 
zivilrechtlichen Zahlungsverpflichtung zu entrich­
ten und so dann, weil dieser die Mehrwertsteuer 
nicht an das Finanzamt abgeführt hat, noch­
mals vom Finanzamt für den Steuerbetrag in 
Anspruch genommen zu werden. Der vorge­
schlagenen Bestimmung ist daher der Vorzug zu 
geben. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 25 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 25 Abs. 1 tritt an die Stelle der 
Zitierung ,,1. Jänner 1973" die Zitierung ,,1. Jän­
ner 1974". 

2. Im § 25 Abs. 2 treten an die Stelle der 
Worte ,,31. Dezember 1972" die Worte ,,31. De­
zember 1973". 
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3. Im § 25 ist nach Abs. 2 ein neuer Abs. 3 
einzufügen, der wie folgt zu lauten hat: 

,,(3) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sind Werklieferungen hinsichtlich 
der bis zum 31. Dezember 1973 bereits erstellten 
Leistungsteile auf Antrag als getätigt zu behandeln 
und nach den Bestimmungen des Umsatzsteuer­
gesetzes 1959 zu besteuern, Der Steuer nach 
diesem Gesetz unterliegen nur die nach dem 
31. Dezember 1973 erstellten Leistungsteile. Ein 
Vorsteuerabzug gemäß § 26 kann in einem 
solchen Fall nicht vorgenommen werden. über 
die nach den Bestimmungen des UStG 1959 ver­
steuerten Leistungsteile hat der Leistungserbringer 
dem Leistungsempfänger eine Abrechnung zu er­
teilen. 

Beg r ü n dun g: 

Um Streitfragen zwischen Bauherren, Bau­
führer und der Finanzverwaltung zu vermeiden, 
5011 die Möglichkeit geschaffen werden, die zum 
31. Dezember 1973 erstellten Leistungsteile auch 
dann abzurechnen und nach dem Umsatzsteuer­
gesetz 1959 zu versteuern, wenn keine Teil­
lieferungen im engeren Sinne vorliegen. 

4. Im § 25 erhalten die bisherigen Abs. 3 
und 4 die neue Bezeichnung Abs. 4 und 5, wobei 
.die Zitierung ,,1972" jeweils durch die Zitierung 
,,1973" zu ersetzen ist. 

5. Im § 25 erhält der bisherige Abs. 5 die neue 
Bezeichnung Abs. 6, wobei die Zitierung ,,31. De­
zember 1977" durch die Zitierung ,,31. Dezember 
1978" und die Zitierung ,,§ 12 Abs. 10" durch 
.die Zitierung ,,§ 12 Abs. 8" zu ersetzen sind. 

6. In § 25 ,erihält der A:bs. 6 die Bezeichnung 
Abs. 7 und hat zu lauten: 

,,(7) Hat der Unternehmer Entgelte für 
nach dem 31. Dezember 1973 ausgeführte Liefe­
rungen oder sonstige Leistungen den bis zu die­
sem Zeitpunkt geltenden umsatzsteuer- oder be­
förderungssteuerrechdichen Bestimmungen unter­
worfen, so ist er berechtigt, die Steuer, die er für 
den letzten Vorauszahllungszeitraum nach dem 
UStG 1959 oder für den ersten Vor anmeldungs­
zeitraum nach diesem ,Bundesgesetz schuldet, um 
die insoweit entrichtete Steuer zu kürzen." 

Be g r ü n dun g: 

In Anpassung an den nächstfolgenden Albs. 7 
muß eine Verrechnungsmöglichkeit bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt als dem vorgesehenen 
Abrechnungstermin geschafFen werden. 

7. Im § 25 erhält der bisherige Abs. 7 die Be­
zeichnung A:bs. 8 und hat zu 'lauten: 

,,(8) Wurde die Umsatz- und Beförderungs­
steuer für die bis zum 31. Dezember 1973 aus-

geführten Umsätze nach den vereinnahmten Ent­
gelten berechnet, so gilt für Unternehmer, die 
nicht gemäß § 17 Abs. 1 und 2 weiterhin die 
Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnen, 
die Steuerschuld für die am 31. Dezember 1973 
noch nicht vereinnahmten IEntgehe für die vor 
diesem Stichtag getätigten Umsätz·e als zu die­
sem Stichtag entstanden. Die hierauf entfaUende 
St·euer ist zu 400/0 am 10. März 1974 un'd der 
ver:bleibende Rest zu gleichen Teilen jeweils am 
10. der Kalendermonate April his Juli dieses 
Jahres zu entrichten." 

Beg r ü n dun g: 

Die Regelung der Regierungsvorlage müßte 
zu unerträglichen Liquiditätsanspannungen im 
Monat Jänner sowie zu unlösbaren .Atbredmungs­
schwierigkeiten führen. 

Beg r ü n dun g zum g es amt e n § 25: 

Der im Entwurf vorgesehene Einführungster­
min zum 1. Jänner 1973 erscheint der österrei­
chischen Volkspartei aus fo'lgenden schwerwie­
genden Gründen problematisch: 

Ohwohll die Begutachtungsfrist im Juni 1971 
abgeschlossen war, wurde die Regierungsvorlage 
erst sieben Monate später dem Parlament zuge­
leitet. Dadurch und auf Grund der Tatsache, daß 
im Gesetz eine Reihe schwerwiegender Mängel vor­
handen sind, steht die parlamentarische Behand­
lung von Anfang an unter sehr großem Zeit­
druck. Die UmsteUungszeit von weniger als 
einem halben Jahr stellt für die vielen Tausenden 
in der Wirtschaft und in der Finanzverwaltung 
Beschäftigten eine unzumutbare soziale Härte 
dar und bringt für die Unternehmungen s,ehr be­
achtliche Mehrkosten sowie große Schwierig­
keiten. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Zittmayr und Genossen 
zur Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz ülber· die Besteuerung der 
Umsätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 26 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 26 Abs. 1 tritt an die Stelle der Zitie­
rung "des Kalenderjahres 1972" jeweils ,die Zitie­
rung "des Kalen'derj·ahres 1973"; der Schlußpunkt 
ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen und fol­
gender Ha~bsatz anzu.fügen: 
"ferner auftraggebundene Kosten der For­
schung, Planung und Entwicklung, ,die nach dem 
Stichtag auszuführ~nden Lieferungen oder son­
stigen Leistungen zugeordnet sind." 
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Beg r ü n dun g: 

Die hier genannten Kosten sind umsatzsteuer­
vorbelastet und haben daher systemhedingt An­
spruch auf eine Umsatz,steuerentlastung. 

2. Im § 26 Abs. 2 tritt an die SteHe ,der Zitie­
rung "Abs. 11" jeweils die Zitierung "Abs. 13". 
Der zweite Unt,erabsatz in Z. 2 hat zu lauten: 

"Die Zugehörigkeit der Gegenstände des Vor­
ratsvermögens zu den einzelnen Gruppen be­
stimmt sich nach der Anlage F zum Umsatz­
steuergesetz 1959 in der am 31. Dezember 1973 
geltenden Fa1ssung. Dabei sind Gegenstände, die 
sich zum 31. Dezember 1973 in Bear:beitung be­
finden, der jeweiligen ZoJiltarifnummer des 
Fertigproduktes zuzuordnen. Für in ,der Anlage F 
zum UStG 1959 nicht angeführte sonstige Gegen­
stände des Vorratsvermögens und ortsgebundene 
Anlagen auf fremdem Grund und Boden be­
trägt ,der Entlastungssatz 4 'v. H. der Bemes>sungs­
grund:lage (Abs. 13)." 

Beg r ü n dun g: 

Die vorgesehene Regelung hinsichtlich der 
Tarifierung der Halbfertigwaren dient der Klar­
stellung, in welche Vergütungsgruppe Haibrfertig­
waren einzureihen sind, da diese nicht ausdrück­
lich als 'Solche im ZoHtarif aufscheinen. 

3. § 26 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Soweit der Unternehmer ru'e Gegenstände 
ste.uerpflichtigerworben und im Inland nicht 
bearbeitet oder verarbeitet hat, w'ird 

bezahlte Zusatzsteuern ebenfalls in, die Entlastung 
einbezogen werden. 

Die Ergänzung im letzten A:bsatz ist 'erforder­
lich, um die Vorratsent'lastung nicht unger,echt­
fertigt einzuschränken. Es wäre nämlich für unbe­
arbeitete Gegenstände die Vorratsentbstung 
nach § 26 Abs. 3 ausgeschlossen, wenn ein steuer­
befreiter Strukturverbesserungsvorgang vorange­
gangen ist. 

4. In § 26 i,gt nach Abs. 3 ein neuer Abs. 4 
einzufügen, der wie folgt zu Iauten hat: 

,,(4) An S~elIeder Entlastung gemäß Albs. 2 
kann der Unternehmer über Antra'gden Vor­
steuerabzug durch Anwendung eines einheit­
lichen Entlastungssatzes von 40/0 der ß.emess,ungs­
grundlage (Abs. 13) gehend machen. 

Soweit ,der Unternehmer für Teile des Vor­
ratsvermögens ,eine Zuor,dnung zu den Gruppen 
gemäß Abs. 2 nicht vornimmt, ist 'an Stelle der 
Entlastung nach Abs. 2 ein Pauschalentlastungs­
satz von 2 v. H. der Bemessungsgrundlage 
(Abs. 13) anzuwenden." 

-Beg r ü n dun g: 

Für die große Zahl kleinerer und mittlerer 
Unternehmer, die mit der Handhabung des Zoll­
tarifes nicht vertraut sind, soll eine v·ereinfachte 
Pauschalregelung Platz greifen. 

Neben der Endastung des, Vorratsvermögens 
nach Abs. 2 soll für die Vielfalt unbedeutender 
Waren (Hilfsstoffe, Mag,a'zinmaterialien u. dgl.) 
zur Vermei,dung eines sonst entstehenden erheb­
lichen Arbeitsaufwan'des eine vereinfachte 'Pau­
schalendastuntg geringer Höhe zugelassen wer­
den. 

1. für die im § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. bund c des 
Umsatzsteuergesetzes 1959 inder arh 31. Dezem­
ber 1973 geltenden Fassung aufgezählten Gegen­
stände 'ein Entlastungslbetrag in Höhe von 
17 v.H., 5. In § 26 erhält der Abs. 4 die Bezeichnung 

Ent- Abs. 5 und hat zu lauten: 2. für alle übrigen Gegenstände etn 
lastungs:betrag in Höhe von 5'5 v. H. 
der Bemessungsgrundlage (Abs. 13) gewährt. 
Dieser Entlastungsbetrag kann auch unabhängig 
von einer Entlastung nach Abs. 2 Z. 2 in An­
spruch genommen werden. 

Als steuerpflichtig erworbene Gegenstände im 
Sinne des ersten Satzes gelten auch Gegenstände, 
für die nachweislich eine Zusatzsteuer gemäß § 8 
Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 1959 entrichtet wor­
den ist; das gleiche gilt für Gegenstände, die im 
Rahmen eines gemäß dem Strukturverbesserungs­
gesetz BGBI. Nr. 69/1969 in der Fassung BGBL 
Nr. 417/1970 erfolgten Vorganges erwor:ben 
worden sind." 

Beg r ü n dun g: 

Die Neufassung erfolgt einerseits zur Anpas­
sung an die Änderung des Abs. 8, andererseits 
soH damit aber auch gewährleistet werden, daß 

,,(5) Hat der Unternehmer die Gegenstände 
ausgleichsteuerpflichtig eingeführt und im In­
land keiner ß.earbeitung oder Verarbeitung zu­
geführt, so wird ihm auf Antrag für diese Gegen­
stände an Stelle der Entla·stung nach A,bs. 2 ~ls 
Entlastung ein Betrag in Höhe der nachwei'Slich 
entrichteten Ausgleichsteuer gewährt. Stellt der 
Unternehmer keinen Antrag auf Entlastung in 
Höhe der nachweis'lich ,entrichteten Ausgleich­
steuer, So gilt die Einfuhr als ,steuerpflichtiger Er­
werb im Sinne ,des Abs. 3." 

Beg r ü nd u n g: 

Da in vielen Fällen die Belege über die Ent­
richtung dier Au\';glejchsteuer nicht mehr vor­
handensein werden, würde bei der Regelung 
in der Regierungsvorlage ,der Entlastungsanspruch 
in Frage gesteHt sein. Die Neufassung soN diese 
Härte vermeiden. 
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6. Im § 26 erhält der Abs. 5 die Bezeichnung 6. 

6 a. Im § 26 erhält der Abs. 6 die Bezeich­
nung 7, wobei an die Stelle der Zitierung ,,1973" 
jeweils di.e Zitierung ,,1974" tritt. 

6 b. Im§ 26 erhält der Abs. 7 die Bezeich­
nung 8, wobei an die Stelle der Zitierung ,,1972" 
jeweils die Zitierung ,,1973" tritt. 

7. In § 26 ist nach Abs. 8 ein neuer Abs. 9 ein­
zufügen, der wie folgt zu lauten hat: 

,,(9) Auf Gegenstände, die gemäß Art. V § 1 
Z. 1 ,des Bundesgesetzes vom 16. Juli 1964 in der 
Fassung BGBI. Nr. 241/1969 und Nr. 307/1971 
steuerfrei erworben wurden, gelten abweichend 
von den Bestimmungen des Abs. 10 die Bestim­
mungen des Abs. 5 entsprechend. 

Wenn bei Lieferungen von Gegenständen im 
Großhandel, die vor dem 1. Jänner 1974 aU\5 dem 
inländischen freien Verkehr in die Zollfreizone 
gelangt sind, die Bedingungen .für die Steuerfrei­
heit und Vergütungsfähigkeit nach ,§ 1 Z. 2 und 
§ 2 des Art. V des Bundesgesetzes vom 16. Juli 
1%4 in der Fassung BGB!. Nr. 241/1969 und 
Nr. 307/1971 nach dem 31. Dezember 1973 weg­
fallen, ist für die Gegenstände ein Ent1astungs­
betrag im Sinne ,der Aoo. 2 und 3 zu gewähren." 

Beg r ü n dun g: 

Die hier beantragte Ergänzung des § 26 ist 
notwendig, um auch für jene Güter eine Ent­
lastung zu erhalten, die zwar steuerfrei in einer 
ZoHfreizone geliefert wurden, für die vor der 
Lieferung aber bereits Ausgleichsteuer entrichtet 
wurde. 

Es soll ferner sichergestellt werden, daß auch 
für jene Gegenstände ,des Vorratsvermögens, die 
durch Wegfall von Bedingungen dazu geführt 
haben, daß ~ie von der Umsatzsteuer befreit wur­
den, eine Enr1astungsfähigkeit gegeben ist. 

8. In § 26 erhä'lt der Ahs. 8 die Bezeichnung 10 
und hat zu lauten: 

,,(10) Der Unternehmer ist zum AJbzug der 
V ornteu7r nach Abs. 2 nicht berechtigt, wenn die 
Gegenstände dun:h ihn ohne Erhebung einer 
Ausgleichsteuer eingeführt oder an ihn in einer 
Zollfreizone steuerfrei geliefert worden sind; das 
gleiche gilt, wenn die Gegenstände durch einen 
anderen Unternehmer ohne Erhebung einer Aus­
gleichsteuer eingeführt und an ihn geliefert wur­
den. Im Falle eines Reihengeschäftes gilt abwei­
chend vorn § 3 Abs. 2 als 1iefernder Unterneh­
mer d,erjenige,der die Verfügun~acht über die 
Gegenstände dem Abnehmer tatsädrlich ver­
schafft. 

lEin Vorsteuerabzug ist auch dann nimt zu-

steuerfrei gelieferten Gegenstände im Inland bloß 
einer geringfügigen Beallbeitung oder Verari>ei­
tung unterzogen worden sind. Eine gercingfügige 
Bearbeitung oder Verarbeitung im Sinne dieser 
Bestimmung Liegt nicht vor, wenn die durch die 
Bearbeitung oder Verarbeitung des ohne Er­
hebung der Ausgleichsteuer eingeführten oder 
tiber eine ZoUfreizone steuerfrei bezogenen Ge­
genstandes entlStandene Ware unter eine andere 
Nummer der Statistik des Außenhandels fäUt a'ls 
der eingeführte oder über eine Zollfreizone be­
zogene Gegenstand." 

Beg r ü n dun g: 

Die Regierungsvodage schlcießt beim Unter­
nehmer, der ausgleichssteuerfrei eingeführte oder 
über eine ZoHfreizone steuerfrei bezogene Waren 
be- oder verarbeitet, eine Vorratsentlastung zur 
Gänze dann aus, wenn er bei seiner Produktion 
keine im Inland beschafften Hauptstoffe verwen­
det, obwolrl vielfach erhebliche Umsatzsteuer­
oder Ausgleichsteuerbelastungen in seine Kosten 
eingehen. Der Unternehmer, der Gegenstände in 
seinem Vorratsvermögen hat, die aus ausgleich­
steuerfrei eingeführten Waren hergestellt sein 
können, hat überhaupt keine Möglichkeit der 
Vorratsentla:srung,da er nicht ~n der Lage ist, 
buchmäßig nachzuweisen, wie hoch der Differenz­
betrag zwischen dem Wertansatz der Gegenstände 
in seiner Vernnögensübersichtund eventuell 
steuerfrei :bezogener V orma terial.ien ist. Ahge­
sehen davon bringt eine derartige Differenzent­
lastung technisch unlösbare Pwb1eme mit sich. 
Aus diesem Grund wird die Entstehung eines 
Entlastungsanspruches auf eine objektiv,jerte und 
leicht feststellbare wesentliche Bearbeitung ab- . 
,gesteHt, gleichzeitig '-lher die Notwendigkeit der. 
Priifung, ob ein Gegenstand ausgleich\5teuerfrei 
eingeführt ode.r im Inland erworben wurde, 
lediglich bis zum Vorlief·erante11leingeschränkt. 

9. Im § 26 erhält der Abts. 9 die Bezeichnung 
/~bs. 11, wobei die Zitierungen "A<bs. 2 bis 8", 
,,§ 6 Z. 7 bis 12", ,,§ 12 Abs. 11" durch die 
Zitierungen "Abs. 2 bis 10", ,;§ 6 Z. 8 bis 14", 
,,§ 12 Ah's. 13" zu ersetzen sind. 

10. Im § 26 erhält der Abs. 10 die Bezeichnung 
Abs. 12, wobei an die Stelle der Zitierung "A:bs. 2 
hi~ 8" die Zitierung "Abs. 2, 3 und 5" tritt. 

Beg r ü n dun g: 

Durch die vorg,eschlagene J!i.nderung des Abs. 8 
ist die Zitierung des Abs. 8 bei der Definition 
der Be- und Verarbeitung un:zutr,effend,da dort 
ein wesentlich engerer Be- und Verarbeitungs­
begriff vorgesehen ist. 

lässig, wenn die ohne Erhebung einer Ausgleich- 11. In § 26 erha:lt der Abs. 11 die Bezeichnung 
steuer eingeführten oder in einer ZoUtreizone Abs. 13; die Z. 1 hat wie folgt zu lauten: 
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,,1. bei Unternehmern, die am Schluß des Ka­
lenderjahres 1973 für die steuerliche Gewinn­
ermittlung eine Vermögensübersicht aufsteUen, 
von dem nach den Vorschriften des Einkommen­
steuergesetzes 1967 in dieser VermögenS'Übersicht 
anzusetzenden Wert. Unternehmer, die eine Ver­
mögensübersicht zu einem anderen Stichtag er­
stellen, sowie Organgesellschaften, haben zum 
31. Dezember 1973 das Vorratsvermögen nach 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
1967 zu bewerten; diese Bewertung ist der Er­
mittlung des abziehbaren Vorsreuerabzuges nach 
Abs. 1 zugrunde zu legen. Der Vorratsent-
1astung sind auf Antrag jedoch an Stelle der Teil­
werte, soweit sie unter den tatsächlichen An­
schaffungs- oder Herstellungskosten liegen, diese 
zugrunde zu legen; Unternehmer, denen eine 
juristische Person im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 2 
untergeordnet ist, haben in diesen Wert die ent­
sprechenden Werte ihrer Organgesellschaften ein­
zubeziehen ;" 

12. Im § 26 Abs. 13 Z. 2 sind die beiden letzten 
Sätze zu streichen; an die Stelle der Zitierung 
,,1972" tritt die Zitierung ,,1973", an die Stelle 
derZitierung ,,1973" die Zitierung ,,1974". 

B eg r ü n dun g: 

In der Fassung der Regierungsvorlage (Abs. 11 
alt) werden von der Vorratsentlastung nach 
Ziff. lohne sachliche Begründung Organgesell­
schaften, ferner bilanzierende Unternehmer mit 
einem vom Kalenderjahr abweichenden Wir.t­
schaftsjahr sowie freiwillig bilanzierende Unter­
nehmer ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Neu­
bewertungsvorschrift des Art. VI Z. 2 der Regie­
rimgsvorlage zum Einführungsgesetz zum Um­
sa tzsteuergesetz 1972 sollen unter Erstellung 
einer Inventur zum 31. Dezember 1973 auch die 
obgenannten Unternehmer bzw. auch Organ­
gesellschaften ohne Fristbindung an d;ts in Z. 2 
genannte Warenverzeichnis die Vorratsentlastung 
durchführen können. Die Frist wäre in der Praxis 
vielfach überhaupt nicht einzuhalten. 

Die tattsächliche Umsatzsteuervorbela'stung des 
Vom·atsvermägens wird nicht durch die Teilwert­
absch,reib~ng rÜckgängig gemacht. Es wäre daher 
ungerechtfertigt, bei auf den niederen Teilwert 
abgeschriebenen Gegenständen des Vorratsver­
mögens biei der Vorransentlastung vom niederen 
Teilwert ~der vo~ gemeinen Wert auszugehen. 

Beg r ü n dun g: 

Tanbestände gemäß Abs. 5 und, Abs. 8 können 
auch noch nach dem 31. Dezember 1974 eintre­
ten. Es wäre daher unbillig, in ,diesen Fällen eine 
Entlastung zu versagen. 

14. In § 26 erhäJt der Abs. 13 die Bezeichnung 
Abs. 15; folgender Satz ist anzufügen: 

"In den Fällen des Abs. 10 genügt zum Nach­
weis, ,daß ein Gegenstand nicht ohne Erhebung 
einer Ausgle.ichsteuer eingeführt wurde, die Be­
stätigung des Lieferanten, daß dieser den Gegen­
stand herg.estellt oder im inländi15chen freien Ver­
kehr erworben hat." 

Beg r ü n dun g: 

Notwendige Anpassung im Hinblick auf die 
1\nderung des Abs. 10 (neu). 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

1. Die §§ 28, 29 und 30 haben zu entfallen. 

2. Der bisherige § 3~ erhält die neue Bezeich­
nung § 28 und hat wie folgt zu lauten: 

"Vollziehung 

§ 28. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Finanzen 
betraut. . 

(2) Mit der Vollziehung des § 11 ist auch­
soweit es sich um zivilrechtliche Bestimmungen 
handelt - der Bundesminister für Justiz be­
traut. " 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keime! und Genossen zur 
RegierungsvorlageJ (227 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972. 

1. Im Art. 11 Abs. 1 hat die Z. 1 zu lauten: 

,,1. Das Umsatzsteuergesetz 1959, BGBL 
Nr. 300/1958, in der am 31. Dezember 1973 
geltenden Fassung, soweit nicht Art. XII ·etwas 
anderes bestimmt." 

13. Im § 26 erhält der ~bs. 12 die Bezeichnung 
Abs. 14, wobei an die Stelle der Zitier,ung ,,1973" 
die Ziti.extung ,,1974" tritt; folgender Satz ist 
anzufügen: 

2. Im Art. 11 Abs. 1 Z. 2, 6, 7, 10, 12, 13 
"Die Befristung gilt nicht für Entlastungen und 14 sind die Jahreszahlen ,,1972" jeweils 
gemäß A:bs. 5 und Abs. 8." durch die Jahreszahlen ,,1973" zu ersetzen. 
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3. Im Art. II Abs. 1 ist am Ende der Z. 17 hang mit körperlichen Wirtschaftsgütern des 
der Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen Anlagevermögens getätigt werden und die nach 
und folgende Z. 18 anzufügen: den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 

,,18. § 5 A'bs. 2 des IAK W -Finanzierungs- 1967 aktivierungspflichtig sind. 
gesetzes, BGBl. Nr. 150/1972." 

Beg r ü n dun g: 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffend 
die Auslaufvergütung machen die Weitergeltung 
bestimmter dort genannter Vorschriften des 
Umsatzsteuergesetzes 1959 erforderlich. 

Die ~nderung der Jahreszahlen ergibt sich aus 
der Abänderung der Inkrafttretensbestimmung. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keime! und Genossen zur 
Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972. 

In Art. III hat die Z. 1 zu lauten: 

."1. § 4 Abs. 2 lit. c und d werden aufgeho­
ben." 

Begründung: 

Die §§ 52 und 152 BAO, die nach der Regie­
rungsvorlage ebenfalls aufgehoben werden sollen, 
müssen für die vorgesehene Regelung betreffend 
die Auslaufvergütung weiter in Geltung bleiben. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen zur 
Regierungsvorlage (145 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Besteuerung der Um­
sätze - (Umsatzsteuergesetz 1972). 

§ 27 hat wie folgt zu lauten: 

"übergangsregelung für das Anlagevermögen 
(Investi tionssteuer) 

§ 27. (1) In der Zeit vom 1. Jänner 1974 bis 
zum 31. Dezember 1976 unterliegen neben d,en 
im § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 3 angeführten Umsätzen 
auch die folgenden Vorgänge der Umsatzsteuer: 

1. Die Zuführung von körperlichen Wirt­
schaftsgütern, die der Abnutzung unterliegen 
und deren Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten nach den Vorschriften des Einkommen­
steuergesetzes 1967 im Kalenderjahr der An­
schaffung oder Herstellung nicht in voller Höhe 
als Betriebsausgaben abgesetzt werden können, 
dur,ch einen Unternehmer im Inland zur Ver­
wendung oder Nutzung als Anlagevermögen; 

2. Aufwendungen durch einen Unternehmer 
im Inland, die in unmittelbarem Zusammen-

(2) Abs. 1 findet keine Anwendung 
1. bei Wirtschaftsgütern, die der Unternehmer 

durch einen nach § 6 Z. 10 lit. a und b steuer­
freien Umsatz erworben hat; 

2. in den Fällen, in denen ein Unternehmer 
ein Wirtschafts gut durch einen nichtsteuerbaren 
Umsatz erworben hat, wenn für diesen Vor­
gang - wäre er steuerbar gewesen - die Steuer­
freiheit nach § 6 Z. 10 lit. a und b hätte in An­
spruch genommen werden können; 

3. bei Wirtschaftsgütern, die anläßEch der Ver­
äußerung eines Geschäftes im Ganzen an Ab­
kömmlinge, Stiefkinder oder deren Abkömm-
linge veräußert werden; . 

4. bei Wirtschaftsgütern, die anläßlich einer 
Veräußerung eines Geschäftes im Ganzen an 
eine Personengesellschaft veräußert werden, der 
außer dem Veräußerer nur die in Z. 3 ge­
nannten Personen angehören; 

5. bei Wirtschaftsgütern, die anläßlich einer 
Erbauseinandersetzung zwischen Miterben ver­
äußert werden; 

6. bei Wirtschaftsgütern aus einem Privatver­
mögen, die als Sacheinlagen in ein Unternehmen 
eingebracht· werden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für 
Wirtschafts güter, die nicht zu einem Betriebs­
vermögen gehören. 

(4) Die Steuerpflicht nach Abs. 1 tritt nicht 
ein, wenn der Unternehmer nur Umsätze be­
wirkt, die nach § 12 Abs. 2 zum Ausschluß 
vom Vorsteuerabzug führen, oder wenn auf 
seine Umsätze § 21 Abs. 6 und 7 oder § 22 anzu­
wenden sind. Liegen die V ora ussetzungen des 
§ 12 Abs. 3 oder 4 vor, so tritt die Steuerpflicht 
insoweit nicht ein, als der Unternehmer zum 
Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist. Die Steuer­
pflicht tritt ferner nicht ein, wenn die im Abs. 1 
Z. 1 genannten Wirtschaftsgüter im Wege eines 
gemäß . Strukturverbesserungsgesetz BGBl. 
Nr. 69/1969 in der Fassung BGBl. Nr. 417/ 
1970 genannten Vorganges erworben worden 
sind. 

(5) Bemessungsgrundlage ist der Wert, der im 
Zeitpunkt der Zuführung zur Verwendung oder 
Nutzung als Anlagevermögen nach den Vor­
schriften .des Einkommensteuergesetzes 1967 bei 
der Berechnung der Absetzung für Abnutzung 
für die Wirtschaftsgüter oder für dieaktivie­
rungspflichtigen Aufwendungen anzusetzen ist; 
die Investitionssteuer gehört nicht zur Bemes­
sungsgrundlage. 
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(6) Die Investitionssteuer beträgt im Kalender­
jahr 

1974 
1975 
1976 

6 v. H. 
4v. H. 
2v.H. 

der Bemessungsgrundlage. Die Investitionssteuer 
ist vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. 

(7) Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraumes, in dem die Voraus­
setzungen des Abs. 1 für die Steuerpflicht einge­
treten sind. 

(8) Wird ein Wirtschaftsgut, das bei dem Un­
ternehmer nach Abs. 1 besteuert wurde, vor 
dem 1. Jänner 1977 geliefert oder zum Eigen­
verbrauch entnommen und sind diese Umsätze 
steuerpflichtig oder nach § 6 Z. 1 steuerfrei, so 
kann der Unternehmer ,die von ihm geschuldete 
Umsatzsteuer kürzen. Der Kürzungsbetrag ergibt 
sich aus der Anwendung des im Kalenderjahr 
der Lieferung oder der Entnahme geltenden 
Steuersatzes (Abs. 6) auf das Entgelt der Lieferung 
oder den Teilwert des Eigenverbrauches; weder 
das Entgelt noch der Teilwert dürfen jedoch 
höher sein als der nach Abs. 5 anzus,etzende 
Wert. Liegen im Kalenderjahr in dem die Steuer­
pflicht nach Abs. 1 entstanden ist, die Voraus­
setzungen des § 12 Abs. 3 und 4 vor, so v,er­
mindert sich der Kürzungsbetrag insoweit, als der 
Unternehmer in diesem Kalenderjahr zum Vor­
steuerabzug nicht berechtigt war. 

(9) Für die Berechnung, Veranlagung, Vor­
anmeldung und Entrichtung der Steuer sind die 
Bestimmungen des § 20 Abs. 1 bis 3 und des 
§ 21 Abs. 1 bis, 5 sinngemäß anzuwenden. Die 

, Bestimmung des § 18 Abs. 1 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß aus den Aufzeichnungen des 
Unternehmers die Bemessungsgrundlage und der 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld sowie 
der Kürzungsbetrag (Abs. 8) zu ersehen sein 
müssen. Abweichend davon ist die Investitions­
steuer bei selbst hergestellten Wirtsdlaftsgütern 
d,es Anhgevermögens sechs Monate und zehn 
Tage nach Ablauf des Kalendermonats in dem 
die Steverschuld entstanden ist, zu entrichten. 

(10) Hat ein Wirtschafts gut am Schluß des 
Kalenderjahres 1973 in fertigem oder unfertigem 
Zustand zum Anlagevermögen eines Unterneh­
mers gehört und wurde dafür ein Vorsteuerabzug 
nach § 26 nicht in Anspruch genommen, 
so erfolgt die Besteuerung hinsichtlich dieses 
Wirtschaftsgutes nur insoweit, als die Bemes­
sungsgrundlage (Abs. 5) den Buchwert des Wirt­
schaftsgutes zum Schluß des Kalenderjahres 1973 
zuzüglich eines nach § 6 c Einkommensteuer­
gesetz 1967 abgeschriebenen Betrages übersteigt. 
Abs. 8 gilt entsprechend." 

Beg r ü n dun g: 

Die sich anläßlich der 
werts teuer ergebenden 

Einführung der Mehr­
Finanzierungserforder-

nisse bleiben weit hinter dem Ausmaß der Inve­
stitionssteuer auf Grund der Fassung der Regie­
rungsvorlage zurück. Die im Abänderungsantrag 
genannten Steuersätze gewährleisten im gekürz­
tem Anwendungszeitraum ein Gesamtaufkom­
men von 12'68 Milliarden Schilling. Dieser Be­
trag bringt zuzüglich des sonstigen Mehrauf­
kommens aus der Umstellung eine ausreichende 
Deckung für die an läßlich der Umstellung ent­
stehenden Mehrausgaben, einschließlich der sich 
aus den 4brigen Abänderungsanträgen zur Regie~ 
rungsvorlageeines Umsatzsteuergesetzes 1972 
sowie zur Regierungsvorlage eines Einführungs­
gesetzes zum Umsatzsteuergesetz 1972 ergeben­
den Kosten. 

Entsprechend der bisherigen Umsatzsteuerbe­
freiung von Geschäftsveräußerungen an . Ab­
kömmlinge soll diese Begünstigung auch anläßlich 
der Investitionssteuer aufrechterhalten bleiben. 
Die Hinausschiebung der Fälligkeit bei selbst­
hergestellten Anlagegütern erfolgt im Hinblick 
auf die Schwierigkeiten insbesondere bei Bauten 
und Anlagen, die Herstellungskosten zeitgerecht 
aus der Kostenrechnung ermitteln zu können. 

Die Einbeziehung der vorzeitigen AfA gemäß 
§ 6 EStG ist systematisch notwendig. 

Auch bei Auslaufen des Strukturverbesse­
rungsgesetzes zum derzeit vorgesehenen Zeit­
punkt und beim Inkrafttreten des Umsatzsteuer­
gesetzes 1972 zum 1. Jänner 1974 ist es möglich, 
daß Wirtschaftsgüter im Zuge eines Struktur­
verbesserungsvorganges im Jahre 1973 übertra­
gen, vom Erwerb aber erst 1974 in Nutzung 
genommen werden und daher der Investitions­
steuer unterliegen würde. Die Investitionssteuer­
pflicht würde aber dem Sinn des Strukturver­
besserungsgesetzes widersprechen, sodaß eme 
solche Regelung geboten ist. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

1. In Art. IV hat die Z. 2 wie folgt zu lauten: 

,,2. § 9 hat zu lauten: 

Schuldausschließungs- und Rechtfertigungs­
gründe 

§ 9. Dem Täter wird weder Vorsatz noch 
Fahrlässi,gkeit zugerechnet, wenn ihm bei einer 
Tat ein entschuldbarer Ir.rtum unterlief, der ihn 
das Vergehen oder das darin liegende Unrecht 
nicht erkennen ließ. Der Irrtum ist nicht ent­
schuldbar, wenn der Täter die ihm zumutbare 
Sorgfalt grob-fahrlässig verletzt hat." 
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Begründung: 

Anläßlich der völligen Knderung eines so wich­
tigen Komplexes wie der Umsatzbesteuerung, 
insbesondere aber auch wegen der noch weit­
gehenden Unausgegorenheit der diesbezüglichen 
Regierungsvolage die eine weitgehende Unsicher­
heit in Kreisen der Abgabepflichtigen - wie 
übrigens auch der Finanzverwaltung - bedingt, 
ist es angesichts der zunehmenden Unubersicht­
lichkeit des Abgabenrechtes nunmehr absolut 
notwendig, die strafrechtlichen Vorschriften an 
diese Situation anzupassen und eine Strafbar­
keit dort auszuschließen, wo Irrtümer unter­
laufen, die nicht auf einer grob-fahrlässigen Sorg­
faltspflichtverletzung beruhen. 

2. In Art. IV hat die Z. 3 zu lauten: 

3. Nach § 9 ist ein neuer § 9 a mit folgendem 
Wortla ut einzufügen: 

,,§ 9 a. Notare, Rechtsanwälte· und Wirt­
schaftstreuhänder, die in Ausübung ihres Beru­
fes bei der Beratung in Abgabensachen und bei 
der Anfercigung von Abgabenerklärungen zwar 
mitgewirkt, diese aber nicht unterfertigt ha:ben, 
dürfen wegen unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben in solchen Erklärungen nach diesem 
Gesetz nicht verfolgt wel'den." 

Beg r ü n dun g: 

. Da Notare, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreu­
händler nur im Rahmen ihres Auftrages handeln 
und ihnen keine Ermitdungsgewalt zusteht, sind 
sie nicht in der Lage, die Vollständigkeit der An­
gaben ihrer Auftraggeber zu überprüfen. Die 
amtlichen Vordrucke für Abgabenerklärungen, 
die der Abgabepflichtige gemäß§ 133 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung verwenden muß, enthal­
ten auch die Frage, wer an der Erstellung der 
Abgabenerklärung mitgewirkt ha~. Weder die 
Frage noch die pflichtgemäß zu gebende Antwort 
geben über den Umfang der Mitwirkung eine 
Aussage. Daher sollen die genannten Personen 
auf Grund des bloßen Hinweises, daß sie an einer 
Steuererklärung mitgew~rkt haben, nicht voll­
inhaltlich und in allen Fällen für eventuelle M~n­
gel strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden. Dies könnte nur gefordert werden, wenn 
sie durch ihre Unterschrift bezeugen, daß sie 
die Verantwortung für die Richtigkeit einer 
Abgabenerklärung übernehmen. 

3. In Art. IV erhält die Z. 2 die Bezeichnung 
Z.4. 

4. In Art. IV hat die Z. 5 zu lauten: 

,,5. Im § 29 haben die Abs. 1 bis 4 zu lauten: 

(1) Wer sich eines Finanzvergehens- mit Aus-
nahme des Finanzvergehens nach § 39· Abs. 1 
iit. a und b schuldig gemacht hat, wird inso­
weit straffrei, als er seine Verfehlung recht-

zeitig anzeigt und in einem angemessenen Zeit­
raum dabei unterlassene Angaben nachholt, un­
richtige Angaben berichtigt oder unvollständige 
Angaben ersetzt, und dabei, soweit ihm dies 
zumutbar ist, die Abgabenbehörde in die Lage 
versetzt, die verkürzte Abgabe zu ermitteln 
(Sdbstanzeige). Eine Selbstanzeige ist bei Betre­
tung auf frischer Tat ausgeschlossen. 

(2) Eine Selbstanzeige gilt als rechtzeitig er­
stattet, wenn sie der Behörde spätestens vor dem 
Zeitpunkt vorliegt, 

a) zu dem die Verständigung von der Ein­
leitung des Strafverfahrens an den Anzei­
ger nachweislich zur Post gegeben, ihm 
durch ein behördliches Organ zugestellt 
oder ihm die Einleitung des Strafverfah­
rens mündlich eröffnet wird, 

b) zu dem eine gegen den Anzeiger gerichtete 
Beschlagnahme oder Hausdurchsuchung 
oder eine andere ihm erkennbare Strafver­
folgungshandlung (§ 55 Ahs. 4) gegen ihn 
vorgenommen wird, 

c) zu dem gegen einen sonst an der Tat Be­
teiligten eine diesem erkennbare Strafver­
folgungshandlung gesetzt wird. 

Als rechtzeitig erstattete Selbstanzeige gilt es 
auch, wenn in den Fällen der versuchten Ab­
gabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 1 lit ader 
Abgabepflichtige den Erfolg an läßlich der Durch­
führung der erstinstanzlichen Ermittlung im Ab­
gabenverfahren abgewendet hat und die Selhst­
anzeige nicht nach lit. a, bund c verspätet ist. 
Als rechtzeitig erstattete Selbstanzeige gilt es 
ferner, wenn die nicht zeitgerecht geleisteten, 
im § 48 Abs. 1 lit. a genannten Schuldigkciten 
an Abgaben, Abgabenabfuhren, Vorauszahlun­
gen und Abschlagszahlungen noch vor Beginn 
der abgabenbehördlichen Prüfung entrichtet wer­
den. 

(3) Verspätet ist jedoch die Selbstanzeige, wenn 
sie anläßlich einer finanzbehördlichen Nachschau, 
Beschau oder Prüfung von Büchern, Aufzeich­
nungen oder Ausschreibungen nicht schon bei 
Beginn der Amtshandlung dem Behördenorgan 
erstattet wurde. Unter Behörde ist die für die 
Verwaltung der Ahgabe oder zur Handhabung 
der Monopolvorschriften zuständige Iiinanzbe­
hörde zu verstehen. Eine Selbstanzeige über Ver­
fehlungen, die von d'er Behörde im Zuge der 
vorangeführten Amtshandlungen nicht aufge­
deckt wurden, gilt jedoch als rechtzeitig erstattet, 
wenn die Selbstanzeige nicht nach Abs. 2 Ht. a, 
bund c verspätet ist. 

(4) Straffreiheit tritt nur ein, wenn derjenige, 
der die Selbstanzeige erstattet, die Beträge, die 
er schuldet oder für die er nach den Abgaben­
und Monopolvorschriften zur Haftung heran­
gezogen wird, innerhalb der von der zuständigen 
Finanzbehörde angemessen festzusetzenden Frist 
oder die in angemessener Höhe festzusetzenden 
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Teilzahlungen entrichtet. Bei Festsetzung der 
Frist und der Teilzahlungen ist auf die wirt­
schaftlichen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen 
Bedacht zu nehmen." 

Beg r ü n dun g: 

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine Selbstan­
zeige nur wirksam, wenn alle fehlenden Angaben 
nachgeholt werden. In der Pmxis ist es oft 
unmöglidl, schon im Zeitpunkt der Selbstanzeige 
alle Angaben vollständig und ridltig zu machen. 
Der Abgabepflichtige wird daher vielfach abge­
schreckt, eine Selbstanzeige einzubringen. Das 
entspricht nicht dem Sinn der Einrichtung der 
strafbefreienden Selbstanzeige. Durch den Ab­
änderungsantrag soll die Wirkung einer Selbst­
anzeige auch eintreten, wenn durch die Selbst­
anzeige die Abgabenhehörde in die Lage ver­
setzt wird, die verkürzte Abgabe Zu ermitteln. 

Nach derzeitiger Rechtslage gilt eine Selbst­
anzeige als rechtz'eitig erstattet, wenn sie am 
Vor tag e jenes Tages vorHegt, an dem die 
Bedingungen der Bestimmungen der lit. abis c des 
Abs. 2 eingetreten sind. Diese Rechtsl'age ermög­
licht der Behörde eine Selbstanzeige zum A n­
laß für die Einleitung eines Strafverfahrens zu 
nehmen. Die Abänderung des Abs. 2 soll diese 
MögLichkeit ausschalten. 

Durch die Abänderung des Abs. 3 soll der 
Abgabepflichtige auch noch im Zuge einer 
abgabenbehördlichen Prüfung oder nach deren 
Abschluß rechtswirksam eine Selbstanzeige auch 
dann einbringen können, wenn die Verfehlungen 
bei der abgaben behördlichen Prüfung nicht auf­
gedeckt worden sind. 

Der Begriff der \lngemessen festzusetzenden 
Frist im Sinne des Abs. 4 bedarf einer Ergänzung, 
die dem Abgabepflichtigen einen Rechtsanspruch 
auf Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Ver­
hältnisse gewährt .. 

I 5. In Art. IV erhalten die Z. 3, 4, 5, 6, 7, 8 
. die Bezeichnung 6, 7, 8, 9, 10, 11; in Z. 9 (neu) 
lit. a sind in lit. b die Worte "geltend gemacht" 
zu ers'etzen durch das Wort "bewirkt". 

6. In Art. IV hat die Z. 12 zu lauten: 

12. Nach § 54 ist ein neuer § 54 a mit fol­
gendem Wortlaut einzufügen: 
,,§ 54 a. Besteht gegen Notare, Rechtsanwälte 
oder Wirtschaftstreuhändler Verdacht eines in 
Ausübung ihres Berufes bei der Beratung in Ab­
gabensachen begangenen Finanzv,ergehens, so ist 
die Verfolgung dieser Personen nach diesem 
Gesetz nur dann zulässig, wenn sie sich hiebei 
einer Berufsverletzung schuLdig gemacht haben. 
Ob eine solche Verletzung der Berufspflichten 
vorliegt, ist über Anzeige der Finanzstrafbehörde 
im Disziplinarverfahren zu entscheiden." . 

Begründung: 

Die mit Wirksamkeit der Bundesabga.benord­
nung ab 1. Jänner 1962 außer Kraft gesetzte 
Reichsabgabenordnung enthielt im §" 423 eine 
gleichartige Vorschrift für Rechtsanwälte. Da 
außer den Rechtsanwälten auch Notare und 
Wirtschaftstreuhänder ebenfalls steuerberatend 
tätig sind und ihre gesamte Berufsausübung einer 
gesetzlich geregeluen Disziplinargerichtsbarkeit 
unterliegt, die der Kontrolle durch die Höchst­
gerichte unterworfen ist, ist es zweckmäßig, auf 
das bereits in der Reichsabgabenordnung ver­
ankerte Recht zurückzugreifen und dieses den 
gegebenen Verhältnissen anzupassen. 

7. In Art. IV erhält die Z. 9 die Bezeichnung 
Z. 13. 

8. In Art. IV hat die Z. 14 zu lauten: 

,,14. Im § 55 Abs. 4 ist am Ende des Absatzes 
der Punkt durch einen Beistrich zu ersetzen und 
anzufügen: ,die Disziplinaranzeige der Finanz-
strafbehörde nach § 54 a'." . 

Beg r ü n dun g: 

Durch den Abänderungsantrag soll klargestellt 
werden, daß auch die Disziplinaranzeige der 
Finanzstra·fbehörde eine die Verfolgungsverjäh­
rung unterbrechende Verfolgungshandlung ist. 

9. In Art. IV erhalten die Z. 10, 11, 12, die 
Bezeichnung 15, 16, 17. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

1. Dem Abs. 1 des Art. V wird folgender 
zweiter Satz angefügt: 

"Entsprechendes gilt für vergütungsfähige Vor­
gänge gemäß Art. XII." 

Beg r ü n dun g: 

Die Anderung erfolgt zur Anpassung an die 
neuen Vorschriften betreffend die Auslaufver­
gütung. 

2. Dem Art. V ist folgender neuer Abs. 4 anzu­
fügen: 

,,(4) Die Bestimmungen der § § 2, 7, 10 und 11 
des Strukturverbesserungsgesetzes BGBl. Nr. 69/ 
1969, in der Fassung BGBl. Nr. 417/1970 bleiben 
mit der Maßgabe in Kraft, daß im Hinblick auf 
die nach den genannten Bestimmungen von der 
Umsatzsteuer befreiten Vorgänge ein Ausschluß 

--------------------------------
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vom Vorsteuerabzug (§ 12 des Umsatzsteuer­
gesetzes 1972) nicht eintritt." 

Beg r ü n dun g: 

Die vorgesehene Aufhebung der umsatzsteuer­
rechtlichen Befreiungsbestimmungen des Struktur­
verbesserungsgesetzes auf Grund der General­
klausel des Art. II führt zu wirtschaftlich unge­
rechtfertigten Beeinträchtigungen des Vorsteuer­
abzuges und ungewollten Belastungen. Es würden 
nämlich bloß die Steuerbefreiungen des § 6 Z. 8 
lit. e für die Hingabe der Gesellschaftsanteile 
bzw. des § 6 Z. 9 lit. b für die Einbringung zum 
Zuge kommen; diese Befreiungen aber sind so­
genannte unechte Steuerbefreiungen, welche nach 
§ 12 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972 Vor­
steuerabzug ausschließen. 

Dem Sinn des Strukturverbesserungsgesetzes 
wird daher lediglich die vorgeschlagene echte 
Steuerbefreiung gerecht, die wegen der Befristung 
des Strukturverbesserungsgesetzes formal nicht im 
§ 6 des Umsatzsteuergesetzes 1972, sondern 1m 
Einführungsgesetz zu treffen ist. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

1. In Art. VI Z. 1 lit. a ist das Zitat ,,§ 12 
Abs. 10 und 11 des UStG 1972" zu ersetzen 
durch das Zitat ,,§ 12 Abs. 8 und 9 des UStG 
1972". 

2. In Art. VI Z. 1 lit. a hat die Z. 11 zu 
lauten: 

,,11. Der Vorsteuerbetrag nach § 12 Abs. 1 des 
UStG 1972 ist, soweit er bei der Umsatzsteuer 
abgezogen werden kann, in der Bilanz als For­
derung auszuweisen." 

3. In Art. VI hat die Z. 2 wie folgt zu lauten: 

,,2. Soweit eine Entlastung des zum 31. De­
zember 1973 im Betriebsvermögen enthaltenen 
Vorratsvermögens gemäß § 26 des UStG 1972 
in Anspruch genommen wird, ist eine Neubewer­
tung des Vorratsvermögens zum 1. Jänner 1974 
durchzuführen. Dabei sind die zum 31. Dezember 
1973 maßgebenden Buchwerte um den Vorsteuer­
betrag gemäß § 26.des UStG 1972 zu kürzen. Die 
gekürzten Beträge gelten als Teilwerte im Sinne 
des § 6 Abs. 1 Z. 2 des EStG 1967. Der Vor­
steuerbetrag ist zum 1. Jänner 1974 in der Er­
öffnungsbilanz als Forderung an das Finanzamt 
auszuweisen. Wird zum 31. Dezember 1973 eine 
Vermögensübersicht nicht erstellt, so sind die zu 

diesem Stichtag maßgebenden Buchwerte des Vor­
ratsvermögens um den Vorsteuerbetrag gemäß 
§ 26 des UStG 1972 zu kürzen; dieser Vorsteuer­
betrag ist zum Stichtag buchmäßig als Forderung 
an das Finanzamt auszuweisen." 

4. In Art. VI hat die Z. 3 zu lauten: 

,,3. Die Investitionssteuer gemäß § 27 des UStG 
1972 gehört zu den Anschaffungs- oder Herstel­
lungskosten· des Wirtschaftsgutes, für das die 
Investitionssteuerschuld entstanden ist." 

Beg r ü n dun g: 

Die Abänderung ist notwendig, da aus der 
Fassung der Regierungsvorlage einmal heraus­
zulesen ist, daß auch Unternehmer, die Einnah­
men-Ausgabenrechner gemäß § 4 Abs. 3 EStG 
1967 sind, zum Stichtag eine Bilanz erstellen 
müßten, in der die Forderung an das Finanzamt 
auszuweisen wäre, zum anderen, daß auch Unter­
nehmer mit abweichendem Wirtschaftsjahr zum 
1. Jänner 1974 eine Bilanz erstellen müßten. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Zittmayr und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

In Art. VII Z. 1 sind die Zitate ,,31. Dezember 
1972" und ,,1. Jänner 1973" jeweils zu ersetzen 
durch die Zitate ,,31. Dezember 1973" und 
,,1. Jänner 1974". 

Beg r ü n dun g: 

Die Änderung ergibt sich aus der Verschiebung 
des Inkrafttretenszeitpunktes. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen zur 
Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972. 

Die bisherige Bestimmung des Art. VIII erhält 
die Bezeichnung Z. 1, wobei die Jahreszahl ,,1972" 
durch die Jahreszahl ,,1973" zu ersetzen ist: 
Folgende neue Z. 2 ist anzufügen: 

,,2. Gutschriften im Sinne des § 21 Abs. 1 des 
UStG 1972 gelten als überzahlung im Sinne 
des § 14 TP.6 Abs. 5 Z.4 des Gebührengesetzes 
1957 in der jeweils geltenden Fassung." 
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Beg r ü n dun g: 

Die Ergänzung ist erforderlich, um Anträge 
auf Rückzahlung von Vorsteuerguthaben von 
der Stempelpflicht auszunehmen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. König und Genossen zur 
Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972. 

Im Art. IX hat die Z. 1 zu lauten: 

,,1. Das Tabaksteuergesetz 1962, BGBL Nr. 107, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 404) 
1967, 44/1968 und 302/1968 wird wie folgt ge­
ändert: 

§ 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

,(1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufspreis der 
Tabakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 53010; 
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von 

weniger als 1'4 mm zerkleinert ist (Fein­
schnitt), und für Rauchtabak, der mehr als 
50 Gewichtsprozent Feinschnitt enthält, 
45u/u; 

c) für andere Tabakwaren 32°/0.''' 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Zittmayr und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

1. In der Z. 1 des Art. X tritt an die Stelle 
der Zitierung "für das Jahr 1972" die Zitierung 
"für das Jahr 1973:'. 

2. In der Z. 3 des Art. X tritt an die Stelle der 
Zitierung"bis spätestens 1977" die Zitierung 
"bis spätestens 1978". 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. König und Genossen 
zur Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betref­
fend ein Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuer gesetzes 1972. 

1. Im Artikel XI hat die Ziffer 1 zu lauten: 

,,1. Umstellung langfristiger Verträge 
a) Beruht eine Leistung auf einem Vertrag, 

der vor dem 1. Oktober 1973 geschlossen wor­
den ist und weicht die auf diese Leistung ent-

fallende Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuer­
gesetz 1972 nicht unwesentlich von der auf diese 
Leistung entfallenden Gesamtsteuerbelastung nach 
dem Umsatzsteuergesetz 1959 bzw. Beförde­
rungssteuergesetz 1953 ab, so kann, wenn die 
Steuer nach dem Umsatzsteuergesetz 1972 die bis­
herige Steuerbelastung übersteigt, der Leistende, 
sonst der Empfänger der Leistung einen ange­
messenen Ausgleich verlangen. Ein angemessener 
Ausgleich kann von dem Leistenden auch ver­
langt werden, wenn aus Gründen, die nicht beim 
Leistenden liegen, durch den nachträglichen Weg­
fall einer Umsatzsteuerbefreiung oder durch die 
Nichterlangung einer Umsatzsteuervergütung die 
Belastung nach dem Umsatzsteuergesetz 1959 er­
höht wird. 

Diese Bestimmungen gelten nicht, soweit die 
Vertragsteile etwas anderes vereinbart haben. 

b) Weist der Unternehmer nach, daß er einen 
angemessenen Ausgleich im Sinne des Abs. 1 nicht 
erlangen kann, weil der Vertrag nicht öster­
reichischem Recht unterliegt, so kann der Bun­
desminister für Finanzen einen Steuererlaß bis 
zur Höhe eines solchen angemessenen Ausgleiches 
gewähren. " 

2. Nach Artikel XI ist folgender Artikel XI a 
einzufügen: 

"Artikel XI a 

Maßnahmen auf dem Gebiete der Umsatzsteuer 

Wurde zur Bedeckung der Kosten yon Erhal­
tungsmaßnahmen, die vor dem 1. Jänner 1974 
durchgeführt wurden, eine befristete Erhöhung 
der Hauptmietzinse im Sinne des § 7 Abs. 1 
Mietengesetz gültig vereinbart, oder im Sinne des 
§ 7 Abs. 2 Mietengesetz rechtskräftig bewilligt, 
so gehören für die Dauer dieser Hauptmietzins­
erhöhung jene Mietzinsanteile 'nicht zum Entgelt 
gemäß § 4 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 1972, um 
die der Hauptmietzins (§ 2 Abs. 1 lit. a Mieten­
gesetz) erhöht worden ist. 

Das gleiche gilt für die Erhöhung von Miet­
zinsen gemäß § 2 des Zinsstoppgesetzes. 

In den Kalenderjahren 1974 bis 1982 zählen 
weiters nicht zum Entgelt gemäß § 4 Abs. 1 
Umsatzsteuergesetz 1972 jene Anteile der Nut­
zungsgebühr (des Bestandzinses), die der Tilgung 
und Verzinsung von Mitteln für die Finanzierung 
der Errichtung von Wohnhäusern dienen, für 
welche die behördliche Benützungsbewilligung 
nach dem 31. Dezember 1963 erteilt wurde, 
insoweit diese Mittel Entgelt für Leistungen sind, 
die vor dem 1. Jänner 1974 bewirkt worden 
sind." 

Beg r ü n dun g zu Z. 1: 

Der Hinweis in der Regierungsvorlage auf die 
umsatzsteuerliche Belastung führt dazu, daß die 
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Bestimmung nur angewendet werden könnte, 
wenn die in Redmung gestellte Umsatzsteuer 
nicht als Vorsteuer abzugsfähig ist, nicht aber in 
der Unternehmerkette. 

Ein Recht auf angemessenen Ausgleich entsteht 
nach § 30 der Regierungsvorlage entgegen der 
Formulierung des Art. XI des Entwurfes eines 
Einführungsgesetzes zum Umsatzsteuergesetz 
1972 nicht, wenn die umsatzsteuerliche Belastung 
- gemeint ist wohl der zivilrechtlich geschuldete 
Preis - sich nicht unwesentlich ermäßigt hätte. 
Diese Situation kann wohl im Hinblick auf die 
preisliche Auswirkung nicht beabsichtigt sein. 

Die Preis- und Kostenverschiebungen, die sich 
aus der Einführung der Mehrwertsteuer ergeben, 
können dazu führen, daß beabsichtigte Ausfuhr­
lieferungen nicht bewirkt werden und Zulieferer 
über Zollfreizonen ihren Ausfuhrvergütungs­
anspruch verlieren. Der angemessene Ausgleich ist 
in diesen Fällen sdton deswegen gerechtfertigt, da 
auf Grund der vorgeschlagenen Bestimmungen 
(§ 27 Abs. 9) der Abnehmer in der Zollfreizone 
bei nachträglichem Eintritt einer Steuerpflicht und 
Wegfall der Vergütungsfähigkeit der Vorlieferung 
eine Vorratsentlastung vornehmen kann. 

Es ist ungerechtfertigt, daß ein angemessener 
Ausgleich wohl dann möglich ist, wenn der Ver­
trag dem österreichischen Recht unterliegt, nicht 
aber dann, wenn inländische Rechtsvorschriften 
nicht angewendet werden können, obwohl sich 
Belastungsverschiebungen bei derartigen Ver­
trägen ebenso ergeb,en können, wie in den erst­
genannten Fällen. 

Beg r ü n dun g zu Z. 2: 

Nach der Regierungsvorlage zum Umsatz­
st.euergesetz 1972 werden die bisher von der 
Umsatzsteuer befreiten Mieten (Stufenbefreiung) 
mit dem halben Steuersatz zu versteuern sein. Aus 
unverständlichen Gründen sieht weder die Regie­
rungsvorlage zum Umsatzsteuergesetz noch die 
Regierungsvorlage über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972 irgendwelche Ausnahmen 
oder übergangsbestimmungen für die Besteue­
rung der Mieten vor. Solche Ausnahmebestim­
mungen sind aber nicht nur aus sozialen, sondern 
auch . aus steuersystematischen Gründen not­
wendig. Der Abänderungsantrag bezweckt nun 
eine !dem System der Mehrwertsteuer adäquate 
Ausnahmebestimmung für bestimmte Mietzinse 
zu erreichen, um zu vermeiden, daß wegen der 
Einführung der Mehrwertsteuer es generell zu 
Erhöhungen der Mietzinse kommt. Die vorge­
schlagenen Bestimmungen betreffen im wesent­
lichen Mietzinse, die auf Grund einer § 7 -
Reparatur (Mietengesetz) erhöht wurden und 
Annuitätenzahlungen (Tilgung und Verzinsung) 
von Mitteln für die Finanzierung der Errichtung 
von Wohnhäusern. 

Bei unveränderter Annahme der bei den Re­
gierungsvorlagen käme es nämlich nach der Ein­
führung der Mehrwertsteuer zu einer steuer­
lichen Doppelbelastung und damit zu einer 
wesentlichen Erhöhung dieser Mieten, die weder 
durch die Steuersystemänderung gerechtfertigt, 
noch in ihren preislichen Auswirkungen annehm­
bar wäre. Die steuerliche Doppelbelastung ent­
steht deswegen, weil in den erhöhten Mietzinsen 
nach § 7 bereits die Umsatzsteueranteile des 
kumulativen Bruttosystems enthalten sind und 
die neue Mehrwertsteuer zusätzlich hinzu ge­
rechnet werden müßte. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen zur 
Regierungsvorlage (227 der Beilagen) betreffend 
ein Bundesgesetz über die Einführun;g des Um­
satzsteuergesetzes 1972. 

Nach Art. XI a ist folgender Art. XII einzu­
fügen: 

"Artikel XII 

Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen 
nichtsystemkonformer Obergangsmaßnahmen 

(1) Weist ein Unternehmer nach, d3ß er Ge­
genstände in das Ausland nach dem 31. Dezem­
ber 1973 ausgeführt hit, ist ihm a,uf Antrag 
ein Betrag nach Maßg3be der folgenden Absätze 
zu vergüten. 

(2) Vergütungsfähig sind die in § 17 Abs. 2 
des Utm:atzsteuergesetzes 1959 in der zum 31. De­
zember 1973 geltenden Fassung gen·annten Vor­
gänge. 

(3) Die Vergütung WIrd nicht für Gegenstände 
gewährt, für die bei Anwendung der Bestimmun­
gen des § 17 des Umsatzsteuergesetzes 1959 in 
der zum 31. Dezember 1973 gelte!l!den Fassung 
eine Ausfuhrver.gütung ausgeschlossen ist. 

(4) Die Bemessungsgrunldlage ist unter sinn­
gemäßer Anwendun;g des § 16 Abs. 10 und 11 
des Umsa,tzsteuerges,etzes 1959 in der Zum 
~ 1. Dezember 1973 geltenden Fassung zu er­
mitteln. Ist der Gegenstla!l!d zur Zeit der Antrag­
steIlung noch nicht verkauft, ist Bemessungs­
gruoolage .der Einkaufspreis frei österreichischer 
Zotlgrenze, oder, wenn der Gegenstand durch 
den Antragstel1ler im Inianld be- oder verarbeitet 
wOI'den ist, der Wert, der im Ort uoo zur Zeit 
der Verbringunlg in das Ausland für einen Ge­
genstand gleicher oder ähnLicher Art von Wieder­
verkäufern gezahlt zu werden pflegt. 
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(5) Die Vergiitung beträgt für Gegenstände 
in den Jahren 

1974 1975 1976 1977 1978 

der Gruppe I ...... 0'4 0'3 0'3 0'2 0'1 
der Gruppe II .- ..... 1"3 1"0 O'S 0'5 0'3 
der Gruppe III ..... 2'0 1"6 1'2 0'8 0'4 
der Gruppe IV ..... 2'9 2'3 17 1'2 0'6 
-der Gruppe V ...... 3'6 2'9 2"1 1"4 07 
der Gruppe VI ..... 4'3 3'4 2'6 17 0'8 

v. H. der Berriessungsgrun1dlage; die Zugehörig­
keit der Gegenstände zu den einzelnen Gruppen 
wir.d in der AnJage F zum Umsatzsteuergesetz 
1959 in der zum 31. Dezemlber 1973 geltenden 
Fassung bestimmt. 

(6) D~e Bestimmungen des § 17 Albs. 3 Z. 4, 5 
und 6, sowie Albs. 8 vorletzter Absatz mit Aus­
nahme des Klammerau~druckes (§ 16 Ahs. 18 in 
Verbindung mit § 17 Albs. 9) des Umsatzsteuer­
gesetzes 1959 inder zum 31. Dezember 1973 
geltenden Fassung sÜnid sinngemäß anzuwen­
den. 

(7) Die Vergütung gilt als Vors teuer im Sinne 
des § 12 Ab~. 1 unld Abs. 3 letzter Satz des 
Umsatzsteuergesetzes 1972; sie ist nicht Gegen­
st:!and einer gemäß § 12 Albs, 5 des Umsatz­
steuergesetzes 1972 zu. erfolgenden Auft'eilung. 

(8) Die Bemessungs:gruoolage sowie die Vor­
aussetzung,en für die Vergütung (Albs. 1 bis 6) 
sind buchmäßig naChzuweisen (§ 18 Abs. 8 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972). . 

(9) Die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 Z. 2 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 gelten sinngemäß. 

2. Der bisheriige Art. XII erlllä~t die neue Be­
zeichnung "Art. XIII", wobei die Zitierung 
,,1. Jänner 1973" durch die Zitjerung ,,1. Jän­
ner 1974" zu ersetzen ist. 

3. Der bisherige Art. XIII erhält die neue 
Bezeichnung Art. XIV. 

Beg r ü n cl u n g: 

Belastungen bewirken für eine Reihe von Jahren, 
daß - wenn auch in falleooem Ausmaß - die 
Kosten der Wirtschaft systemwidrig mit Umsatz­
steuer vorbelastet ble~n. 

Diese Umstänlde rechtfertigen es, in dekalieren­
der Weise eine reduzierte Form des Grenz­
ausgleiches aufrechtzuerhalten. Der Export hat 
für die österreichische Wirtschaft zwecks Simu­
lierung eines für die Industnieproduktion unab­
dingbaren großen Binnenmarktes überragende 
Bedeutung; d/aher ffilUß alles ,getan werden, um 
zu verhinidern, daß di:e ohnehin gegebenen un'd 
zwri großen Teil nur vemögert abgebaut weroen­
den internationalen Handelsschranken insbeson­
dere im Zuge des EWG-Arrangements unld die 
Schwierigkeiten aus .den Unsicherheiten des inter­
nationalen Währungsge:füges nicht durch unZu­
reichende Maßnahmen des innerstaatlichen Rech­
tes vergrößert wero'en. Es ist daher unbedingt 
geboten, zumi;ndest für den Exportbereich die 
erwähnten, im Antr3Jg formulierten Grenzaus-· 
gleichsmaßnahmen durchzuführen, auch wenn 
umgekehrt auf. der Importseite awfdie dort 
sachlich ebenso berechtigten Gr:enzausgleichsmaß­
nahmen vor allem aus preispolitischen Gründen 
verzichtet weroen soll. 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten DDr. König und Genossen be­
treffend AbgelJtung zusätzlicher Belastungen für 
die Studierenden im Form einer Wohnlbeihilfe. 

Der Finanz- und Budgetausschuß wolle be­
schließen: 

Die Einführung der Mehrwertsteuer bedeutet 
bei einer systemgerechten Durchführung für den 
gr.enzÜlberschreiteniden Warenverkehr, daß dem 
international anerkannten Bestimmungslandprin­
zitp votI Genüge getan w1l"'d. Systemw~drigkeiten 
aber, wie sie auch a<ufgrund der vorliegenden 
Regierungsvorlage in Kauf genommen werden 
müssen, bedingen, daß der skh sonst automatisch 
ergebende Grenzausgleichseffekt im Warenver­
kehr 1l!icht erreicht wird; inSbesondere bestehen 
solche Systemwidrigkeiten in der Nichtentlastung 
der zum 31. Dezember 1973 vorhandenen In­
vestitionen von der in ihnen enthaltenen Alt­
umsatzsteuer, in der vorgesehenen Investition's­
steuer sowie in der tevlweise nicht zureichenden 
Entlastung der zum 31. Dezember 1973 vorhan­
denen Vorräte von der alten Umsatzsteuer; diese 

Di'e Bundesregierung wird aufgefondert, die 
unzumutbaren finanziellen MehI1belastungen, die 
für die StudierenJden einerseits dadurch entstehen, 
daß Studentenlhcime wed~r von der Mehrwert­
steuer n'Och von .der In'Vestitionssteuer befreit 
sind, andererseits infolge. der Subventions politik 
des Bundesministeriums für Wissenschaft und For­
sdlUng eintreten, in Form einer Wohnungsbei·­
hilfe abzugelten. 

Beg r ü n d u h g: . 

Infolge der Bilanzstruktur der Studentenheime 
ergeben sich zufolge ,des halben Mehrwertsteuer­
satzes gegenüber bisher erhebliche Belastungen, 
W\lJS wial:erum. zu einer Erhöhung der Heim­
beiträge führen muß. 

Die Vorteile ,des hatben Steuersl3.tzes, der sich 
beim Neuhau und bei Großreparaturen günstig 
auswirkt, können dem laufenden Betrieb nicht 
zugute kommen. 

Durch die Investitionssteuer tritt vor allem b~i 
einer Reparatur eine V:erteuerung unJd somit 
zwangsweise eine Erhöhung des Heimbeitrages 
em. 
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In den letzten Jahren wurden die Heimbeiträge 
im allgemeinen nicht erhöht. Auf dieser niedrigen 
Basis wurden auch die Zahlen für das Studien­
förderungsgesetz berechnet. Nach dessen Inkraft­
treten mußten allerdings die Heimbeiträge zu­
folge der allgemeinen Inflation nachgezogen wer­
den. Durch die bevorstehenden Lohnerhöhungen 
sowie durch die zu erwartenden hohen Preis­
steigerungen bei Einführung der Mehrwertsteuer 
z. B. bei Strom, Heizöl und Wasser treten neuer­
liche Belastungen für die Heiimträger sowie die 
Heimbewohner a·u.f. 

Durch die enorm steigenlde Studentenzahl sind 
immer mehr Heimplätze notwendig. Derzeit ist 
ein Defizit von 5 Di's 7000 Heimplätzen in ganz 
Österreich vorhanden.' 

Nach den vorauslsich,t'1ich 1973 in Kraft treten­
den RichtLinien Für die Vergabe von Subventio­
nen des Bun1desministeriums für Wis·senschaft, 
für Studentenheime we1'lden lediglich jene Anteile 
des Bauaufwanldes als verlorene Subventionen 
gegeben wer,den, die nicht durch den Anteil der 
Wohnba uförderungsm1i ttel gedeckt sind. 

Dies bedeutet jedoch, daß die Rückzahlung der 
Wohnbauförderungskredite eine bedeutende 
finanzielle Belas'tung für den Heimträger dar­
stellen und dieser wiederum gezwungen wäre, 
diese Belastung auf d'ie stu1dierenden Heim­
bewohner zu überwälzen. 

Um bei einem derzert durchschnittlichen Auf­
wan1d für die Errichtung eines Heimplatzes von 
zirka 150.000 S, die im gesamten Bundesgebiet 
fehlenden mehr als 5000 Heimp'lätze errichten 
zu können, wären unter der Voraussetzung 
gleichbleibender Preise, Mittel in der Höhe von 
insgesamt mindestens 750 Millionen Schilling not­
wendig. Dazu kommt, daß der für die derzeit 
bestehenden zirka 9000 Heimplätze die Durch­
führung der notwendigsten Reparaturen und 
Adaptierun-gen ebenfaUs nur mit Hilfe von Sub­
ventionen möglich ist. Ebenfa'lIs unter der An­
nahme gleichbleihender PreiJSe unld einer durch­
schnittlichen Gebäudedauer von 60 Jahren wären 
für d'ie Erhalnung pro Jahr zirka 22 Millionen 
Schilling erforderlich. 
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